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Einleitung

Einleitung

Mit BGBI. 1 Nr. 11/2014 wurde das Bundesministeriengesetz novelliert und mit
1. Marz 2014 in Kraft gesetzt. Mit BGBI. | Nr. 49/2016 wurde das Bundesministerien-
gesetz erneut novelliert und mit 1. Juli 2016 in Kraft gesetzt. Die erhobenen und
veroffentlichten Daten beziehen sich auf die am 31. 12. 2013 bzw. 31. 12. 2015 geltende/n
Verteilung und Bezeichnungen der Bundesministerien.

Der Gleichbehandlungsbericht des Bundes erscheint seit 1996 im 2-Jahres-Rhythmus. Die
gesetzliche Grundlage dafur ist § 12a des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes (B-GIBG).
Demzufolge hat die Bundesregierung dem Nationalrat jedes zweite Jahr einen umfassenden
Gleichbehandlungsbericht vorzulegen. Ziel dieses Berichts ist es, Uber den Stand der
Verwirklichung von Gleichbehandlung und Frauenforderung im Bundesdienst sowie Uber die
Tatigkeit der Gleichbehandlungskommission des Bundes zu informieren. Infolge der
Novellierung der Verordnung uber die in die Gleichbehandlungsberichte aufzunehmenden
Daten im Jahr 2010 ist die aktuelle Ausgabe ausschlieBlich mit dem 8. bis 10.
Gleichbehandlungsbericht des Bundes vergleichbar. Die Daten der vorhergehenden Berichte
sind nicht beziehungsweise nur begrenzt mit diesem Bericht vergleichbar. Wie bereits in den
Vorjahren gibt der Bericht zu Beginn eine Ubersicht iber die Geschlechterverhéltnisse im
gesamten Bundesdienst. Im Anschluss werden die Ressorts gemall dem zum 31. 12. 2015
geltenden Bundesministeriengesetz (BMG) als auch das Arbeitsmarktservice ausgewiesen.

Bundeskanzleramt (BKA)

Bundesministerium fir Europa, Integration und AuReres (BMEIA)
Bundesministerium fur Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)
Bundesministerium fur Bildung und Frauen (BMBF)

Bundesministerium fir Familien und Jugend (BMFJ)

Bundesministerium fur Finanzen (BMF)

Bundesministerium fur Gesundheit (BMG)

Bundesministerium fur Inneres (BMI)

Bundesministerium fir Justiz (BMJ)

Bundesministerium fir Landesverteidigung und Sport (BMLVS)

vV VvV vV vV VY VYV VvV VY%

Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(BMLFUW)

Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)
Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW)
Parlamentsdirektion

Prasidentschaftskanzlei

Rechnungshof

Verfassungsgerichtshof

Verwaltungsgerichtshof

vV V. vV vV V. v VY

Volksanwaltschaft
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Einleitung

Der nun vorliegende Bericht besteht aus zwei Teilberichten:
Teil 1

stellt Daten stichtagsbezogen (31. Dezember 2015 im Vergleich zu 31. Dezember 2013) als
auch zeitraumbezogen (1. Janner 2013 bis 31. Dezember 2015) dar.

Far folgende Personengruppen wurde eine stichtagsbezogene Darstellung gewanhlt:

Gesamtpersonal
Teilbeschaftigte
Mitarbeiterinnen in den héchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen

vV v.v Y

Mitarbeiterlnnen in ressortspezifischen Leitungsfunktionen oder sonstigen wichtigen
Flhrungspositionen

v

Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des Bundes

Mitglieder in Kommissionen und Beiraten

Informationen Uber Neubestellungen zu ressortspezifischen Leitungsfunktionen, erteilte
Zulassungen zu Ausbildungen, Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots sowie die
Umsetzung des Frauenférderungsgebots werden zeitraumbezogen zur Verfligung gestellt.

Gemall dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz hat jede/r Leiter/in einer Zentralstelle der
Bundesministerin fir Gesundheit und Frauen Vorschlage zu berichten, die zum Abbau der
Benachteiligungen von Frauen beitragen. Die gemeldeten Vorschlage bilden den Abschluss
jeder Ressortberichterstattung.

Teil 2

Das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz sieht vor, dass der von der Bundesregierung
vorzulegende Bericht auch die Tatigkeit der Bundes-Gleichbehandlungskommission (B-GBK)
umfasst. Insbesondere ist Uber die Verfahren vor der Kommission und die sonstige Tatigkeit
der Kommission, gegliedert nach Ressorts, Auskunft zu geben.

Der Berichtszeitraum ist der 1. Marz 2014 bis 31. Dezember 2015.
Nach der Aufgaben- und Zustandigkeitsauflistung wird der Verfahrensablauf dokumentiert.

Den allgemeinen Teil beendet die Darstellung der Anzahl der behandelten Antrage
(aufgeschlisselt nach Geschlecht der Antragstellerinnen) und die Anzahl der Sitzungen.

Danach folgen die getrennten Tatigkeitsberichte der Senate | und Il der B-GBK.

Da seit 2004 die Gutachten der Senate laufend auf der Homepage des Bundesministeriums fur
Gesundheit und Frauen verdffentlicht werden und auch eine Verlinkung im RIS
(Rechtsinformationssystem des Bundes) erreicht wurde, werden die Antragsfalle nur ganz kurz
dargestellt und auf die Homepage verwiesen (samt Gutachten-Nummer zur leichten
Auffindbarkeit), wobei aber die Reaktionen des Dienstgebers auf Empfehlungen der
Kommission explizit im Bericht aufgenommen wurden.

Den Abschluss bilden die Mitgliederlisten der Senate | und |l der B-GBK.
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Gesamtubersicht der Bundesbediensteten

1 Gesamtubersicht der Bundesbediensteten

Dieses Kapitel zeigt eine Analyse der Berufsgruppen, der Qualifikationsgruppen, der Ressorts
und der sonstigen Obersten Organe, der hochsten besoldungsrechtlichen Einstufungen sowie
der Teilbeschaftigten nach dem Geschlecht. Danach folgen detaillierte Auswertungen zu den
einzelnen Ressorts und sonstigen Obersten Organen.

Ist eine Gruppe von Bediensteten besonders klein, so haben individuelle Zufalligkeiten starke
Auswirkungen auf statistische GroéRen.

Von 2013 auf 2015 stieg der Frauenanteil im Bundesdienst von 41,2 Prozent auf 41,7 Prozent.

In den folgenden Ausfihrungen werden grundsatzlich immer Personen (,Kopfe“) als
MessgroRe herangezogen. Damit bleibt das Beschaftigungsausmall (Zahlweise in
Vollbeschéaftigtenaquivalenten — VBA) unberiicksichtigt.

Weiters wird auf die Einkommensberichte gemall § 6a Bundes-Gleichbehandlungsgesetz
verwiesen, die auf der BKA-Homepage — Offentlicher Dienst unter dem Quicklink
Publikationen® abrufbar sind.

1.1 Frauen-/ Manneranteil — Ausbildungsverhaltnisse

Ende 2015 sind mehr als zwei Drittel der 768 Verwaltungspraktikantinnen weiblich
(68 Prozent). Rund 6 von 10 Lehrlingen sind weiblich.

Im Vergleich zu 2013 nahm der Frauenanteil in beiden Ausbildungsverhaltnissen leicht ab.

Tabelle 1 Frauen- und Manneranteil — Ausbildungsverhaltnisse, 2013 und 2015

Ausbildungs- 2013 2015

verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehriinge 1.366 873  64% 493 36% 1.467 oM 62% 556  38%
Verwaltungs- 506 349 69% 157 31% 768 521 68% 247 32%

praktikantlnnen
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1.2 Frauen-/ Manneranteil — Berufsgruppe

In den Berufsgruppen Verwaltungsdienst, Lehrerlnnen, Richterlnnen und Staatsanwaltinnen,
Krankenpflegedienst liegt der Frauenanteil Gber 50 Prozent. In jenen Berufsgruppen, in denen
in der Vergangenheit der Frauenanteil sehr niedrig war, ist ein sukzessiver Anstieg zu
verzeichnen: im Exekutivdienst von 13,7 Prozent auf 14,8 Prozent und im Militarischen Dienst
von 2,0 Prozent auf 2,1 Prozent. Weiters erhoht sich der Frauenanteil im Bereich der
Schulaufsicht um 3,6 Prozentpunkte auf 44,2 Prozent. Die Berufsgruppe ,Sonstige“ umfasst
eine geringe Anzahl von Beschaftigten, daher haben individuelle Zufélligkeiten starke
Auswirkungen.

Abbildung 1 Frauen- und Manneranteil — Berufsgruppe, 2013 und 2015
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1.3 Frauen-/ Manneranteil — Qualifikationsgruppe

Im Vergleich der Jahre 2013 und 2015 erhoht sich der Frauenanteil unter den
Akademikerlnnen und beim Fachdienst und Mittleren Dienst. Der Anstieg des Frauenanteils
unter den Akademikerinnen ist eng mit dem Anstieg bei den Lehrerinnen, Richterlnnen und
Staatsanwaltinnen zu sehen. Die Berufsgruppe der Lehrerlnnen hat aufgrund des hohen
Anteils an Akademikerinnen einen starken Einfluss auf die Geschlechterzusammensetzung
dieser Qualifikationsgruppe.

Rund 62 Prozent der Beschaftigten im Fachdienst / Mittleren Dienst sind Beschaftigte des
Exekutivdienstes und Militdrischen Dienstes. Der geringe Frauenanteil in diesen
Berufsgruppen resultiert — trotz Steigerungen — zu einem niedrigen Frauenanteil in der
Qualifikationsgruppe Fachdienst / Mittlerer Dienst.

Die Gruppe ,sonstige Qualifikation umfasst fast ausschliellich die Krafte fur internationale
Operationen (KIOP) und Militarpilotinnen mit einem besonders hohen Manneranteil.

Abbildung 2 Frauen- und Manneranteil — Qualifikationsgruppe, 2013 und 2015
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1.4 Frauen-/ Manneranteil — Ressorts, sonstige Oberste

Organe

Die Ressorts und sonstigen Obersten Organe weisen aufgrund ihrer spezifischen Strukturen
und Aufgaben einen unterschiedlichen Frauenanteil auf. Verglichen mit dem Jahr 2013 erhéht
sich der Frauenanteil in mehr als der Halfte der Ressorts und sonstigen Obersten Organen.
Die hochsten Steigerungen in Prozentpunkten innerhalb der Ressorts erzielen das BMI und

das BMG.

Abbildung 3 Frauen- und Manneranteil — Ressorts, sonstige Oberste Organe, 2013 und

Prask

BMEIA BMI BKA RH VA VwGH VGH ParlDir
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2015 52,1% 47,9%
2013 50,0% 50,0%
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2013 67,4% 32,6%
2015 53,6% 46,4%
2013 51,1% 48,9%
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2013 67,5% 32,5%
2015 47,3% 52,7%
2013 44,6% 55,4%
2015 60,9% 39,1%
2013 61,2% 38,8%
2015 22,3% 77.7%
2013 21,1% 78,9%
2015 48,6% 51,4%
2013 48,2% 51,8%
2015 52,7% 47,3%
2013 52,2% 47,8%
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1.5 Teilbeschaftigung im Bundesdienst

Mit Vertragsbediensteten kann jedes beliebige Beschaftigungsausmall vereinbart werden. Bei
Beamtinnen ist ein Beschaftigungsausmall von weniger als 50 Prozent nicht mdéglich. Eine
Ausnahme von dieser Regelung besteht bei Beamtlnnen fir jenen Zeitraum, in dem sie
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld haben. Als Teilbeschaftigung gilt jedes Beschaftigungs-
ausmal kleiner als 100 Prozent.

28,2 Prozent der unselbstandig Erwerbstatigen in Osterreich (inklusive 6ffentlich Bedienstete)
sind teilbeschaftigt (Durchschnitt 2015). Verglichen damit, ist die Teilbeschaftigung im
Bundesdienst mit 17,6 Prozent relativ niedrig. Die Teilzeitquote der unselbstandig

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 21



Gesamtubersicht der Bundesbediensteten

erwerbstatigen Frauen betragt 47,4 Prozent und liegt damit um 14,3 Prozentpunkte hoher als
im Bundesdienst mit 33,1 Prozent. Manner sind deutlich weniger teilbeschaftigt (11,2 Prozent
bei den unselbsténdig Erwerbstétigen und 6,6 Prozent im Bundesdienst).!

m Teilbeschaftigung nach Berufsgruppen

In den Berufsgruppen Verwaltungsdienst, Lehrerlnnen, Krankenpflegedienst und Sonstige ist
der Anteil der teilbeschaftigten Frauen am hochsten. Bei den Mannern wird die héchste
Teilzeitquote bei den Lehrkraften erreicht. Hier ist jeder finfte Mann teilbeschaftigt. Die
Berufsgruppe ,Sonstige® umfasst eine geringe Anzahl von Beschaftigten, daher haben
individuelle Zufalligkeiten starke Auswirkungen.

Tabelle 2 Teilbeschaftigung nach Berufsgruppen, 2013 und 2015

2013 2015

Berufsgruppe

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 17,9 % 31,1% 28% 17,5 % 30,5 % 3,0%
Lehrerinnen 31,1% 378% 21,5 % 322 % 38,8 % 22,4 %
Exekutivdienst 4,3 % 20,7 % 1,7 % 49 % 21,7 % 2,0%
Militarischer Dienst 1,0 % 7,0 % 0,8 % 1,4 % 9,3 % 1,2%
Richterlnnen, 7% 17,9 % 09%  106% 18,9 % 1,3 %
Staatsanw. %7 % o7 o7 o7 o0 70
Krankenpflegedienst 22,6 % 29,6 % 6,0 % 23,0% 28,5 % 1,4 %
Schulaufsicht 32% 6,8 % 0,8 % 29 % 33% 2,6 %
Sonstige 25,8 % 43,8 % 20,0 % 24,0 % 43,8 % 14,7 %

m Teilbeschaftigung nach Ressorts und sonstigen Obersten Organen

Im BMF, BMASK, BMBF, BMFJ, BMLFUW und der Volksanwaltschaft liegt der
Teilbeschéaftigtenanteil der Frauen Uber dem Durchschnitt der Bundesmitarbeiterinnen von
33,1 Prozent. Im BMBF und BMLFUW ist dies auf den traditionell hohen Anteil an
Teilbeschaftigten unter Lehrkraften zurickzufihren. In diesen beiden Ressorts ist auch der
Anteil der teilbeschaftigten Manner mit 20,2 Prozent im BMBF und 11,6 Prozent im BMLFUW
am hdéchsten. In der Prasidentschaftskanzlei, im BMEIA, im Verfassungsgerichtshof, im
Verwaltungsgerichtshof, im BKA und im BMLVS ist der Anteil der vollbeschéaftigten Frauen am
hochsten (mehr als 83 Prozent).

! Homepage der Statistik Austria (22. 6. 2016)
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1.6 Frauen-/ Manneranteil — hochste besoldungsrechtliche
Einstufungen

Eine im Zusammenhang mit Gleichberechtigung in der Arbeitswelt zentrale Frage ist, wie stark
Frauen in Fuhrungspositionen vertreten sind. Zum einen geht FUhrungsverantwortung mit
Entscheidungsmdglichkeiten einher, zum anderen korreliert sie mit der Einkommenshéhe.

Von 2013 auf 2015 steigt der Anteil von Frauen in Fuhrungspositionen bei den
Akademikerlnnen und Maturantinnen an. Der starkste prozentuelle Anstieg ist in der
Qualifikationsgruppe der Akademikerinnen A1/4-6 (und Vergleichbare) zu verzeichnen. 2015
hat mehr als ein Drittel der Frauen (34,5 Prozent) eine Fuhrungsposition inne. Verglichen mit
dem Anteil der Frauen am Gesamtpersonal (41,7 Prozent), besteht trotz der Verbesserungen
in der Vergangenheit Aufholbedarf.

Abbildung 4 Frauen- und Manneranteil — hochste besoldungsrechtliche Einstufungen,
2013 und 2015
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zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grofRer nachgeordneter Dienststellen

zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung groRerer nachgeordneter
Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

zum Beispiel Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

*kkk
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1.7 Gesamtpersonal des Bundes

Tabelle 3 Alle Beschiftigten nach Organisationen, 2013 und 2015

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
sonstige Oberste
Organe 1.182 607 51% 575 49% 1.182 620 52 % 562 48%
Zentralleitungen 9.221 4637 50% 4584 50% 10.380 5270 51% 5110 49%
gaefgi%ﬁ”d”eter 128577 52036 40% 76541 60% 128903 52623 41% 76280 59%
Gesamt 138.980 57280 41% 81.700 59 % 140.465 58513 42% 81952 58 %
Tabelle 4 Alle Beschiftigten nach Berufsgruppen, 2013 und 2015
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 47.546 25245 53 % 22301 47 % 48.061 25326 53% 22735 47 %
Lehrerinnen 43.978 25917 59% 18.061 41% 44.439 26434 59% 18.005 41%
Exekutivdienst 30.490 4192 14 % 26.298 86 % 30.736 4554 15% 26.182 85%
Militarischer Dienst 13.784 271 2% 13513 98% 13.598 280 2% 13.318 98 %
gt'ggﬁgg\’l‘ve“ 2673 1392 52% 1281 48% 3061 1616 53% 1445 47%
Krankenpflegedienst 226 159  70% 67 30% 244 165 68 % 79 32%
Schulaufsicht 217 88 4% 129 59% 276 122 44 % 154 56 %
Sonstige 66 16 24% 50 76% 50 16 32% 34 68%
Gesamt 138.980 57280 41% 81.700 59% 140.465 58513 42% 81.952 58%

Tabelle 5 Alle Beschiftigten nach Qualifikationsgruppen, 2013 und 2015

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerinnen 46513 25661 55% 20852 45% 47781 26786 56% 20995 44%
Maturantinnen 24426 10622 43% 13804 57% 24736 10694 43% 14042 57%
Eﬂ?t‘t’l';‘r’;fnggnst 60793 17538 29% 43255 71% 61351 17.974 29% 43377 71%
Hilfsdienst 6.036 3437 57% 2599 43% 5403 3034 56% 2369 44%
sonst. Qualifikation 1212 2 2% 1190 98% 1.194 25 2% 1169 98%
Gesamt 138980 57280 41% 81700 59% 140465 58513 42% 81952 58%
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1.8 Teilbeschaftigte des Bundes

Tabelle 6 Alle Teilbeschaftigten nach Organisationen, 2013 und 2015

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

sonstige Oberste 132 111 84% 21 16% 149 18  79% 31 21%
Organe

Zentralleitungen 1.068 974 91 % 94 9% 1.172 1.078  92% 94 8%
ngggﬁ”d“emr 22750 17778 78% 4981 22% 23468 18165 77% 5303 23%
Gesamt 23959  18.863 79% 5096 21% 24789 19361 78% 5428 22%

Tabelle 7 Alle Teilbeschaftigten nach Berufsgruppen, 2013 und 2015

2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Verwaltungsdienst 8493 7860 93% 633 7% 8401 7717 92% 984 8%
Lehrerinnen 13686 9806 72% 3880 28% 14205 10265 72% 4030 28%
Exekutivdienst 1314 869  66% 445  34% 1507 990  66% 517 34%
'\D"iigt:;s"’her 131 19  15% 12 85% 186 % 14% 160 86%
Richterlnnen, o o o o
neninne 260 249 96% 1 4% 324 305 94% 19 6%
gf:skte”pﬂege' 51 a7 2% 4 8% 56 47 84% 9 16%
Schulaufsicht 7 6 8% 1 14% 8 4 50% 4 50%
Sonstige 17 7 4% 10 59% 12 7 58% 5 42%
Gesamt 23950 18.863 79% 5096 21% 24789 19361 78% 5428 22%

Tabelle 8 Alle Teilbeschaftigten nach Qualifikationsgruppen, 2013 und 2015

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerinnen 11.472 8592 75% 2880 25% 12.355 9290 75% 3.065 25%
Maturantinnen 5.053 3669 73% 1384 27% 5.037 3623 72% 1414 28%
Fachdienst/ o
Mittlerer Dienst 5.680 4895 86% 785 14 % 5.910 5,008 85% 902 15%
Hilfsdienst 1.751 1706 97 % 45 3% 1.484 1440 97 % 44 3%
sonst. o o o
Qualifikation 3 1 33% 2 67% 3 0 0% 3 100 %
Gesamt 23.959 18.863 79 % 5096 21% 24.789 19.361 78 % 5428 22%
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1.9 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 9 Alle héchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen, 2013 und 2015

2013 2015
Qualifikation Einstufung ) )
Gesamt Frauen  Manner Frauen. Gesamt Frauen  Manner Frauen.
anteil anteil
Akademiker- A17-9und 453 19 334  263% 461 126 335 273%
Innen Vergleichbare
ﬁﬁi‘:}em'ker' C;r/;i;a?clrﬁre - 4192 1544 2648 368% 4538 1745 2793 385%
Maturantinnen Cﬁéi'e?cﬁﬁire 5055 1462 3593 289% 5267 1602 3665 304%
Fachdienst C;Sj;;’;‘;re 8819 3125 5694 354% 8930 3153 5777 353%
alle hdchste
Qualifikations-  besoldungsrecht- 18519 6250 12269 337% 19196 6626 12750 345%
gruppen liche Einstufungen

*

zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grof3er nachgeordneter Dienststellen

**  zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung gréRerer nachgeordneter
Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer
Verwendung

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

*kkk

1.10 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 10 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen, 2013 und 2015

Ausbildungs- 2013 2015

verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge 1.366 873 64 % 493 36 % 1.467 911 62 % 556 38%
Verwaltungs- o o o o
praktikantinnen 506 349 69 % 157 31% 768 521 68 % 247  32%
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Ressortberichte im Detail: BKA

2

2.1 Bundeskanzleramt

Ressortberichte im Detail

Mit BGBI. | Nr. 11/2014 wurde das Bundesministeriengesetz novelliert und mit 1. Marz 2014 in
Kraft gesetzt. Somit beziehen sich die erhobenen und veroffentlichten Daten zum 31. 12. 2013
noch auf die ,alten“ Bundesministerienverteilungen und -bezeichnungen.

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:
01.07.1995 01.07.1997 01.07.1999 01.07.2001 01.07.2003 01.07.2005 01.07.2007 31.12.2009 31.12.2013
2.521 5.824 5.479 1.221 1.184 1.173 1.045 1.051 1.001
31.12.2015
1.482

2.1.1 Gesamtes Personal

Tabelle 11 Alle Beschaftigten des BKA nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 681 434 64 % 247  36% 954 586 61% 368 39%
nachgeordneter 320 179 56% 141 44% 528 316 60% 212 40%
Bereich
Gesamt 1.001 613 61% 388 39% 1.482 902 61% 580 39%
Tabelle 12 Alle Beschiftigten des BKA nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 925 581 63% 344 37 % 1.319 825 63 % 494 37 %
Lehrerlnnen 1 0 0% 1 100% 0 0 0% 0 0%
Richterlnnen, o o o o
Staatsanw. 73 31 42% 42 58% 163 77 47 % 86 53 %
Sonstige 2 1 50% 1 50% 0 0 0% 0 0%
Gesamt 1.001 613 61 % 388 39% 1.482 902 61 % 580 39%

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1

27



Ressortberichte im Detail: BKA

Tabelle 13 Alle Beschiftigten des BKA nach Qualifikationsgruppen

2013 2015

Qualifikation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 440 239 54% 201 46% 732 392 54% 340 46 %
Maturantinnen 202 124 61% 78 39% 287 185 64% 102 36 %
Fachdienst/ 342 239 70% 103 30% 442 314 T1% 128 29%
Mittlerer Dienst
Hilfsdienst 15 10 67% 5 33% 21 11 52% 10 48 %
sonst. o o o o
Qualifikation 2 1 50% 1 50% 0 0 0% 0 0%
Gesamt 1.001 613 61% 388 39% 1.482 902 61% 580 39 %

2.1.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 14 Alle Teilbeschaftigten des BKA nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 98 97 99 % 1 1% 130 122 94% 8 6 %
nachgeordneter 19 17 89% 2 1% 28 2%  93% 2 7%
Bereich
Gesamt 117 114 97 % 3 3% 158 148 94 % 10 6 %
Tabelle 15 Alle Teilbeschéaftigten des BKA nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 116 113 97 % 3 3% 157 147 94 % 10 6 %
Richterlnnen, o o o o
Staatsanw. 1 1 100% 0 0% 1 1 100% 0 0%
Gesamt 17 114 97 % 3 3% 158 148 94 % 10 6 %

Tabelle 16 Alle Teilbeschiftigten des BKA nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerlnnen 45 43 96 % 2 4% 60 55 92 % 5 8%
Maturantinnen 24 23 96 % 1 4% 29 28 97 % 1 3%
Fachdienst/ 48 48 100% 0 0% 66 63  95% 3 5%
Mittlerer Dienst

Hilfsdienst 0 0 0% 0 0% 3 2 67 % 1 33%
Gesamt 17 114 97 % 3 3% 158 148 94 % 10 6 %
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2.1.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 17 Héchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BKA

2013 2015
Qualifikation Einstufung )
Gesamt  Frauen  Manner Friﬁgu Gesamt  Frauen  Manner Fr:ﬁtz ?I
. A1/7-9und . .
Akademikerlnnen Vergleichbare * 17 8 9 471 % 20 7 13 350%
Akademikerlnnen C;r/;];a?clrnggre o 247 128 119 51,8 % 370 188 182 50,8 %
Maturantinnen Cezr/;é?cﬁg‘;re 127 74 53 583% 177 13 64 638%
" A 3/5-8 und o 0
Fachdienst Vergleichbare **** 45 32 13 711 % 60 43 17 71,7%
alle Qualifikations- hochste
besoldungsrecht- 436 242 194 55,5 % 627 351 276 56,0 %
gruppen liche Einstufungen

zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grof3er nachgeordneter Dienststellen

**  zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung gréRerer nachgeordneter
Dienststellen, Richterinnen in Landesgerichten

Verwendung

*kkk

2.1.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in hoherer

Tabelle 18 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BKA — Zentralleitung

Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 Neubesetzungen
goiis S 31.12.2013 - 31.12.2015
Leitungsfunktion
Frauen- Frauen- Frauen-
Gesamt M F anteil Gesamt M F anteil Gesamt M F anteil
Sektionschefln 6 4 2 33% 6 4 2 33% - - - -
Gruppen-/
Bereichsleiterln, o o o
AL mit SL- 7 4 3 43 % 6 4 2 33% 2 1 1 50 %
Stellvertretung
Abteilungsleiterin 40 19 21 53 % 46 22 26 54 % 16 6 10 63 %
Fachexpertin 2 2 0 0% 2 1 1 50 % 2 1 1 50 %
Referatsleiterin 36 14 22 61 % 50 20 30 60 % 9 3 6 67 %
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Tabelle 19 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BKA — Nachgeordneter Bereich

. . Neubesetzungen

Leitungs. Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 31.12.2013 — 31.12.2015
funktion

Gesamt M F Frauen- Gesamt M F Frauen- Gesamt M F Frauen-

anteil anteil anteil

Standige Vertretungen
Leiterin
standige 2 0 2 100 % 2 0 2 100 % - - - -
Vertretung
Osterreichisches Staatsarchiv
General- o o
direktorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% ) ) ) )
Direktorln 5 5 0 0% 5 5 0 0% - - - -
Leiterln
Bestands- 24 16 8 33% 22 16 6 27 % - - - -
gruppe
Kommunikationsbehoérde Austria
Leiterin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Datenschutzbehorde (vormals Datenschutzkommission)
Leiterin 1 0 1 100 % 1 0 1 100 % 1 0 1 100 %
Gleichbehandlungsanwaltschaft
Leiterin 1 0 1 100 % 1 0 1 100 % - - - -
Buroleiterin 6 0 6 100 % 7 0 7 100 % 2 0 2 100 %
Bundesverwaltungsgerichtshof (vormals Asylgerichtshof)
Prasidentin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Vize- o 0
prasidentin 1 1 0 0% 1 1 0 0% ) ) ) )
Leiterln o o
Prasidialbiiro 1 1 0 0% 1 0 1 1005 1 0 1 100 %
Leiterln
Personal u. - - - - 1 1 0 0% 1 1 0 0%
Budget
Leiterin o o
Stababteilung - - - - 1 0 1 100 % 1 0 1 100 %
Senats- ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) }
vorsitzende/r
Bundesdenkmalamt
Prasidentin 1 0 1 100 % 1 0 1 100 % - - - -
Fach- 0 0 ) ) ) }
direktorin, 1 1 0 0% 1 1 0 0%
Leiterln
Abteilung im 6 5 1 17 % 7 5 2 27 % 1 0 1 100 %
Fachbereich
\ellftr(\)l\:ﬁ:tungsdlr } R - % 1 1 0 0% 1 1 0 0%
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Leitungs- . . Neubesetzungen
funktion Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 31.12.2013 — 31.12.2015
wandes 9 6 3  33% 9 6 3  33% 11 o0 0%
Museen (Museum fiir Volkskunde)
Museums- 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
direktorin
Hofmusikkapelle
f‘gi:';'r'l‘r'] 1 10 0% 11 0 0% - - - -
E:i?;tl'ﬁ”s‘"'he - - - - 11 0 0% 11 0 0%

2.1.5 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 20 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BKA

Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge 13 9 69% 4 3% 15 13 87% 2 13%
:)’;“k"t’f‘k';‘:]’t‘ﬁ " 1 1 100% 0 0% 7 4 57% 3 43%

2.1.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 21 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BKA

2013 2015

Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
E’émii{on 57 22 386% 35 614% 57 23 40 % 34 60 %
Leistungs-
feststellungs- 16 10 62,5 % 6 37,5% 14 9 65 % 5 35%
kommission
Egsnf'rﬁ'l'sr‘;gn 19 12 632% 7 368% 16 10 63 % 6 37%
Disziplinarober- 0 0 ) ) ) ) )
kommission 8 4 50 % 4 50 %
Berufungs- 12 5 417% 7 583% ; - ; - -
kommission ’ ’

Tabelle 22 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BKA
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2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Standige
Begutachtungs- 13 9 69,2 % 4 30,8 % 12 8 67 % 4 33%
kommission
’k*”f“a*.‘m.e' 29 18 621% 1 379% 37 2 5% 15 41%

ommission

Begutachtungskommissionen im Einzelfall werden gemafR § 7 Abs. 2 Ausschreibungsgesetz
1989 bestellt (Die Leiterin / der Leiter der zustandigen Zentralstelle hat in jedem Fall ein
weibliches und ein mannliches Mitglied zu bestellen.) Dieselbe Regelung gilt auch fur die

Zusammensetzung der Weiterbestellungskommissionen.

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirite,

soweit sie als Bedienstete des Bereichs Bundeskanzleramt-Zentralleitung von diesem

nominiert oder bestellt wurden:

Tabelle 23 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BKA

2013 2015
Beirat

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Beirite 262 65 248% 197 752% 287 87  303% 200 687%

2.1.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
Tabelle 24 Ausbildungen / BKA
2013 2015
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Grundausbildung 129 85  659% 44 341% 157 113 72% 44 28%
Berufsbegleitende 1807 1171 648% 636 352 % 2994 1923 64%  1.071 36 %
Fortbildung ' ) ’ ’ ) ’ )
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2.1.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes — Dienstpflichtverletzung

Tabelle 25 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BKA

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.1.9 Bericksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 26 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenforderungsgebotes / BKA

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 0
zu Ausbildungsmalfinahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 766
zu Weiterbildungsmafinahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 1.923

2.1.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Im Bundeskanzleramt bekennt man sich zu einer aktiven Gleichbehandlungspolitik. Zur
Gewahrleistung der Chancengleichheit fur Frauen und Manner werden im Sinne des
Frauenférderungsplans (BGBI. Il Nr. 206/2014) insbesondere folgende Ziele verfolgt:

1. Forderung einer positiven Einstellung zur Berufstatigkeit von Frauen auf allen
Hierarchieebenen und die Behandlung der Frauen als gleichwertige und gleichberechtigte
Mitarbeiterinnen;

2. Forderung des Selbstbewusstseins und der beruflichen Identitat von Frauen;
3. Forderung der Gleichwertigkeit der Arbeit von Frauen und Mannern;

4. Weiterhin Férderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, im Besonderen durch die
Ermoglichung von verschiedenen Modellen der Teilzeitbeschaftigung und der
Inanspruchnahme von Telearbeit;

5. Entsprechend dem prozentuellen Anteil an der Beschaftigung wird die gleichberechtigte
Reprasentanz der Frauen in allen Entscheidungsstrukturen geférdert;

6. Beibehaltung des Frauenanteils in allen Verwendungs- und Entlohnungsgruppen sowie in
FUhrungspositionen;
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7. Bedachtnahme auf die Frauenférderung in Struktur- und Reorganisationsprogrammen flr
die Personalplanung und Personalentwicklung;

8. Motivierung mannlicher Mitarbeiter zur Inanspruchnahme des Elternkarenzurlaubs

9. Der Leitgedanke des Gender Mainstreaming wurde in samtliche MalRnahmen des
Bundeskanzleramtes integriert. Eine Arbeitsgruppe fur ,Gender Mainstreaming im
Bundeskanzleramt® wurde eingerichtet und hat bereits mehrere Projekte eingeleitet bzw.
abgeschlossen. Besonders hervorzuheben ist die Sensibilisierung aller Bediensteten sowie
in verstarktem Ausmald der politischen und administrativen Flhrungsebene zu diesem
Thema.

Daruber hinausgehend werden folgende Bereiche speziell forciert:

1. Angebote bei der Aus- und Fortbildung

» Mitarbeiterinnen werden umfassend und zeitgerecht tiber zur Auswahl stehende
Bildungsangebote informiert und zur Teilnahme ermutigt;

» Bei Seminaren am Dienstort wird nach Moglichkeit bei den Kurszeiten auf
unaufschiebbare soziale Tatigkeiten (Betreuungspflichten) geachtet;

» Die Erh6hung des Frauenanteils bei Vortragenden wird angestrebt und regelmaRig
evaluiert;

» Die Schulung neu eingetretener Kolleginnen und Kollegen zu den Themenbereichen

,Gleichbehandlung im Bundesdienst sowie ,Gender Mainstreaming® wurde in die
Grundausbildung aufgenommen.

2. Beruflicher Aufstieg

Frauenférderung kann nicht nur bei Flhrungspositionen ansetzen, sondern muss auf allen
hierarchischen und organisatorischen Ebenen aktiv von den unmittelbaren Vorgesetzten und
vom Dienstgeber speziell geférdert werden.

Aus diesem Grund werden Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an speziellen
Fortbildungsseminaren und darauf aufbauend auch zur Ubernahme von Flhrungspositionen
motiviert. Die Teilnahme weiblicher, sowohl vollzeit-, wie auch teilzeitbeschaftigter Bediensteter
an Fdhrungskraftelehrgangen, vor allem in jenen Bereichen, in denen Frauen
unterreprasentiert sind, wird geférdert.

3. Vertretung in Gremien

Frauen, die die Mitarbeit in Kommissionen und Beiraten anstreben, werden von
Personalverantwortlichen und Vorgesetzten unterstlitzt und geférdert. In diesem
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass speziell in Arbeitsgruppen betreffend
Verwaltungsreformmafnahmen sowie Personalplanung und Personalentwicklung viele Frauen
mitwirken.
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4. Forderung des Wiedereinstiegs

Im Bundeskanzleramt wurde und wird versucht, einen gleitenden Wiedereinstieg nach
Maligabe der dienstlichen Erfordernisse in allen Tatigkeitsbereichen zu ermdglichen. Als
begleitende MalRnahme besonders hervorzuheben ist die Moglichkeit, eines ,Remote-Zugriffs*
von zu Hause auf den eigenen elektronischen Arbeitsplatz.

5. MaBRnahmen zur Férderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Nach den budgetaren Mdoglichkeiten und den Erfordernissen des Dienstbetriebes werden
frauen- und familienfreundliche organisatorische Anderungen und Einrichtungen (z.B. flexiblere
Arbeitszeiten oder Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen, insbesondere wahrend
der Ferienzeit) durchgefuhrt.

Antrage auf Herabsetzung der Wochendienstzeit bzw. Teilzeitbeschaftigung und Antrage auf
Gewahrung von Karenzurlauben sowie auch auf ,Telearbeit® werden unter Wurdigung der
Situation der Betroffenen genauestens gepruft und unter Berlcksichtigung der dienstlichen
Erfordernisse positiv erledigt.

6. Cross-Mentoring-Programm des Bundes

Mit der Teilnahme am Cross-Mentoring-Programm des Bundes sollen Frauen individuell
gefordert und strategisch auf bestimmte berufliche Positionen vorbereitet werden. Weiters soll
den Teilnehmerinnen dadurch bewusst der Einstieg in neue berufliche Kontaktnetze erleichtert
werden.

7. Sprachliche Gleichbehandlung

In allen Erlassen sowie internen und externen Schriftstiicken des Ressorts sind
Personenbezeichnungen in weiblicher und mannlicher bzw. geschlechtsneutraler Form zu
verwenden.
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2.2 Bundesministerium fur Europa, Integration und AuReres

Mit BGBI. | Nr. 11/2014 wurde das Bundesministeriengesetz novelliert und mit 1. Marz 2014 in
Kraft gesetzt. Somit beziehen sich die erhobenen und veréffentlichten Daten zum 31. 12. 2013
noch auf die ,alten“ Bundesministerienverteilungen und -bezeichnungen.

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:
01.04.1996 01.07.1997 01.07.1999 01.07.2001 01.07.2003 01.07.2005 01.07.2007 31.12.2009
1.676 1.560 1.509 1.443 1.530 1.385 1.331 1.307
31.12.2015

2.21 Gesamtes Personal

Tabelle 27 Alle Beschaftigten des BMEIA nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 539 251  47% 288 53% 538 262 49% 2716 51%
nachgeordneter 632 314 50% 318 50% 609 295  48% 314 52%
Bereich
Gesamt 1171 565 48 % 606 52 % 1.147 557 49% 590 51%
Tabelle 28 Alle Beschiftigten des BMEIA nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 1.171 565 48% 606 52% 1.147 557 49% 500 51%
Gesamt 1171 565 48 % 606 52 % 1.147 557 49% 590 51%

Tabelle 29 Alle Beschiftigten des BMEIA nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerinnen 416 140 34% 276 66 % 428 151 35% 277 65%
Maturantinnen 241 100 41% 141 59% 240 103 43% 137 57%
Fachdienst /

Mittlerer Dienst 489 319 65% 170 35% 452 297 66% 155 34 %
Hilfsdienst 25 6 24% 19 76% 27 6 2% 21 78%
Gesamt 1171 565 48 % 606 52 % 1.147 557 49% 590 51%
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2.2.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 30 Alle Teilbeschéaftigten des BMEIA nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 27 27 100 % 0 0% 31 30 97% 1 3%
gi‘r’zgﬁord“eter 20 20 100 % 0 0% 17 16 94% 1 6%
Gesamt 47 47 100 % 0 0% 48 46 96 % 2 4%
Tabelle 31 Alle Teilbeschaftigten des BMEIA nach Berufsgruppen
2013 2013
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 47 47 100 % 0 0% 48 46 96 % 2 4%
Gesamt 47 47 100 % 0 0% 48 46 96% 2 4%

Tabelle 32 Alle Teilbeschaftigten des BMEIA nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerlnnen 7 7 100% 0 0% 9 9 100 % 0 0%
Maturantinnen 8 8 100 % 0 0% 7 7 100 % 0 0%
Fachdienst/ 31 31 100% 0 0% 30 29 97% 1 3%
Mittlerer Dienst

Hilfsdienst 1 1 100 % 0 0% 2 1 50 % 1 50%
Gesamt 47 47 100 % 0 0% 48 46 96 % 2 4%
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2.2.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 33 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMEIA

2013 2015

Qualifikation Einstufung

Gesamt  Frauen Manner Frauep- Gesamt  Frauen Manner Fraue_n-

anteil anteil
Akademiker- A1/7-9 und o o
Innen Vergleichbare * 48 9 39 18,8 % 54 1 43 20,4 %
Akademikerlnnen C;rg‘ljc‘;’;gre " 218 73 145  335% 217 74 143 341%
Maturantinnen 4, ezrlé’ljcf]’;‘;re 174 65 100  374% 178 70 108 393%
Fachdienst Ad58und 16 9 7 563% 19 11 8 579%
Vergleichbare

alle héchste
Qualifikations- besoldungsrecht- 456 156 300 34,2% 468 166 302 355%
gruppen liche Einstufungen

*

*%

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Verwendung

*kkk

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

2.2.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung groRer nachgeordneter Dienststellen
zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung groRerer nachgeordneter

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentlnnen in héherer

Tabelle 34 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMEIA — Zentralleitung

. . Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 31.12.2013 — 31.12.2015
Leitungsfunktion
Gesamt M poFraven- oo camt M g Fraven oo camt M F Frauen
anteil anteil anteil

Generalsekretarin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Sektionschefln 5 4 1 20 % 7 6 1 14 % 5 5 0 0%
Gruppen- / Bereichs-

leiterln, AL mit SL- 8 5 3 38% 9 6 3 33% 3 3 0 0%
Stellvertretung

Abteilungsleiterin, 43 31 12 28% 45 29 16 36% 20 10 10 50%
Generalinspektorln

Fachexpertin 4 4 0 0% 4 4 0 0% - - - -
Referatsleiterin 79 55 24 30 % 81 58 23 285% 46 29 17 37%
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Tabelle 35 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMEIA — Nachgeordneter Bereich

Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Gesamt M FoFraven | gocamt M poFrauen o camt M g Frauen-
anteil anteil anteil
Vertretungsbehorden / Ausland
Leiterln Osterr.
Vertretung bei EU u.
internat. 5 4 1 20 % 5 4 1 20 % 1 1 0 0%
Organisationen
Leiterln Osterr.
Botschaft 76 57 5 25 % 75 56 19 255% 32 23 9 28 %
Leiterln osterr. 8 4 4 50% 8 3 5 625% 31 2 er%
Generalkonsulat
Leiterin Kulturforum
(vormals Leiterln 6 2 4 67 % 6 1 5 835% 2 0 2 100 %
selbst. Kulturforum)
Leiterin 4 4 0 0% 4 4 0 0% 3 3 0 0%
Konsularabteilung
Erstzugeteilte/r an
Osterr. Ver- 59 39 20 34 % 53 34 19 36 % 34 25 9 265%
tretungsbehorde
Kanzlerln an Osterr.
Vertretungsbehodrde
ohne Funktion 62 46 16 26 % 57 41 16 28 % 34 25 9 265%
einer/s
Erstzugeteilten
Kanzlerln an osterr.
Vertretungsbehorde
(OB) mit Funktion 31 17 14 45 % 34 17 17 50 % 15 9 6 40 %
einer/s
Erstzugeteilten
2.2.5 Ausbildungsverhaltnisse
Tabelle 36 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMEIA

Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge 4 4 100 % 0 0% 13 7 54% 6 46%
Verwaltungs- o o o o
praktikantinnen 43 28 65% 15 35% 49 40 82% 9 18%
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2.2.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 37 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMEIA

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich weiblich mannlich

Dienstpriifungs- o o 0 0
kommission 9 4 44 % 5 56 % 4 44 % 5 56 %
Leistungs-
feststellungs- 7 3 43 % 4 57 % 3 43 % 4 57 %
kommission
E'Sz'p'.'”a.r' 8 4 50% 4 50 % 4 50% 4 50%

ommission
Disziplinarober- 3 1 33% 2 67% 0 0% 0 0%
kommission
Berufungs- o o o o
Kommission 2 1 50 % 1 50 % 1 50 % 1 50 %

Tabelle 38 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMEIA

2013
Kommission

2015

Gesamt weiblich mannlich

weiblich mannlich

Standige
Begutachtungs- 4 3 75% 1 25%
kommission

2

50 % 2 50 %

Begutachtungs-
kommission im 14 7 50 % 7 50 %
Einzelfall

4

50 % 4 50 %

Auswahl-

ke L 13 4 31% 9 69 %
ommission

5

38 % 8 62 %

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:
Tabelle 39 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BMEIA
2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich weiblich Mannlich
Beirte 20 3 15% 17 85 % 6 19% 26 81%
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2.2.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Tabelle 40 Ausbildungen / BMEIA

2013 2015
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Sljﬁggli‘frgg'nge 310 170 55% 140 45% 182 95  52% 87 48%
Berufsbegleitende
l(:lgL:tht;IllJiLég?(rafte 654 374  57% 280  43% 466 251 54% 215  46%
lehrgange)

2.2.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes — Dienstpflichtverletzung

Tabelle 41 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMEIA

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.2.9 Berucksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 42 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenforderungsgebotes / BMEIA

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 66,67 %
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 34,41 %

zu Aus- und WeiterbildungsmaRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen

2.2.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Das BMEIA ist bemiht, den Frauenanteil in allen Bereichen / Tatigkeitsfeldern des
diplomatischen Dienstes laufend zu erhdhen, in erster Linie durch strikt bevorzugte Aufnahme
von Bewerberinnen bei gleicher Qualifikation.

Zielvorgabe ist es zudem, in allen Verwendungsgruppen das Ausmal} eines 50-prozentigen
Frauenanteiles moéglichst bald zu erreichen und zu halten.

Der Frauenanteil im Bereich der Telearbeit im Inland (Einflhrung per 1.10.2015) betragt 52,94
% (18 Frauen von insgesamt 34 Personen).

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 41



Ressortberichte im Detail: BMASK

2.3 Bundesministerium fur Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.2003 01.07.2005 01.07.2007 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2015
1.309 1.222 1.188 1.682 1.658 1.629

2.3.1 Gesamtes Personal

Tabelle 43 Alle Beschiftigten des BMASK nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 576 329 57% 247  43% 568 322 57% 246  43%
nachgeordneter 1.049 632  60% M7 40% 1.061 646  61% 45 39%
Bereich
Gesamt 1.625 961 59% 664 41% 1.629 968 59 % 661 41%
Tabelle 44 Alle Beschiftigten des BMASK nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 1.609 951  59% 658 41% 1617 959 59% 658 41%
Sonstige 10 8 80% 2 20% 9 7 78% 2 2%
'\D"."“éris"her 3 0 0% 3 100% 0 0 0% 0 0%
ienst
Krankenpfiege- 3 2 67% 1 33% 3 2 67% 1 33%
dienst
Gesamt 1.625 961 59% 664 41% 1.629 968 59 % 661 41%

Tabelle 45 Alle Beschiftigten des BMASK nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerinnen 531 244 46 % 287 54 % 544 265 49 % 279 51%
Maturantinnen 679 384 57 % 295 43 % 689 385 56 % 304 44%
Fachdienst/ o o
Mitilerer Dienst 410 332 81 % 78 19 % 394 318 81 % 76  19%
Hilfsdienst 5 1 20 % 4 80 % 2 0 0% 2 100 %
Gesamt 1.625 961 59 % 664 M % 1.629 968 59 % 661 4%
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2.3.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 46 Alle Teilbeschaftigten des BMASK nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 90 79 88% 11 12% 92 84 9N% 8 9%
gi‘r’zgﬁord“eter 253 230 91% 23 9% 265 240 91% 25 9%
Gesamt 343 309 90% 34 10% 357 324 91% 33 9%
Tabelle 47 Alle Teilbeschaftigten des BMASK nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 338 304 90 % 34 10% 353 320 91 % 33 9%
Sonstige 3 3 100 % 0 0% 2 2 100 % 0 0%
g.ra”ke”pﬂege' 2 2 100% 0 0% 2 2 100% 0o 0%
ienst
Gesamt 343 309 90 % 34 10% 357 324 91 % 33 9%

Tabelle 48 Alle Teilbeschiftigten des BMASK nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerinnen 92 72 78% 20 22% 104 86 83 % 18 17 %
Maturantinnen 140 127 9% 13 9% 141 128 91 % 13 9%
Fachdienst/ 110 109 99% 1 1% 12 10 98% 2 2%
Mittlerer Dienst

Hilfsdienst 1 1 100 % 0 0% 0 0 0% 0 0%
Gesamt 343 309 90% 34 10 % 357 324 91 % 33 9%
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2.3.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 49 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMASK

2013 2015
Qualifikation Einstufung ) )
Gesamt  Frauen  Manner Frauen. Gesamt  Frauen  Manner Frauen.
anteil anteil
Akademikerlnnen C;rgjc‘;’t‘)‘;re ) 20 5 15 250% 20 7 13 350%
Akademikerinnen C;rgé?clagire - 175 73 102 41,7 % 206 95 111 461 %
Maturantinnen C ezrlg'e?cf]’;gre 129 69 60 535% 138 78 60 56,5%
Fachdienst C;’:ch‘;]’;‘;re 69 48 21 696% 76 59 17 776%
alle héchste
Qualifikations- besoldungsrecht- 393 195 198 49,6 % 440 239 201 543%
gruppen liche Einstufungen

* zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grof3er nachgeordneter Dienststellen

*%k

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Verwendung

*kkk

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

2.3.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer

zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung grofierer nachgeordneter

Tabelle 50 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMASK — Zentralleitung

Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 Neubesetzungen
Leitungs- g 21e S 31.12.2013 - 31.12.2015
funktion E - E
rauen- rauen- rauen-
Gesamt M F anteil Gesamt M F anteil Gesamt M F anteil

General- o o
sekretarin 1 1 0 0% 1 1 0 0% ) ) ) )
Sektionschefln 7 4 3 43 % 7 3 4 57 % 2 1 1 50 %
Gruppen-/
Bereichsleiterin,
AL mit SL-Stell- o o o
vertretung, 14 10 4 29 % 14 9 5 36 % 2 0 2 100 %
Bereichsstellvertr
etung
Abteilungsleiterin 49 27 22 45 % 48 26 22 46 % 5 3 2 40 %
Fachexpertin 7 6 1 14 % 5 4 1 20 % - - - -
Referatsleiterin 5 4 1 20 % 7 3 4 57 % 3 0 3 100 %
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Tabelle 51 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMASK - Nachgeordneter

Bereich

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Leitungs-
funktion F E E
rauen- rauen- rauen-
Gesamt M F anteil Gesamt M F anteil Gesamt M F anteil
Sozialministeriumservice
Leiterln 1 1 0 0% 1 1 0 0 - - - -
Leiterln
Landesstelle, 10 6 4 40 % 10 6 4 40 % 2 1 1 50 %
Support
I:eiterln
Arztlicher 8 4 4 50 % 8 3 5 63 % 2 0 2 100 %
Dienst
Abteilungs- 42 26 16  38% 40 25 15 389 2 0 2 1009
leiterin ° %o %
Arbeitsinspektorate
Leiterin 20 17 3 15 % 19 16 3 16 % - - - -
gﬁfril'r‘jngs' 29 23 6  21% 22 23 6  21% 3 2 1 3%
2.3.5 Ausbildungsverhaltnisse
Tabelle 52 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMASK
Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge 50 31 62 % 19 38% 43 26 60% 17 40%
X;“k"t’f‘k';‘::t‘%sn " 26 13 50% 13 50% 20 1 55% 9 45%
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2.3.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Zentralleitung, Bundessozialamt, Arbeitsinspektorate

Tabelle 53 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMASK

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

ng"‘:‘::ig:i'on 90 36 40% 54 60% 84 33 393% 51 607%
Leistungs-
feststellungs- 16 7 43,8 % 9 56,2 % 13 6 46,2 % 7 53,8 %
kommission
E(')Srﬁ'rf]'lg‘;gn 22 10 455% 12 545% 22 10 455% 12 545%
Eiszip[ina_nrober- 6 4 66.7 % 2 333 % . _ R R -

ommission
Berufungs- 4 2 50 % 2 50 % ; - ; - -
kommission

Tabelle 54 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMASK

2013 2015

Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Standige Be-
gutachtungs- 4 2 50 % 2 50 % 4 2 50 % 2 50 %
kommission
Aufnahme- 101 59  584% 42 M6% 102 66  647% 36  353%
kommission ’ ’ ’ ’

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie Bedienstete des berichtslegenden Ressorts sind und als Ressortvertreterinnen von

diesem nominiert oder bestellt wurden:

Tabelle 55 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BMASK

2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Beirate 84 35 41,7 % 49 58,3 % 81 36 444 % 45 55,6 %
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2.3.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Zentralleitung, Bundessozialamt und Arbeitsinspektorate (nur 2009)

Tabelle 56 Ausbildungen / BMASK

2013 2015

Ausbildung

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbildungs- o o o o
lehrgginge 151 90 59,6% 61 40,4 % 96 63 65,6 % 33 344%
Berufsbegleitende
Fortbildung * o o o o
(Filhrungskrafte- 4452 2562 575% 1.890 42,5 % 4450 2.733 61,4 % 1.717 38,6 %
lehrgange)

* ohne Supervision, Coaching, Teamentwicklung, ELAK-Schulungen

2.3.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes — Dienstpflichtverletzung

Tabelle 57 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMASK

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.3.9 Berucksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 58 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenforderungsgebotes / BMASK

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 1
zu Aus- und WeiterbildungsmaRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 0

2.3.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Das Bundesministerium fir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz bekennt sich zu einer
aktiven Gleichbehandlungs- und Frauenforderungspolitik. Dies zeigt sich vor allem durch
folgende, in der Vergangenheit gesetzte und zuklnftig umzusetzende Malinahmen:

Der Frauenfoérderungsplan wurde durch Verordnung BGBI. Il Nr. 184/2016, kundgemacht am
11. Juli 2016, erlassen.
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Neben der Festlegung der verbindlichen Vorgaben fir die Erhdhung des Frauenanteils im
Bereich jeder Dienstbehorde hat sich die Abbildung eines aktuelleren und unabhangig von
besoldungsrechtlichen Besonderheiten rein nach Funktionen gegliederten Ist-Zustands der
Aufteilung nach Geschlechtern, um einen realistischen Uberblick zu liefern und fiir bestehende
Ungleichheiten zu sensibilisieren, bewahrt.

Die Mallnahmen zum Abbau von Benachteiligungen von Frauen konzentrieren sich auf die
Bereiche ,Verbesserung der Karrierechancen® und ,Vereinbarkeit von Familie und Beruf*:

Auswahlkommission, Hearings, Ausschreibungstexte

Die ausnahmslose Beiziehung der jeweils zustandigen Gleichbehandlungsbeauftragten zu den
Sitzungen der Begutachtungskommissionen — auch jenen, die blo in Analogie zum
Ausschreibungsgesetz zwingend abgehalten werden — als nicht stimmberechtigte
Sachverstandige der Kommissionen hat sich als wirksames Gleichbehandlungs- und
Frauenforderungsinstrument bestatigt. Gerade die Stellvertretungsfunktionen dien(t)en als
Sprungbrett fur weiteren beruflichen Aufstieg. Die (standigen) Begutachtungskommissionen
werden seitens des Dienstgebers auch in jenen Fallen, in denen das Ausschreibungsgesetz
nicht zur Anwendung gelangt, geschlechterparitatisch beschickt und die Mitglieder
entsprechend bestellt.

Verankerung des Kriteriums ,Férderung eines diskriminierungsfreien Klimas“ in
wichtigen Entscheidungs- und Handlungsfragen

Durch die zwingende Berticksichtigung des Merkmals ,Forderung eines diskriminierungsfreien
Klimas“ bei der Vergabe von Belohnungen an Fuhrungskrafte und des Ubergeordneten
Kriteriums ,soziale Kompetenz“ bei der Eignungsbeurteilung von Bewerberlnnen fir eine
Funktion wird die Wichtigkeit von Gleichbehandlung unterstrichen und sollte langfristig in das
alltagliche Handeln einflieRen.

§ 3 (1) des Frauenforderungsplans wurde um den Hinweis auf das Mobbingverbot in § 43a
BDG 1979 mit der Verpflichtung der Bediensteten zum achtungs- und respektvollen Umgang
erganzt. Auch wird in Abs. 2 auf die Mobbingpraventionsstrategie des Bundesministeriums fur
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hingewiesen.

Informationen, Beiziehung der Gleichbehandlungsbeauftragten und Stellungnahmen

Informationen Uber geplante Organisationsanderungen, Belohnungsvergaben sowie geplante
befristete und unbefristete Neuaufnahmen, Dienstzuteilungen und Versetzungen an die
zustandigen Gleichbehandlungsbeauftragten und Kontaktfrauen sollen nicht nur die
Transparenz erhdhen, sondern auch die Moglichkeit schaffen, geeignete Frauen zur
Bewerbung bzw. zur Mobilitdt zu motivieren. Die summarische, tabellarische Aufbereitung der
Informationen Uber den Frauenanteil in Kommissionen, Beirdten und Gremien,
Arbeitsplatzbewertungen und  Belohnungsvergaben soll mogliche Ursachen  fir
Einkommensdisparitaten, die als Basis flr die Analyse mdglicher Diskriminierungen dienen,
und die entsprechende Handlungsanleitungen zur Beseitigung rascher identifizieren lassen.
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Organisationsdnderungen

Die Gleichbehandlungsbeauftragten bzw. die Arbeitsgruppe haben das Recht, zu
beabsichtigten Organisationsanderungen Stellung zu beziehen. Einzelne Vertreterinnen der
Arbeitsgruppe fur Gleichbehandlungsfragen kénnen zu Arbeits- und Projektgruppen im Vorfeld
ressortinterner Vorhaben und MalRnahmen beigezogen werden.

WeiterbildungsmaBnahmen

Im Rahmen der ressortinternen Weiterbildung sollen die speziell fur Frauen konzipierten
Seminare eine Fortflhrung erfahren. Einmal jahrlich wird ein Laufbahn- und
Karriereplanungsseminar angeboten. Daneben sind Kurse mit dem Inhalt Sprachkenntnisse,
Kommunikation und Teamarbeit verstarkt fir Dienstnehmerinnen der Verwendungs- /
Entlohnungsgruppen C/c und D/d bzw. A3/v3 und A4/v4 anzubieten.

Telearbeit

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde auch die Zulassigkeit der mit
Prasenzarbeit am selben Arbeitstag alternierenden Telearbeit ermdglicht.

Ermunterung mannlicher Mitarbeiter zur Inanspruchnahme des Elternkarenzurlaubs;
Forderung von Inanspruchnahme von Elternkarenz und Beteiligung an
Betreuungspflichten

Vater sollen (weiterhin) verstarkt motiviert werden, Elternkarenz in Anspruch zu nehmen. Dies
kann durch Vorbildwirkung und gezielte Information auch Uber alternative Arbeitszeitmodelle
und Kommunikation, z.B. auch im Rahmen von Mitarbeitergesprachen, erfolgen. In § 8a wurde
die Bestimmung Uber die Information von Vatern hinsichtlich Vaterkarenz sowie zeitliche
Erfordernisse bzw. Rahmenbedingungen in den Frauenforderungsplan aufgenommen. Parallel
dazu wurde § 16 (5) formuliert: Im Mitarbeiterinnengesprach sind mit mannlichen und
weiblichen Bediensteten Themen wie flexiblere Arbeitszeitgestaltung im Rahmen der
gesetzlichen Méglichkeiten zu behandeln. Dabei ist die Ubernahme von Betreuungspflichten
durch Manner zu férdern.
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2.4 Bundesministerium fur Bildung und Frauen

Mit BGBI. | Nr. 11/2014 wurde das Bundesministeriengesetz novelliert und mit 1. Marz 2014 in
Kraft gesetzt. Mit BGBI. | Nr. 49/2016 wurde das Bundesministeriengesetz erneut novelliert und
mit 1. Juli 2016 in Kraft gesetzt. Die erhobenen und verdffentlichten Daten beziehen sich auf
die am 31. 12. 2013 beziehungsweise 31. 12. 2015 geltenden Bundesministerienverteilungen
und geltenden Bundesministerienbezeichnungen.

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.2001 \_ 01.07.2003 \_ 01.07.2005 \_ 01.07.2007 \_ 31.12.2009 31.12.2013 \_ 31.12.2015
71.952 80.368 / 71.734 ,/ 51.016 / 50.477 50.667 / 50.844

241 Gesamtes Personal

Tabelle 59 Alle Beschiftigten des BMBF nach Organisationen

2013 2015
Organisation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 664 429 65% 235 35% 633 426  67% 207  33%
gz‘rfgif’:ﬁmd“eter 50.003 30324 61% 19679 39% 50211 30520 61% 19691 39%
Gesamt 50.667 30.753 61% 19914 39% 50.844 30946 61%  19.898 39%

Tabelle 60 Alle Beschiftigten des BMBF nach Berufsgruppen
2013 2015

Berufsgruppe

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 7.073 5008 71% 2065 29% 6.720 4651 69% 2069 31%
Lehrerinnen 43358 25640 59% 17718 41% 43825 26154 60% 17671 40%
'\D"i"'a'tr"]"sqs"her 0 0 0% 0o 0% 3 0 0% 3 100%
Krankenpflege- 19 17 89% 2 1My 19 18 95% 1 59
dienst ° ° 5% °
Schulaufsicht 217 88 41% 129  59% 276 122 44% 154 56 %
Sonstige 0 0 0% 0 0% 1 1 100 % 0 0%
Gesamt 50.667 30.753 61% 19914 39% 50.844 30946 61%  19.898 39%
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Tabelle 61 Alle Beschiftigten des BMBF nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 35832 21392 60% 14440 40% 36530 22114 61% 14416  39%
Maturantinnen 9.163 5274 58% 3.889 42% 8.985 5069 56 % 3916 44%
Fachdienst/ 3184 2118 67% 1066 33% 3083 2042 66% 1041 34%
Mittlerer Dienst
Hilfsdienst 2.488 1969 79% 519 21% 2.446 1721 77% 525 23%
Gesamt 50.667 30753 61% 19914 39% 50.844 30946 61%  19.898 39%
2.4.2 Teilbeschaftigte
Tabelle 62 Alle Teilbeschaftigten des BMBF nach Organisationen
2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 75 73 97% 2 3% 81 78 9% 3 4%
ngggﬁ”d"eter 15731 11899 76% 3832 24% 16182 12161 75% 4021 25%
Gesamt 15806  11.972 76% 3834 24% 16263 12239 75% 4024 25%
Tabelle 63 Alle Teilbeschiftigten des BMBF nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 2.373 2285 96% 88 4% 2.211 2092 95% M9 5%
Lehrerinnen 13.419 9675 T72% 3.744  28% 14036 10136 72% 3900 28%
;’::Skte”pﬂege' 7 6 8% 1 14% 7 6 8% 1 14%
Schulaufsicht 7 6 8% 1 14% 8 4 50% 4 50%
Sonstige 0 0 0% 0 0% 1 1 100% 0 0%
Gesamt 15806  11.972 76% 3834 24% 16.263 12239 75% 4024 25%
Tabelle 64 Alle Teilbeschiftigten des BMBF nach Berufsgruppen
2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 10.298 7663  74% 2635 26% 11.033 8225 75% 2808 25%
Maturantinnen 3.306 2224 67% 1082 33% 3.226 2116 66% 1110 34%
Fachdienst/ 901 810 90% 9 10% 885 804 91% 81 9%
Mittlerer Dienst
Hilfsdienst 1.301 1275 98% 26 2% 1.119 1094 98% 25 2%
Gesamt 15.806  11.972 76% 3834 24% 16.263 12239 75% 4024 25%
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2.4.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 65 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMBF

2013 2015
Qualifikation Einstufung ) )
Gesamt  Frauen Manner Frauen. Gesamt  Frauen Manner Frauen.
anteil anteil
Akademikerlnnen C;rgjcﬁ'gre ) 31 12 19 387% 31 11 20 355%
Akademikerinnen C;r/:]tlga?clrnggre - 884 343 541 38,8 % 939 398 541 424 %
Maturantinnen C;’;;?Cﬁg‘;re 168 <) 78 536% 156 83 73 532%
Fachdienst C;Sjcmire ok 522 485 37 92,9 % 513 475 38 926%
alle hochste
Qualifikations- besoldungsrecht- 1.605 930 675 57,9 % 1.639 967 672 59,0%
gruppen liche Einstufungen

* zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grof3er nachgeordneter Dienststellen
**  zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung gréRerer nachgeordneter
Dienststellen, Richterinnen in Landesgerichten

Verwendung

*kkk

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

2.4.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer

Tabelle 66 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMBF — Zentralleitung

Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Gesamt M Frauen.- Gesamt M Frauen.- Gesamt M Frauen.-
anteil anteil anteil
Generalsekretarln 0 0 0 0% 1 1 0 0% 1 1 0 0%
Sektionschefln 7 6 1 14 % 4 2 2 50 % 1 o 1 100 %
Gruppen-/
ii“;'fhsslz:lte”” AL 6 4 2 33% 10 6 4  40% 5 3 2 40%
vertretung
Abteilungsleiterin 57 29 28 49 % 45 21 24 53 % 1" 3 8 73 %
Fachexpertin 5 3 2 40 % 6 4 2 33% 2 1 1 50 %
Referatsleiterin 62 25 37 60 % 34 17 17 50 % 12 1T M 92 %
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Tabelle 67 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMBF — Nachgeordneter Bereich

Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Frauen-

Gesamt M .
anteil

Frauen-

Gesamt M .
anteil

Frauen-

Gesamt M ]
anteil

Landesschulrate und Stadtschulrat

Landesschulrats-
direktorin

9 6 3 33 %

9 6 3 33 %

Dezernatsleiterin

8 6 2 25%

7 4 3 43 %

Abteilungsleiterin

59 34 25 42 %

55 32 23 42%

9 2 7 78 %

Referatsleiterin

127 49 78 61 %

123 54 69 56 %

12 4 8 67 %

Schulaufsicht:
Landesschul-,
Pflichtschul-,
Berufsschul-
Fachinspektorinnen
(vormals
Landesschul-,
Bezirksschul- und
Fachinspektorlnnen)

3256 179 146 45%

305 165 140 46 %

36 16 20 56 %

Bundesschulen, Bundesschiilerheime

Direktorln

716 440 276 39 %

715 434 281 39 %

24 15 9 38 %

Fach- / Abteilungs-
vorstand

291 167 124 43 %

299 166 133 44 %

2 1 1 50 %

Erziehungsleiterin

9 4 5 56 %

10 4 6 60 %

1 0 1 100 %

Padagogische Hochschulen

Rektorin 8 3 5 63 % 8 4 4 50 % 3 3 0 0%
Vizerektorin 15 6 9 60 % 16 7 9 56 % 2 0 2 100 %
Institutsleiterln 44 19 25 57 % 44 19 25 57 % 6 1 5 83 %

Praxisschulleiterin

13 4 9 69 %

14 3 M 79 %

2 0 2 100 %

Bundesinstitut fiir Erwachsenenbildung

Leiterln

1 0 1 100 %

1 1 0 0%
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2.4.5 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 68 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMBF

Ausbildungs- 2013 2015

verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge 189 151 80 % 38 20% 176 132 75% 4  25%
Verwaltungs-

praktikantinnen 34 30 88% 4 12% 45 33 73% 12 27%

2.4.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 69 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMBF — Zentralstelle

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Er“f“".gs.' 35 16 46 % 19 54 % 24 10 42 % 14 58 %

ommissionen
Leistungs-
feststellungs- 11 6 55 % 5 45 % 8 4 50 % 4 50 %
kommission
E'Sz'p'.'”"’?r‘ 15 8  53% 7 4% 10 5  50% 5  50%

ommission
Disziplinarober-
kommission 7 2 29% S % . ) . . .
Berufungs-
kommission 7 2 29% 5 % . ) . . .

Tabelle 70 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMBF — Stadtschulrat fiir

Wien
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Priifungs-
kommissionen 12 4 33% 8 67 % 12 4 33% 8 67 %
Leistungs-
feststellungs- 21 10 48 % 11 52 % 21 10 48 % 1 52 %
kommissionen
Disziplinar-
Kommissionen 9 6 67 % 3 33% 9 6 67 % 3 33%
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Tabelle 71 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMBF — Landesschulrat
fiir Niederosterreich

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich

Leistungs-

feststellungs- 26 8 31% 18 69 % 26 8 31% 18 69 %
kommissionen

Disziplinar-

Kommission 25 10 40 % 15 60 % 25 10 40 % 15 60 %

Tabelle 72 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMBF — Landesschulrat

fiir Burgenland

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Leistungs-
feststellungs- 67 39 58 % 28 42 % 64 38 59 % 26 41 %
kommission
EiSZip'.i”?" 26 12 46% 14 54 % 2 12 46% 14 54%
ommissionen

Tabelle 73 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMBF — Landesschulrat
fiir Oberosterreich

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich

Leistungs-

feststellungs- 42 12 29 % 30 71 % 24 7 29 % 17 71 %
kommissionen

Disziplinar-

Kommission 26 10 38 % 16 62 % 26 8 31% 18 69 %

Tabelle 74 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMBF — Landesschulrat

fiir Salzburg
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Leistungs-
feststellungs- 37 17 46 % 20 54 % 37 17 46 % 20 54 %
kommission
Disziplinar-
Kommission 24 7 29 % 17 71 % 24 8 33% 16 67 %
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Tabelle 75 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMBF — Landesschulrat
fiir Steiermark

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)

Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Leistungs-
feststellungs- 49 21 43 % 28 57 % 32 10 31% 22 69 %
kommission
Disziplinar-
Kommission 30 1 37% 19 63 % 20 3 15% 17 85 %

Tabelle 76 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMBF — Landesschulrat
fiir Karnten

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Leistungs-

feststellungs- 38 16 42 % 22 58 % 38 16 42 % 22 58 %
kommissionen

Disziplinar-

Kommissionen 28 13 46 % 15 54 % 24 10 42 % 14 58 %

Tabelle 77 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMBF — Landesschulrat

fiir Tirol
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich

Leistungs-
feststellungs- 36 11 31% 25 69 % 29 13 45 % 16 55 %
kommission
E'sz'p'.'”"’?r' 43 15 35% 28 65% 43 15 35% 28 65%

ommission

Tabelle 78 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMBF — Landesschulrat
fiir Vorarlberg

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)

Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Leistungs-
feststellungs- 1 6 55 % 5 45 % 1" 7 64 % 4 36 %
kommission
Disziplinar-
Kommission 27 14 52 % 13 48 % 10 5 50 % 5 50 %

Leistungsfeststellungskommissionen der LSR/SSR fir Wien 2013: Aufhebung des § 88 Abs. 1 BDG 1979 durch
den VfGH und Neuregelung durch BGBI. | Nr. 210/2013 (der VfGH hat lediglich die Geschéftseinteilungen
aufgehoben, die Kommissionsmitglieder sind davon nicht berihrt).
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Tabelle 79 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMBF — Zentralstelle

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Standige Be-
gutachtungs- 3 2 67 % 1 33% 2 1 50 % 1 50 %
kommission
’k"”f"a'.‘m.e‘ 33 14 42% 19 58% 2% 12 46% 14 54%

ommission

Tabelle 80 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMBF — Stadtschulrat

fiir Wien
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Standige Be-

gutachtungs- 4 2 50 % 2 50 % 4 2 50 % 2 50 %
kommission

Aufnahme-

kommissionen 16 8 50 % 8 50 % 16 8 50 % 8 50 %

Tabelle 81 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMBF — Landesschulrat
fiir Niederosterreich

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Standige Be-

gutachtungs- 4 2 50 % 2 50 % 4 2 50 % 2 50 %
kommission

Aufnahme-

kommissionen 13 3 23 % 10 77 % 13 3 23 % 10 77 %

Tabelle 82 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMBF — Landesschulrat
fiir Burgenland

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Aufnahme- u.
Weiterbestell- o o o o
ungskommi- 10 5 50 % 5 50 % 10 5 50 % 5 50 %
ssionen
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fiir Oberosterreich

Tabelle 83 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMBF — Landesschulrat

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
4 2 50 % 2 50 % 4 2 50 % 2 50 %
Begutachtungs- 16 4 25% 12 75% 16 4 25% 12 75%

Begutachtungskommission im Einzelfall, Weiterbestellungskommission sowie Aufnahmekommission sind
zusammengefasst

Tabelle 84 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMBF — Landesschulrat

fiir Salzburg
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
4 2 50 % 2 50 % 4 2 50 % 2 50 %
14 8 57 % 6 43 % 12 9 75 % 3 25%

fiir Steiermark

Tabelle 85 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMBF — Landesschulrat

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
" 3 27 % 8 73 % 11 3 27 % 8 73 %

fir Karnten

Tabelle 86 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMBF — Landesschulrat

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
19 10 53 % 9 47 % 17 9 53 % 8 47 %

Tabelle 87 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMBF — Landesschulrat

fur Tirol
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
21 5 24 % 16 76 % 21 5 24 % 16 76 %
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Tabelle 88 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMBF — Landesschulrat

fiir Vorarlberg

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Aufnahme-
kommission 9 4 44 % 5 56 % 8 4 50 % 4 50 %

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:

Tabelle 89 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BMBF — Zentralstelle

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Beirate 7 4 57 % 3 43 % 10 5 50 % 5 50 %
Von den Landesschulraten / Stadtschulrat fiir Wien erfolgte eine Leermeldung.
2.4.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
Tabelle 90 Ausbildungen / BMBF — Zentralstelle
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbil- 30 24 80% 6 20% 31 20  65% 1 35%
dungslehrgange
Berufsbegleitende
Fortbildung o o o o
(Filhrungskréfte- 127 89 70 % 38 30% 71 48 68 % 23 32%
lehrgange)
Tabelle 91 Ausbildungen / BMBF — Stadtschulrat fiir Wien
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Grundausbil- o o o o
dungslehrgange 41 30 73% 11 27 % 44 31 70 % 13 30%
Berufsbegleitende
Fortbildung einschl.
Fiihrungskréfte- 9% 78 83% 16 17 % 73 55 75 % 18  25%
lehrgange
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Tabelle 92 Ausbildungen / BMBF — Landesschulrat fiir Niederosterreich

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Sﬁgg;‘:\srgg}}ge 26 21 81% 5 19% 17 9 53 % 8 47%
Berufsbegleitende
Eﬁﬁf’d’gggg Snseh 82 68  83% 14 17% 70 58 8% 12 17%
lehrgange
Tabelle 93 Ausbildungen / BMBF — Landesschulrat fiir Burgenland
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Sﬂgg;ﬁg;ge 7 6  86% 1 14.% 4 3 75% 1 25%
Berufsbegleitende
Egﬁf’d’gggg Sinsehl 19 16 84% 3 16% 16 10  63% 6 38%
lehrgange

Tabelle 94 Ausbildungen / BMBF — Landesschulrat fiir Oberosterreich

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Grundausbil-
dungslehrginge 49 34 69 % 15 31 % 41 27 66 % 14 34%
Berufsbegleitende
Fortbildung einschl.
Filhrungskréfte- 44 39 89 % 5 1% 41 28 68 % 13 32%
lehrgange
Tabelle 95 Ausbildungen / BMBF — Landesschulrat fiir Steiermark
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Grundausbil- o o o o
dungslehrgginge 17 13 76 % 4 24 % 32 20 63 % 12 37%
Berufsbegleitende
Fortbildung
einschl. 70 49 70 % 21 30 % 72 53 74 % 19 26%
Fuhrungskréfte-
lehrgange
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Tabelle 96 Ausbildungen / BMBF — Landesschulrat fiir Salzburg

2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbil- o o o o
dungslehrgéinge 17 8 47 % 9 53 % 16 12 75 % 4 25%
Berufsbegleitende
Fortbildung einschl. 34 29 85% 5 5% 2 20 1% 8  29%
Flhrungskrafte-
lehrgange
Tabelle 97 Ausbildungen / BMBF — Landesschulrat fiir Karnten
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbil- o o o o
dungslehrgéinge 11 8 73 % 3 27 % 13 5 38% 8 62%
Berufsbegleitende
Fortbildung einschl. %5 23 2% 2 8% 27 20 74% 7 26%
Flhrungskrafte-
lehrgange
Tabelle 98 Ausbildungen / BMBF — Landesschulrat fiir Tirol
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Grundausbil- o o o o
dungslehrgange 26 24 92 % 2 8 % 15 1 73 % 4 27 %
Berufsbegleitende
Fortbildung einschl.
Fihrungskréfte- 30 26 87 % 4 13% 41 34 83 % 7 17 %
lehrgange
Tabelle 99 Ausbildungen / BMBF — Landesschulrat fur Vorarlberg
2013 (BMUKK) 2015 (BMBF)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbil- o o o o
dungslehrgginge 19 16 84 % 3 16 % 1 6 55 % 5 45%
Berufsbegleitende o o o o
Fortbildung 4 3 75 % 1 25% 7 6 86 % 1 14 %
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2.4.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes — Dienstpflichtverletzung

Tabelle 100 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMUKK

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 1
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 1
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.4.9 Berucksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 101 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenforderungsgebotes / BMBF

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 6
zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen *) 686

* Beim Landesschulrat fir Oberdsterreich lauft ein eigenes Ausbildungsprogramm und es wurden 612
Bewerberinnen zu Aus- und Weiterbildungsmaflinahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassen.

2.4.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Das Bundesministerium fur Bildung und Frauen bekennt sich zu einer aktiven
Gleichbehandlungs-, Gleichstellungs- und Frauenférderungspolitik. Am 27. November 2015
wurde der Frauenforderungsplan als Verordnung BGBI. 1l Nr. 387 neu erlassen. Zur
Gewabhrleistung der Chancengleichheit flir Frauen und Manner sind im Frauenférderungsplan
insbesondere folgende Ziele verankert:

1. Die Forderung des Konsens Uber die Gleichwertigkeit der Arbeit von Frauen und Mannern
auf allen Hierarchieebenen sowie der Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen,

2. die Anhebung des Frauenanteils auf 50 % in allen Verwendungs- und
Entlohnungsgruppen, insbesondere in Fuhrungspositionen, Funktionen, Kommissionen
und Gremien,

3. die Forderung einer gleichberechtigten Reprasentanz von Frauen in allen
Entscheidungsstrukturen entsprechend ihrem Anteil an der Beschaftigung,

4. die Schaffung eines diskriminierungsfreien Arbeitsumfeldes fir Frauen und Manner,

5. die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie fir Frauen und Manner sowie
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6. die Forderung der Akzeptanz der Inanspruchnahme von Elternkarenzzeiten,
Teilzeitbeschaftigungen gleichermallen durch Frauen als auch durch Manner und
Fruhkarenzurlaub im Ressort sowie

7. das Ziel der Erreichung der Gleichstellung von Frauen und Mannern mittels der Strategie
des Gender Mainstreaming.

Fir die Gleichbehandlung und Frauenférderung stellt der Frauenférderungsplan einen
wesentlichen Bestandteil der Personal- und Organisationsentwicklung dar.

Im Bildungsbereich konnte der Frauenanteil in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert
werden. In sehr vielen Bereichen ist die Frauenquote bereits erflllt. Bei hoheren
FUhrungspositionen sowie im technischen und gewerblichen Schulbereich sind Frauen jedoch
noch unterreprasentiert. In diesen Bereich ist die Frauenférderung durch die Ziele und
MalRnahmen des Frauenférderungsplans weiterhin zu intensivieren.

Im Berichtszeitraum wurde zur Férderung der Frauen eine Reihe von zusatzlichen speziellen
Schulungen, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen wie z.B. Dienstrecht,
Personlichkeitsentwicklung, Teambildung, Konfliktmanagement, Coaching, Netzwerkbildung
usw. organisiert und durchgefunhrt.

Motivation von Frauen, sich fir Flhrungspositionen zu bewerben z.B. in Form persénlich
adressierter  Mitteilungen, personliche Gesprache, telefonische Kontaktaufnahme.
Weiterfihrung der Flhrungslehrgange und Seminare.
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2.5 Bundesministerium fur Familien und Jugend

Aufgrund der Neugriindung des Bundesministeriums fur Familien und Jugend zum 1.3.2014
liegen keine Daten zum Stichtag 31.12.2013 vor.

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:
31.12.2015
117

2.5.1 Gesamtes Personal

Tabelle 102 Alle Beschiftigten des BMFJ nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung - - - 17 82 70% 35 30%
Gesamt - - 117 82 70% 35 30%
Tabelle 103 Alle Beschiftigten des BMFJ nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst - - - 17 82 T70% 35 30%
Gesamt 117 82 70% 35 30 %
Tabelle 104 Alle Beschiftigten des BMFJ nach Qualifikationsgruppen
2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerinnen - - - 47 31 66% 16 34%
Maturantinnen - - - 43 383 77% 10 23%
Fachdienst/ o o
Mittlerer Dienst . - - 26 18 69% 8 31%
Hilfsdienst - - - 1 0 0% 1 100%
Gesamt - 117 82 70% 35 30%
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2.5.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 105 Alle Teilbeschaftigten des BMFJ nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung - - - - - 32 29 9N% 3 9%
Gesamt - - - - - 32 29 9% 3 9%
Tabelle 106 Alle Teilbeschaftigten des BMFJ nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst - - - - - 32 29 9% 3 9%
Gesamt - - - - - 32 29 9% 3 9%
Tabelle 107 Alle Teilbeschiftigten des BMFJ nach Qualifikationsgruppen
2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerinnen - - - - - 9 8 89% 1 1%
Maturantinnen - - - - - 17 15 88% 2 12%
Fachdienst/
Mittlerer Dienst ) ) ) ) ) 6 6 100% 0 0%
Hilfsdienst - - - - - 0 0 0% 0 0%
Gesamt - - - - - 32 29 9% 3 9%
2.5.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen
Tabelle 108 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMFJ
2013 2015
Qualifikation Einstufung Frauen Frauen
Gesamt F M anteil Gesamt F M anteil
Akademikerlnnen A 1/7-9 und Vergleichbare * - - - - 4 3 1 750%
Akademikerlnnen A 1/4-6 und Vergleichbare ** - - - - 24 16 8 66,7%
Maturantinnen A2/5-8 und Vergleichbare *** - - - - 23 16 7 696 %
Fachdienst ﬁ 3/5-8 und Vergleichbare ) ) ) ) 6 6 0 100,0%
I hochste
aIrIS Q:ﬁllﬁkatlons- besoldungsrechtliche - - - - 57 41 16 71,9%
grupp Einstufungen

*

*%k

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten
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*kk

*kkk

2.5.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer
Verwendung

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

Tabelle 109 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMFJ — Zentralleitung

Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Frauen- Frauen- Frauen-
Gesamt M anteil Gesamt M anteil Gesamt M anteil

Sektionschefin - - - - - 0 1 100 % - - - -
Gruppen-,

Bereichsleiterin, AL

it SLoStell - - - - 2 11 50 % 2 11 50 %
vertretung

Abteilungsleiterin - - - - 1 6 5 455 % - - - -
Fachexpertin - - - - - - - - - - - -
Referatsleiterln - - - - 3 2 1 33,3 % - - - -

2.5.5 Ausbildungsverhaltnisse
Tabelle 110 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMFJ

Ausbildungs- 2013 2015

verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs-

praktikantinnen ) ) ) ) ) 7 5 % 2 2%
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2.5.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 111 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMFJ

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich weiblich mannlich

Priifungs- o o
kommission ) - - - 4 571% 3 429%
Leistungs-
feststellungs- - - - - - - - -
kommission
Disziplinar- - - - - Mitbetreuung BMLFUW
kommission
Diszipinarober- . . . . Zustandigkeit BVWG

ommission
Ee’”fu.”g.s' - - - - Zustandigkeit BVWG

ommission

Tabelle 112 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMFJ

2013

2015

Kommission

Gesamt weiblich mannlich

weiblich mannlich

Begutachtungs-
kommission im - - - -
Einzelfall

2 50 % 2 50 %

Standige Be-
gutachtungs- - - - -
kommission

0 0% 0 0%

Aufnahme-
kommission

2 50 % 2 50 %

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:
Tabelle 113 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirdate / BMFJ
2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich weiblich mannlich
Beirte - - - - 6 857% 1 143%
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2.5.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Tabelle 114 Ausbildungen / BMFJ

2013 2015

Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich

mannlich

Grundausbil- .
dungslehrgange ) ) ) ) ) 5 4 80%

1 20%

Berufsbegleitende
Fortbildung
(FUhrungskrafte-
lehrgange)

39 36 92,3 %

3 77%

2.5.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 115 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMFJ

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.5.9 Berucksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 116 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des

Frauenférderungsgebotes / BMFJ

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 0
zu Aus- und WeiterbildungsmaRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 18

2.5.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Da keine Benachteiligung von Frauen im Bundesministerium flr Familien und Jugend vorliegt,

werden — derzeit — auch keine Vorschlage erstattet.
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2.6 Bundesministerium fur Finanzen

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:
01.07.1995 01.07.1997 01.07.1999 01.07.2001 01.07.2003 01.07.2005 01.07.2007 31.12.2009 31.12.2013
22.639 / 18.339 /16.703 /16.299 / 14.904 / 13.033 / 13.064 / 11.676 11.065
31.12.2015
11.201

2.6.1 Gesamtes Personal

Tabelle 117 Alle Beschaftigten des BMF nach Organisationen

2013 2015
Organisation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 729 340 47% 389 53% 723 336  46% 387 54%
'E‘;ae‘r’ggﬁ”d"eter 10.336 4916  48% 5420 52% 10478 4982 48% 5496 52%
Gesamt 11.065 5256 48% 5809 52% 11.201 5318 47% 5883 53%

Tabelle 118 Alle Beschaftigten des BMF nach Berufsgruppen
2013 2015

Berufsgruppe

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Verwaltungsdienst 11.052 5.256 48 % 5.796 52 % 10.977 5218 48% 5.759 52 %

Exekutivdienst 3 0 0% 3 100% 3 0 0% 3 100%

'\D"i'('::srfd‘er 10 0o 0% 10 100% 1 0 0% 1 100%

Richterlnnen, o o o o
0 0 0% 0 0% 220 100 45% 120 55%

Staatsanw.

Gesamt 11065 5256 48% 5809 52% 11201 5318 47% 5883  53%

Tabelle 119 Alle Beschaftigten des BMF nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerlnnen 1.556 589 38 % 967 62% 1.623 620 38% 1.003 62%
Maturantinnen 4777 1.918 40 % 2859 60% 4.871 1978 41 % 2893 59%
Fachdienst /

Mitilerer Dienst 4.630 2.668 58 % 1962 42% 4,626 2655 57 % 1971 43%
Hilfsdienst 102 81 79 % 21 21% 81 65 80% 16 20%
Gesamt 11.065 5.256 48 % 5809 52% 11.201 5318 47% 5883 53%
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2.6.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 120 Alle Teilbeschéaftigten des BMF nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 44 38 86% 6 14% 63 55 87% 8 183%
gi‘r’zgﬁord“eter 1959 1789 91% 170 9% 1939 1768 91% 171 9%
Gesamt 2.003 1827 9NM1% 176 9% 2.002 1823 91 % 179 9%
Tabelle 121 Alle Teilbeschiftigten des BMF nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 2.002 1827 91% 175 9% 1.996 1818 91% 178 9%
Exekutivdienst 1 0 0% 1 100 % 1 0 0% 1 100 %
Richterlnnen, o o o o
Staatsanw. 0 0 0% 0 0% 5 5 100 % 0 0%
Gesamt 2.003 1.827 9N % 176 9% 2.002 1823 9% 179 9%

Tabelle 122 Alle Teilbeschaftigten des BMF nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerinnen 137 119 87% 18 13% 157 137 87% 20 13%
Maturantinnen 748 654 87% 94 13% 766 670 87% 9% 13%
Fachdienst/ 1086 1022 94% 64 6% 1.054 91  94% 63 6%
Mittlerer Dienst

Hilfsdienst 32 32 100 % 0 0% 25 25 100 % 0 0%
Gesamt 2.003 1827 91% 176 9% 2.002 1823 91 % 179 9%
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2.6.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 123 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMF

2013 2015
Qualifikation Einstufung ) )
Gesamt  Frauen Manner Frauen. Gesamt  Frauen Manner Frauen.
anteil anteil
Akademikerlnnen C;rgjc‘;’t‘)‘;re , 22 7 15 318% 19 7 12 368%
Akademikerinnen Cérﬁé?c‘éﬁire “ 539 208 331  386% 564 218 346 38,7%
Maturantinnen C ezrlg'e?cf]’;‘;re 1.105 319 786  289%  1.090 323 767 296 %
Fachdienst C;’:ch‘;]’;‘;re 3559 2011 1548 565% 3594 1989 1605 553%
alle hdchste
Qualifikations- besoldungsrecht- 5.225 2.545 2.680 48,7 % 5.267 2.537 2730 482%
gruppen liche Einstufungen

*

*%k

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Verwendung

*kkk

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

2.6.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grof3er nachgeordneter Dienststellen
zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung grofierer nachgeordneter

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer

Tabelle 124 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMF — Zentralleitung

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Leitungs-
funktion F F F
rauen- rauen- rauen-
Gesamt M F anteil Gesamt M F anteil Gesamt M F anteil
General- 1 1 0 0% 11 0 0% 1 1 0 0%
sekretarin 0 ° °
Sektionschefln 6 6 0 0% 5 5 0 0% 1 1 0 0%
Gruppen-/
Bereichsleiterln, o o o
AL mit SL-Stell- 12 7 5 42 % 12 6 6 50 % 2 1 1 50 %
vertretung
@ﬁf’r'l'r‘]‘”gs' 4 30 14 32% 44 31 13 30% 4 3 1 25 %
Fachexpertin 11 8 3 27 % 13 10 3 23% 3 2 1 33%
Referatsleiterin 0 0 0 0% 0 0 0 0% - - - -
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Tabelle 125 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMF — Nachgeordneter Bereich

Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen

31.12.2013 - 31.12.2015

Gesamt M

F

Frauen-
anteil

Gesamt

F

Frauen-
anteil

Gesamt

M F

Frauen-
anteil

Steuer- und Zollkoordination

Regional-
managerin

20 %

20%

Abteilungsleiterin
eines Fach-
bereiches

29 %

29%

50 %

Abteilungsleiterin
Risiko-,
Informations- und
Analysezentrum
(RIA)

0%

0%

Personalleiterin

5 3

2

40 %

5

3

40 %

Finanz- / Zollamter,

Steuerfahndung, GroBbetriebsprii

fung, Finanzpolizei

Vorstand
(Finanzamtes,
Zollamt,
bzw.FAGVG)

48 34

14

29 %

48

33

15

31%

50 %

Vorstand der
Steuerfahndung

0%

0%

Vorstand der
Grol3betriebs-
priifung

0%

0%

Leiterin
Finanzpolizei

0%

0%

Fachvorstand
(Finanzamt, Zoll-
amt, GroRbetriebs-
prifung,
Steuerfahndung)

50 36

14

28 %

51

36

15

29%

33%

Regionen- / Stand-
ortverantwortliche
(GroRbetriebs-
prifung)

40 %

40 %

Regionale/r
Leiterin
Finanzpolizei

0%

0%

0%

Teamleiterin
GroRbetriebs-
prifung

39 30

23 %

37

28

24%

Teamleiterin
Finanzpolizei +
Organisationsleiter

43 39

9%

48

41

15%

1"

36 %

Teamleiterin
(Finanzamt, Zoll-
amt, Steuer-
fahndung bzw.
FAGVG) +
Organisationsleiter

597 435

162

27 %

596

426

170

29 %

31

21 1"

34 %

Regionale/r
Koordinatorln
Strafsachen

0

0%

0

0%
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Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Leiterin o o ) o
Strafsachen 43 34 9 21% 42 33 9 21% 1 1 0%
Bundesfinanzgericht (vormals Unabhangiger Finanzsenat (UFS))
Prasidentin 1 0 1 100 % 1 0 1 100 % - - - -
Vizeprasidentin - - - - 1 1 0 0% 1 1 - 0%
Richterln des
BFinG - - - - 219 119 100 46 % 219 119 100 46 %
Leiterln
Ressourcen-
management u. 1 0 1 100 % 1 0 1 100 % - - - -
Personal
Senats- o
vorsitzende/r er 16 1 41% ) ) ) ) ) ) ) )
Senatsmitglied 196 106 90 46 % - - - - - - - -
Finanzprokuratur
Prasidentin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Prasidial-
anwalt/anwaltin 1 0 1 100 % 1 0 1 100% ) ) ) )
Leitende/r
Prokurat- 8 7 1 13 % 8 7 1 13% - - - -
uranwalt/anwaltin
Prokuratur- 20 13 7 3% 23 12 1 48% 6 2 4  67%
anwalt/anwaltin
Prokuraturanwalts- 21 5 16 76% 143 N1 79% - -
anwarterin
Leiterln
Rechnungswesen 1 0 1 100 % 1 0 1 100 % - - - -
Bundesfinanzakademie
Leiterln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
2.6.5 Ausbildungsverhaltnisse
Tabelle 126 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMF
Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Lehrlinge 201 144  72% 57 28% 196 129 66 % 67 34%
Verwaltungs- 53 34 64% 19 36% 46 21 46% 25 54%
praktikantlnnen
2.6.6 Kommissionen und Beirate
11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 73



Ressortberichte im Detail: BMF

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 127 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMF

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

E(;Lrilrjr:}gzi-onen 323 90 279% 233 721% 268 87 33% 181 67 %
Leistungs-
feststellungs- 14 7 50 % 7 50 % 12 6 50 % 6 50 %
kommission
Ec')snf'r';']'l':;gn 93 33 355% 60 645% 93 36 387% 57 61,3%
Disziplinarober- o o
Kommission 19 12 63,2 % 7 36,8 %

Seit 1.1.2014 beim Bundesverwaltungsgericht
Berufungs- 0 0
Kommission 20 3 15% 17 85 %

Tabelle 128 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMF

2013

2015

Kommission
Gesamt

weiblich

mannlich

Gesamt

weiblich

mannlich

Begutachtungs-
kommission im 2
Einzelfall

1 50 %

1 50 %

0 0%

0 0%

Standige Be-
gutachtungs- 56
kommission

28 50 %

28 50 %

52

26 50 %

26 50 %

Aufnahme-

L 24
kommission

12 50 %

12 50 %

50

23 46 %

27 54 %

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:
Tabelle 129 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate /| BMF
2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Beirate 128 24 18,75% 104 8125% 146 23 1575% 123 84,25%
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2.6.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Tabelle 130 Ausbildungen / BMF

2013 2013
Ausbildung

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Grundausbil-

dungslehrgéinge 451* 181 40,1 % 270 599% 446 215 48% 231% 52 %

Berufsbegleitende
Fortbildung
(FUhrungskrafte-
lehrgange)

890.581  39.447 44% 50.134 56 % 39.153  16.258 42%  22.895 58 %

*

Umfasst Grundausbildung, Umsteiger/innen-Ausbildung und verwendungsspezif. Ausbildung

2.6.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 131 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMF

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.6.9 Berucksichtigung des Frauenférderungsgebotes

Tabelle 132 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenforderungsgebotes / BMF

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 8
zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 0

2.6.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen
Auf das BGBI Il Nr. 383/2014 — Frauenférderungsplan wird hingewiesen.

Das Bundesministerium flr Finanzen bekennt sich zu einer aktiven Gleichbehandlungs- und
Gleichstellungspolitik, um Chancengleichheit fir Frauen und Manner zu gewahrleisten. Ziele
des Frauenférderungsplanes sind daher auch:

m Forderung der Anliegen und Unterstitzung von MalRnahmen zur Frauenforderung unter
den FUhrungskraften.
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m Forderung der beruflichen Identitdt und des Selbstbewusstseins von Frauen, um ihre
Bereitschaft zu erhdhen, Einfluss zu nehmen, mitzugestalten, Entscheidungen zu treffen
und Verantwortung zu Ubernehmen.

m Die Erhdéhung der Vereinbarkeit beruflicher und privater — insbesondere familidrer —
Verpflichtungen flr Frauen und Manner.

m Die Schaffung eines diskriminierungsfreien Arbeitsumfeldes durch das Anstreben von
Vereinbarkeit von Beruf und familidren Verpflichtungen.

m Die Foérderung der Teilnahme weiblicher (auch teilzeitbeschaftigter) Bediensteter an
FUhrungskraftelehrgangen, insbesondere bei Unterreprasentanz von Frauen in den
entsprechenden Funktionen.

m Die Forderung der gleichberechtigten Reprasentanz der Frauen in allen Entscheidungs-
strukturen, insbesondere die Anhebung des Frauenanteils in Filhrungspositionen.

m Die Einbeziehung der Ziele der Gleichstellung und Frauenférderung in alle Zielverein-
barungen.

m Die Strategie des Gender Mainstreaming — die Gleichstellung von Frauen und Mannern in
allen politischen und gesellschaftlichen Belangen — in samtliche MaRnahmen und Politiken,
in die Organisation und in das System der Personalplanung und Personalentwicklung des
Bundesministeriums fiir Finanzen zu integrieren und als durchgangiges Prinzip zur
Gleichstellung von Frauen und Mannern in allen Tatigkeitsbereichen des
Bundesministeriums fir Finanzen zu verankern und umzusetzen.

m Die aktive Rolle des Finanzressorts, die Gleichbehandlungsthematik in einer
Vorbildfunktion nach auf3en zu vertreten und so als Organisation auf das gesellschaftliche
Umfeld positiv zu wirken.

m Fodrderung des Wiedereinstiegs durch die Richtlinie ,KarriereKompassKarenz®, die auf
Wunsch der Karenzierten die Aufrechterhaltung eines besonderen Informationsflusses
wahrend der Karenz gestattet und bei Ruckkehr besondere Wiedereingliederungs-
maflnahmen vorsieht.

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 76



Ressortberichte im Detail: BMG

2.7 Bundesministerium fur Gesundheit

Mit BGBI. | Nr. 49/2016 wurde das Bundesministeriengesetz novelliert und mit 1. Juli 2016 in
Kraft gesetzt. Die erhobenen und verdffentlichten Daten beziehen sich auf die am 31. 12. 2013
beziehungsweise 31.12.2015 geltenden Bundesministerienverteilungen und geltenden
Bundesministerienbezeichnungen.

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:
01.07.2003 01.07.2005 01.07.2007 31.12.2009 31.12.2011
787 797 766 394 381

2.71 Gesamtes Personal

Tabelle 133 Alle Beschaftigten des BMG nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 367 27 62% 140 38% 367 230 63% 137 37%
gz‘rfgif’:ffrd“eter 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%
Gesamt 367 227 62% 140 38% 367 230 63% 137 37%
Tabelle 134 Alle Beschiftigten des BMG nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 366 226 62% 140 38% 366 229 63 % 137 37%
Krankenpflege- 1 1 100% 0 0% 1 1 100% 0 0%
dienst
Gesamt 367 227 62% 140 38% 367 230 63 % 137 37%

Tabelle 135 Alle Beschaftigten des BMG nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerinnen 194 105 54% 89 46 % 196 108 55% 88 45%
Maturantinnen 87 62 71% 25 29 % 88 63 72% 25 28%
Fachdienst /

Mittlerer Dienst 85 60 71% 25 29 % 82 5 72% 23 28%
Hilfsdienst 1 0 0% 1 100 % 1 0 0% 1 100 %
Gesamt 367 227 62% 140 38 % 367 230 63% 137 37%
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2.7.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 136 Alle Teilbeschaftigten des BMG nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 59 52 88% 7 12% 55 5 9% 5 9%
gi‘r’zgﬁord“eter 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%
Gesamt 59 52 88% 7 12% 55 50 91% 5 9%
Tabelle 137 Alle Teilbeschiftigten des BMG nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 58 51 88% 7 12% 54 49 91 % 5 9%
Krankenpflege- 1 1 100% 0 0% 1 1 100% 0 0%
dienst
Gesamt 59 52 88% 7 12% 55 50 91 % 5 9%

Tabelle 138 Alle Teilbeschiftigten des BMG nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerlnnen 31 24 77 % 7 23% 29 24 83 % 5 17%
Maturantinnen 15 15 100 % 0 0% 14 14 100 % 0 0%
Fachdienst/

Mittlerer Dienst 13 13 100% 0 0% 12 12 100% 0 0%
Gesamt 59 52 88 % 7 12% 55 50 91 % 5 9%
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2.7.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 139 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMG

2013 2015
Qualifikation Einstufung ) )
Gesamt  Frauen  Manner Fraugn Gesamt  Frauen  Manner Frauep
anteil anteil
Akademiker- A1/7-9und o o
Innen Vergleichbare * 9 4 S 444 % 9 4 5 444%
Akademiker- A 1/4-6 und o o
Innen Vergleichbare ** 62 34 28 54,8 % 66 38 28 576%
Maturantinnen C ezrlg'e?cf]’;‘;re 58 40 18 69,0% 58 39 19 672%
. A 3/5-8 und o 0
Fachdienst Vergleichbare **** 8 4 4 50,0 % 12 7 5 583%
alle héchste
Qualifikations- besoldungsrecht- 137 82 55 59,9 % 145 88 57 60,7 %
gruppen liche Einstufungen

* zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grof3er nachgeordneter Dienststellen

*%k

zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung grofierer nachgeordneter

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Verwendung

*kkk

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

2.7.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Tabelle 140 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMG

Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 Neubesetzungen
Leitungs- 31.12.2013 - 31.12.2015
funktion F F F
rauen- rauen- rauen-
Gesamt M F anteil Gesamt M F anteil Gesamt M F anteil
Sektionschefln 3 2 1 33% 3 2 1 33,3% - - - -
Gruppen- /
Bereichs-
leiterIn. AL mit 5 3 2 40 % 5 3 2 40,0 % - - - -
SL-Stellver-
tretung
Abteilungs- 3 17 18  51% 3 16 20 556% 2 1 1 50%
leiterln
Fachexpertin 2 1 1 50 % 2 1 1 50,0 % - - - -
Referatsleiterin 4 1 3 75 % 4 1 3 75,0 % - - - -
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2.7.5 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 141 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMG

Ausbildungs- 2013 2015

verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge 18 10 56 % 8 4% 17 8 47% 9 53%
Verwaltungs- 9 6 67% 3 33% 8 6 75% 2 25%
praktikantinnen

2.7.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 142 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMG

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Er“f“".gs.' 28 19 679% 9  321% 32 18 56,25% 14 4375%
ommission
Leistungs-
feststellungs- 12 5  417% 7 583% 13 7 538% 6  462%
kommission
E'Sz'p'.'”"’?r' 1 5  455% 6  545% 10 5 50 % 5 50 %
ommission
E'Sz'p'.'”?mber' 6 6 100% 0 0% 6 6  100% 0 0%
ommission
Eer”fu.”g.s' . 3 3 100% 0 0 ; ; ; ; ;
ommission

* Die Berufungskommission wurde mit Inkrafttreten der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 aufgel6st

(vgl. Art. 151 Abs. 51 Z 8 iVm Anlage A Z 17 B-VG idF Bundesgesetz BGBI. | Nr. 51/2012).

Tabelle 143 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMG

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Standige Be-
gutachtungs- 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%
kommission
’k*”f“a'.‘m.e' 12 4 333% 8  667% 21 12 571% 9 429%

ommission
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Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,*

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

Tabelle 144 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BMG

2013 2015
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
154 87 56,5 % 67 43,5 % 229 572% 98 42,8 %

2.7.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Tabelle 145 Ausbildungen / BMG

wie bereits in den Vorjahren, sind in der gemeldeten Anzahl nicht nur gesetzliche Beirate sondern auch
gesetzlich eingerichtete Kommissionen, Ausschisse etc. enthalten.

(FUhrungskrafte-

2013 2015
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbildungsle 2% 20 769% 6 231% 17 58,8 % 7 412%
Berufsbegleitende
368 236 64,1 % 132 359% 159 67,3 % 52 32,7%

2.7.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 146 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMG

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0
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2.7.9 Bericksichtigung des Frauenfoérderungsgebotes

Tabelle 147 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenférderungsgebotes / BMG

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fir héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 0
zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 107

2.7.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Die Umsetzung des Frauenforderungsplanes des Bundesministeriums flur Gesundheit,
BGBI. II, Nr. 146/2014, gewahrleistet die Chancengleichheit fur Frauen und Manner.
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2.8 Bundesministerium fiir Inneres

Mit BGBI. | Nr. 11/2014 wurde das Bundesministeriengesetz novelliert und mit 1. Marz 2014 in
Kraft gesetzt. Somit beziehen sich die erhobenen und veréffentlichten Daten zum 31. 12. 2013
noch auf die ,alten“ Bundesministerienverteilungen und -bezeichnungen.

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.1995 \_ 01.07.1997 \_ 01.07.1999 \_ 01.07.2001 N\ 01.07.2003 \_01.07.2005 \_01.07.2007 \_ 31.12.2009 31.12.2013
32.366 32.150 / 33.893 / 32.829 / 31.424 , 31.930 / 32.754 , 31.976 32.085

31.12.2015
32.906

2.8.1

Gesamtes Personal

Tabelle 148 Alle Beschaftigten des BMI nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 1.763 655 37% 1.108 63 % 2.552 1.060 42% 1492 58%
Ei‘;‘gf;”d”eter 30.322 6125 20% 24197 80%  30.354 6262 21% 24092 79%
Gesamt 32.085 6.780 21% 25.305 79 % 32.906 7322 22% 25.584 78 %
Tabelle 149 Alle Beschiftigten des BMI nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 4.682 2993 64% 1689 36% 5.315 3202 60% 213  40%
Militarischer Dienst 2 0 0% 2 100 % 38 1 3% 37 9%
Exekutivdienst 27.401 3.787 14 % 23.614 86 % 27.553 4119 15 % 23434 85%
Gesamt 32.085 6780 21% 25305 79% 32.906 7322 22% 25584 78%
Tabelle 150 Alle Beschiftigten des BMI nach Qualifikationsgruppen
2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 860 249 29% 611 71 % 913 272 30% 641 70%
Maturantinnen 1.539 499 32% 1.040 68% 1.723 571 33% 1152 67 %
Fachdienst / o o o o
Mittlerer Dienst 27.481 5.146 19 % 22335 81% 28.299 5683 20% 22616 80%
Hilfsdienst 2.205 886 40% 1319 60% 1.971 796 40 % 1175 60%
Gesamt 32.085 6780 21% 25305 79% 32.906 7322 22% 25584 T78%
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2.8.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 151 Alle Teilbeschiftigten des BMI nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 109 97 89 % 12 1% 188 167 89% 21 1%
nachgeordneter 1871 1429  76% 442 24% 1956 1464 75% 492 25%
Bereich
Gesamt 1.980 1.526 7% 454 23 % 2144 1.631 76 % 513 24 %
Tabelle 152 Alle Teilbeschiftigten des BMI nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 779 732 94 % 47 6 % 780 729 93% 51 7%
Exekutivdienst 1.201 794 66 % 407 34 % 1.364 902 66% 462 34 %
Gesamt 1.980 1.526 7% 454 23% 2144 1.631 76 % 513 24%

Tabelle 153 Alle Teilbeschiftigten des BMI nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerinnen 56 33 59 % 23 4M1% 71 47 66% 24 34%
Maturantinnen 83 72 87 % " 13% 98 83 85% 15 15%
Fachdienst/ 1556 1142 73% 414 27% 1756 1286 73% 470 27%
Mittlerer Dienst
Hilfsdienst 285 279 98 % 6 2% 219 215  98% 4 2%
Gesamt 1.980 1.526 77 % 454 23 % 2144 1.631 76 % 513 24 %
2.8.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen
Tabelle 154 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMI
2013 2015
Qualifikation Einstufung Frauen- Frauen-
Gesamt F anteil Gesamt F anteil
. A1/7-9 und
Akademikerlnnen Vergleichbare * 27 2 25 74 % 26 2 24 7,7 %
. A 1/4-6 und o o
Akademikerinnen Vergleichbare ** 31 74 237  238% 342 88 254 257 %
A2/5-8 und . .
Maturantinnen Vergleichbare *** 929 246 683 26,5% 1.068 301 767 282 %
" A 3/5-8 und
Fachdienst Vergleichbare *** 3.313 193  3.120 58 % 3.365 216 3.149 6,4 %
alle Qualifikations-  "0°NSte
. besoldungsrechtliche 4.580 515 4.065 11,2% 4.801 607 4194 126 %
grupp Einstufungen

*
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*%

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Verwendung

*kkk

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

2.8.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung groRerer nachgeordneter

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentlnnen in héherer

Tabelle 155 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMI — Zentralleitung (inkl.
Gedenkstatte Mauthausen, ZMR)

Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Gesamt M Frauen- | ocamt M Frauen- | cocamt M Frauen-
anteil anteil anteil

Sektionschefln,

Generaldirektorin 5 5 0 0% 4 4 0 0% - - - -
fir 6ffentliche

Sicherheit

Gruppen-/

Bereichsleiterln, AL 8 8 0 0% 8 8 0 0% - - - -
mit SL-Stellvertretg.
Abteilungsleiterin 40 29 1 28 % 41 32 9 22% 3 2 1 33%
Fachexpertin 4 2 2 50 % 7 4 3 43 % 2 2 0 0%
Referatsleiterin 74 56 18 24 % 71 54 17 24 % 15 10 5 33%
Bundeskriminalamt

Direktorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Abteilungsleiterin 7 5 2 29% 7 5 2 29 % - - - -
Buroleiterin 24 19 5 21% 25 21 4 16 % 3 2 1 33%
Referatsleiterln,

Fachbereichs- 37 31 6 16 % 37 A 6 16 % 3 3 0 0%
leiterin

Gruppenfihrerin 26 26 0 0% 30 29 1 3% 5 4 1 20 %
Direktion fiir Spezialeinheiten / EKO Cobra (Neuorganisation ab 1.6.2013)

Direktorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Abteilungsleiterin®) 26 25 1 4% 26 25 1 4% - - - -
*) davon

Kommandantinnen 3 3 0 0% 3 3 0 0% - - - -
AST(E2a)

Bundesamt fiir Verfassungsschutz und Terrorismusbekdampfung

Direktorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Abteilungsleiterin 4 4 0 0% 4 4 0 0% - - - -
Referatsleiterin 8 6 2 25% 8 6 2 25% 3 3 0 0%
Bundesamt fiir Korruptionspravention und Korruptionsbekdampfung

Direktorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Abteilungsleiterin 3 3 0 0% 3 2 1 33% 2 1 1 50 %
Referatsleiterin 13 9 4 31% 10 6 4 40 % 4 1 3 75 %
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Tabelle 156 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMI — Nachgeordneter Bereich

. i Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 31.12.2013 — 31.12.2015

Leitungsfunktion

Gesamt M p Fraven- | cocamt M p o Fraven-| oo camt M f Frauen-

anteil anteil anteil

Bundesamt fiir Fremdenwesen und Asyl ( vormals Bundesasylamt)
BFA wurde mit 01.01.2014 NEU besetzt — kein Vergleich moglich
Direktorln BFA 1 1 0 0% 1 1 0 0% -
Vizedirektorin BFA 1 1 0 0% 2 1 1 50 % - - - -
Leiterln einer o o ) ) ) )
AuRenstelle 7 5 2 29 % 1 1 0 0%
stv .Leiterln einer o o
AuRenstelle 7 4 3 43 % 0 0 0 0% - - - -
Regionaldirektorln 9 7 2 23% - - - -
Leiterln einer o o
Erstaufnahmestelle 2 L T 0% 2 L T 50% ) ) ) )
stv. LeiterIn einer o o
Erstaufnahmestelle 2 2 0 0% 2 2 0 0% ) ) ) )
Abteilungsleiterin (+ o o ) ) ) )
Leiter KoordB) 1 0 1 100% 6 4 2 34 %
Referatsleiterln 20 1 9 45 % 10 5 5 50 % - - - -
Teamleiterln in den
Regional-
direktionen, o
Erstaufnahme- i ) ) ) » 7 n"oo29% ) ) ) )
stellen und
Aulenstellen

Landespolizeidirektionen (Neuorganisation der Sich

ab 1.9.2012)

erheits- und Polizeidirektionen sowie Landespolizeikommanden

Polizeiprasidentin

0%

0 0%

Polizeivize-
prasidentin

50 %

50 %

Landespolizei-
direktorln

13 %

13 %

Stv Landespolizei-
direktorln

16 16 0%

16 16 0%

0%

Abteilungsleiterin
LPD

63 62 1 2%

63 62 1 2%

0%

Leiterln
Landeskriminalamt

(Wien)

0%

0%

Leiterln PK der
LPD Wien

12 12 0%

13 13 0%

0%

Leiterln
Bezirkspolizei-
kommando

77 75 3%

7775 3%

0%

Leiterln
Stadtpolizei-
kommando

27 27 0%

25 25 0%

0%

Inspektions-
kommandantin,
Gruppenfriihrerin

1.169 1.161 1%

1.042 1%

35

215 212 1%

Bildungszentren
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. . . . Neubesetzungen
Leitungsfunktion Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 31.12.2013 — 31.12.2015
Leiterln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -

Kommandantin (Aus-
u. Fortbildung,
Personal, 11 9 2 18 % 11 9 2 18 % 1 1 0 0%
Organisation und
Logistik) **)
**)davon
Kommandantinnen 9 7 2 22% 9 7 2 22% 1 1 0 0%
BIZS
2.8.5 Ausbildungsverhaltnisse
Tabelle 157 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMI
Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge 129 87 67% 42  33% 167 116 69% 51 31%
Verwaltungs- 45 27 60% 18 40% 246 173 70% 73 30%

praktikantinnen

2.8.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 158 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMI — Zentralleitung
und GD-Nachgeordnete

2013

2015

Kommission

Gesamt

weiblich

mannlich Gesamt

weiblich mannlich

Priifungs-
kommissionen

737

152 20,6 %

585 794 % 1.372

297

22%  1.075 78 %

Leistungs-
feststellungs-
kommission

seit 1.1.2012 keine
bei Nachgeordnete

25

1 4%

24 96 % 27

1 3.7 % 26 96,3 %

Disziplinar-
kommission

18 19,1 %

76 80,9 % 92

18 19,6 % 74 80,4 %

Disziplinarober-
kommission

48

1 229%

37 771 %

Einflhrung d. Verwaltungsgerichtsbarkeit mit 1.1.14

Berufungs-
kommission

25

2 8 %

23 92 %

EinfUhrung d. Verwaltungsgerichtsbarkeit mit 1.1.14
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Tabelle 159 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMI - BFA

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Leistungs- ) )
feststellungs- 6 3 50 % 3 50 % keine mehr im BFA
kommission
Begutachtungs-
kommission 7 3 429% 4  571% 7 3 429% 4  311%
NEU

Tabelle 160 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMI — Zentralleitung u.
GD-Nachgeordnete

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Begutachtungs-
Kommission 72 18 25% 54 75 % 75 20 26,7 % 55 73,3 %
’k"“f"a'.‘m.e' 70 13 186% 57 814% 72 14 194% 58 80,6%
ommission

Tabelle 161 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMI — BFA

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
ﬁ\“f“ar.‘m.e' 4 2 50% 2 50% 4 2 50% 2 50%
ommission

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:
Tabelle 162 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BMI
2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Zivildienstrat* 1 0 0% 1 100 % 1 0 0% 1 100 %
Sicherheitsakad
emicbeirat 6 2 33% 4 67 % 10 4 40 % 6 60 %
Praventions- nicht aktiv nunmehr BMEIA
beirat
Integrations-
beirat 1 0 0% 1 100 % nunmehr BMEIA
Staatendoku-
mentations- 4 0 0% 4 100 % 4 0 0% 4 100 %
beirat **
Gliickspiel- o o 0 0

2 0 0% 2 100 % 2 0 0% 2 100 %
wesen
* nunmehr unabhangiger Beirat fur Zivildienstbeschwerdeangelegenheiten
**  eingestellt mit Ende 2014
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2.8.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Tabelle 163 Ausbildungen / BMI

2013 2015

Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Grundausbil-

dungslehrgéinge 2132 597 28% 1535 72% 2.508 813 32%  1.695 68 %

Berufsbegleitende
Fortbildung
(Fuhrungskrafte-
lehrgange) *

43 4 9,3 % 39 90,7 % 89 5 5,6 % 84 94,4 %

*

Seit Aufnahme des Studienbetriebes des in Kooperation mit der Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN)
durchgefiihrten FH-Master-Studienganges ,Strategisches Sicherheitsmanagement” mit dem
Wintersemester 2009/2010 wurden keine ressortinternen Flihrungskraftelehrgange durchgefiihrt.

Die fiir den Berichtszeitraum ausgewiesenen Daten / Informationen beziehen sich somit auf die Gewahrung
dienstlicher FérdermaRnahmen in Gefolge der Zulassung zum Studiengang. Die Zulassung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Studiengang selbst erfolgt durch die FHWN auf Grundlage eines
offentlichen, dreistufigen Auswahlverfahrens.

2.8.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes — Dienstpflichtverletzung

Tabelle 164 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMI

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 4
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 4
rechtskraftige Schuldspriiche 3
Tabelle 165 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMI — BFA
Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0
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2.8.9 Berucksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 166 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenférderungsgebotes / BMI

Bewerberinnen Gesamt

bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen -

fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen -

zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen

* Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 10 (2 von Frauen, 8 von Mannern) Bewerbungen / Zulassungen zum
BACHELOR / MASTER-Studiengang ,Public Management* geférdert (Sonderurlaub).

Unter Bedachtnahme auf den Frauenférderungsplan — BM.I (BGBI. Il Nr. 481/2010 vom 29.12.2010) sowie auf die
fur BildungsmafRnahmen allgemein geforderte Bedarfs-, Zielgruppen- und Praxisorientierung wird auf den Anteil
weiblicher Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaflinahmen der SIAK, insbesondere durch entsprechende
Hinweise in den Ausschreibungen und durch die bevorzugte Berticksichtigung bei gleicher Eignung besonders
Bedacht genommen.

Schon angesichts der Komplexitat und Vielschichtigkeit der Fortbildungsstruktur des BM.l sowie der strukturierten
Wechselwirkung zwischen zentralen und dezentralen Fortbildungen, aber auch im Hinblick auf die allgemein
wirkende Zielgruppengroéfie von mehr als 31.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, werden — nicht zuletzt auch
aus verwaltungsékonomischen Uberlegungen bzw. Zwéngen — keine durchgehenden Aufzeichnungen /
Evidenzen in der angefragten Gliederungstiefe bzw. Erfassungsbreite gefiihrt.

2.8.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Das BMI nimmt nach wie vor aktiv an dem vom Bundeskanzleramt durchgeflhrten Projekt
,Cross Mentoring im Bundesdienst* teil.

Das Bundeskanzleramt fuhrt auch weiterhin das Projekt ,Ferienbetreuung fur Kinder“ durch.
Die anfallenden Kosten fiir die Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentralstelle
werden vom Ressort ibernommen.

Der im Juni 2012 im BMI erdéffnete Betriebskindergarten stellt einen weiteren Schritt zur
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar.

Nachfolgeveranstaltung des im Oktober 2011 durch die Frau Bundesminister ins Leben
gerufenen ,Modenatreffen® ist die seit Ende 2014 halbjahrlich stattfindende
Veranstaltungsreihe ,Frauen im Dialog“. Die Treffen dienen dem Kennenlernen, dem
Informationsaustausch zu diversen frauenrelevanten Themen (z.B. Gewaltpravention,
Gesundheit, IT) und der besseren Vernetzung der weiblichen Bediensteten des BMI.

Im November letzten Jahres wurde das Projekt , Think (Fe-)male® gestartet.

Im Rahmen dieses Projektes soll im Sinne eines ,Best-Practice-Modelles® ein
organisationsibergreifender Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Polizistinnen sowie
weiblichen Angehdrigen des BMI und Mitarbeiterinnen der Firma ,Robert Bosch AG*
stattfinden. Ziel ist es, zur Durchsetzung eines ausgewogenen Beschaftigungsanteiles von
Frauen und Mannern in samtlichen Hierarchieebenen beizutragen.

Die bisher nur im Bereich E2a (Dienstfihrendenausbildung) durchgeflihrten Schulungen zu
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Gleichbehandlung und Gleichstellung wurden auf den Bereich E1 (Offiziersausbildung)
ausgedehnt, und es ist eine Ausweitung dieser Schulungsmalnahmen auf die gesamte
Polizeigrundausbildung geplant.

Um fur Polizistinnen nach der Karenz den Wiedereinstieg in das Berufsleben zu erleichtern,
erhalten diese unmittelbar nach dem Dienstantritt die Einberufung in das Einsatztraining,
wodurch auch die Handlungssicherheit im exekutiven Aufdendienst gestarkt wird.
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2.9 Bundesministerium fur Justiz

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.1995 01.07.1997 N\ 01.07.1999 \_ 01.07.2001 \_ 01.07.2003 \_ 01.07.2005 \_ 01.07.2007 \_31.12.2009 \_31.12.2011 \_31.12.2013
12.209 12.144 11.788 / 11.801 11.471 11.775 11.783 / 11.591 11.628 11.586

31.12.2015
11.847

2.9.1 Gesamtes Personal

Tabelle 167 Alle Beschiftigten des BMJ nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 221 109 49% 112 51% 291 155  53% 136 47 %
ngZ%iO’d”ete’ 11365 5943 52% 5422 48% 11556 6083 53% 5473 47%
Gesamt 11.586 6.052 52% 5534 48% 11.847 6238 53% 5609 47 %
Tabelle 168 Alle Beschiftigten des BMJ nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Verwaltungsdienst 5.826 4218 72% 1608  28% 5892 4287 73% 1605 27%
Lehrerinnen 14 1 7% 13 93 % 14 2 14 % 12 86 %
Exekutivdienst 3.086 405 13% 2681 87% 3.180 435 14% 2745  86%
Militarischer Dienst 4 0 0% 4 100 % 1 0 0% 1 100 %
Richterinnen, 2531 1345 53% 1186 47% 2612 1423 54% 1189  46%
Staatsanw.

Krankenpflegedienst 108 79 73% 29 27 % 124 86 69% 38 31%
Sonstige 17 4 24% 13 76 % 14 5 36% 9 64 %
Gesamt 11.586 6.052 52% 5534 48% 11.847 6238 53% 5609 47%
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Tabelle 169 Alle Beschiftigten des BMJ nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 2.681 1425 53% 1256 47% 2762 1511 55% 1251  45%
Maturantinnen 1.601 945 59% 656 41% 1.672 1004 60% 668 40 %
Eﬂaitig(rjtlaerngiténst 7089 3612 51% 3477 49% 7242 3673 51% 3569 49%
Hilfsdienst 214 70 33% 144  67% 171 50 29% 121 71%
sonst. Qualifikation 1 0 0% 1 1?,2 - - - - -
Gesamt 11.586 6.052 52% 5534 48% 11.847 6.238 53% 5609 47 %

2.9.2 Teilbeschaftigte
Tabelle 170 Alle Teilbeschaftigten des BMJ nach Organisationen
2013 2015

Organisation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 15 14  93% 1 7% 22 21 95% 1 5%
gae‘;zgffrd”eter 1630 1514  93% 16 7% 1746 1611 92% 135 8%
Gesamt 1.645 1528 93% M7 7% 1.768 1632 92% 136 8%

Tabelle 171 Alle Teilbeschaftigten des BMJ nach Berufsgruppen
2013 2015

Berufsgruppe

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 1.221 1173 96 % 48 4% 1.253 1210 97% 43 3%
Lehrerinnen 11 0 0% 1 100 % 10 0 0% 10 100%
Exekutivdienst 112 75 67% 37  33% 142 88 62% 54  38%
E{gg‘t‘:ggcve” 259 248 96% " 4% 318 299 94% 19 6%
Krankenpflege- 30 29 97 % 1 3% 36 31 86% 5  14%
dienst ° ° ° °
Sonstige 12 3 25% 9  75% 9 4 44% 5 56%
Gesamt 1.645 1528 93% 17 7% 1.768 1632 92% 136 8%
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Tabelle 172 Alle Teilbeschiftigten des BMJ nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 308 275 89% 33 M% 366 332 91% 34 9%
Maturantinnen 250 214 86 % 36 14 % 274 245 89% 29 M1 %
Fachdienst/ 1064 1017  96% 47 4% 1113 1042 94% 71 6%
Mittlerer Dienst
Hilfsdienst 23 22 9% 1 4% 15 13 87% 2 13%
Gesamt 1.645 1528 93% M7 7% 1.768 1632 92% 136 8%
2.9.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen
Tabelle 173 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMJ
2013 2015
Qualifikation Einstufung i :
Gesamt F M Frauen. Gesamt F M Frauen.
anteil anteil
Akademikerinnen | A1/7-9und 82 2 60 268% 84 23 61 274%
Vergleichbare
. A1/4-6 und
Akademikerinnen Vergleichbare * 262 107 155  40,8% 283 116 167 410%
Maturantinnen A258und 312 127 185  407% 320 141 188 429%
Vergleichbare
. A3/5-8 und
Fachdienst Vergleichbare ** 324 129 195 398% 333 132 201 396%
alle Qualifikations- hochste
rubpen besoldungsrecht- 980 385 595 393% 1.029 412 617 40,0%
grupp liche Einstufungen

zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grof3er nachgeordneter Dienststellen

**  zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung gréRerer nachgeordneter

Dienststellen, Richterinnen in Landesgerichten
Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer

Verwendung

*kkk
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2.9.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Tabelle 174 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMJ — Zentralleitung

. i Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015
31.12.2013 - 31.12.2015

Leitungsfunktion

Gesamt M F Frauen- Gesamt M F Frauen- Gesamt M F Frauen-

anteil anteil anteil

Sektionschefln 4 4 0 0% 4 4 0 0% 2 2 0 0%
Gruppen- / Bereichs-
leiterln, AL mit SL- 3 2 1 33% 4 3 1 25% 2 2 0 0%
Stellvertretung
Abteilungsleiterin 30 21 9 30 % 25 18 7 28 % 11 7 4 36 %
Leiterin der Stabstelle 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Fachexpertin - - - - - - - - - - - -
Referatsleiterin 0 0 0 0% 7 4 3 43 % 7 4 3 43 %

Tabelle 175 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMJ — Nachgeordneter Bereich

. . Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 31.12.2013 — 31.12.2015
Leitungsfunktion
Gesamt M Frauen- Gesamt M Frauen- Gesamt M Frauen-
anteil anteil anteil
Oberster Gerichtshof, Generalprokuratur, Justizbehorden in den Landern
(Oberlandesgerichte Graz, Innsbruck, Linz, Wien)
Prasidentln des OGH 1 1 0 0% 1 1 0% - - - -
Vizeprasidentin des OGH 2 0 2 100 % 2 1 50 % 2 1 1 50 %
geG”stSpras'de””” des 13 13 0 0% | 14 13 1 7% 8 6 2 25%
Richterin des OGH 42 27 15 36 % 43 26 17 40 % 10 5 5 50 %
hgf;gpodkﬁ:a?j O 0 o0 0% 1 10 0% 1 1 0 0%
1. Stv. Leiterln der 3 2 1 33% 3 2 1 339 ) ) ) )
Generalprokuratur
;‘;"kt‘f:&rr'“ der General- 12 8 4  B%| M 8 3 27% 1 1 0 0%
Prasidentin des OLG 4 4 0 0% 4 4 0 0% 1 1 0 0%
Vizeprasidentin des OLG 4 2 2 50 % 5 3 2 40 % 4 3 1 25%
aBrl]Jvr;c'ai.ﬁ;kanellanwaItj- 2 2 0 0% 2 2 0 0% ) ) ) )
g‘i’gts"ras'de””” des 54 33 21 39% 58 35 23 40% M7 4  36%
Richterln des OLG 125 70 55 44 % 124 65 59 48 % 25 10 15 60 %
Referatsleiterin OLG 46 33 13 28 % M 30 11 27 % - - - -
Prasidentin des o o 0
Gerichtshofes 1. Instanz 20 15 5 25% 2 12 8 40% 4 L 3 75%
Vizeprasidentin des 27 16 1 41% 28 19 9  32% 7 5 2 20%
Gerichtshofes 1. Instanz
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Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Vorsteherln des
Bezirksgerichtes (vormals
Gerichtsvorsteherln)

123 76 47 38 %

115 69 46 40 %

38 %

Leiterln der Oberstaats-
anwaltschaft

33 %

50 %

66 %

1. Stv. Leiterln der
Oberstaatsanwaltschaft

0%

0%

Stv. Leiterln der
Oberstaatsanwaltschaft

24 12 12 50 %

22 13 9 1%

40 %

Leiterln der
Korruptionsstaatsanwalts
chaft

100 %

100 %

1. Stv. Leiterin der
Korruptionsstaats-
anwaltschaft

0%

50 %

100 %

Stv. Leiterln der
Korruptionsstaats-
anwaltschaft

10 7 3 30 %

21 15 6 29%

23 17 6 26 %

Leiterin d. Staats-
anwaltschaft

16 9 7 44 %

15 9 6 40 %

0%

Stv. Leiterln der
Staatsanwaltschaft

24 16 8 33%

21 12 9 43 %

100 %

Leiterln einer
staatsanwaltschaftlichen
Gruppe

43 25 18 42%

33 %

Vorsteherln der
Geschéftsstellen

192 97 95 49%

159 82 77 48 %

18 6 12 66 %

Justizanstalten, Vollzugsdirektion

Anstaltsleiterln
Justizanstalten

25 19 6 24%

26 19 7 21%

29%

Leiterln AuBenstelle
(vormals Leiterln
Geschéftsstelle,
Dienststelle, Aul3enstelle)

29%

20%

Leiterin der Strafvollzugs-
akademie

0%

0%

2.9.5 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 176 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMJ

Ausbildungs-

2013

2015

verhéltnis

Gesamt

weiblich

mannlich

Gesamt

weiblich mannlich

Lehrlinge

339

270 80%

69

20 % 409

309 76% 100 24%

Verwaltungs-
praktikantinnen

148

19 80%

29

20 % 186

138 74% 48 26%
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2.9.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 177 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMJ

2013 2015

Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Egﬂ]‘lg; - 390 119 30% 27 70% 190 60 32% 130 68 %
Leistungs-
feststellungs- 19 9 47 % 10 53 % 6 2 33% 4 67 %
kommission
E(')Snf'rf]'lg‘;gn 33 8 24.% 25 76 % 38 9 24.% 29 76 %
thI)SleIIE)cI)IrT”nar:ission 10 2 20 % 8 80 % 1 0 0% 1 100 %

Tabelle 178 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMJ

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Begutachtungs-
Kommission 68 24 35% 44 65 % 72 29 40 % 43 60 %
’k*”f“a*.‘m.e' 252 114 45% 138 55% 73 30 4% 43 59%
ommission

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:
Tabelle 179 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BMJ
2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Beirate 22 13 59 % 9 1% 19 6 32% 13 68 %
2.9.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
Tabelle 180
Ausbildungen / BMJ
2013 (2012) 2015 (2014)
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbil-
dungslehrgéinge 1.524 1.003 66 % 521 34 % 916 721 79 % 195 21%
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Ausbildung 2013 (2012) 2015 (2014)

Berufsbegleiten
de Fortbildung
(Fuhrungskrafte- 4497 2312 51% 2185 49 % 4337  2.320 53%  2.007 47 %
lehrgange) 2010
nur Ri/StA

Aufgrund von Problemen betreffend die Daten zu den Zulassungen zu Fortbildungsveranstaltungen wurde auf
den Jahresbericht 2014 (iber die Fortbildung von Richter/innen und Staatsanwélt/innen in Osterreich zuriick-
gegriffen. Die Daten fiir 2015 werden derzeit bearbeitet und liegen noch nicht vor, kénnen aber nachgereicht
werden. BMJ, Marz 2016

2.9.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 181 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMJ

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.9.9 Beriucksichtigung des Frauenférderungsgebotes

Tabelle 182 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenforderungsgebotes / BMJ

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 1
fir hdherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 4
zu Aus- und Weiterbildungsmafnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 3

2.9.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Das Bundesministerium fiur Justiz verweist diesbeziiglich auf die Verordnung der
Bundesministerin fir Justiz Uber den Frauenforderungsplan des Justizressorts fir den
Zeitraum bis 31. Dezember 2020.
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2.10 Bundesministerium fur Landesverteidigung und Sport

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.2001 \ 01.07.2003 \_ 01.07.2005 \_ 01.07.2007 \ 31.12.2009 \_ 31.12.2011 31.12.2015
27.473 25.238 / 26.191 / 24.362 / 23.603 / 22.760 21.198

2.10.1 Gesamtes Personal

Tabelle 183 Alle Beschaftigten des BMLVS nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 924 297 32% 627 68% 924 297 32% 627 68%
gi‘;ggﬁ”d“eter 20.611 2103 10% 18508 90%  20.274 2059 10% 18215 90%
Gesamt 21.535 2400 M% 19135 89% 21198 24356 M% 18842 89%
Tabelle 184 Alle Beschiftigten des BMLVS nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 7.634 2.067 27 % 5.567 73 % 7.528 2017 27% 5511 73 %
Lehrerlnnen 7 0 0% 7 100 % 7 0 0% 7 100 %
'\D"i'('::srfd‘er 13.763 271 2% 13492  98% 13541 279 2% 13262  98%
g‘:":skte”pﬂege' 95 60 63% 3% 37% 97 58 60% 39 40%
Sonstige 36 2 6% 34 94 % 25 2 8% 23 92%
Gesamt 21.535 2.400 1% 19.135 89 % 21198 24356 1% 18842 89%

Tabelle 185 Alle Beschiftigten des BMLVS nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 1119 126 1% 993  89% 1131 148 13% 983  87%
Maturantinnen 4.004 370 9% 3634 91% 4028 369 9% 3659 91%
a?t‘t’l';‘:;"&te’nst 14495 1662 11% 12833 89% 14214 1608 1% 12606 89%
Hilfsdienst 709 22 31% 487 69% 632 207 33% 425  67%
sonst. o 0 0 o
o ation 1208 20 2% 1188  98% 1193 24 2% 1169 98%
Gesamt 21535 2400 1% 19135 89% | 21198 2356 1% 18842 89%
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2.10.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 186 Alle Teilbeschiftigten des BMLVS nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 40 37 93% 3 7% 42 36 86% 6 14%
gi‘r’ggﬁord“eter 565 359  64% 206 36% 614 355 58% 259 42%
Gesamt 605 396  65% 209 35% 656 391 60% 265 40 %
Tabelle 187 Alle Teilbeschaftigten des BMLVS nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
:j’izr;";":"t”"gs' 462 368 80% 9% 20% 460 358  78% 102 22%
'\D"i'(';t:sqs‘:her 131 19  15% 12 8% 186 % 14% 160  86%
gf:skte”pﬂege' 11 9 8% 2 18% 10 7 70% 3 30%
Sonstige 1 0 0% 1 100% 0 0 0% 0 0%
Gesamt 605 396  65% 209 35% 656 391 60% 265 40 %

Tabelle 188 Alle Teilbeschaftigten des BMLVS nach Qualifikationsgruppen

2013 2015

Qualifikation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerinnen 39 26 67% 13 33% 53 34 64% 19 36%
Maturantinnen 104 54 52% 50 48% 115 51 44% 64 56%
Fachdienst /
Mittlerer Dienst 423 290 69% 133 31 % 452 281 62% 171 38%
Hilfsdienst 37 26 70% 11 30 % 33 25 76% 8 24%
sonst.
Qualifikation 2 0 0% 2 100% 3 0 0% 3 100%
Gesamt 605 396 65% 209 35% 656 391 60% 265 40%
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2.10.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 189 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMLVS

2013 2015
Qualifikation Einstufung ) )
Gesamt F M Frauep Gesamt F M Frauep
anteil anteil
. A1/7-9 und o o
Akademikerlnnen Vergleichbare * 28 0 28 0,0 % 32 0 32 0,0 %
. A 1/4-6 und o 0
Akademikerinnen Vergleichbare ** 338 24 314 71 % 353 29 324 8.2 %
A2/5-8und o o
Maturantinnen Vergleichbare ** 1.482 154 1.328 10,4 % 1.484 160 1.324 10,8 %
. A 3/5-8 und o o
Fachdienst Vergleichbare **** 626 57 569 9,1 % 596 49 547 8,2%
alle hochste
Qualifikations- besoldungsrecht- 2.474 235 2.239 9,5 % 2.465 238 2.227 9,7 %
gruppen liche Einstufungen

*

*k

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Verwendung

*kkk

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

2.10.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grof3er nachgeordneter Dienststellen
zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung grofierer nachgeordneter

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in hdherer

Tabelle 190 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMLVS - Zentralleitung

Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015

Leitungs- 31.12.2013 -31.12.2015
funktion Frauen- Frauen Frauen-

Gesamt M . Gesamt M F .| Gesamt M .

anteil anteil anteil

Sektionchefln,
Chefin des 6 6 0 0% 6 6 0 0% - - - R
Generalstabes
Stabs- und
Gruppenleiterin, 0 0
AL mit SL- 13 13 0 0% 13 13 0 0 1 1 0 0%
Stellvertretung
Abteilungsleiterin 39 37 2 5% 48 44 4 8,3 % 9 7 2 222%
Fachexpertin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Referatsleiterin 208 185 23 1% 209 180 29 139% 23 17 6 261%
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Tabelle 191 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMLVS — Nachgeordneter
Bereich

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen

31.12.2013 - 31.12.2015

Leitungs-
funktion

Gesamt M FooFraven  oocamt M pooFrauen- o ocamt M g Frauen-

anteil anteil anteil

Militarvertretungen / Verteidigungsattachés
Leiterin
(Miitarvertretung % 26 0 0% 25 25 0 0% 8 8 0 0%
und Buros) und
Attachés
Abteilungsleiterin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Amter (inkl. Heeresgeschichtlichem Museum)
LeiterIn,
Kommandantin 5 5 0 0% 5 5 0 0 2 2 0 0%
(Amter)
Abteilungsleiterin 38 34 4 1% 35 31 4 11,4 % 5 4 1 20 %
Referatsleiterin 237 216 21 9% 238 217 21 8,8 % 37 32 5 135%
Akademien und Schulen
Kommandantin 5 5 0 0% 6 6 0 0% 1 1 0 0%
Abteilungs- / o o o
Institutsleiterin 37 37 0 0% 40 40 0 0% 7 7 0 0%
Streitkréaftefiihrungskommando
Kommandantin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Stellvertreterin,
Chefln des 2 2 0 0% 2 2 0 0% - - - -
Stabes
LeiterIn Teilstab J
Ausbildung, J
MilMed, J 11 11 0 0% 12 12 0 0% 1 1 0 0%
SpezialE,
Abt.Leiterln
Leiterln Gbrige
Fihrungsgrundg o o o
ebiete, 7 6 1 14 % 8 7 1 125% 1 1 0 0%
Abteilungsleiterin
Referatsleiterin 69 65 4 6 % 74 69 5 6,8 % 7 6 1 143%
Militarkommanden
Militar- o o ) ) ) )
kommandantin ° ° 0 0% 9 9 0 0%
Stellvertreterin &
Leiterln 23 23 0 0% 26 26 0 0% 4 4 0 0%
Stabsarbeit
Leiterln
Fuhrungs- 53 53 0 0% 55 55 0 0% 4 4 0 0%
grundgebiet
Kommandantin
Truppeniibungs- 5 5 0 0% 5 5 0 0% - - - -
platze
Brigaden und vergleichbare / dhnliche Verbande
Kommandantin 5 5 0 0% 6 6 0 0% 3 3 0 0%
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;-::':‘t:‘f: Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 5 11"':;319;?;‘1‘"192‘*;0 .5
Stellvertreterin,
Chefln des 12 12 0 0% 10 10 0 0% 2 2 0 0%
Stabes
Leiterln
Fihrungsgrundg 65 65 0 0% 68 68 0 0% 1 1 0 0%
ebiet
Kommando Einsatzunterstiitzung
Kommandantin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Stellvertreterin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Abteilungsleiterin 6 6 0 0% 6 6 0 0% 1 1 0 0%
Referatsleiterin 36 32 4 1% 37 30 7 189% 4 1 3 75 %
Flihrungsunterstiitzungszentrum
Kommandantin - - - - - - - - - - - -
Stellvertreterin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Abteilungsleiterin 12 12 0 0% 16 16 0 0% 4 4 0 0%
Referatsleiterin 58 56 2 3% 55 53 2 3,6 % 9 9 0 0%

2.10.5 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 192 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMLVS

Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich ménnlich
Lehrlinge 190 60 32% 130 68% 21 76  36% 135 64%
Verwaltungs- 51 25 49% 26 51% 66 3 47% 35 53%

praktikantinnen

2.10.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Aufgrund der Besonderheiten des Ressorts ist eine eigene Kommissionsaufstellung erfolgt:
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Tabelle 193 Priifungskommissionen zivil Verw / Entl.Grp — BMLVS

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
A1 104 12 11,5 % 92 885% 109 12 1% 97 89 %
A2 112 17 15,2 % 95 848% 114 17 14,9 % 97 851%
A3 179 13 7.3% 166 92,7 % 183 15 8.2% 168 91,8%
A4, A5 und Fachar-
beiter-Aufstiegs- 95 15 15,8 % 80 842% 929 17 17,2 % 82 828%
ausbildung
Gesamt 490 57 11,6 % 433 88,4 % 505 61 121 % 444 87,9 %
Tabelle 194 Priifungskommissionen militdrisch — BMLVS
2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
MBUO 1 657 59 9% 598 91 % 714 66 9.2 % 648 90,8 %
MBUO 2 651 51 78% 600 922% 710 62 8,7 % 648 91,3%
Offiziere des 50 3 6% 47 9% ) - - - -
Intendanzdienstes
M BO 1 (NEU) *) - - - - 176 2 125% 154 87,5%
MBO 2 153 4 26% 149 974 % 329 7 21 % 322 979%
de:;ra'Stabsa“Sb"' 48 7 146% 41 854% 49 7 143% 42 857%
Auswahlkommission
peim S (ko aur a1 7 171% 34 829% a1 7 171% 34 829%
dung
Offiziere d. hoheren
militarfachlichen 67 1 1,5% 66 98,5% ) - - - -
Dienstes
Offiziere d. hoheren
militartechnischen 52 2 3,8% 50 96,2% ) - - - -
Dienstes
Offziere d. Veterinar- 28 3 107% 25 893% ) : : : :
Offiziere d. militar-
medizinischen 51 4 78% 47 922 % *) - - - -
Dienstes
Musikoffiziere 9 0 0% 9 100 % 9 0 0% 9 100 %
Offiziere d. militar-
pharmazeutischen 27 2 74% 25 926% ) - - - -
Dienstes
Auswahlkommission
e e e 40 6 15% 34 8% 40 6 15% 34 85%
dung
Gesamt 1.874 149 8% 1.725 92 % 2.068 177 8,6 % 1.891 914 %

*

Mit Verordnung des Bundesministers fir Landesverteidigung und Sport wurde die Grundausbildung fir die
Verwendungsgruppe M BO 1 fiir die Verwendung im Intendanzdienst, héheren militarfachlichen Dienst,
héheren militdrtechnischen Dienst, militirmedizinischen Dienst, Militrveterinardienst und im
militdrpharmazeutischen Dienst mit 1. Janner 2014 neu geregelt (BGBI. Il Nr. 433/2013).
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Tabelle 195 Diverse Kommissionen — BMLVS

2013 2015

Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Aufnahme- o o o o
kommission 39 13 33,3% 26 66,7 % 36 11 30,6 % 25 694 %
Berufungs- 25 5  20% 20 80% > - - - -
kommission
Standige
Begutachtungs- 42 14 33,3% 28 66,7 % 40 13 325% 27 675%
kommission
Disziplinarkommi- o o o o
ssion fiir Soldaten 97 26 26,8 % 71 732% 148 34 23 % 114 77 %
Disziplinarober-
kommission fiir 65 5 7.7 % 60 923% * - - - -
Soldaten
Disziplinarkommi-
ssion fiir Beamte 37 10 27 % 27 73% 4 15 36,6% 26 634 %
und Lehrer
tﬁg;‘;ggﬁf;ﬂ . : : : : 17 3 176% 14 824%
Gesamt 305 73 239 % 232 761 % 282 76 27 % 206 73 %

* bestellte Kommission ausgelaufen, Neubestellung in Gang
**  Zustandigkeit Bundesverwaltungsgericht

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:
Tabelle 196 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BMLVS
2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Beirate 17 4 23,5 % 13 76,5 % 23 4 174 % 19 82,6 %
2.10.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
Tabelle 197 Ausbildungen / BMLVS
2013 2015
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbil- 3098 185 6% 2913  94% 2195 133 57% 2062 943%
dungslehrgange
Berufsbegleitende
Fortbildung
(Fiihrungskréifte- 5.840 878 15%  4.962 85 % 5.279 736 139% 4543 86,1%
lehrgange)
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2.10.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes — Dienstpflichtverletzung

Tabelle 198 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMLVS

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.10.9 Beriicksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 199 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenféorderungsgebotes / BMLVS

Bewerberinnen Gesamt

bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen

fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen

zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen

2.10.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Zur Erhéhung des Soldatinnenanteils im OBH wurde 2015 die Entwicklung der
zielgruppenorientierten Werbe- und RekrutierungsmalRnahmen fur Soldatinnen genehmigt.
Damit wird vor allem darauf abgezielt, den Soldatinnen-Anteil im Osterreichischen Bundesheer
nachhaltig zu erhdéhen.

Mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 2015 wurde ein ,Zentrum fir menschenorientierte Flhrung
und Wehrpolitik“ im BMLVS implementiert, das u.a. fur Angelegenheiten der Gleichstellung
sowie des Diversity Managements und Beurteilung der Wirkungsdimensionen hinsichtlich der
wirkungsorientierten Folgenabschatzung bei Regelungsvorhaben gem. § 17 BHG 2013
betreffend der tatsachlichen Gleichstellung von Mannern und Frauen zustandig ist.

Im Rahmen der Verhandlungen im UNO-Sonderausschuss fur Friedenserhaltende
Operationen (C-34) im Jahr 2015 setzte sich Osterreich erfolgreich fiir die Notwendigkeit der
Berlcksichtigung von Gender Aspekten im Rahmen von Programmen zu ,Disarmament,
Demobilization und Reintegration® ein.

Zum 15. Jahrestag der Sicherheitsratsresolution 1325 und als Beitrag zur Peking +20
Kampagne der Vereinten Nationen wurde vom BMLVS in ressortiubergreifender Kooperation
mit dem BKA, BMBF, BMEIA, dem Osterreichischen Parlament und weiteren Partnern (Bruno
Kreisky Forum flr Internationalen Dialog, International Peace Institut Vienna Office,
Diplomatische Akademie Wien, Osterreichische Entwicklungszusammenarbeit, UN Women
Nationalkomitee Osterreich) ein zweitdgiges Symposium veranstaltet. In diesem Rahmen
diskutierten hochrangige Expertinnen und Experten aus Militar, Polizei, Diplomatie und der
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Zivilgesellschaft Uber Errungenschaften, Herausforderungen und Hindernisse in der
Umsetzung der Frauen, Frieden und Sicherheits-Agenda, mit dem Ziel konkrete Empfehlungen
abzugeben, wie eine verbesserte Einbindung von Frauen und deren Anliegen in allen Phasen
und auf allen Entscheidungsebenen des internationalen Konfliktmanagements erzielt werden
kann. Die Ergebnisse und zentralen Empfehlungen des Symposiums wurden in einem Policy-
Papier unter anderem als Dokument des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen S/2015/142
verodffentlicht sowie in einer umfassenden Publikation verdffentlicht.
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2.11 Bundesministerium flir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.2001 '\ 01.07.2003 \_ 01.07.2005 \_ 01.07.2007 \_ 31.12.2009 \ 31.12.2011
3.908 3.505 3.441 3.392 2.935 2.849

2.11.1 Gesamtes Personal

Tabelle 200 Alle Beschiftigten des BMLFUW nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 908 527 58% 381 42 % 909 522 57% 387 43 %
nachgeordneter 1.864 818  44% 1.046 56 % 1.838 809  44% 1029 56%
Bereich
Gesamt 2.772 1345 49% 1427 51% 2.747 1.331 48 % 1416 52%

Tabelle 201 Alle Beschiftigten des BMLFUW nach Berufsgruppen

2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 2174 1.069 49% 1105 51% 2.153 1.052  49% 1101 51%
Lehrerlnnen 598 276 46 % 322 54% 593 278 AT % 315 53%
Sonstige - - - - - 1 1 100 % 0 0%
Gesamt 2772 1345 49% 1427 51% 2.747 1331 48% 1416 52%

Tabelle 202 Alle Beschaftigten des BMLFUW nach Qualifikationsgruppen

2013 2015

Qualifikation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 1.063 426  40% 637 60% 1.075 432 40% 643 60 %
Maturantinnen 696 328 47 % 368 53% 695 337 48% 358 52%
Fachdienst/ 844 462 55% 382  45% 818 440  54% 378 46%
Mittlerer Dienst
Hilfsdienst 169 129 76% 40 24% 158 121 77% 37 23%
sonst. 100 o
Qualifikation ) ) ) ) ) L 1 % 0 0%
Gesamt 2.772 1.345 49 % 1.427 51% 2.747 1.331 48 % 1.416 52 %
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2.11.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 203 Alle Teilbeschiftigten des BMLFUW nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 192 172 90% 20 10% 180 163 91% 17 9%
nachgeordneter Bereich 473 321 68% 152 32% 468 321 69% 147  31%
Gesamt 665 493 74% 172 26% 648 484 75% 164 25%
Tabelle 204 Alle Teilbeschiftigten des BMLFUW nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 409 362 89% 47 1% 399 355 89% 4 1%
Lehrerinnen 256 131 51% 125 49% 249 129 52% 120 48%
Gesamt 665 493 T74% 172 26% 648 484 75% 164 25%

Tabelle 205 Alle Teilbeschiftigten des BMLFUW nach Qualifikationsgruppen

2013 2015

Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerlnnen 254 162 64% 2 36% 257 164 64% 93 3%
Maturantinnen 175 12 64% 63 36% 166 111 67% 55  33%
Fachdienst / Mittlerer 184 168  91% 16 9% 176 161 9% 15 9%
Dienst
Hilfsdienst 52 51 98% 1 2% 49 48 98% 1 2%
Gesamt 665 493 74% 172 26% 648 484 75% 164 25%

2.11.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 206 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMLFUW

2013 2015
Qualifikation Einstufung ) .
Gesamt F Frauen. Gesamt F Frauen_
anteil anteil
Akademikerinnen | A17-9und 19 5 14 263% 18 4 14 222%
Vergleichbare
Akademikerinnen C;rg‘ljc‘;’;‘;re " 326 144 182  442% 327 136 191 416%
Maturantinnen 5 ezr’;jc‘;]’;‘;re 183 104 79 568% 182 104 78 571%
Fachdienst Ad58und 70 48 2 686% 79 53 2% 671%
Vergleichbare
alle Qualifikations- hachste
besoldungsrecht- 598 301 297 50,3 % 606 297 309 49,0%
gruppen liche Einstufungen
* zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grofRer nachgeordneter Dienststellen
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*%

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Verwendung

*kkk

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

2.11.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung groRerer nachgeordneter

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer

Tabelle 207 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMLFUW - Zentralleitung

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Leitungs-

funktion E E F
Gesamt M rauen- - Gesamt M Forrauen - sosamt M F rauen-

anteil anteil anteil

General- 1 1 0 0% 1 1 0 0% - . - -

sekretarin

Sektionschefln 7 6 1 14 % 6 6 0 0% 2 2 0 0%

Gruppen-/

Sorelcfseter 74 3 43% 6 3 3 50% 4 2 2 50%

vertretung

Abteilungsleiterin 61 35 26 43 % 51 29 22 43 % 4 2 2 50 %

Fachexpertin 7 3 4 57 % 5 2 3 60 % 1 1 0 0%

Referatsleiterin 39 29 10 26 % 32 24 8 25% - - - -

Tabelle 208 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMLFUW — Nachgeordneter

Bereich

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Leitungs-
funktion F F F
Gesamt M F oAUl Gesamt M Foorrauen o Gesamt M F rauen-
anteil anteil anteil
Land- und Forstwirtschaftliche Schulen
Direktorln, o 0 0
Leiterin 12 9 3 25% 12 9 3 25% 1 1 0 0%
Bundesamt f. Weinbau, Bundesamt fiir Wasserwirtschaft, Bundesgarten, Bundesanstalten (Agrarwirtschaft,
Milchwirtschaft, Bergbauernfragen)
Direktorln, o 0 0
Leitern 5 2 3 60 % 5 3 2 40 % 1 1 0 0%
Wildbach- und Lawinenverbauung
Sektionsleiterin 7 7 0 0% 7 7 0 0% 1 1 0 0%
Gebietsbau- o o o
leiterin 21 21 0 0% 21 21 0 0% 1 1 0 0%
Bundeskellereiinspektion
Leiterln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
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2.11.5 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 209 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMLFUW

Ausbildungs- 2013 2015

verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge 155 69 45% 86 55% 145 57 39% 88 61%
Verwaltungs- 15 10 67% 5 33% 21 12 57% 9 43%
praktikantinnen

2.11.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 210 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMLFUW

2013 2015

Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Leistungs-
feststellungs- 21 9 43 % 12 57 % 21 9 43 % 12 57 %
kommission
Ec')snf'rf]'l':;gn 58 2 38% 36 62 % 58 2 38% 36 62 %
Diezipinarober- 8 6  75% 2 25% Zustandigkeit BVWG
peniungs 8 6  75% 2 25% Zustandigkeit BVWG

Tabelle 211 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMLFUW

2013 2015

Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Begutachtungs-
kommission im 9 6 67 % 3 33% 13 5 38 % 8 62 %
Einzelfall
Aufnahme- 18 7 39% 11 61% 14 7 50% 7 50%
kommission °

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt
wurden:

Tabelle 212 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BMLFUW

2013 2015

Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Beirate 62 13 21% 49 79 % 60 15 25% 45 75 %
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2.11.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Tabelle 213 Ausbildungen / BMLFUW

2013
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt mannlich
g\‘:ggﬁ;:b"dungs' 85 51 60% 34 40 % 87 35  40%
Berufsbegleitende
(Flﬁ’l.;"h"fl'i‘g;?«éﬁe_ 4409 1987  45% 2422 55% 3409 1956 57%
lehrgange)

2.11.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 214 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMLFUW

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.11.9 Berucksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 215 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des

Frauenférderungsgebotes / BMLFUW

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 1
zu Aus- und Weiterbildungsmaflnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 0

2.11.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Betreffend Vorschlage zum Abbau der Benachteiligung von Frauen im Ressort wird auf den

Frauenforderplan des Bundesministeriums flr Land- und Forstwirtschaft,

Wasserwirtschaft verwiesen.
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2.12 Bundesministerium fuir Verkehr, Innovation und
Technologie

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.2001 \_ 01.07.2003 \_ 01.07.2005 \_ 01.07.2007 \_ 31.12.2000 \_ 31.12.2011 \_ 31.12.2013 \_31.12.2015
1.300 1.149 1.124 1.106 918 899 828 869

2.12.1 Gesamtes Personal

Tabelle 216 Alle Beschiftigten des BMVIT nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 582 272 47 % 310 53% 625 284 45% 341 55 %
nachgeordneter Bereich 246 88 36% 158 64 % 244 N 37% 154 63 %
Gesamt 828 360 43 % 468 57 % 869 374 43% 495 57%
Tabelle 217 Alle Beschiftigten des BMVIT nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 828 360 43 % 468 57 % 868 374 43 % 494  57%
Militarischer Dienst - - - - - 1 0 0% 1 100 %
Gesamt 828 360 43 % 468 57 % 869 374 43 % 495 57%
Tabelle 218 Alle Beschiftigten des BMVIT nach Qualifikationsgruppen
2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 353 115 33% 238 67 % 373 132 35% 241 65 %
Maturantinnen 239 101 42 % 138 58 % 255 98 38 % 157 62 %
E?g:g‘ens” Mittlerer 234 142 61% 92  39% 240 143 60% 97 40%
Hilfsdienst 2 2 100 % 0 0% 1 1 100 % 0 0%
Gesamt 828 360 43% 468 57 % 869 374 43 % 495 57 %
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2.12.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 219 Alle Teilbeschiftigten des BMVIT nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung 64 62 97 % 2 3% 65 62 95% 3 5%
nachgeordneter 32 23 2% 9 28% 32 23 2% 9 28%
Bereich
Gesamt 96 85 89% 1" 1% 97 85 88% 12 12%
Tabelle 220 Alle Teilbeschiftigten des BMVIT nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
:j’.e""’a't”"gs' 9% 85 89% " M% 97 85 83% 12 12%
ienst
Gesamt 96 85 89% 1" 1% 97 85 88% 12 12%

Tabelle 221 Alle Teilbeschiftigten des BMVIT nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 34 25 74 % 9 26% 34 25 74 % 9 26%
Maturantinnen 21 20 95 % 1 5% 19 18 95 % 1 5%
Fachdienst/ 40 39 98% 1 2% 44 42 98% 2 2%
Mittlerer Dienst
Hilfsdienst 1 1 100 % 0 0% 0 0 0% 0 0%
Gesamt 96 85 89 % 1" M1% 97 85 88 % 12 12%
2.12.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen
Tabelle 222 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMVIT
2013 2015
Qualifikation Einstufung ) )
Gesamt F Frauep Gesamt F Frauen.
anteil anteil
. A1/7-9und o o
Akademikerlnnen Vergleichbare * 13 6 7 46,2 % 14 7 7 50,0%
Akademikerinnen | A14-Bund 182 58 124 319% 201 71 130 353%
Vergleichbare
A2/5-8 und . .
Maturantinnen Vergleichbare ** 83 34 49 41,0 % 95 42 53 442%
. A3/5-8 und o o
Fachdienst Vergleichbare *** 41 23 18 56,1 % 48 29 19 604 %
alle Qualifikations- hachste
S besoldungsrecht- 319 121 198 37,.9% 358 149 209 416%
grupp liche Einstufungen

*

*%k
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Dienststellen, Richterinnen in Landesgerichten

*kk

Verwendung

*kkk

2.12.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer

Tabelle 223 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMVIT — Zentralleitung

Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 Y ung

Leitungs- 31.12.2013 - 31.12.2015
funktion E E F

Gesamt M rauen- | ~osamt M rauen | sesamt M rauen-

anteil anteil anteil

General- o o
sekretérin 1 1 0 0% 1 1 0 0% ) ) ) )
Sektionschefln 3 2 1 33% 3 2 1 33% - - - -
Gruppen- /
Bereichsleiterln, 7 3 4 57 % 7 3 4 57 9% ) ) ) )
AL mit SL-Stell- ° °
vertretung
potalungs- 35 21 14 40% 31 17 14 45% - -
;fgg;'t';"e 4 4 0 0% 5 3 2 40% 2 0 2 100%
Fachexpertin 2 2 0 0% 2 2 0 0% - - - -
Referatsleiterin 0 0 0 0% 0 0 0 0% - - - -

Tabelle 224 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMVIT — Nachgeordneter

Bereich
. . Neubesetzungen
h 1.12.201 h 1.12.201

Leftungs- Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 31.12.2013 - 31.12.2015
funktion F F F

Gesamt M rauen- | Gesamt M rauen | Gesamt M rauen

anteil anteil anteil

Osterreichisches Patentamt
Prasidentin 1 1 0 0% 1 0 100 % 1 0 1 100%
Vizeprasidentin 2 1 1 50 % 2 1 50 % - - - -
Vorsitzende/r 2 0 2 100 % 2 0 100 % - - - -
Abteilungsleiterin 15 1 4 27 % 13 10 23% 1 1 0 0%
Leiterln des
zentralen - - - - 1 1 0% - - - -
Dienstes
Bundesanstalt fiir Verkehr
Leiterin 1 1 0 0% 1 1 0% - - - -
Leiterln KFZ-
Technik, - - - - 1 1 0% - - - -
Verkehrstechnik
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i . Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015

Leitungs- 31.12.2013 - 31.12.2015
funktion F F F

Gesamt M Foraven” | Gesamt M Foorrauen Gesamt M g rrauen

anteill anteil
Leiterln der
Sicherheitsunters ) ) ) ) 1 1 0 0% ) ) } }
uchungsstelle des
Bundes
Biiro f. Funkanlagen und Telekommunikationseinricht., Frequenzbiiro, Fernmeldebiiros,
Leiterin 6 6 0 0% 5 5 0 0% - - - -
2.12.5 Ausbildungsverhaltnisse
Tabelle 225 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMVIT
Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich méannlich
Lehrlinge 10 4 40% 6 60% 6 4 67% 2 33%
Verwaltungs- 18 1 61% 7 39% 10 9 90% 1 10%
praktikantlnnen
2.12.6 Kommissionen und Beirate
Mitglieder der Kommissionen
Tabelle 226 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMVIT
2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Priifungs-
kommission 43 21 488% 22 51,2 % 29 16 552 % 13 448%
Leistungs-
feststellungs- 1 5 455% 6 54,5 % 1 6 545% 5 455%
kommission
Disziplinar-
Kommission 12 6 50 % 6 50 % 12 6 50 % 6 50 %
Disziplinarober- 0 0 ) ) ) } )
Kommission 7 4 571% 3 42,9 %
Berufungs- 0 0 . R R R -
kommission 5 2 40% 3 60%
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Tabelle 227 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMVIT

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Begutachtungskommission
im Einzelfall u. Standige 10 20 % 8 80 % 8 2 25% 6 75%
Begutachtungskommission
Aufnahmekommission 54 25  46,3% 29 537 % 54 25 46,3% 29 537%

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:
Tabelle 228 Mitglieder der Beirdte / BMVIT
2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt Weiblich mannlich
Bundesseniorenbeirat 2 1 50 % 1 50 % 2 1 50 % 1 50 %
Energielenkungsbeirat 2 1 50 % 1 50 % - - - - -
Bundesversorgungs- o o ) ) ) ) )
sicherungsausschuss 2 1 50% L 50%
Nutzerbeirat
Bundesbeschaffungs- 2 2 100 % 0 0% 2 2 100% 0 0%
ges.m.b.H.
Nutzerbeirat 2 1 50% 1 50% 2 1 50% 1 50%
Buchhaltungsagentur
Controllingbeirat fiir Osterr. 0 o
Patentamt / Flexi 0 0 0% 0 0% ) ) ) ) )
Fachbeirat der Statistik
Austria 0 0 0% 0 0% - - - - -
Beirat des Osterr. o o o o
Verkehrssicherheitsfonds 5 1 20% 4 80 % 5 1 20% 4 80 %
Verkehrssicherheitsbeirat 3 1 333% 2 667% 6 1 16,;2 5 833%
Eae;qrfzt;ﬂrgzm”“he 2 0 0% 2 100% 2 0 0% 2 100%
Produktsicherheitsbeirat 3 1 33,3% 2 66,7% 3 1 33;,2 2 66,7%
Akkreditierungsbeirat 2 0 0% 2 100 % 2 0 0% 2 100 %
;';S:sz;a:aﬁrme 2 0 0% 2 100% 2 0 0% 2 100%
5;’:’;3‘?:?3‘1‘;”9”' o o0 0% 0 0% 2 1 50% 1 50%
Beirat fiir Baukultur 2 0 0% 2 100 % 2 0 0% 2 100 %
Cg‘r’l?:ﬁr'ggﬁ;hk 2 0 0% 2 100% 3 0 0% 3 100%
Eﬁghsbfs'gtr;‘;ﬂ'f:ng'ﬁer 1 0 0% 1 100% 1 0 0% 1 100%
Das Netz 0 0 0% 0 0% - - - - -
Fachbeirat fiir o o o o
Aulenhandelsstatisitk 2 0 0% 2 100% 3 0 0% 3 100%
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2013 2015

Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt Weiblich mannlich

Beirat fur die
Internationalisierung der 1 0 0% 1 100 % - - - - -
Forschung

Fachbeirat fir
Wissenschafts- und 1 0 0% 1 100 % - - - - -
Technologiestatistik

Beirat Statistik Verkehr 1 1 100 % 0 0% - - - - -

Osterr. Freiwilligenrat 2 1 50 % 1 50 % 2 1 50 % 1 50 %

Fachbeirat fir
Unternehmens-statistik 1 0 0% 1 100 %

Fachbeirat fiir
Wissenschafts- & - - - - - 2 0 0% 2 100 %
Technologiestatisitk

NES-Beirat - - - - - 1 1 100 % 0 0%

Stiftungsbeirat der . ,
Nationalstiftung fiir FTE 1 0 0% 1 100 %

Fachbeirat ASFINAG Maut 1 1

. 100 % 0 0%
Service

Aulenwirtschafts-

- - - - - 0, 0,
politischer Beirat 2 2 100% 0 0%

Fahrgastbeirat - - - - - 2 0 0% 2 100 %

2.12.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Tabelle 229 Ausbildungen / BMVIT

2013 2015

Ausbildung

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbildungs- o o o o
lehrgange 22 13 59 % 9 41 % 26 13 50 % 13 50 %
Berufsbegleitende
Fortbildung o o o o
(Filhrungskréifte- 1.701 1.007 59,2 % 694 408 % 2025 1177 581 % 848 419%
lehrgange)

2.12.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 230 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMVIT

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0
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2.12.9 Beruicksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 231 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenférderungsgebotes / BMVIT

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 0
zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 0

2.12.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen
1. Frauenfoérderungsplan des bmvit

Dieser umfasst MalRnahmen im Bereich Bewusstseinsbildung wie auch Budgetplanung,
Ausschreibungsverfahren und zielt auf die Forderung einer gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen und Mannern im bmvit ab. Es soll Chancengleichheit hergestellt und die Einbindung
von Frauen in Informations- und Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen ermdglicht werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Férderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das bmvit
legt hohen Wert auf eine gute Vereinbarkeit der beruflichen Entwicklung mit der individuellen
Familienplanung seiner Bediensteten. So wird die Vaterkarenz geférdert, der Wiedereinstieg
nach einer Karenz unterstutzt (z.B. mit geeigneten Nachschulungen) und insgesamt der
Ausgleich bestehender Belastungen angestrebt. Auch wahrend einer Karenz sind die
Bediensteten Uber Ausschreibungen zu informieren, um das weitere berufliche Fortkommen zu
ermdglichen. Die Ressortleitung ist weiters dazu angehalten aktiv Uber die Vaterkarenz und
Modelle einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung zu informieren. Falls Bedienstete sich fur eine
Teilzeitbeschaftigung entscheiden, darf ihnen dadurch kein beruflicher Nachteil erwachsen.
Nach Malgabe der budgetdren und dienstbetrieblichen Erfordernisse sind flexible
Arbeitszeiten wie Telearbeit und Jobsharing anzubieten, sodass auch Leitungspositionen
Teilzeitbeschaftigten offenstehen. Da im bmvit besonders viele Frauen in Teilzeit sind, soll
diese MalRnahme auch gleichzeitig den Frauenanteil in Flihrungspositionen erhéhen. Bei der
Festlegung von Sitzungszeiten wird generell auf Kinderbetreuungspflichten nach Méglichkeit
Rucksicht genommen. Durch eine rechtzeitige Bekanntgabe soll zudem eine bessere
Planbarkeit sichergestellt werden. Seit 2015 ist zusatzlich die Pflicht der Dienstgeberin und des
Dienstgebers festgelegt Kooperationsmaoglichkeiten mit Kinderbetreuungseinrichtungen in der
Nahe zu prufen, um Bediensteten mit Kindern eine mdglichst einfache Koordinierung zu
bieten.

Diese Vielzahl an Maflnahmen soll eine stetige Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie gewahrleisten und das bmvit als familienfreundlichen Arbeitsplatz attraktiv machen.
Das bmvit leistet sohin auch einen Beitrag zu einem modernen Verstandnis von
Lebensplanung und einer Balance zwischen den Bedirfnissen von Familien und der
beruflichen Entwicklung.
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Umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungsangebot zur Planung des personlichen
Karrierekorridors und des beruflichen Aufstiegs

Seitens des bmvit werden folgende Aktivitaten flr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten:
EDV:

» Access, Excel, Word, Powerpoint: interne Kurse, offen fiir alle Interessentinnen
» ECDL: (extern) Absolvierung wird jeder Interessentin grundsatzlich ermoglicht

Sprachen:

» laufende in-house-Kurse in Englisch und Franzdsisch: offen fir jede Interessentin
» spezifische individuelle Einzeltrainings fur weibliche Fihrungskrafte

Soft skills u.a.:

Coaching

Supervision

Trainings fur weibliche Flhrungskrafte
Teambildungsseminare

Telefontraining (Sekretariatsbereich), usw. ...

vV vYyyvyy

Grundsatzlich besteht ein offenes Bildungsangebot im Rahmen der finanziellen Moglichkeiten.
Bei dienstlichem Interesse kann somit prinzipiell jedes seridse privatwirtschaftlich angebotene
Schulungsprogramm in Anspruch genommen werden. Zudem ist naturlich das Programm der
Verwaltungsakademie des Bundes unbeschrankt offen fur alle Interessentinnen.

Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter:

Teil der Frauenforderungsstrategie des bmvit ist die sprachliche Gleichbehandlung. In allen
Erlassen sowie internen und externen Schriftstiicken des bmvit wird darauf abgezielt
Personenbezeichnungen in weiblicher und mannlicher oder in geschlechtsneutraler Form zu
verwenden. Dadurch soll auch in textlicher Form vermittelt werden, dass sich Frauen wie
Manner angesprochen fuhlen durfen und in ihren Funktionen und Leistungen auch sprachlich
Vertretung finden.

MaBnahmen zum Genderbewusstsein / Genderziele des bmvit:

Das bmvit hat im Rahmen der wirkungsorientierten Verwaltung in den jeweiligen
Kernkompetenzbereichen Verkehr sowie Innovation und Forschung eigene Genderziele
formuliert. Aufgrund der Zielvorgaben werden in den nachsten Jahren sukzessive alle
Politikfelder im Zustandigkeitsbereich des bmvit einer Genderanalyse unterzogen und
entsprechende erforderliche Handlungsoptionen bzw. MaRnahmen entwickelt werden. Dies gilt
sowohl fur interne wie auch externe Genderbereiche. Als Beispiele fir erste konkrete
Umsetzungen auf Basis derart gewonnener Studienergebnisse kénnen folgende genannt
werden:

» Entwicklung von Methoden zur gendersensiblen Mobilitatserhebung

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 120



Ressortberichte im Detail: BMVIT

» Erkennen von Geschlechterkonstruktionen im Bereich der Mobilitdtsforschung und
Verkehrstechnologie in den Methoden, Verfahren, Theorien, Strukturen,
Organisationen und auf Akteurinnen- und Akteuren-Ebene

» Aufzeigen der Potentialfelder im Bereich Mobilitatsforschung aus der
Genderperspektive

» Bericksichtigung eines gegenderten Fragebogens bei der 6sterreichweiten Erhebung
,Osterreich unterwegs*

» Umfassende Grundlagensammlung zu genderrelevanten Aspekten in der Verwaltung,
Aufbereitung disaggregierter Daten fur das Ressort

» Konzeptionierung / Durchfiihrung eines Gender-Moduls im Rahmen von ,Osterreich
unterwegs*

» Grundlagenstudie zur Integration von Genderaspekten in der Verkehrsplanung

Das bmvit motiviert aullerdem die zum Ressortbereich zahlenden Gesellschaften zur
Erlassung eigener Frauenforderungsplane bzw. Frauenférderungsmaflinahmen. So ist u.a. der
Anteil der Frauen in Aufsichtsraten kontinuierlich gestiegen.

Gender-Intranet-Seite im bmvit:

Im bmvit Intranet steht ein eigener Bereich flr Gleichstellungsfragen unter dem Reiter
,Gleichgestellt im bmvit“ zur Verfigung. Dieser Bereich soll in erster Linie dazu dienen im
Sinne einer Serviceleistung Informationen zu  Gleichbehandlungsfragen, Gender
Mainstreaming und Gender Budgeting anzubieten. Neben den allgemeinen gesetzlichen
Grundlagen wie dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz und insbesondere dem
Frauenférderungsplan fur das Ressort, wodurch Rechte und Pflichten fir beide Geschlechter
festgeschrieben werden, finden sich auch Informationen zu den verschiedenen Aktivitaten im
Gender-Bereich auf Bundesebene.

2. FEMtech:

MalRnahmen, die im Bereich der Chancengleichheit und Frauenférderung durchgefihrt
werden:

1. Talente — Der Forderschwerpunkt des bmuvit

Die bisherigen Programmlinien von FEMtech werden in Uberarbeiteter Form im Schwerpunkt
Talente ntitzen: Chancengleichheit weiter gefuhrt und das bmvit férdert auch weiterhin Frauen
in Forschung und Technologie und schafft Chancengleichheit in der industriellen und
aulBBeruniversitaren  Forschung, an Fachhochschulen und in Forschungs- und
Technologieschwerpunkten mit folgenden MalRnahmen:

FEMtech Karriere-Check fir KMU — Genderanalyse

FEMtech Karriere — Chancengleichheit in der angewandten Forschung
FEMtech Praktika fir Studentinnen — Einstieg in die Forschungskarriere
FEMtech Forschungsprojekte — Gendergerechte Innovation

vVvyYyywy

Im Jahr 2015 standen fir die Ma3nahmen rund € 2,9 Mio. zur Verfliigung.

Des Weiteren wurde im Jahr 2015 eine neue Fdrderungslinie ,FEMtech Karriere-Check flr
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KMU* eingefuhrt — damit werden kleine und mittlere Unternehmen unterstutzt, die aktuelle
Situation im eigenen Unternehmen im Hinblick auf Chancengleichheit zu analysieren. Konkret
wird die Erstellung einer Genderanalyse unter Einbeziehung von externem Know-how
gefordert. Darauf aufbauend werden konkrete Maflinahmen zur Gleichstellung von Frauen und
Mannern abgeleitet. Das bmvit hat auch im Jahr 2015 seine Aktivitaten, die zur Vernetzung,
Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung, sowie zur Sichtbarmachung von Frauen in
Forschung und Technologie beitragen mit folgenden Maf3nahmen fortgesetzt:

FEMtech Expertin des Monats: FEMtech macht erfolgreiche Frauen in der
technologieorientierten Forschung fiir die Offentlichkeit sichtbar! Seit nunmehr 10 Jahren
werden monatlich erfolgreiche Frauen in Forschung und Technologie, ihre Leistungen und ihre
Expertise publikums- und medienwirksam prasentiert. Im Jahr 2015 konnten weitere 12
Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen vorgestellt werden, um fiir die Offentlichkeit
sichtbar zu werden.

FEMtech Expertinnendatenbank: Es gibt exzellente Expertinnen — FEMtech zeigt sie! Seit
Beginn des Jahres 2016 sind mehr als 1.900 Frauen durch die Datenbank erfasst, sie bildet
somit mehr als 20 % der in Osterreich in F&E beschéftigten Frauen ab. Die FEMtech
Expertinnendatenbank ist seit ihres Bestehens zu einer umfangreichen und aktuellen Quelle
von Frauen mit unterschiedlichen Expertisen im gesamten Forschungs- und Technologiesektor
geworden und ist die gréRte Expertinnendatenbank Osterreichs.

FEMtech Netzwerktreffen: In den regelmaRig stattfindenden FEMtech Netzwerktreffen werden
relevante Themen vorgestellt und diskutiert. Die FEMtech Netzwerktreffen dienen dem
Kennenlernen und der Weitergabe von Informationen, die fur das Thema Frauen in Forschung
und Technologie relevant sind. Das bmvit informiert Uber Neuigkeiten aus dem
Forderschwerpunkt und zeigt aktuelle Themen auf.

Weitere Informationen kénnen auf der FEMtech — Homepage nachgelesen werden.

2. Erhebung

Im Jahr 2014 wurde von der Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH die
Gleichstellungserhebung in der auleruniversitaren Forschung durchgefuhrt. Ziel dieser
Erhebung war es, sich mit dem gegenwartigen Entwicklungsstand der Gleichstellung in der
auReruniversitaren  naturwissenschaftlich-technischen  Forschung in  Osterreich  zu
beschéftigen. Im Rahmen dieser Erhebung wurde die Beschaftigungssituation von
Wissenschaftlerinnen ermittelt und der Stand der Umsetzung von MalRhahmen und Aktivitaten
zur Forderung von Chancengleichheit in der auBeruniversitaren Forschung in Osterreich
erfragt. Ziel war es, aktuelle Daten zu erheben, zu analysieren, zu interpretieren und damit zur
Diskussion uber Gleichstellung in Forschung, Technologie und Innovation beizutragen.

Die Ergebnisse zeigen einen positiven Trend: Dem Gleichstellungsthema wird eine hohe
Prioritdt attestiert, der Frauenanteil ist deutlich angestiegen, bei den neu eingestellten
Wissenschaftlerinnen ist der Frauenanteil Gberdurchschnittlich hoch und Teilzeitbeschaftigung
wird sowohl bei Frauen als auch bei Mannern haufiger. Dieses deutet auf einen Wandel der
Arbeitsbedingungen in der aulieruniversitaren Forschung hin. Trotzdem besteht weiterhin
Handlungsbedarf. Denn die Entwicklung verlauft nicht in allen Forschungseinrichtungen
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gleichmaRig — wahrend einige eine dynamische Entwicklung aufweisen, zeigen andere eher
Anzeichen einer Stagnation.

Nahere Details zur Erhebung und zu den Ergebnissen der Gleichstellungserhebung 2014.

3. Genderkriterien

Bereits im Jahr 2010 wurden in den Basisprogrammen der Osterreichischen
Forschungsforderungsgesellschaft mbH (FFG) Gender Aspekte im Bewertungsschema
eingeflhrt. Diese Gender Aspekte wurden in folgenden Kriterien abgebildet:

» Gender Aspekt im Projektinhalt und positive Folgewirkungen
» Geschlechterspezifische Ausgewogenheit im Projekt und
» Geschlechterspezifisch ausgewogene Arbeitsbedingungen im Unternehmen.

Im Jahr 2011 ist es gelungen, auch in den Bereichen Strukturprogramme und Thematische
Programme der FFG die Gender Aspekte im Bewertungsschema einzufiihren. Diese werden
entsprechend weitergefuhrt.

Im Zusammenhang mit der Implementierung der Haushaltsrechtsreform im Jahr 2013 wurden
auf Bundesebene Wirkungsziele festgelegt, wobei mindestens ein Ziel je Untergliederung die
tatsachliche Gleichstellung von Frauen und Mannern behandeln muss. Um die Erreichung des
festgelegten Zieles ,Erhéhung des Anteils von Frauen in qualifizierten Positionen im Bereich
Forschung, Technologie und Innovation (FTI-Bereich)* zu unterstitzen, wird auf den Anteil an
Projektleiterinnen in den geférderten Projekten der FFG und auf die Erhéhung des Anteils von
Frauen in den Bewertungsgremien (FFG-Jury) besonderes Augenmerk gelegt.
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2.13 Bundesministerium fiir Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft

Mit BGBI. | Nr. 11/2014 wurde das Bundesministeriengesetz novelliert und mit 1. Marz 2014 in
Kraft gesetzt. Somit liegen fir das Bundesministerium flr Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft nur Daten zum 31. 12. 2015 vor. Die Daten zum 31. 12. 2013 des
Bundesministeriums fir Wirtschaft, Familie und Jugend und des Bundesministeriums flr
Wissenschaft und Forschung sind im 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
enthalten.

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:
31.12.2015
2.929

2.13.1 Gesamtes Personal

Tabelle 232 Alle Beschaftigten des BMWFW nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung - - - - - 1.179 708 60 % 471 40%
nachgeordneter
Bereich 1.750 561 32% 1.189 68%
Gesamt - - - - - 2.929 1269 43 % 1.660 57 %
Tabelle 233 Alle Beschaftigten des BMWFW nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs- 2028 1260 43% 1659 57%
dienst
Militarischer o o
Dienst 1 0 0% 1 100 %
Gesamt - - - - - 2.929 1269 43 % 1.660 57 %
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Tabelle 234 Alle Beschiftigten des BMWFW nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen - - - - - 842 331 39 % 511 61 %
Maturantinnen - - - - - 1.013 404 40% 609 60 %
Fachdienst / o o
Mittlerer Dienst - - - - - 1.044 514 49% 530 51%
Hilfsdienst - - - - - 30 20 67% 10 33%
Gesamt - - - - - 2.929 1269 43 % 1.660 57 %
2.13.2 Teilbeschaftigte
Tabelle 235 Alle Teilbeschaftigten des BMWFW nach Organisationen
2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Zentralleitung - - - - - 191 181  95% 10 5%
g'j‘;g%;’f’d”ete’ ; . - - . 221 180 81% 41 19%
Gesamt - - - - - 412 361 88% 51 12%
Tabelle 236 Alle Teilbeschiftigten des BMWFW nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst - - - - - 412 361 88 % 51 12%
Gesamt - - - - - 412 361 88% 51 12%

Tabelle 237 Alle Teilbeschaftigten des BMWFW nach Qualifikationsgruppen

2013 2015

Qualifikation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen - - - - - 101 87 86 % 14 14 %
Maturantinnen - - - - - 154 129 84 % 25 16%
Fachdienst /
Mittlerer Dienst * . ) ) ) ) 147 136 93 % " 7%
Hilfsdienst - - - - - 10 9 90 % 1 10 %
Gesamt - - - - - 412 361 88 % 51 12%
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2.13.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 238 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMWFW / Bereich
Wissenschaft und Forschung

2013 2015
Qualifikation Einstufung Frauen- Frauen-
Gesamt F M anteil Gesamt F M anteil
. A1/7-9 und . .
Akademikerinnen Vergleichbare * 6 2 4 33,3% 6 2 4 333%
Akademikerlnnen ngﬁcﬁﬁim " 97 38 59  392% 103 40 63 388%
Maturantinnen C;’;;?Cﬁg‘;re 69 47 2 681% 66 44 22 667%
Fachdienst C;gjcﬁg‘;re 21 17 4 810% 28 21 7 750%
alle hochste
Qualifikations- | besoldungsrecht- 193 104 89 539% 203 107 9% 527%
gruppen liche Einstufungen

*kkk

zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung grof3er nachgeordneter Dienststellen

zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung groRerer nachgeordneter
Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentlnnen in héherer
Verwendung

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

Tabelle 239 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des BMWFW / Bereich

Wirtschaft
2013 2015

Qualifikation Einstufung . .

Gesamt F M Frauen. Gesamt F M Frauen.

anteil anteil

Akademikerinnen C;rgjcﬁg‘;re . 17 4 13 235% 15 4 1 26,7%
Akademikerlnnen C;r/;jc‘r‘]’;‘;re . 208 86 12  413% 191 72 M9 377%
Maturantinnen Cezr/gi?cﬁg‘;re 154 47 107 305% 139 39 100 281%
Fachdienst C ;’g‘:;jc‘r‘]'g‘;re 155 39 116 252% 148 31 M7 209%
alle hochste
Qualifikations- besoldungsrecht- 534 176 358 33,0% 493 146 347 29,6 %
gruppen liche Einstufungen

*kkk

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1

zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung groRer nachgeordneter Dienststellen
zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung grofierer nachgeordneter
Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in hoherer
Verwendung

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung
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2.13.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Tabelle 240 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMWFW — Zentralleitung /
Bereich Wissenschaft und Forschung

Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

F - F F
Gesamt M raue.n Gesamt M raugn Gesamt M rauej\n
anteil anteil anteil
Sektionsleiterln,
ektionsleterin 3 1 5 67 % 3 1 2 67 % 1 0 1 100 %
Bereichsleiterin
Gruppenleiterln,
Bereichsstellvertretu
9 2 2 0 0% 1 1 0 0%
ng, AL mit SL- 2 2 0 0% ° °
Stellvertretung
Abteilungsleiterin 28 22 6 21 % 28 22 6 21 % - - - -
Fachexpertin 5 2 3 60 % 7 2 5 71 % 2 0 2 100%
Referatsleiterin 42 20 22 52 % 43 20 23 53 % 8 3 5 63 %

Tabelle 241 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMWFW — Zentralleitung /
Bereich Wirtschaft

Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Gesamt M Fraugn- Gesamt M Fraugn- Gesamt M Fraue_n-
anteil anteil anteil
Generalsekretarin* 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Sektl'onslel'terln, 8 4 4 50% 7 4 3 439% ) ) ) )
Bereichsleiterin
Gruppenleiterin,
Bereichsstellvertret
9 8 1 11 % 5 4 1 20 % - - R -

ung, AL mit SL- ° °
Stellvertretung
Abteilungsleiterin 71 45 26 37 % 63 42 21 33% 5 4 1 20 %
Fachexpertin 3 2 1 33% 4 2 2 50 % 2 1 1 50 %
Referatsleiterin 31 19 12 39% 29 17 12 1% 9 4 5 56 %

*Im Datenblatt des Bundes-Gleichbehandlungsberichts 2014 mit Stichtag 31.12.2013 waren Generalsekretarinnen
nicht Gegenstand der geforderten Datenlieferung, weshalb nunmehr die Daten fiir das Jahr 2013 entsprechend

erganzt wurden.
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Tabelle 242 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMWFW — Zentralleitung /
Nachgeordneter Bereich (Bereich Wissenschaft und Forschung)

Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Gesamt M F Frauen Gesamt M F Frauen Gesamt M F Frauen-
anteil anteil anteil
Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik
Direktorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Stv. Direktorln 0 0 0 0% 0 0 0 0% - - - -
Bereichsleiterin 4 3 1 25% 4 3 1 25% 1 1 0 0%
Abteilungsleiterin 14 11 3 21% 13 1 2 15% 1 1 0 0%
';Z'(t;ﬁg’t‘)te"ung 12 10 2 7% 1 10 1 9% 1 1 0 0%
Geologische Bundesanstalt
Direktorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Stv. Direktorln 1 1 0 0% 0 0 0 0% - - - -
Leiterln 1 1 0 09 2 2 0 09 1 1 0 09
Hauptabteilung 7o % %
Leiterln 0 o
Fachabteilung 1 10 1 9% 1 10 1 9% - - - -
Leiterln Verwaltung 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Osterreichische Akademie der Wissenschaften
Elr:ts)ldentln (virtuelle 1 1 0 0% 0 0 0 0% ) ) ) )
Direktorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Leiterin o o
Hauptabteilung L 1 0 0% 0 0 0 0% ) ) ) )
Leiterln o 0
Verwaltungsstellen 2 L 1 50% 2 1 1 50% ) ) ) )
Leiterln Abteilung 0 0 0 0% 0 0 0 0% - - - -
Leiterin Bibliothek 1 1 0 0% 0 0 0 0% - - - -
Osterreichisches Archiologisches Institut
Direktorln 1 0 1 100 % 1 0 1 100 % - - - -
Stv. Direktorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Abteilungsleiterin 1 0 1 100 % 1 0 1 100% - - - -
Loterin Venvaltung / 10 1 100% 10 1 100% - .
Zweigstellenleiterin 2 1 1 50 % 2 1 1 50 % - - - -
Osterreichisches Institut fiir Geschichtsforschung
Stv. Direktorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Leiterin o 0
Fachabteilung 0 0 0 0% 0 0 0 0% ) ) ) )
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Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Studienbeihilfenbehorde

Leiterln

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

Stv. Leiterln

0 0 0 0%

100 %

100 %

Abteilungsleiterin =
Leiterin der
Stipendienstelle

8 1 7 88 %

7 1 6 86 %

Referatsleiterin

7 1 6 86 %

9 2 7 78 %

3 1 2 67 %

Leiterin der
Stipendienstelle

Psychologischer Studentenberatungsdienst

Leiterln
Beratungsstelle

6 4 2 33 %

6 3 3 50 %

100 %

Stv. Leiterln
Beratungsstelle

6 1 5 83 %

6 2 4 67 %

1 1 0 0%

Dokumentationsarchiv des Osterreichischen Widerstandes

Leiterin

1 0 1 100 %

0 0 0 0%

Zentraler Hochschul

sportausschuss Osterreichs

Abteilungsleiterin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Wissenschaftsrat
Abteilungsleiterin 1 0 1 100 % 1 0 1 100 % - - - -

Referatsleiterin

0 0 0 0%

0 0 0 0%
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Tabelle 243 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BMWFW / Nachgeordneter
Bereich (Bereich Wirtschaft)

. i Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015
Leitungs- 31.12.2013 - 31.12.2015
funktion
Gesamt M F Frauen Gesamt M F Frauen- Gesamt M F Frauen
anteil anteil anteil
Bundeswettbewerbsbehorde
Generaldirektorln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Bundesamt fiir Eich- und Vermessungswesen (BEV)
Prasidentin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Vizeprasidentin 1 1 0 0% 0 0 0 0% - - - -
Leiterln einer/s
Gruppe / 3 3 0 0% 4 4 0 0% 1 1 0 0%
Bereichs
Abteilungsleiterin o o o
(BEV) 13 11 2 15 % 14 12 2 14 % 2 2 0 0%
Leiterln 33 20 4 12% 2 28 4 13% S -
Vermessungsamt
Leiterin Eichamt 8 6 2 25% 8 6 2 25% - - - -
Burghauptmannschaft
Leiterin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Abteilungsleiterin 20 13 7 35% 20 13 7 35% - - - -
Bundesmobilienverwaltung
Leiterln 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Beschussamter
Leiterln 2 2 0 0% 2 2 0 0% - - - -
2.13.5 Ausbildungsverhaltnisse
Tabelle 244 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des BMWFW
Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich ménnlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge - - - - - 64 31 48% 33 52%
Verwaltungs- - - - - . 43 20 67% 14 33%
praktikantinnen
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2.13.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 245 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMWFW / Bereich
Wissenschaft und Forschung

2013 2015

Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Ecl-)[rj:rj:ig:i-onen * 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%
Leistungs-
feststellungs- 11 7 636% 4  364% 1 7 63,6 % 4 364 %
kommission
E!;fﬂ?;gn 12 4 333% 8 66,7% 10 4 40 % 6 60%
Disziplinarober- 6 3 509 3 509 0 0 09 0 0°
kommission ** % %o % %
perufungs. 6 3 50% 3 50% 0 0 0% 0 0%

*

Prifungskommission: wird im Rahmen des Verwaltungsibereinkommens mit dem BMBF wahrgenommen
Mit der Verwaltungsgerichtsnovelle 2012, BGBI. | Nr. 51/2012, wurden die Disziplinaroberkommission und
die Berufungskommission aufgeldst. An ihre Stelle trat das Bundesverwaltungsgericht.

*%

Tabelle 246 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / BMWFW / Bereich

Wirtschaft
2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

E;img;'on on 27 6 222% 21 778% 26 6 23% 20 77%
Leistungs-
feststellungs- 18 2 M1% 16 889% 7 2 29 % 5 71 %*
kommission
Efnfﬂ?;gn 12 5 #17% 7 583% 10 4 25% 6 75%
Disziplinarober- o ) ) ) ) ) ]
kommission 9 3 333% 6 667%
Berufungs- 0 .
kommission 10 2 20% 8 80 % - - . i i

*

Der Uberhang an méannlichen Mitgliedern resultiert daraus, dass die Mitglieder/-innen jeweils nur 1x gezahlt
wurden und die angefiihrten 2 weiblichen Mitglieder in allen 5 Senaten mit dem Vorsitz betraut sind.
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Tabelle 247 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMWFW / Bereich

Wissenschaft und Forschung

Kommission

2013

2015

Gesamt

weiblich

mannlich Gesamt

weiblich

mannlich

Begutachungs-
kommission im

Einzelfall

3

50 % 3 50 % 2 1

50 % 1 50 %

Standige Be-
gutachtungs-
kommission

5

55,5 % 4 445% 9 5

55,5 % 4 44,5 %

Aufnahme-
kommission

14

7

50 % 7 50 % 14 7

50 % 7 50 %

Tabelle 248 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / BMWFW / Bereich

Wirtschaft
2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Begutachungs-
kommission im 2 1 50 % 1 50 % 2 1 50 % 1 50 %
Einzelfall
Standige Be-
gutachtungs- 4 2 50 % 2 50 % 4 2 50 % 2 50 %
kommission
Aufnahme- 33 13 394% 20 60,6 % 33 13 394 % 20  60,6%
kommission e 270 e o7

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:

Tabelle 249 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BMWFW / Bereich

Wissenschaft und Forschung

2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Beirat fir
Mediation 2 1 50 % 1 50 % 2 1 50 % 1 50 %

Tabelle 250 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / BMWFW / Bereich Wirtschaft

2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Beirate 92 27 293 % 65 70,7% 54 19 352 % 35 648 %"
* Die Mitglieder wurden pro Mitgliedschaft des jeweiligen Beirates gezahit.
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2.13.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Tabelle 251 Ausbildungen / BMWFW / Bereich Wissenschaft und Forschung

2013 2015
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
gﬁ:ggﬁ;:b"dungs' 20 9 45% 1 55 % 22 12 55% 10 45%
Berufsbegleitende
(Flfght;'l'ﬂg;?qéﬁe_ 1966 1313 67% 653  33% 2201 1527 69% 674  31%
lehrgange)
Tabelle 252 Ausbildungen / BMWFW / Bereich Wirtschaft
2013 2015
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
g]‘:ggﬁ;:b"dungs' 317 188 593% 129  407% 9% 58 604% 38 396%
Berufsbegleitende
(FF"&";'L‘:]‘;’;?qéﬁe_ 4518 1654 366% 2864 634% 2346 1099 468% 1247 532%
lehrgange)

2.13.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 253 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMWFW / Bereich
Wissenschaft und Forschung

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskréftige Schuldspriiche 0

Tabelle 254 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / BMWFW / Bereich Wirtschaft

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0
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2.13.9 Beriuicksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 255 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenforderungsgebotes / BMWFW / Bereich Wissenschaft und Forschung

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fir héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 8
zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 231

Tabelle 256 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenforderungsgebotes / BMWFW / Bereich Wirtschaft

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 4
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 18
zu Aus- und Weiterbildungsmaflnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 1.097

2.13.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

BEREICH WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Das Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft — Verwaltungsbereich
Wissenschaft und Forschung bekennt sich zu einer aktiven Gleichbehandlungs- und
Frauenforderungspolitik um die faktische Gleichstellung von Frauen und Mannern zu
gewabhrleisten.

Der Frauenférderungsplan des BMWFW (BGBI [l Nr. 379/2014), kundgemacht am 23.
Dezember 2014, ist ein zentrales Instrument dazu und die dort definierten Ziele und
Mallnahmen gilt es im Verwaltungsbereich Wissenschaft und Forschung schrittweise
umzusetzen.

Die Ziele und MaBnahmen zum Abbau der Benachteiligung von Frauen im Detail:

Chancengleichheit:

Forderung der Erwerbsbeteiligung von Frauen auf allen Hierarchieebenen in allen Funktionen
und Tatigkeiten durch flexible Arbeitszeiten und —formen, ein darauf abgestimmtes
Weiterbildungsangebot, bedarfsorientierte Kinderbetreuungsangebote und die Ermutigung von
Vatern, sich an der Betreuungsarbeit zu beteiligen.
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Personalplanung und -entwicklung:

Verstarkte Integration von Frauenforderung in die Personalplanung und -entwicklung des
Ressorts, um das Potenzial der Frauen zu fordern.

Bewusstseinsbildung:

Forderung der Gender- und Diversitatskompetenz aller Fihrungskrafte. Spezifische Férderung
der beruflichen Identitat und des Selbstbewusstseins von Frauen, um ihre Bereitschaft zu
erhoéhen, Einfluss zu nehmen, mitzugestalten, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung
zu Ubernehmen.

Ausgleich bestehender Belastungen:

Erhéhung der Vereinbarkeit beruflicher und privater — insbesondere familiarer —
Verpflichtungen fir Frauen und Manner. Schaffung eines diskriminierungsfreien
Arbeitsumfeldes durch das Anstreben von Vereinbarkeit von Beruf und familidren
Verpflichtungen fur Frauen und Manner.

Elternkarenz:

Forderung der Akzeptanz der Inanspruchnahme von Elternkarenzzeiten und
Teilzeitbeschaftigungen gleichermallen durch Frauen als auch durch Manner im Ressort.

Erhohung des Frauenanteils:

Unter der Berucksichtigung von moglichen Nachbesetzungen, Anhebung des Frauenanteils
gemal’ den Vorgaben der §§ 11 ff B-GIBG in den Verwendungs- und Entlohnungsgruppen, in
denen Frauen unterreprasentiert sind (weniger als 50 %).

Eine aktive Gleichstellungspolitik soll die Forderung einer positiven Einstellung zur
Berufstatigkeit von Frauen auf allen Hierarchieebenen in allen Funktionen und Tatigkeiten, und
die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewahrleisten.

Im Jahr 2013 wurde dem Bundesministerium flr Wissenschaft und Forschung (nunmehr:
Bundesministerium fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft — Verwaltungsbereich
Wissenschaft und Forschung) die Zertifizierung Audit berufundfamilie verliehen. Zuerkannt
wurde diese Zertifizierung insbesondere wegen der Forderung der Vereinbarkeit von
beruflichen und privaten Aufgaben fur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, strategischer
Umsetzung von zielgerichteten Maf3nahmen und Ausbau von Angeboten in den Bereichen
Informations- und Kommunikationspolitik, Flhrungskultur, Personalentwicklung, Service fir
Familien, Elternschaft, Karenz und Berufsriickkehr sowie der Gesundheitsforderung zur
Optimierung einer familienbewussten Personalpolitik.
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BEREICH WIRTSCHAFT

Dem Bundesministerium fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft — Verwaltungsbereich
Wirtschaft ist die Schaffung fairer Rahmenbedingungen und die Chancengleichheit von
Mannern und Frauen im Rahmen der bestehenden dienstrechtlichen Mdglichkeiten ein grolies
Anliegen. Die Schaffung eines frauen- und familienfreundlichen Arbeitsumfeldes ist Teil der
Unternehmenskultur des BMWFW. Ein Ziel der Personalpolitik ist die Anhebung des
Frauenanteils insbesondere in hoherwertigen Verwendungen.

Frauenforderungsplan

Die im Frauenfoérderungsplan (BGBI. 1l Nr. 379/2014) festgeschriebenen und vom Ressort
angestrebten Ziele beinhalten:

m die Erhdhung des Frauenanteils in allen Verwendungs-, Entlohnungs-, Bewertungs- und
Funktionsgruppen sowie in Fuhrungsfunktionen des Bundesministeriums und
nachgeordneter Dienststellen;

m die Anhebung des Frauenanteils in allen Entscheidungsstrukturen (Leitungsfunktionen,
Kommissionen und Gremien) und die verstarkte Einbindung von Frauen in
Entscheidungsprozesse;

m die nachhaltige Gewahrung von Chancengleichheit flir Frauen durch gezielte Férderung
einer positiven Einstellung zur Berufstatigkeit von Frauen bei allen Bediensteten im
Ressort;

m durch eine gezielte Personalplanung und -entwicklung das Potenzial der Frauen zu nutzen,
insbesondere durch Chancengleichheit von Frauen und Mannern bei Aus- und
Weiterbildung, Entlohnung und Aufstieg;

m die aktive Mitgestaltung von MalRnahmen zur Starkung der beruflichen Identitat von Frauen
sowie zur Forderung ihrer Bereitschaft, Einfluss zu nehmen, mitzugestalten,
Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu Ubernehmen, durch die Flhrungskréfte
des Ressorts;

m die Verankerung der Gender Mainstreaming- / Gender Budgeting-Strategie in allen
Tatigkeitsbereichen des Ressorts;

m die Forderung der Inanspruchnahme von Elternkarenzurlaub durch Manner und die
Optimierung der Vereinbarkeit von familidren Verpflichtungen und beruflichen Interessen.

Zertifikat ,,Audit berufundfamilie“

Das Ressort nimmt seit mehreren Jahren am ,Audit berufundfamilie teil und ist mittlerweile
seit 2002 im Rahmen des Audits zertifiziert. Im November 2013 wurde dem nunmehrigen
BMWFW — Verwaltungsbereich Wirtschaft letztlich das Zertifikat ,Audit berufundfamilie®
verliehen und hiermit das kontinuierliche Engagement des BMWFW fur die Vereinbarkeit von
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Familie und Beruf gewdrdigt. Auch ist das Rezertifizierungsverfahren fir das Ressort im
Rahmen des Audits derzeit im Gange.

Weiterhin férdert das BMWFW flexible Arbeitszeitgestaltung, die Ricksichtnahme auf
Teilzeitbeschaftigte bei der Anordnung von Sitzungsterminen, das Angebot eines
Betriebskindergartnes u.v.m. und tragen diese Aspekte zur Optimierung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie bei. Im Beobachtungszeitraum konnte allen Bediensteten, die aufgrund
familiarer Verpflichtungen eine Teilzeitbeschaftigung angestrebt haben, diese ermdglicht
werden.

Die Bereitstellung von Informationen  Uber  Entwicklungen und  gesetzliche
Rahmenbedingungen im Bereich der Gleichbehandlung und Frauenférderung erfolgt
umfassend durch das Intranet sowie durch entsprechende Informationsveranstaltungen, in die
auch karenzierte Bedienstete eingebunden werden.

Gender Mainstreaming und Work life balance in der Aus- und Weiterbildung

Den Mitarbeiter/innen steht ein umfassendes Angebot an Aus- und Weiterbildungsmafinahmen
zur Verfligung.

Zu den Themen ,Gender Mainstreaming® sowie ,Beruf und Familie — Work life balance®
werden ressortintern Seminare angeboten, um auf allen Hierarchieebenen die
Bewusstseinsbildung dafir zu unterstitzen und voranzutreiben. Auch wurden im Rahmen
einer Advanced Leadership Ausbildung ,Gesundes Fihren“ in den Jahren 2014/2015
FUhrungskrafte im Hinblick auf diese Themenbereiche sensibilisiert.

Durch das Angebot von ,Inhouse-Kompaktseminaren®, die halbtdgig am Vormittag stattfinden,
sowie von Sprachkursen am Vormittag wird insbesondere teilzeitbeschaftigten Frauen die
Teilnahme an Aus- und WeiterbildungsmalRnahmen ermaglicht.

Das Ressort nimmt weiters seit mehreren Jahren an dem Projekt Cross Mentoring im
Bundesdienst teil.

Arbeitsgruppe ,,Gender Mainstreaming / Gender Budgeting*

Ein weiterer Schritt zur Férderung der Gleichstellung ist die im Jahr 2009 eingerichtete
Arbeitsgruppe fir Gender Mainstreaming, die ein Instrument zur regelmaRigen Integration der
Gleichstellungsperspektive in alle Tatigkeitsbereiche des Ressorts darstellt.
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2.14 Parlamentsdirektion

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.1995 N\ 01.07.1997 N\ 01.07.1999 \ 01.07.2001 N\ 01.07.2003 \ 01.07.2005 \ 01.07.2007 N\ 31.12.2009 \_ 31.12.2011 \ 31.12.2013
348 401 383 358 349 404 371 412 426 445

31.12.2015

451

2.14.1 Gesamtes Personal

Tabelle 257 Alle Beschaftigten der Parlamentsdirektion nach Organisationen

Organisation

2013

2015

Gesamt

weiblich

mannlich

Gesamt

weiblich

mannlich

Gesamt

445

222

50 %

223

50 %

451

223

49 %

228

51%

Tabelle 258 Alle Beschaftigten der Parlamentsdirektion nach Berufsgruppen

2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungsdienst 445 222 50% 223 50% 451 223 49% 228 51%
Gesamt 445 222 50% 223 50% 451 223 49% 228 51%

Tabelle 259 Alle Beschaftigten der Parlamentsdirektion nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 143 80 56% 63 44% 156 87 56% 69 44%
* [ 37v5 0, 0,

Maturantinnen 64 40 62,5% 24 % 67 42 63 % 25 37%
Fachdienst / Mitlerer 201 82 41% 19 59% 193 76  39% M7 61%
Dienst

Hilfsdienst 37 20 54 % 17 46% 35 18 51% 17  49%
Gesamt 445 222 50 % 223 50% 451 223 49 % 228 51%

2.14.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 260 Alle Teilbeschaftigten der Parlamentsdirektion nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 57 44 7% 13 23% 66 44 67 % 22 33%
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Tabelle 261 Alle Teilbeschiftigten der Parlamentsdirektion nach Berufsgruppen

2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs- 57 44 T7% 13 23% 66 44 67% 2 33%
dienst
Gesamt 57 4 77 % 13 23% 66 4 67% 22 33%

Tabelle 262 Alle Teilbeschaftigten der Parlamentsdirektion nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerlnnen 19 15 79 % 4 21% 26 18 69 % 8 31%
Maturantinnen 6 5 83 % 1 17 % 4 3 75 % 1 25%
Fachdienst/ 27 19 70% 8 30% 31 19 61% 12 39%
Mittlerer Dienst

Hilfsdienst 5 5 100 % 0 0% 5 4 80 % 1 20%
Gesamt 57 44 7% 13 23% 66 44 67 % 22 33%

2.14.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 263 Hochste besoldungsrechtlichen Einstufungen der Parlamentsdirektion

2013 2015
Qualifikation Einstufung .
Gesamt F M Fraugn Gesamt F M Fraugn
anteil anteil
. A1/7-9und o o
Akademikerinnen Vergleichbare * 18 7 1 38,9 % 18 8 10 444 %
Akademikerlnnen C;rgé?cﬁg‘;re " 74 40 34 541% 87 49 38 563%
Maturantinnen C ezr/ g‘r:jc‘;'g‘; - 25 14 1 560% 30 16 14 533%
i A 3/5-8 und o o
Fachdienst Vergleichbare *** 18 9 9 50,0 % 19 9 10 474 %
alle Qualifikations- hochste
besoldungsrechtliche 135 70 65 51,9 % 154 82 72 532%
gruppen Einstufungen

* zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung groRer nachgeordneter Dienststellen
**  zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung gréRerer nachgeordneter

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

***  Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer

Verwendung

****  Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung
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2.14.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Tabelle 264 Ressortspezifische Leitungsfunktionen der Parlamentsdirektion

Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015 tibeseizung
31.12.2013 bis 31.12.2015

Leitungsfunktion

Gesamt M F Frauen- Gesamt M Frauen Gesamt M F Frauen-

anteil anteil anteil

Parlamentsdirektorin 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - -
Parlaments- o o
vizedirektorln 2 1 1 50% 2 1 1 50 % ) ) ) )
Dienstleiterln 7 4 3 43 % 7 4 3 43 % - - - -
Leiterln einer
unterhalb eines
Dienstes 32 17 15 47 % 34 17 17 50 % 4 1 3 75 %
angesiedelten
Organisationseinheit

2.14.5 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 265 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen der Parlamentsdirektion

Ausbildungs- 2013 2015

verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge 3 1 33% 2 67 % 5 3 60% 2 40%
Verwaltungs- 3 2 67% 1 33% 4 2 50% 2 50%

praktikantinnen

2.14.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 266 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / Parlamentsdirektion

2013 2015

Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
E;‘T‘:Lr‘:gzl o 44 21 477% 23 523% 44 21 477% 23 523%
Leistungs-
feststellungs- 7 6 85,7 % 1 14,3 % 7 6 85,7 % 1 14,3 %
kommission
Egsnf:ﬂll:;cran 12 7 583% 5  417% 12 6  50% 6  50%
roisgion o o 0% 0o 0% o o 0% 0 0%
Ef;‘rﬁggfm . 2 1 50 % 1 50 % 0 0 0% 0 0%

Die Zusammensetzung der Aufnahmekommissionen richtet sich nach den jeweiligen Ausschreibungen.
Selbstverstandlich ist gewéahrleistet, dass von Dienstgeberseite zumindest eine Frau entsandt wird.

*

Die Berufungskommission wurde mit 31.12.2013 aufgeldst.
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Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirite,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:

Tabelle 267 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / Parlamentsdirektion

2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Beirate 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%
2.14.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
Tabelle 268 Ausbildungen / Parlamentsdirektion
2013 2015
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbil 61 39  B4% 22 36% 51 36 705% 15 295%
dungslehrgange
Berufsbegleitende
Fortbildung
(Filhrungskrafte- 504 247 49% 257 51% 402 254 63 % 148 37 %
lehrgange)

2.14.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 269 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / Parlamentsdirektion

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskréftige Schuldspriiche 0

2.14.9 Berucksichtigung des Frauenférderungsgebotes

Tabelle 270 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des

Frauenférderungsgebotes / Parlamentsdirektion

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fir héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 0
zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 0
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2.14.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Zur Dbesseren \ereinbarkeit von Berufstatigkeit und Privatleben ermdglicht die
Parlamentsdirektion den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl Teilzeitbeschaftigung als
auch Telearbeit.
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2.15 Prasidentschaftskanzlei

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.1999 01.07.2001 01.07.2003 01.07.2005 01.07.2007
75 73 72 77 76

31.12.2015

73

2.15.1 Gesamtes Personal

Tabelle 271 Alle Beschiftigten der Prasidentschaftskanzlei nach Organisationen

2013

2015

Organisation
Gesamt

weiblich

mannlich

Gesamt

weiblich

mannlich

Gesamt* 74

37 50%

37 50%

73

38 52%

35 48%

Tabelle 272 Alle Beschiftigten der Prasidentschaftskanzlei nach Berufsgruppen

2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs- 72 37 51% 35 49% 71 38 54% 33 46%
dienst
“D”i:'a't:g{fCher 2 0 0% 2 100% 2 0o 0% 2 100%
Gesamt 74 37 50% 37 50% 73 38 52% 35 48%

Tabelle 273 Alle Beschiftigten der Prasidentschaftskanzlei nach Qualifikationsgruppen

2013 2015

Qualifikation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerinnen 16 5 31% 11 69 % 16 6 375% 10 62,5%
Maturantinnen® 23 16 70 % 7 30% 24 17 71 % 7 29%
Fachdienst/
Mittlerer Dienst 31 13 42 % 18 58 % 29 12 M1 % 17  59%
Hilfsdienst 4 3 75% 1 25% 4 3 75 % 1 25%
Gesamt 74 37 50 % 37 50 % 73 38 52 % 35 48%
11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 143



Ressortberichte im Detail: Prasidentschaftskanzlei

2.15.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 274 Alle Teilbeschiftigten der Prasidentschaftskanzlei nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 2 2 100 % 0 0% 1 1 100 % 0 0%

Tabelle 275 Alle Teilbeschiftigten der Prasidentschaftskanzlei nach Berufsgruppen

2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
:j’iz’;"é";"tungs' 2 2 100% 0 0% 1 1 100% 0 0%
Gesamt 2 2 100 % 0 0% 1 1 100 % 0 0%
Tabelle 276 Alle Teilbeschiftigten der Prasidentschaftskanzlei nach
Qualifikationsgruppen
2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Maturantinnen 1 1 100 % 0 0% 1 1 100 % 0 0%
Fachdienst / o o o o
Mittlerer Dienst 1 1 100 % 0 0% 0 0 0% 0 0%
Gesamt 2 2 100 % 0 0% 1 1 100 % 0 0%

2.15.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen

Tabelle 277 Hochste besoldungsrechtlichen Einstufungen der Prasidentschaftskanzlei

2013 2015

Qualifikation Einstufung Gosamt . " F; anltj ;T' Gesamt . " F;?]E[J (:;In
Akademikerinnen C;rgjc‘;gre \ 5 1 4 200% 4 1 3 250%
Akademikerlnnen C e1 r’;g C‘r‘]rl‘)‘; - 8 3 5 375% 8 3 5 375%
Maturantinnen 5 ezr’gjc‘;]’;‘;re 14 8 6 511% 14 8 6 571%
Fachdienst C ;’gﬁj C‘r‘]rl‘)‘; - 3.0 3 00% 3 0 3 00%
alle Qualifikations- Ezgglsofsngsrechtliche 30 12 18 400% 20 12 17 M4%
gruppen Einstufungen

*

*%k

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten
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*kk

Verwendung

*kkk

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

2.15.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in hoherer

Tabelle 278 Ressortspezifische Leitungsfunktionen der Prasidentschaftskanzlei

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 bis 31.12.2015

Leitungs-
funktion

Gesamt M Fraugn Gesamt M Fraugn Gesamt M Fraugn

anteil anteil anteil

Kabinetts- 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - ,
direktorin
Kabinettsize- 1 1 0 0% 1 1 0 0% - -
direktorin
Abteilungsleiterin 10 8 2 20 % 10 8 2 20 % - - - -

2.15.5 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 279 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen der Prasidentschaftskanzlei

Ausbildungs- 2013 2015

verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Lehrlinge 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%
Verwaltungs- 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%
praktikantinnen

2.15.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 280 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / Prasidentschaftskanzlei

2013 2015

Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Eémgzi'on 3 0 0% 3 100% 3 0 0% 3 100%
Leistungs-
feststellungs- 4 2 50 % 2 50 % 4 4 100 % 0 0%
kommission
E(')Snf'r‘r’]'l'sr‘;fm 4 2 50% 2 50 % 4 2 50% 2 50%
E;r#;uiggiso_n 2 0 0% 2 100 % mit 31.12.2013 eingestellt
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Tabelle 281 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 /

Prasidentschaftskanzlei

2013
Kommission

2015

Gesamt weiblich

mannlich

Gesamt weiblich

mannlich

Kommissionen 4 2 50 %

2

50 %

4 2

50 %

2 50 %

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:

Tabelle 282 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / Prasidentschaftskanzlei

2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Beirate 1 0 0% 1 100 % 2 0 0% 2 100 %
2.15.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
Tabelle 283 Ausbildungen / Prasidentschaftskanzlei
2013 2015
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbil- 1 1 100% 0 0% 3 2 6% 1 33%
dungslehrgange
Berufsbegleitende
Fortbildung
(Fiihrungskrfte- 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%
lehrgange)

2.15.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 284 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / Prasidentschaftskanzlei

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskréftige Schuldspriiche 0
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2.15.9 Beriicksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 285 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenforderungsgebotes / Prasidentschaftskanzlei

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 0
zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 1

2.15.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Siehe dazu die Entschliefung des Bundesprasidenten betreffend den Frauenférderungsplan
der Prasidentschaftskanzlei, BGBI. II Nr. 37/2016.
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2.16 Rechnungshof

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.1997 01.07.1999 01.07.2001 01.07.2003 01.07.2005 01.07.2007 31.12.2009 31.12.2013
333 344 315 297 310 300 301 298

31.12.2015

294

2.16.1 Gesamtes Personal

Tabelle 286 Alle Beschiftigten des RH nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 298 133 45% 165 55% 294 139 47% 155 53%
Tabelle 287 Alle Beschiftigten des RH nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
zj’iirr‘]";?"“"gs' 208 133 45% 165 55% 204 139 47% 155  53%
Gesamt 298 133 45% 165 55% 294 139 47% 155 53 %
Tabelle 288 Alle Beschiftigten des RH nach Qualifikationsgruppen
2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 213 78 37T% 135 63% 212 84 40% 128 60%
Maturantinnen 30 14  47% 16  53% 27 14  52% 13 48%
Fachdienst /
Mittlerer Dienst 48 39 81% 9 19% 48 39 81% 9 19%
Hilfsdienst 7 2 29% 5 7% 7 2 29% 5 7%
Gesamt 298 133 45% 165 55% 294 139 47% 155 53%
2.16.2 Teilbeschaftigte
Tabelle 289 Alle Teilbeschaftigten des RH nach Organisationen
2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 34 28 82% 6 18 % 35 28 80 % 7 20%
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Tabelle 290 Alle Teilbeschiftigten des RH nach Berufsgruppen

2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs- 0 o 0 0
dienst 34 28 82% 6 18% 35 28 80% 7 20%
Gesamt 34 28 82% 6 18% 35 28 80% 7 20%

Tabelle 291 Alle Teilbeschaftigten des RH

nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 18 13 72% 5 28% 20 15 75 % 5 25%
Maturantinnen 4 3 75 % 1 25% 4 2 50 % 2 50%
Fachdienst/ 12 12 100% 0 0% 11 1 100% 0 100%
Mittlerer Dienst
Gesamt 34 28 82 % 6 18 % 35 28 80 % 7 20%
2.16.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen
Tabelle 292 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des RH
2013 2015
Qualifikation Einstufung . .
Gesamt F Frauep Gesamt F Fraue_n
anteil anteil
Akademikerinnen | AV7-9und 10 4 6  400% 10 5 5  500%
Vergleichbare
. A 1/4-6 und o 0
Akademikerinnen Vergleichbare ** 195 69 126 354 % 191 72 119 37,7%
Maturantinnen A25-8und 29 13 16 448% % 13 13 50,0%
Vergleichbare
. A3/5-8 und 0 0
Fachdienst Vergleichbare *** 11 8 3 727% 12 9 3 75,0 %
alle Qualifikations- hochste
i besoldungsrecht- 245 94 151 38,4 % 239 929 140 41,4 %
grupp liche Einstufungen

*kkk
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2.16.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Tabelle 293 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des RH

. i Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015
Leitungs- 31.12.2013 - 31.12.2015
funktion E E E
Gesamt M Foorrauen | Gesamt M ForaYen  Gesamt M p o rrauven
anteil anteil anteil
Sektionschefln 5 4 1 20 % 5 3 2 40% 2 1 1 50 %
AL mit SL-
Stellvertretung 5 2 3 60 % 5 2 3 60 % 1 0 1 100 %
Abteilungs-
leiterin 26 18 8 31% 26 20 6 23 % 7 5 2 29 %
AL-Stellver-
tretung, 53 35 18 34 % 54 36 18 33% 8 5 3 38 %
Prifungsleiterln®
* jeder AL-Stv ist auch Priifungsleiterin.
2.16.5 Ausbildungsverhaltnisse
Tabelle 294 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des RH
Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs-
praktikantinnen 0 0 0% 0 0% 1 0 0% 1 100%
2.16.6 Kommissionen und Beirate
Mitglieder der Kommissionen
Tabelle 295 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / RH
2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Prifungs- o o o o
Kommissionen 16 6 375% 10 62,5 % 18 7 38,9% 1 61,1%
Leistungs-
feststellungs- 6 3 50 % 3 50 % 6 4 66,7 % 2 33,3%
kommission
Disziplinar-
Kommissionen 13 5 38,5% 8 61,5 % 13 5 38,5% 8 61,5 %
Dieaipinarober- 4 1 25% 3 75% : : : : :
ommission
perufungs 5 1 20 4 80% : : : : :
ommission
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Tabelle 296 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / RH

2013 2015

Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Begutachtungs-
kommissionen 132 68 51,5% 64 48,5 % 28 10 357 % 18 64,3 %
im Einzelfall
Aufnahme- 11 7 636Y% 4 364% 11 8 727% 3 273%
kommission o7 e e 27

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:
Tabelle 297 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / RH
2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Fachbeirat /
Stat. Zentral- 14 4 28,6 % 10 71,4 % 16 6 375% 10 62,5 %
kommission
Nutzerbeirat /
Bundes- 2 2 100 % 0 0% 2 2 100 % 0 0%
beschaffung
Nutzerbeirat /
Buchhaltungs- 3 2 66,7 % 1 333% 3 3 100 % 0 0%
agentur
2.16.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
Tabelle 298 Ausbildungen / RH
2013 2015
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
Grundausbildungs-
lehrgange 15 5 333% 10 66,7% 30 17 56,7 % 13 433%
Berufsbegleitende
Management- u.
Fihrungskrifte- 40 20 50 % 20 50 % 2 1 50 % 1 50 %
lehrgange
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2.16.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes — Dienstpflichtverletzung

Tabelle 299 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / RH

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.16.9 Beruicksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 300 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenférderungsgebotes / RH

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 0
zu Aus- und Weiterbildungsmafnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 0

2.16.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Der Rechnungshof bekennt sich zum Grundsatz der Gleichwertigkeit und Gleichstellung der
Geschlechter, zu den Anliegen der Frauenférderung und zur Schaffung von positiven und
Karriere fordernden Bedingungen fur Frauen und sorgt fur die Chancengleichheit der
Geschlechter. An der Zielerreichung der Gleichstellung der Geschlechter haben alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechnungshofes mitzuwirken.

Mafinahmen zur Frauenférderung finden im Rechnungshof in der Personalplanung und in der
Organisationsentwicklung ihren adaquaten Niederschlag. Der Rechnungshof strebt eine
Ausgewogenheit der Geschlechterverteilung, insbesondere in den Leitungsfunktionen, an.
Jeder Form von diskriminierendem Vorgehen oder Verhalten gegenuber Frauen ist
entgegenzutreten. Diese MalRnahmen sind insbesondere von allen Personen in leitenden
Funktionen im Rechnungshof mit zu tragen.

In diesem Sinne werden vom Rechnungshof folgende Vorschlage zum Abbau von
Benachteiligungen von Frauen Ubermittelt, die im Rechnungshof bereits angewendet werden:

1. Bei Stellenausschreibungen sollte auf die vermehrte Bewerbung von Frauen geachtet
werden und insbesondere bei 6ffentlichen Ausschreibungen von héherwertigen Funktionen
sollten Frauen aktiv angesprochen werden sich zu bewerben.

2. Genderseminare fur Fuhrungskrafte zur Bewusstseinsschaffung, weil diese erste
Personalentwickler sind.
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3.

Eine mdglichst flexible Verwendung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (auch im
Prifdienst), um Voll- und Teilzeitbeschaftigten die effiziente Erfullung ihres
Aufgabenbereiches sowohl im Sinne einer Wahrnehmung familiarer Verpflichtungen als
auch einer ausgewogenen Work-Life-Balance zu ermdéglichen.

Die aktive Forderung des Wiedereinstieges von Mitarbeiterinnen in den Beruf nach
Beendigung eines Karenzurlaubes durch die Mdglichkeit zur Teilnahme an
Integrationsmodulen.

Der berufliche Aufstieg von Mitarbeiterinnen ist durch vorrangige Zulassung zu externen
Bildungsveranstaltungen, insbesondere zur Filhrungskrafteausbildung, zu férdern.
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2.17 Verfassungsgerichtshof

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

2.17.1 Gesamtes Personal

Tabelle 301 Alle Beschiftigten des VFGH nach Organisationen

2013 2015
Organisation

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Gesamt 95 64 67% 31 33% 91 58 64% 33 36%

Tabelle 302 Alle Beschiftigten des VFGH nach Berufsgruppen

2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs- 95 64 67% 31 33% 91 58 64% 33 36%
dienst
Gesamt 95 64 67% 31 33% 91 58 64% 33 36%

Tabelle 303 Alle Beschiftigten des VfGH nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerlnnen 46 26 57 % 20 43% 45 23 51% 22 49 %
Maturantinnen 9 8 89 % 1 1% 8 7 875% 1 12,5%
Fachdienst/ 37 27 73% 10 27% 36 % 72% 10 28%
Mittlerer Dienst

Hilfsdienst 3 3 100% 0 0% 2 2 100 % 0 0%
Gesamt 95 64 67 % 31 33% 91 58 64 % 33 36 %

2.17.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 304 Alle Teilbeschiftigten des VfGH nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 10 10 100 % 0 0% 1" 9 82% 1 18 %
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Tabelle 305 Alle Teilbeschiftigten des VFGH nach Berufsgruppen

2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs- o o ) 0
dienst 10 10 100 % 0 0% 1 9 82 % 1 18 %
Gesamt 10 10 100% 0 0% 1" 9 82 % 1 18 %

Tabelle 306 Alle Teilbeschiftigten des VFGH nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerinnen 5 5 100 % 0 0% 8 6 75 % 2 25%
Fachdienst/ 5 5 100% 0 0% 3 3 100% 0 0%
Mittlerer Dienst
Gesamt 10 10 100 % 0 0% 1 9 82% 1 18%
2.17.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen
Tabelle 307 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des VfGH
2013 2015
Qualifikation Einstufung . .
Gesamt F Frauep Gesamt F M Frauep
anteil anteil
Akademikerinnen A1/7-9und 5 3 2 600% 4 2 2 500%
Vergleichbare
) A 1/4-6 und
Akademikerinnen Vergleichbare ** 30 18 12 60,0 % 27 13 14 481 %
A2/5-8 und
Maturantinnen Vergleichbare *** 1 1 0 100,0% 2 2 0 100,0%
i A3/5-8 und
Fachdienst Vergleichbare *** 6 5 1 833% 6 5 1 833%
I hochste besoldungs-
alle Qualifikations- | o} yiche 42 271 15 643% 39 2 17 564%

gruppen

Einstufungen

Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

*kkk

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1

zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung groRer nachgeordneter Dienststellen
zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung grofierer nachgeordneter
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2.17.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Tabelle 308 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des VfGH

Leitungsfunktion

Generalsekretarin

Stv. General-
sekretarin

Stichtag 31.12.2013

Gesamt

M

F

Frauen-
anteil

100 %

0%

Stichtag 31.12.2015

Gesamt

M

F

Neubesetzungen
31.12.2013 bis 31.12.2015

Fraugn Gesamt M F Fraugn
anteil anteil

Leiterln
Verfassungs-
rechtliches
Grundsatzreferat

100 %

Leiterln Personal-
management und
Personalentwick-
lung

0%

0% - - - -

Leiterln Inter-
nationale
Beziehungen u.
Protokoll

100 %

100 % - - - -

Mediensprecherln

0%

0% - - - -

Leiterln
Informations- und
Kommunikations-
technologie

0%

0% - - - -

Leiterln
Evidenzbiro

100 %

100 % - - - -

Leiterln Bibliothek
und
Kommunikation

0%

0% - - - -

Leiterln
Organisation,
Projektmanage-
ment und
Evidenzbiiro

100 %

100 % - - - -

Leiterln
Prasidialdirektion

Leiterln Finanzen
und Wirtschaft

0%

0%

0% - - - -

0% - -

Leiterln Judizielle
Angelegenheiten,
Qualitats und
Wissens-
management

0%

0% 1 1 0 0%
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2.17.5 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 309 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des VfGH

Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs- o . . ,
praktikantinnen 2 2 100% 0 0% 2 2  100% 0 0%

2.17.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 310 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / VfGH

2013 2015
Kommissionen
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 20 8 40 % 12 60 % 19 7 36,8 % 12 63,2 %

Tabelle 311 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / VfGH

2013 2015

Kommissionen
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich

Mannlich

Gesamt 0 0 0% 0 0% 0 0 0%

0 0%

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:
Tabelle 312 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / VFGH
2013 2015

Beirat

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 2 1 50 % 1 50 % 2 1 50 % 1 50 %

2.17.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
Tabelle 313 Ausbildungen / VfGH
2013 2015
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

lGr“”?a“Sb"d“”gS' 26 14 538% 12 462% 14 6 428% 8 57.2%
ehrgange
Berufsbegleitende
Fortbildung (FUhrungs- 18 16 88,9% 2 11,1 % 25 14 56 % 1 44 %
kraftelehrgénge)
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2.17.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 314 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / VfGH

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.17.9 Bericksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 315 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenférderungsgebotes / VIGH

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 0
zu Aus- und Weiterbildungsmafnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 0

2.17.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Der Verfassungsgerichtshof bekennt sich zu einer aktiven Gleichbehandlungspolitik, die die
Chancengleichheit fur Frauen und Manner gewahrleistet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Gerichtshofes erfahren jede Unterstitzung im Hinblick auf berufsbegleitende Fortbildung
bzw. Absolvierung von Grundausbildungslehrgangen. Auch Ma3nahmen, die die Vereinbarkeit
von Berufstatigkeit und Familie fordern, wie beispielsweise die Mdglichkeit zur Teilzeit- bzw.
Telearbeit, werden weitestgehend umgesetzt.
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2.18 Verwaltungsgerichtshof

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.1995 \ 01.07.1997 \ 01.07.1999\ 01.07.2001 \ 01.07.2003 \_ 01.07.2005 \_ 01.07.2007 \_ 31.12.2009 \_ 31.12.2011 \_ 31.12.2013
114 178 173 172 174 176 176 182 186 190

31.12.2015
192

2.18.1 Gesamtes Personal

Tabelle 316 Alle Beschiftigten des VwWGH nach Organisationen

2013 2015

Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Gesamt 190 97 51% 93 49% 192 103 54% 89 46%

Tabelle 317 Alle Beschiftigten des VWGH nach Berufsgruppen

2013 2015
Berufsgruppe

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs- 121 81 67% 40 33% 126 87  69% 39 31%
dienst
Richterinnen, 69 16 23% 53 77% 66 16 24% 50  76%
Staatsanw.
Gesamt 190 97 51% 93 49% 192 103 54% 89  46%

Tabelle 318 Alle Beschiftigten des VWGH nach Qualifikationsgruppen

2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Akademikerinnen 110 43 39% 67 61% 110 47  43% 63 57%
Maturantinnen 8 5 63% 3 38% 10 5 50% 5 50%
Fachdienst /

Mittlerer Dienst 61 40 66% 21 34 % 59 40 68% 19 32%
Hilfsdienst 11 9 82% 2 18% 13 11 85 % 2 15%
Gesamt 190 97 51% 93 49% 192 103 54% 89 46%
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2.18.2 Teilbeschaftigte

Tabelle 319 Alle Teilbeschaftigten des VWGH nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 10 10 100 % 0 0% 16 16 100 % 0 0%
Tabelle 320 Alle Teilbeschéftigten des VWGH nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs- 10 10 100% 0 0% 16 16 100% 0 0%
dienst
Gesamt 10 10 100 % 0 0% 16 16 100 % 0 0%
Tabelle 321 Alle Teilbeschiftigten des VwWGH nach Qualifikationsgruppen
2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 4 4 100 % 0 0% 4 4 100 % 0 0%
Fachdienst / o o o o
Mittlerer Dienst 5 5 100 % 0 0% 8 8 100 % 0 0%
Hilfsdienst 1 1 100 % 0 0% 4 4 100 % 0 0%
Gesamt 10 10 100 % 0 0% 16 16 100 % 0 0%
2.18.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen
Tabelle 322 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen des VwGH
2013 2015
Qualifikation Einstufung Frauen- Frauen-
Gesamt F anteil Gesamt F M anteil
Akademikerinnen | A1/79und 69 16 53  232% 66 16 50 242%
Vergleichbare
. A 1/4-6 und o 0
Akademikerlnnen Vergleichbare ** 6 3 3 50,0 % 5 2 3 40,0%
A2/5-8 und o 0
Maturantinnen Vergleichbare ** 2 1 1 50,0 % 2 1 1 50,0%
Fachdienst A358und 7 5 2 T14% 7 6 1 87%
Vergleichbare
alle Qualifikations- hochste
ruopen besoldungsrecht- 84 25 59 29,8 % 80 25 55 31,3%
grupp liche Einstufungen

Dienststellen, Richterinnen in Landesgerichten

Verwendung

*kkk

Sachbearbeiterinnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung
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2.18.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Tabelle 323 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des VwWGH

Leitungsfunktion

Stichtag 31.12.2013

Stichtag 31.12.2015

Neubesetzungen
31.12.2013 - 31.12.2015

Frauen

Gesamt M anteil

Frauen-

Gesamt M F antei

M Frauen-

Gesamt anteil

Prasident/in

0%

0%

0%

Vizeprasident/in

0%

100 %

100 %

Richter/innen des
VwGH der
Gehaltsgruppe R3

67 51 16 24 %

64 49 15 234%

0%

Prasidialvorstand/-
vorstandin (Richter/in)

0%

0%

Leiter/in des
Evidenzbiiros
(Richter/in)

0%

0%

Leiter/in Medienstelle
(Richter/in)

0%

0%

0%

Leiter/in Bereich
Personalmangement,
Personalentwicklung
und allgemeine
Prasidial-
angelegenheiten

0%

0%

Leiter/in Bereich
Informations- und
Kommunikations-
technologie,
Servicestelle

0%

0%

Leiter/in Bereich
Finanzen, Controlling
und Wirtschaft

0%

0%

Leiter/in Bibliothek

0%

0%

Leiter/in Budget- und
Controlling

100 %

100 %

Leiter/in
Geschéftsstelle des
Evidenzbiiros

0%

0%

Leiter/in
Wirtschaftsstelle

0%

0%

Leiter/in Servicestelle

0%

100 %

1 0 1 100 %

Die

im Gleichbehandlungsbericht 2014 angefiihrten Funktionen der Prasidialsekretarin / des

Prasidialsekretars und der Leiterin / des Leiters der Prasidialkanzlei bestehen nicht mehr; weiters
wurden einzelne Funktionsbezeichnungen angepasst.
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2.18.5 Ausbildungsverhaltnisse

Tabelle 324 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen des VwGH

Ausbildungs- 2013 2015
verhditnis Gesamt weiblich méannlich Gesamt weiblich ménnlich

prakantrnen 00 0% 0 0% o 0 0% 0 0%
Gesamt 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

2.18.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 325 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / VwWGH

2013 2015

Kommissionen
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Gesamt 20 7 35% 13 65 % 23 10 43 % 13 57 %

Tabelle 326 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / VwWGH

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Aufnahme-
kommission 8 4 50 % 4 50 % 8 4 50 % 4 50 %

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt
wurden:

Tabelle 327 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate / VwGH

2013 2015

Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Beiréte 5 2 40 % 3 60 % 5 1 20 % 4 80 %
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2.18.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Tabelle 328 Ausbildungen / VWGH

2013 2015

Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Sljﬁggli‘;frg;ge 15 7 467% 8 533% 16 1 688% 5 312%
Berufsbegleitende
(Flfght:'ﬂg;iréﬁelehr 22 6 273% 16 727% 27 8  296% 19 704 %
génge)
Aufstiegskurse 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%

2.18.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes - Dienstpflichtverletzung

Tabelle 329 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / VWGH

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.18.9 Berucksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 330 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenférderungsgebotes / VWGH

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 1
zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 0

2.18.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Zu den Vorschlagen zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen wird — im Einvernehmen
mit der Arbeitsgruppe fur Gleichbehandlungsfragen — auf den Frauenférderungsplan fur den
Verwaltungsgerichtshof, BGBI. II Nr. 171/2014, hingewiesen.
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2.19 Volksanwaltschaft

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:

01.07.1997 01.07.1999 01.07.2001 01.07.2003 01.07.2005 01.07.2007 31.12.2009 31.12.2013
51 49 48 48 56 57 62 80

31.12.2015

81

2.19.1 Gesamtes Personal

Tabelle 331 Alle Beschaftigten der VA nach Organisationen

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 80 54 67,5% 26 32,5% 81 59 73% 22 27%
Tabelle 332 Alle Beschiftigten der VA nach Berufsgruppen
2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
venwallungs- 80 54 67,5% 26 32,5% 81 50 73% 2 27%
Gesamt 80 84 67,5% 26 325% 81 59 73% 22 27%
Tabelle 333 Alle Beschiftigten der VA nach Qualifikationsgruppen
2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerinnen 43 27  63% 16 37% 46 32 70% 14  30%
Maturantinnen 12 10 83% 2 17% 1" 10 91% 1 9%
Fachdienst/ o o o o
Mittlerer Dienst 25 17 68% 8 32% 24 17 71% 7 29%
Gesamt 80 54 67,5% 26 325% 81 5 73% 22 27%
2.19.2 Teilbeschaftigte
Tabelle 334 Alle Teilbeschaftigten der VA nach Organisationen
2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 19 17 89 % 2 1% 20 20 100 % 0 0%
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Tabelle 335 Alle Teilbeschiftigten der VA nach Berufsgruppen

2013 2015
Berufsgruppe
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
;Z?}";f“““gs' 19 17 89% 2 1% 20 20 100% 0 0%
Gesamt 19 17 89% 2 1M% 20 20 100% 0 0%
Tabelle 336 Alle Teilbeschiftigten der VA nach Qualifikationsgruppen
2013 2015
Qualifikation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Akademikerlnnen 11 11 100 % 0 0% 14 14 100 % 0 0%
Maturantinnen 4 3 5% 1 25% 2 2 100 % 0 0%
Fachdienst/ 4 3 75% 1 25% 4 4 100% 0 0%
Mittlerer Dienst
Gesamt 19 17 89 % 2 M1% 20 20 100 % 0 0%
2.19.3 Hochste besoldungsrechtliche Einstufungen
Tabelle 337 Hochste besoldungsrechtlichen Einstufungen der VA
2013 2015
Qualifikation Einstufung . .
Gesamt F M Frauep Gesamt F M Frauen_
anteil anteil
Akademikerinnen | A17-9und 7 2 5 286% 7 2 5 286%
Vergleichbare
, A1/4-6 und o 0
Akademikerlnnen Vergleichbare ** 30 21 9 70,0 % 34 27 7 T794%
Maturantinnen A25-8und 1 9 2 818% 10 9 1 900%
Vergleichbare
. A3/5-8und o o
Fachdienst Vergleichbare *** 5 3 2 60,0 % 6 3 3 50,0%
alle hochste
Qualifikations- besoldungsrecht- 53 35 18 66,0 % 57 41 16 719%
gruppen liche Einstufungen

*

*k

Verwendung

*kkk

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1

Sachbearbeiterlnnen in entsprechend anspruchsvoller Verwendung

zum Beispiel: Sektionsleitung, Gruppenleitung und Leitung groRer nachgeordneter Dienststellen
zum Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, Referatsleitung, Leitung grofierer nachgeordneter
Dienststellen, Richterlnnen in Landesgerichten

Referatsleitung, Leitung mittlerer kleinerer nachgeordneter Dienststellen, Referentinnen in héherer

165



Ressortberichte im Detail: Volksanwaltschaft

2.19.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen

Tabelle 338 Ressortspezifische Leitungsfunktionen der VA

. i Neubesetzungen
Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2015
Leitungs- 31.12.2013 - 31.12.2015
funktion E E E
Gesamt M Foorrauen | Gesamt M Foorrauen Gesamt M rauen
anteil anteil anteil
Leiterin o o
Geschéftsbereich 3 L 2 67 % 3 L 2 67 % ) ) ) )
Stv Leiterln o 0
Geschéftsbereich 3 3 0 0% 3 3 0 0% ) ) ) )
Leiterin o o
Administration 1 1 0 0% 1 1 0 0% - - - N
Stv Leiterln
Administration L 0 L 100 % 1 0 ! 100 % ) ) ) )
Leiterin Abt.
Internationales
L.O.|-General- 1 0 1 100 % 1 0 1 100 % - - - -
sekretariat*)
*) vormals Leiterln Abt. Internationales (10l Generalsekretariat) und Kommunikation
2.19.5 Ausbildungsverhaltnisse
Tabelle 339 Alle Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen der VA
Ausbildungs- 2013 2015
verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Verwaltungs- o o o o
praktikantinnen 6 5 83% 1 17% 7 5 71 % 2 29%
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2.19.6 Kommissionen und Beirate

Mitglieder der Kommissionen

Tabelle 340 Mitglieder der Kommissionen nach dem BDG 1979 / VA

2013 2015
Kommission

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Ec:lrjrtlrﬂgzi-onen 14 7 50 % 7 50 % 14 7 50 % 7 50 %
Leistungs-
feststellungs- 6 3 50 % 3 50 % 6 3 50 % 3 50 %
kommission
Ef;ﬂg‘ggn 6 2 333% 4 667% 6 2 333% 4 667%
Ec',snfﬂ'::i‘g%ber' 2 1 50 % 1 50 % § 99 BDG trat mit 31.12.2013 auRer Kraft
E;:ﬁgg:m 5 3 60 % 2 40% § 41a BDG trat mit 31.12.2013 auler Kraft

Tabelle 341 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / VA

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich Mannlich
ﬁ\“f“ar.‘m.e' 4 2 50% 2 50% 4 2 50% 2 50%
ommission

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirate,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt
wurden:

Tabelle 342 Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirdte / VA

2013 2015
Beirat

Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich

Kommission zur Vorbereitung
der Neuerlassung der 1 1 100% 0 0% 1 1 100% 0 0%
Sozialversicherungsgesetze

Nutzerbeirat gem. § 10 Abs. 1

BB-GmbH-Gesetz 2 1 50 % 1 50 % 2 1 50 % 1 50 %
Beirat der Buchhaltungs-

agentur gem. § 18 Abs. 1 2 1 50 % 1 50 % 2 1 50 % 1 50 %
BHAG-G

Sgg‘ﬂ,fgﬁgggyg APK 2 1 50% 1 50% 2 1 5% 1 50%
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2.19.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen

Tabelle 343 Ausbildungen / VA

2013 2015
Ausbildung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Grundausbildungslehrgange 9 4 444% 5 556% 4 3 75% 1 25%
Berufsbegleitende
Fortbildung (FUhrungskrafte- 30 21 70 % 9 30 % 38 25 658% 13 342%
lehrgange)

2.19.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes — Dienstpflichtverletzung

Tabelle 344 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / VA

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.19.9 Berucksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 345 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des

Frauenforderungsgebotes / VA

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 0
zu Aus- und Weiterbildungsmafnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 0

2.19.10 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Da keine Benachteiligung von Frauen im Obersten Organ Volksanwaltschaft vorliegt, werden —

derzeit — auch keine Vorschlage erstattet.
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2.20 Arbeitsmarktservice

Der Gesamtpersonalstand wies zum betreffenden Stichtag folgenden Wert aus:
01.07.1995 01.07.1997 31.12.1999 31.12.2001 31.12.2003 31.12.2005 31.12.2007 31.12.2009 31.12.2013
4,358 4.398 4.439 4.529 4.563 4.860 4.853 5.256 5.439
31.12.2015
5.831

2.20.1 Gesamtes Personal

Tabelle 346 Alle Beschaftigten des AMS

2013 2015
Organisation
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 5.439 3571 657% 1868 34,3% 5.831 3.864 66,3% 1967 33,7%

2.20.2 Vollbeschaftigte Bedienstete

des Dienststands mit Ausnahme der Ersatzkrafte fir Bedienstete nach Punkt 4 des

Allgemeinen Teils des Stellenplans, Anlage lll des fir das jeweilige Finanzjahr geltenden
Bundesfinanzgesetzes

Tabelle 347 Alle vollbeschiftigten Bediensteten des AMS

2013 2015
Vollbeschéftigte
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 3.856 2154 559% 1702 441 % 4.045 2.281 56,4 % 1764 43,6 %

2.20.3 Vollbeschaftigte Bedienstete gegliedert nach ausgewahlten
Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen

Tabelle 348 Vollbeschaftigte Bedienstete gegliedert nach ausgewahiten Verwendungs-
bzw. Entlohnungsgruppen des AMS

Verwendungs- 2013 2015

gruppe Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Beamt/innen 657 325 49,5 % 332 50,5 % 603 305 50,6 % 298 49,4 %
Kv 3.199 1.829 57,2 % 1.370 42,8 % 3.442 1.976 57,4 % 1.466 42,6 %
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2.20.4 Voll- und teilbeschaftigte Bedienstete gegliedert nach Hoherwertigen

Verwendungen / Funktionen

Tabelle 349 Voll- und teilbeschaftigte Bedienstete gegliedert nach Hoherwertigen
Verwendungen / Funktionen des AMS

Hoherw. Ver- 2013 2015
wendung /

Funktion Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Vorstand u.

f'-[;':gﬁzgsg’é‘iﬂs' 1 3 272% 8 728% 11 3 272% 8 728%
LGS

bﬁgﬁzgfsé?iﬂess 9 3 333% 6 667% 9 3 333% 6  667%
Abteilungsleitung 7 M1% % 102 48 471% 4 529%
LGS, BOS/SEL ) 3 1% 53 589% 0 8 A% 54 529%
Ltg-RGS 101 31 307% 70 693% 08 29 296% 69 704 %
Ltg/Stv-RGS 101 45  445% 56 555% 08 42 429% 56 57,1%
?::::ﬁggg'g%s’ 207 125 604 % 82  396% 327 179 547 % 148  453%
Gesamt 519 244  47% 275 53 % 525 250  47,6% 275  524%

BGS: Bundesgeschéftsstelle

LGS: Landesgeschaftsstelle
RGS: Regionalgeschéftsstelle

SEL: Serviceline

Gesamt: Summe aller Fiihrungspositionen im AMS ohne die bestellten Organe (Landesgeschaftsfiihrung,

Vorstand), daher ergibt ,gesamt® nicht die Summe der angefuhrten Positionen

2.20.5 Teilbeschaftigte Bedienstete

des Dienststands mit Ausnahme der Ersatzkrafte fiur Bedienstete nach Punkt 4 des
Allgemeinen Teils des Stellenplans, Anlage Il des flr das jeweilige Finanzjahr geltenden
Bundesfinanzgesetzes

Tabelle 350 Alle Teilbeschaftigten des AMS

2013 2015
Teilbeschaftigte
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 1.683 1.517 90,1 % 166 9,9% 1.786 1.583 88,6 % 203 11,4 %
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2.20.6 Teilbeschaftigte Bedienstete gegliedert nach ausgewahlten
Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen

Tabelle 351 Teilbeschiftigte Bedienstete gegliedert nach ausgewahlten Verwendungs-

bzw. Entlohnungsgruppen des AMS

Verwendungs- 2013 2015

gruppe Gesamt weiblich ménnlich Gesamt weiblich mannlich
Beamt/innen 185 169  91,3% 16 8,7 % 187 166 88,8 % 21 12%
Kv 1498 1.348  899% 150  10,1% 1599 1417  886% 182 114%

2.20.7 Ausbildungsverhaltnisse
Tabelle 352 Alle Lehrlinge des AMS

Ausbildungs- 2013 2015

verhaltnis Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich ménnlich
Lehriinge 48 38 791% 10 209% 70 1% 20 29%
Gesamt 48 38 791% 10 209% 70 1% 20 29%

2.20.8 Kommissionen und Beirate

Tabelle 353 Mitglieder der Kommissionen nach dem AusG 1989 / AMS

2013 2015
Kommission
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
’k*“f“a*.‘m.e' o4 47 50 % 47 50 % 73 37 51% 3% 49%
ommission

Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beirite,

soweit sie als Bedienstete des berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt

wurden:
2013 2015
Beirat
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Beirate 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0%
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2.20.9 Zugange
Tabelle 354 Zugange / AMS
2013 2015
Zugang
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 456 292 64 % 164 36 % 564 377 66,8 % 187 33.2%
2.20.10 Abgange
Tabelle 355 Abgange / AMS
2013 2015
Abgang
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 381 227 59,5 % 154 40,5 % 335 227 67,8 % 108 32,2%

2.20.11 Neubestellungen zu Hoherwertigen Verwendungen (Funktionen)

Tabelle 356 Neubestellungen zu Hoherwertigen Verwendungen (Funktionen) / AMS

2013 2015
Neubestellung
Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 92 62 67,3 % 30 32,7 % 82 40 49 % 42 51%

2.20.12 Weiterbildungstage

Tabelle 357 Weiterbildungstage der Mitarbeiterinnen (Jahresdurchschnitt / Tage pro MA)

| AMS
Weiterbildungs- 2013 2015
tage Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 5,3 Tage 5,6 Tage 4,9 Tage 5,7 Tage 5,9 Tage 5,4 Tage

Tabelle 358 Weiterbildungstage der Fiihrungskrafte (Jahresdurchschnitt / Tage pro FK) /

AMS
Weiterbildungs- 2013 2015
tage Gesamt weiblich mannlich Gesamt weiblich mannlich
Gesamt 8,8 Tage 10,5 Tage 7,3 Tage 8,4 Tage 9,7 Tage 7,4 Tage
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2.20.13 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes — Dienstpflichtverletzung

Tabelle 359 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes / AMS

Dienstverletzung Gesamt
erstattete Disziplinaranzeigen 0
an die Disziplinarkommission weitergeleitete Anzeigen 0
rechtskraftige Schuldspriiche 0

2.20.14 Berucksichtigung des Frauenforderungsgebotes

Tabelle 360 Zugelassene / aufgenommene Bewerberinnen unter Beriicksichtigung des
Frauenférderungsgebotes / AMS

Bewerberinnen Gesamt
bevorzugt aufgenommene Bewerberinnen 0
fur héherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 0
zu Aus- und WeiterbildungsmafRnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 44

2.20.15 Vorschlage zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

Aktive Forderung von geteilter Flhrung bzw. individuelle Arbeitszeitvereinbarung fur
FUhrungskrafte.

Forderung der Vaterkarenz (rechtliche Absicherung Familienzeit) und individueller
Arbeitszeitvereinbarung fur Manner.
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3 Technischer Annex

Dieses Kapitel bietet einen kurzen Uberblick (iber die Abgrenzung der Daten, iiber verwendete
Datenquellen, Berechnungsmethoden und Bezugszeitraume.

Bezugszeitraum

Daten zum Bundespersonal werden im Regelfall stichtagsbezogen dargestellt und beziehen
sich auf den 31. Dezember 2013 bzw. 31. Dezember 2015.

Hinsichtlich der ressortspezifischen Leitungsfunktionen und sonstigen hervorgehobenen
Funktionen werden Neuaufnahmen zeitraumbezogen, d. h. vom 31. Dezember 2013 bis
31. Dezember 2015, ausgewiesen.

Kommissionen / Beirate

Die Mitglieder der Kommissionen werden

1. nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979) BGBI. Nr. 333/1979, in der
jeweils geltenden Fassung (Prufungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen,
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission)

2. nach dem Ausschreibungsgesetz 1989 (AusG 1989), BGBI. Nr. 85/1989, in der jeweils
geltenden Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und standige
Begutachtungskommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen)

dargestellt.

Datenabgrenzung

Angaben zum Bundespersonal beziehen sich Ublicherweise auf das ausgabenwirksame
Personal, das in einem Dienstverhaltnis zum Bund steht und dessen Aufwand im
Bundesvoranschlag in der ,Unterteilung 0“ (Personalausgaben) verrechnet wird. Die
Bezeichnung ,ausgabenwirksam® bezieht Mitarbeiterlnnen in Vorruhestandskarenz mit ein,
schlie3t jedoch karenzierte Mitarbeiterinnen aus.

Zusatzlich zum Personalaufwand in der Unterteilung O werden Ausbildungsverhaltnisse, d. h.
Lehrlinge und Verwaltungspraktikantinnen ausgewiesen. Der Aufwand fir diese
Personengruppe wird in der ,Unterteilung 7¢ (Sachausgaben) verrechnet.

Ausgegliederte Einrichtungen sind bei den Gesamtberechnungen nicht einbezogen.
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MessgroRe

Fur die Errechnung der Frauen- bzw. Manneranteile werden grundsatzlich Koépfe
herangezogen. Das heildt, dass Personen nicht entsprechend des Beschaftigungsausmales
dargestellt werden.

Berufsgruppe

Die Gruppe ,sonstige Berufsgruppe“ umfasst fast ausschlieRlich Arzte.

Was wird unter ,héchste besoldungsrechtliche Einstufungen“ verstanden?

Zur Definition des Begriffs ,FUhrungsverantwortung® wurde auf entsprechende
besoldungsrechtliche Einstufungen zurtickgegriffen. Um der unterschiedlichen Vorbildung von
Mitarbeiterinnen mit Fihrungsverantwortung Rechnung zu tragen, wurden dabei 4 Ebenen von
Fuhrungsverantwortung erarbeitet.

Zur ersten Ebene (Akademikerlnnen 1) zahlen: v1/5-7, DKL IX, E1/12, M BO 1/7-9, SV-
Iph/Rektorlnnen, PH/Rektorlnnen, R 3, R lll, StA 3, StA Ill, Prasidentin OGH, VwGH, OLG,
BVwG und BFinG sowie Vizeprasidentin OGH und VwGH, Leiterin Generalprokuratur, Vors.
Komm.Austria.

Die zweite Ebene (Akademikerinnen |l) beinhaltet: v1/3-4, ADV-SV/1-2, E1/9-11, M BO 1/4-6,
S, S1, SI2, S2, SV-Iph/Vizerektorlnnen, PH/Vizerektorlnnen, LPH/Dir., Iph/Dir., L1/Dir., 11/Dir.,
R 2, R Il, StA 2, StA Il, Vizeprasidentin BVwG und BFinG sowie Richterlnnen BVwG und
BFinG, Vors. Stv. Komm.Austria, Mitgl. Komm.Austria.

Zur dritten Ebene (Maturantinnen) gehéren A2/5-8, v2/4-6, ADV-SV3, E1/5-8, MBO2/5-9.

Die vierte Ebene (Fachdienst) beinhaltet A3/5-8, v3/4-5, h1/4, ADV-SV6, E2a/5-7, MBUO1/5-7.

Qualifikation

Um die Anzahl der Mitarbeiterinnen mit den hdchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen je
Ebene (Akademikerinnen |, Akademikerinnen II, Maturantinnen, Fachdienst) in Relation mit
den gesamten Bediensteten je Qualifikation setzen zu kdnnen, wurden bei der Qualifikation die
Einstufungen E1/9-12, SI1, SI2, S1 und S2 von den Maturantinnen aufgrund der Ahnlichkeit
mit Akademikerlnnen zu den Akademikerinnen Ubergeleitet. Die Gruppe ,sonstige
Qualifikation“ umfasst fast ausschlief3lich die Krafte fir internationale Operationen (KIOP) und
Militarpilotinnen mit einem besonders hohen Manneranteil.

Ressortspezifische Leitungsfunktionen inklusive sonstige hervorgehobene
Funktionen

Nachdem sich die héchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen nicht unbedingt mit den
tatsachlichen Leitungsfunktionen decken, ist es auch notwendig, neben der rein monetaren
Analyse nach Geschlechteraspekten, auch die Leitungsfunktionen per se naher zu
durchleuchten.
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Im Falle von Doppelfunktionen werden die Mitarbeiterinnen jeweils bei der héheren Funktion
gezahlt. Vorlibergehend betraute Bedienstete werden im Normalfall nicht ausgewiesen.

Daten- und Informationsquellen

Daten zu Mitarbeiterinnen des Bundes wurden zum Grofdteil dem bundesinternen
Managementinformationssystem (MIS) entnommen.

Angaben hinsichtlich der ressortspezifischen Leitungsfunktionen inklusive sonstiger
hervorgehobener Funktionen wurden von den Fachexpertinnen der Ressorts und sonstigen
Obersten Organen Ubermittelt.
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Tatigkeitsbericht der Senate | und Il der Bundes-Gleichbehandlungskommission

1 Tatigkeitsbericht der Senate | und Il der
Bundes-Gleichbehandlungskommission

1.1 Aufgaben | Zustandigkeit der B-GBK

1.1.1 Aufgaben

Die Aufgaben der Bundes-Gleichbehandlungskommission (B-GBK) sind gesetzlich klar im
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GIBG) geregelt — §§ 22 ff.

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die Tatigkeit der gesamten B-GBK.

1.1.2 Zustandigkeit

Zustandigkeit:

Senat | ist fir die Gleichbehandlung von Frauen und Mannern im Bundesdienst (l. Teil,
1. Hauptstiick B-GIBG), sowie Mehrfachdiskriminierung zustandig.

Senat Il ist fur die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehdorigkeit, der Religi-
on oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung zustandig (l. Teil,
2. Hauptstiick B-GIBG).

Die Senate der Kommission haben sich in ihrem Zustandigkeitsbereich mit allen die Gleichbe-
handlung von Frauen und Mannern, die Frauenférderung und die Gleichbehandlung ohne
Unterschied der ethnischen Zugehérigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters
oder der sexuellen Orientierung im Bundesdienst betreffenden Fragen im Sinne des B-GIBG
zu befassen.

Auf Antrag oder von Amts wegen hat der jeweilige Senat ein Gutachten zu erstatten, ob durch
eine gesetzte Mal3nahme bzw. Handlung oder Unterlassung das Gleichbehandlungs- und /
oder Frauenférderungsgebot verletzt wurde.

Alle Gutachten sind auf der Homepage des Bundesministeriums fir Gesundheit und Frauen (in
vollem Wortlaut, in anonymisierter Weise) veroffentlicht.

' Gutachten Senat |
Gutachten Senat |l
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Tatigkeitsbericht der Senate | und Il der Bundes-Gleichbehandlungskommission

Auch im RIS (Rechtsinformationssystem des Bundes) sind die Entscheidungen der B-GBK zu
finden. Seit 1. Janner 2014 gibt es fur die Entscheidungen der Bundes-Gleichbehandlungs-
kommission (Senat | und IlI) und der Gleichbehandlungskommission firr die Privatwirtschaft
(Senat I, 11 und Ill) eine eigene Suchapplikation.

Neu: eigene Domain der Gleichbehandlungskommission.

1.2 Verfahren vor der B-GBK

1.2.1 Sitz der B-GBK

Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen, Minoritenplatz 3, 1010 Wien

1.2.2 Verfahrensablauf

Der Verfahrensablauf ist im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz und der entsprechenden Ge-
schéftsordnung geregelt und erfolgt in mehreren Schritten:

1

Einbringung des Antrages (formlos; Achtung: Fristen sind zu beachten)

Eventuell Aufforderung an die Antragstellerin / den Antragsteller zur Beibringung weiterer
Unterlagen oder zur ndheren Konkretisierung des Antrages

Verstandigung der Antragstellerin / des Antragstellers vom Einlangen des Antrages

Verstandigung der Vertreterin / des Vertreters des Dienstgebers vom Einlangen eines
Antrages (in Fallen von (sexueller) Belastigung auch des / der vermeintlichen Belasti-
gers/in)

Aufforderung an die Vertreterin / den Vertreter des Dienstgebers zur Stellungnahme und
zur Beibringung von Unterlagen (in Fallen von (sexueller) Beldstigung auch des / der ver-
meintlichen Belastigers/in)

Ladungen zur Sitzung (ergeht immer auch an die / den zusténdige/n Gleichbehandlungs-
beauftragte/n)

Durchfuhrung der Sitzungen, an denen auch immer die / der zustandige Gleichbehand-
lungsbeauftragte/r teiinehmen kann (Recht auf Teilnahme)

Beschlussfassung Uber die Erledigung
Ausfertigung der Erledigung
Zustellung der Erledigung

Veréffentlichung der Gutachten auf der Homepage des Bundesministeriums fir Gesund-
heit und Frauen — sofern keine Riickschlisse auf Einzelfalle gezogen werden kénnen (im
vollen Wortlaut, jedoch in anonymisierter Form)
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m Anfrage an die Vertreterin / den Vertreter des Dienstgebers, ob den Empfehlungen der
B-GBK nachgekommen wurde

m  Aufnahme der Reaktion des Dienstgebers in den Bundes-Gleichbehandlungsbericht

1.2.3 Behandelte Antrage im Berichtszeitraum

Der Berichtszeitraum wird dem Zeitraum der sonstigen Daten des Berichtes angeglichen. Das
heil’t es wird der Zeitraum 1. Marz 2014 bis 31. Dezember 2015 erfasst. (Der Bericht 2018
wird sodann den Zeitraum 1. Janner 2016 bis 31. Dezember 2017 dokumentieren.)

Im Berichtszeitraum 1. Marz 2014 bis 31. Dezember 2015 sind 96 Antrage behandelt worden.

Von den 96 Antragsfallen wurden 29 von / fur weibliche/n Bedienstete/n eingebracht; die An-
trage wurden entweder von den Betroffenen oder von der jeweiligen Arbeitsgruppe fir Gleich-
behandlungsfragen des Ressorts eingebracht. Ein Teil der Antrége wird wegen Unzustandig-
keit, Verspatung der Antragseinreichung, Ruckziehung des Antrags, beendet und nicht durch
ein Gutachten.

Tabelle 1 Behandelte Antrage im Berichtszeitraum

Senat Antrage weiblich mannlich Arbeitskreis
B-GBK Senat | 37 23 62,2% 13 35,1% 1 2,7%
B-GBK Senat Il 59 6 10,2% 53 89,8% - -
Gesamt 96 29 30,2% 66 68,8% 1 1%
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1.2.4 Anzahl/ Ort der Sitzungen

Im Berichtszeitraum fanden 22 Sitzungen statt:

Tabelle 2 Anzahl der Sitzungen

Jahr B-GBK Senat | B-GBK Senat Il
2014 7 5
2015 6 4
Gesamt 13 9

Die Sitzungen finden in Wien am Sitz der B-GBK statt.
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2 Anonymisierte Gutachten des Senates |

Die vorgelegten Beschwerdefalle, die mit einer Gutachtenserstellung endeten, sind nach Res-
sorts bzw. Universitaten / Padagogischen Hochschulen und ausgegliederten Unternehmen, die
das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz anzuwenden haben, geordnet und zusammengefasst.
Seit 1. Juli 2004 sind alle Gutachten im vollen Wortlaut in anonymisierter Form auf der Home-
page des Bundesministeriums fur Gesundheit und Frauen verdéffentlicht und kénnen kostenlos
abgerufen werden.

Tabelle 3 Gutachten des Senates | der B-GBK

Ressort Gutachten
BM fiir Europa, Integration und AuReres 3
BM fiir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 1
BM fir Bildung und Frauen 1
BM fir Finanzen 1
BM fir Inneres 15 (1 offen)
BM fir Justiz 12 (1 offen)
BM fiir Landesverteidigung und Sport 8
BM fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt u. Wasserwirtschaft 1
BM fiir Verkehr, Innovation und Technologie 2
Universitatsbereich 1 (2 offen)
Bundesmuseen (1 offen)
Bundestheater (3 offen)
Telekom Austria AG 1
Unternehmensbereich Post AG (2 offen)
Insgesamt 46 (10 offen)

Die Ressortbezeichnungen richten sich nach dem im Berichtszeitraum geltenden Bundesmini-
steriengesetz.
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Anonymisierte Gutachten des Senates |: BMEIA

2.1 Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres

211 Fall1:
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet durch die Nichtberticksichtigung ihrer Bewer-
bung um eine Leitungsfunktion aufgrund des Geschlechtes diskriminiert worden zu sein. Da
das gegenstandliche Gutachten wegen moglicher Rickschlisse auf den Einzelfall nicht verof-
fentlicht werden kann, kann auch der ,Sachverhalt® nicht ndher umschrieben werden.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Nichtberiicksichtigung von A bei der Besetzung der Funktion stellt keine Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechtes gemal § 4 Z 5 B-GIBG dar.

Allgemeine Empfehlungen:
Dem BMEIA wird empfohlen,

1. den jeweiligen Begutachtungskommissionen aufzutragen im Gutachten nachvollziehbare
Qualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung Uber das MalR der jeweiligen
Eignung sachlich zu begrinden,

2. eine Gewichtung fir die in der Ausschreibung verlangten Voraussetzungen vorzunehmen
oder im Auswahlverfahren die verlangten ,Spezialkenntnisse“ genauer zu begriinden.

Verfahrensdauer: 30. Oktober 2014 bis 15. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 175

21.2 Fall 2:
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptet, dass er bei der Besetzung einer Abteilungslei-
tung aufgrund des Geschlechtes und der Weltanschauung (A war Spitzenkandidat einer be-
stimmten Liste bei den PV-Wahlen) diskriminiert worden sei. Mit Ausnahme des Geschlechtes
erfllle er alle Kriterien in hochstem Mafle und sei dennoch nur in hohem Ausmal geeignet
bewertet worden. Wenngleich er aus politischer Uberzeugung die Férderung von Frauen als
unterstltzenswert erachte, so habe dies im Rahmen der Gesetze zu erfolgen. Hier kdnne
jedoch von gleicher Qualifikation keine Rede sein.

Die Mitbewerberin habe sich im Rahmen einer Veranstaltung selbst als ,relativ neu in der
ganzen Thematik" bezeichnet.
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Die Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung rihre aus seiner Kandidatur bei der PV-
Wahl.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht, Weltanschauung

Ergebnis: Die Nichtbertcksichtigung der Bewerbung von A bei der Besetzung der Abteilungs-
leitung im BMEIA stellt eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes und der Weltanschau-
ung des Antragstellers gemal §§ 4 Z 5 bzw. 13 Abs. 1 Z 5 B-GIBG dar.

Um dem Erfordernis der Nachvollziehbarkeit zu entsprechen, sind in Gutachten von Begutach-
tungskommissionen die jeweiligen konkreten Kenntnisse, Fahigkeiten und Erfahrungen fur die
in Rede stehende Funktion und das Ergebnis der Eignungsprifung klar und sachlich nachvoll-
ziehbar darzustellen. Mit den Ausflhrungen wiederholte die Begutachtungskommission zu-
sammengefasst die berufliche Laufbahn der Bewerberin wie sie aus dem tabellarischen
Lebenslauf ersichtlich ist und formulierte mit einer blol3 kursorischen Begriindung das Rei-
hungsergebnis. Auf die Qualifikationen der Gbrigen Bewerber und deren konkrete ,Defizite” im
Vergleich zu B ging die Begutachtungskommission nicht ein. Zusammengefasst halt der Senat
fest, dass aus dem Gutachten der Begutachtungskommission der entscheidungsrelevante
Qualifikationsunterschied nicht erkennbar ist.

Empfehlung: Dem BMEIA wird empfohlen,

a) objektive und sachliche Personalentscheidungen zu treffen, insbesondere die fachliche
und personliche Eignung der Bewerber/innen anhand der in der Ausschreibung angege-
benen Kriterien zu beurteilen,

b) nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung Uber das Maf}
der jeweiligen Eignung sachlich zu begriinden.

Verfahrensdauer: 23. Marz 2015 bis 18. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 176

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 211



Anonymisierte Gutachten des Senates |: BMEIA

Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

2.1.1 Fall 1:
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die Nichtbertcksichtigung ihrer
Bewerbung um eine Leitungsfunktion aufgrund des Geschlechtes, des Alters und der Weltan-
schauung diskriminiert wurde. Da das gegenstandliche Gutachten wegen mdglicher Rick-
schlisse auf den Einzelfall nicht verdéffentlicht werden kann, kann auch der ,Sachverhalt® nicht
naher umschrieben werden.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht, Alter und Weltanschauung

Ergebnis: Die Nichtbericksichtigung der Bewerbung bei der Besetzung der Leitungsfunktion
stellt eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes dar. Eine Diskriminierung aufgrund der
Weltanschauung oder des Alters wurde nicht festgestellt.

Das gegenstandliche Gutachten, mit dem im Hinblick auf den beruflichen Aufstieg eine Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechtes festgestellt wurde, kann gemall § 23a Z 10 B-GIBG
nicht im vollen Wortlaut in anonymisierter Form veréffentlicht werden, da Rickschlisse auf den
Einzelfall gezogen werden kdnnten.

Allgemeine Empfehlungen:
Dem BMEIA wird empfohlen,

1. objektive und sachliche Personalentscheidungen zu treffen, insb. die fachliche und per-
sonliche Eignung der Bewerber/innen anhand der in der Ausschreibung angegebenen Kri-
terien zu beurteilen,

2. nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen und die Festlegung Uber das Mal}
der jeweiligen Eignung sachlich zu begriinden,

3. die an Auswahlverfahren beteiligten Bediensteten / Personen / Gremien mit den Bestim-
mungen des B-GIBG vertraut zu machen und somit auch beim Vorschlag fur die Beset-
zung von Leitungsfunktionen auf die Einhaltung des Frauenférderungsgebotes zu achten,

4. die Mitarbeit in politischen Kabinetten, die zunehmend Bedeutung bei der Auswahl von
hochsten Leitungsfunktionen gewinnt, entweder schon in den Ausschreibungstexten als
Lerwinscht zu benennen oder im Auswahlverfahren die verlangten ,Spezialkenntnisse*
genauer zu begrunden.

Verfahrensdauer: 11. Juni 2013 bis 29. April 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 157
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2.2 Bundesministerium fur Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz

2.2.1 Fall 1: Nachgeordneter Bereich
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptet, dass er durch die Nichtberlicksichtigung seiner
Bewerbung um die Leitung der Abteilung X und Stellvertretung der Y aufgrund des Geschlech-
tes und des Alters gemal §§ 4 Z 5 bzw. 13 (1) Z 5 B-GIBG diskriminiert worden sei.

A arbeitet seit Jahrzehnten im gegenstandlichen Bereich, wahrend die zum Zuge gekommene
Bewerberin erst seit relativ kurzer Zeit ihre Tatigkeit aufgenommen hatte und daher in keinster
Weise seine Qualifikationen aufweisen kdnne.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht, Alter

Ergebnis: Die Nichtbertcksichtigung der Bewerbung von A um die Leitung der Abteilung X
und Stellvertretung der Y stellt eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes und des Alters
des Antragstellers gemal §§ 4 Z 5 bzw. 13 (1) Z 5 B-GIBG dar.

Die Feststellung in der Stellungnahme des BMASK, namlich ,die Reihung der Bewerberinnen
und Bewerber erfolgte auf der Basis eines objektiven und nachvollziehbaren Begutachtungs-
verfahrens® ist fur den Senat anhand des vorliegenden Gutachtens nicht nachvollziehbar, da
es in keiner Weise eine vergleichende Prifung der jeweils fir den konkreten Arbeitsplatz vor-
handenen fachlichen und personlichen Qualifikationen erkennen lasst.

Zur Andeutung der Dienstgebervertreterin in der Sitzung des Senates, namlich es bestiinden
Zweifel an A’s sozialer Kompetenz, halt der Senat fest, dass weder im Gutachten der Begut-
achtungskommission noch in der Stellungnahme des BMASK auf ein diesbezligliches Defizit
eingegangen wurde.

Empfehlung: Dem BMASK wird empfohlen, objektive Auswahlverfahren durchzufihren, die
Eignungsbeurteilungen nach rein sachlichen Gesichtspunkten vorzunehmen und Auswahlent-
scheidungen nachvollziehbar zu begrinden.

Verfahrensdauer: 11. Marz 2014 bis 29. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 177
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2.3 Bundesministerium fiir Bildung und Frauen

Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

2.6.1 Fall 1: LSR/SSR
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet durch die Nichtaufnahme in den Dreiervor-
schlag zur Besetzung der Stelle einer Fachinspektorin / eines Fachinspektors im Bereich des
LSR ...aufgrund des Geschlechtes diskriminiert worden zu sein, jedenfalls sei das Frauenfor-
derungsgebot verletzt.

Die Antragstellerin flhrte aus, sie habe sich fiir die am ... in der Wiener Zeitung ausgeschrie-
bene Planstelle einer Fachinspektorin / eines Fachinspektors (FI) fir X im Amtsbereich des
LSR fir X beworben. Im ... habe sie zufallig Kenntnis davon erlangt, dass die Stelle zu Schul-
beginn mit einem mannlichen Kollegen besetzt worden sei. Zuvor sei die Stelle mit einer Frau
besetzt gewesen. Sie sei der Meinung, dass sie alle erforderlichen Qualifikationen bei weitem
erfille.

Fur die schulibergreifende fachbezogene Leitungs-, Planungs-, und Koordinationsfunktion
einer Fl qualifiziere sie ihre Mitgliedschaft in der bundesweiten Arbeitsgruppen des BMUKK zur
Semestrierung des Oberstufenlehrplans X sowie zur Adaptierung der Leistungsbeurteilungs-
verordnung. Aul3erdem sei sie Mitglied bundesweiter Arbeitsgruppen des BMUKK zur Erstel-
lung von ,Grundkompetenzen in X am Ende der 8. Schulstufe® (Broschire ...) sowie von
~-Kompetenzen im X 12. Schulstufe” (Broschure ...) gewesen. An ihrer Schule sei sie zudem im
Rahmen des Mittleren Managements fir Bildungsstandards und standardisierte kompetenzori-
entierte Reifeprifung zustandig. Zur Mitwirkung an der fachpadagogischen Organisations- und
Personalentwicklung sei sie qualifiziert, weil sie gewahlte Vertreterin fur ... im Vorstand der
Bundesarbeitsgemeinschaft fur X (...) sowie gewahlte ... Landesobfrau der Arbeitsgemein-
schaft X Osterreich (...) sei und eine Ausbildung in Projektmanagement absolviert habe. Ihre
Qualifikation zur Mitwirkung am fachunterrichtsbezogenen Qualitdtsmanagement liege in ihrer
Arbeitserfahrung als Mitglied in allen wichtigen Arbeitsgruppen, die sich mit der Weiterentwick-
lung und damit Qualitdt von X beschaftigen. Weiters sei sie an ihrer Schule Beauftragte fir
Schulqualitat und Allgemeinbildung (SQA). Auch fur die Beratung in fachunterrichtsbezogenen
Fragen und fachbezogenen inhaltlichen Aspekten sei sie aus mehreren Grunden qualifiziert.
So habe sie das Studium fir das Lehramt X absolviert, ein Doktoratsstudium sowie ein ...
Studium (...) abgeschlossen, sie unterrichte X seit nunmehr ... Jahren am GRg ... in .... Seit
mehr als ... Jahren organisiere sie jahrlich mehrere Fortbildungsveranstaltungen in ihrer Funk-
tion als Leiterin der Arbeitsgemeinschaft X in ... und bilde Studentinnen sowie Unterrichtsprak-
tikantlnnen fir X und ... aus. Seit .../... leite sie jahrlich einen Kurs zur ,Allgemeinen ...“ an der
Padagogischen Hochschule ... und gebe in einem Modul des Lehrgangs fir ,....“ in ... spezielle
Methodik des X weiter. Seit ... unterrichte sie auch an der Padagogischen Hochschule in ... ... ,
..., ... und .... Abschlief’end seien noch ihre allgemeinen Fihrungsqualitaten zu betonen, die
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sie sich im Rahmen eines 4-semestrigen Fuhrungskrafte-Lehrgangs, der Leadership Academy

(7. Generation) sowie in unzahligen Seminaren in den Bereichen Kommunikation, Prasentation
und Konfliktmanagement angeeignet habe.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Nichtaufnahme von A in den Dreiervorschlag zur Besetzung der Stelle einer
Fachinspektorin / eines Fachinspektors des Landesschulrates flir X (LSR) stellt eine Diskrimi-

nierung aufgrund des Geschlechtes der Antragstellerin gemaR § 4 Z 5 B-GIBG dar.

Allgemeine Empfehlungen:

Dem LSR/SSR wird empfohlen,

1.
2.

objektive und transparente Auswahlverfahren durchzuflihren,

nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung Uber das Malf3

der jeweiligen Eignung sachlich zu begriinden,

die an Auswahlverfahren beteiligten Bediensteten / Personen / Gremien mit den Bestim-

mungen und dem Geltungsbereich des B-GIBG vertraut zu machen,

die zustandige Gleichbehandlungsbeauftragte in das Auswahlverfahren (beratend) mitein-

zubeziehen.

Verfahrensdauer: 15. Janner 2013 bis 5. November 2014

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme des LSR X:

,Zu 1.) Der LSR vollzieht das Auswahlverfahren nach wie vor geméal3 den, vom wei-
sungsfreien Kollegium des LSR ... beschlossenen, Richtlinien (ber das Verfahren bei
der Bewerbung um eine schulische Leitungsfunktion im bundeskompetenzlichen Bereich
in ... Ein anderes Auswahlverfahren wurde bisher vom weisungsfreien Kollegium des
LSR nicht beschlossen.

Zu 2.) Der LSR bemdiiht sich, im Rahmen des genannten Auswahlverfahrens, nachvoll-
ziehbare Qualifikationsvergleiche festzustellen und das Ausmal3 der jeweiligen Eignung
sachlich zu begriinden. Da es sich beim Kollegium des LSR um ein weisungsfreies Kol-
legorgan handelt, kommen dessen Entscheidungen jedoch mit Mehrheitsbeschluss zu-
stande.

Zu 3.) Der Préasident des LSR weist die Mitglieder des Kollegiums im Zuge des Aus-
wahlverfahrens stets darauf hin, dass die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgeset-
zes bei der Auswahlentscheidung anzuwenden sind.

Zu 4.) Die zustdndige Gleichbehandlungsbeauftragte des LSR ist beratendes Mitglied
des beim Auswahlverfahren entscheidenden Kollegiums des LSR.*

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 143
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2.4 Bundesministerium fiir Finanzen

Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

2.2.1Fall1
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) hat sich durch die Nichtbertcksichtigung ihrer Bewerbung
um eine Abteilungsleitung aufgrund des Geschlechtes, des Alter und der Weltanschauung
diskriminiert erachtet.

Nach Ausschreibung der Funktion ist A mitgeteilt worden, sie mdge von einer Bewerbung
Abstand nehmen. Sie hat sich dennoch beworben und auch eine Einladung zu einem ,struktu-
rierten Interview” erhalten. Fur das ,Hearing“ hat sie eine Prasentation zu ihrer Person und zu
ihrem Rollenverstandnis erstellt. Die an sie gestellten Fragen hat sie ausfihrlich beantwortet.
In Zusammenhang mit dem Ausschreibungsverfahren gebe es einige bemerkenswerte Um-
stédnde, die darauf schlieRen lassen, dass kein objektives Verfahren durchgefihrt werden
sollte. Die Ausschreibung ist sehr ,plotzlich® erfolgt, der Ausschreibungstext war sehr allgemein
gehalten und ,Hearings® im BMF gehoéren nicht zum Standard bei Funktionsbetrauungen.
Wahrend des ,Hearings®, das ca. 30 Minuten gedauert hat, hat sie das Gefiuhl gehabt, dass
man krampfhaft nach Fragen gesucht hat. Letztendlich hat sich der externe Mitbewerber ge-
gen drei Bewerberlnnen aus dem BMF durchgesetzt, wobei A's Fahigkeiten und Leistungen
nicht ordnungsgemaf berucksichtigt worden sind.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht, Alter

Ergebnis: Die Ernennung von B (Mitbewerber) zum Leiter der Abteilung X im BMF stellt eine
Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes und des Alters von A gemal §§4 Z5 und 13 (1)
Z 5 B-GIBG dar. Eine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung wird nicht festgestellt.

Verfahrensdauer: 26. November 2012 bis 21. Juli 2014

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 140
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2.5 Bundesministerium fur Inneres

251 Fall1:LPD
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) hat sich um eine Leitungsfunktion beworben und behaup-
tet aufgrund des Geschlechtes beim beruflichen Aufstieg diskriminiert worden zu sein, jeden-
falls liege eine Verletzung des Frauenforderungsgebotes vor.

A Ubt bereits eine Leitungsfunktion aus und hat sich fristgerecht beworben. In ihrer Bewerbung
listet sie ihren bisherigen Lebenslauf auf und behauptet Uber die geforderten Qualifikationen zu
verfugen.

Die Vertreter der Dienstbehdrde weisen sowohl in der schriftlichen Stellungnahme als auch in
der mundlichen Befragung auf die hdhere Qualifikation des Mitbewerbers hin.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Nichtberlcksichtigung von A stellt keine Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechtes dar. Es liegt auch keine Verletzung des Frauenforderungsgebotes vor.

Verfahrensdauer: 29. Juni 2015 bis 3. Juni 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 179

2.5.2 Fall2:LPD

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg, Benachteiligungsverbot
Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 20. Juli 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

2.5.3 Fall3:LPD
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptet durch die Reihung der Bewerberin B (Mitbewer-
berin) an die erste Stelle des Vorschlages der Landespolizeidirektion X zur Besetzung der
Funktion der 3. Stellvertreterin / des 3. Stellvertreters des Kommandanten der Polizeiinspektion
X aufgrund des Geschlechtes gemal § 4 Z 5 B-GIBG diskriminiert worden sei.
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Durch die Landespolizeidirektion X (LPD X) sei am ... eine Interessentensuche fur die Funktion
»3. Stellvertreter/in des Kommandanten auf der Pl X* eingeleitet worden. Fur diese Planstelle
haben sich neben ihm auch B und ein weiterer Kollege beworben. Vom Bezirkspolizeikom-
mando (BPK) X sei B an 1. Stelle gereiht und der LPD fir die Besetzung der Planstelle vorge-
schlagen worden. Er gehe davon aus, dass ihm gleiche Eignung mit B attestiert und ihr
aufgrund des Frauenférderungsgebotes der Vorzug gegeben worden sei. Die LPD habe aber
bei der Beurteilung seiner fachlichen Qualifikation u. a. die von ihm bereits wahrgenommenen
FUhrungsfunktionen und -aufgaben bei der ... nicht ausreichend berucksichtigt. Aufgrund seiner
personlichen und fachlichen Qualifikationen sei er der bestgeeignetste Bewerber.

Zur Begrindung fur seine bessere Qualifikation fihrte der Antragsteller zunachst seine Lauf-
bahndaten an. Die Tatigkeiten im Zusammenhang mit Personalfiihrung, Dienst- und Fachauf-
sicht seien zumindest mit jenen eines Stellvertretenden PlI-Leiters vergleichbar und er wirde
diese heute noch wahrnehmen, wenn er nicht wegen der Auflésung der ... zu einer beruflichen
Veranderung gezwungen gewesen ware.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Reihung von B an die erste Stelle des Vorschlages der Landespolizeidirektion X
zur Besetzung der Funktion der 3. Stellvertreterin / des 3. Stellvertreters des Kommandanten
der Polizeiinspektion X stellt keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes von A geman
§ 4 Z 5 B-GIBG dar.

Verfahrensdauer: 15. Oktober 2014 bis 7. April 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 155
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Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

2.3.5 Fall 5a bis 5d: BPK — Vier Beldastigungen an einer Dienststelle durch einen
Vorgesetzten

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sexuelle Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet von ihrem direkten Vorgesetzten (Kommandant
einer PI) Uber einen langen Zeitraum sexuell belastigt worden zu sein.

Folgende Vorfalle wurden im Antrag genannt (zum besseren Verstandnis werden auch jene
wiedergegeben, die langer als 3 Jahre zurlickliegen und daher gemaR der Frist flr die An-
tragseinbringung (§ 23a Abs. 5 B-GIBG) nicht mehr in den Beurteilungszeitraum fallen):

Im Zuge einer Sektorstreife (Nachtdienst) im Jahr ... habe B, der gefahren sei, gesagt, extrem
mude zu sein und er habe daher den Streifenwagen in einem Waldweg abgestellt, um angeb-
lich ein paar Minuten schlafen zu kénnen. Er habe dann seine rechte Hand auf den linken
Oberschenkel von A gelegt, sei in Richtung Oberschenkelinnenseite und weiter in Richtung
Intimbereich gefahren.

Kurze Zeit spater, wahrend eines weiteren Sektorstreifendienstes habe B seinen Oberkorper
(Brust und Bauch) gegen den Ricken und das Gesal} von A gedruckt. Dieser Vorfall habe sich
bei der letzten Ture zur polizeilichen Tiefgarage ereignet, als A eine Hand an der Turklinke und
in der anderen Hand den Aktenkoffer gehabt habe, sodass sie sich lediglich verbal zur Wehr
setzen habe kdnnen.

... sei Aim Waffenraum gewesen, um ihre Dienstwaffe zu holen. Grinsend habe ihr B den Weg
aus dem sehr engen, fensterlosen Raum versperrt und gesagt, er werde sie jetzt einsperren
und den FI-Schalter umlegen. A sei daraufhin in Panik geraten.

Kurze Zeit spater habe B A zu einem dienstlichen Erfolg gratuliert, ihr die Hand gereicht, sich
zu ihr hinuntergebeugt und versucht, ihr einen Kuss auf den Mund zu geben. Im letzten Au-
genblick habe A ihr Gesicht zur Seite drehen kdnnen.

Nachdem A B ersucht habe, den ,Frauenkalender® mit Abbildungen von nackten Frauen im
Bereithalteraum von der Wand zu nehmen, habe er fir das Kalenderjahr ... einen ,Mannerka-
lender” fir den hinteren Bereithalteraum besorgt. Mit ,,forschem Ton“ habe er A vom Entfernen
der Kalender abgehalten.

Etwa im Jahr ... habe B A die pornografische Darstellung einer Frau auf seinem dienstlichen
Computerbildschirm gezeigt.

Bei fast jedem Dienst sei es zu sexuellen Anspielungen und Belastigungen gekommen. Teils in
Form von verbalen AuRerungen wie z. B.: ,Die wéare geil zu ficken ..., die hat a geiles Ge-
stell...”, teils durch Fragen mit sexistischem Inhalt, z. B. zu sexuellen Vorlieben von Freundin-
nen und Kolleginnen. Auch direkte Fragen nach sexuellen Vorlieben, Sexualpraktiken,
Intimrasur und ahnlichem habe er A gestellt. Mehrmals habe B von A wissen wollen, warum
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sich ihre Oberweite verringert habe. Eine Bemerkung von B zum Thema ,Zu- und Abnehmen*
habe gelautet: ,Ich habe abgenommen, ich sehe meinen Schwanz wieder! Wenn dir die Hose
zu eng ist, zieh' sie halt aus!* Bei der Weihnachtsfeier im ... beim ... habe B gesagt: ,Die
(=Kollegin ...) hat einen geilen Arsch, da wird mir ganz anders!*

Mehrmals habe B unter verschiedenen Vorwanden (z. B. ein Fleck auf der Bluse) versucht, A
auf die Brust zu greifen Es sei standig zu unerwinschten kérperlichen Kontakten gekommen,
und zwar dadurch, dass B wie zufallig mit seinem Oberkorper an A angestreift sei. Am Gang
der PI X habe er sich oft und grinsend so hingestellt, dass ein beriihrungsloses Vorbeigehen
unmoglich gewesen sei. Ein ,Piksen“ mit jeweils einem Finger links und rechts in der Taille sei
des Ofteren vorgekommen, wenn A am Computer gearbeitet habe.

Bei einem Betriebsausflug habe B versucht, gemeinsam mit A ein Hotelzimmer zu bekommen.
Als dieser Versuch gescheitert sei, habe er gegenitber der Rezeptionistin angegeben, mit
Kollegin ... nachtigen zu wollen. Dieser Vorfall sei fur die gesamte Belegschaft peinlich gewe-
sen.

Nachdem B bei A Interesse fir ein bestimmtes Seminar erweckt habe, habe er bekanntgege-
ben, dieses Seminar selbst auch besuchen und mit ihr in einem Zimmer nachtigen zu wollen.

A sei wiederholt zu 24-stindigen Diensten oder auch zu gemeinsamen Diensten mit ihrem
Ehemann (der ebenfalls Dienst an der Pl X versah) eingeteilt worden. Dies habe der ...fachen
Mutter Koordinations- und Betreuungsprobleme verursacht. Auf die Herabsetzung der Wo-
chendienstzeit habe B keine Ricksicht genommen, das Hochstausmall der Tagesdienstzeit
von 13 Stunden sei von ihm ebenfalls ignoriert worden.

Die psychische Belastung sei bei A immer grofier geworden, sodass verschiedene ,Lésungs-
moglichkeiten® durchdacht worden seien (Austritt aus der Bundespolizei, Dienststellenwechsel,
Auswanderung mit der Familie). Das Privatleben der Familie ... habe sehr unter diesen Um-
stéanden gelitten.

B habe seine Macht auch durch seine (angeblich) guten Beziehungen bis in das BM.I. unter-
strichen. So habe er bemerkt, ein ,Weib von der Gleichbehandlung® wirde sofort aus der
Dienststelle fliegen. Die seien sowieso umsonst, was sollen die Weiber aus Wien schon ma-
chen? Er werde jede Frau und jede Person, die versuche ihm ,ans Bein zu pinkeln, vernich-

ten”.

Im Antrag war weiters ausgefuhrt, dass B wortgewandt sei und seine rhetorischen Fahigkeiten
geschickt einzusetzen wisse. Mit dem Machtmittel ,Dienstplan" habe er auch die mannliche
Mannschaft in Schach gehalten.

Die grofRe Notdurft habe B auf der Damentoilette verrichtet. Das Rauchverbot habe fur ihn nur
auf dem Papier bestanden.

Weibliche Parteien seien respektlos nach ihrem Aussehen beurteilt worden. Im Falle einer
positiven Beurteilung seien sie ofter bevorzugt behandelt worden.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
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Ergebnis: Der Senat stellt fest, dass der Vorgesetzte die Antragstellerin durch diverse Aule-
rungen und Verhaltensweisen gemaf § 8 B-GIBG sexuell belastigte.

Zeitgleich haben sich 3 weitere weibliche Bedienstete der gegenstandlichen Pl an die B-GBK

wegen anhaltender sex. Belastigungen durch den Vorgesetzen gewandt. Der mutmalRliche

Belastiger hat sich trotz mehrmaliger Aufforderungen nie geaullert. Die Dienstbehdrde hat

durch das Einschreiten der Gleichbehandlungsbeauftragten den Vorgesetzten suspendiert.

Empfehlungen:

Der Dienstbehoérde wird dringend empfohlen,

1.

ihre Fursorgepflicht umgehend wahrzunehmen und dem Verdacht einer (sexuellen) Belas-
tigung unverziglich nachzugehen und die entsprechenden dienst- und disziplinarrechtli-
chen Schritte nicht erst nach dem Einschreiten der Gleichbehandlungsbeauftragten und /

oder aufgrund eines Antrages bei der B-GBK zu setzen.

die Kosten von (sexuell) belastigten Bediensteten fiir private psychologische / therapeuti-
sche Behandlungen, zumindest dann zu Ubernehmen, wenn die Wahrung der Verschwie-
genheit von der vom Dienstgeber zur Verfligung gestellten Organisation (z. B. Peer-

Support) nicht gewahrleistet ist.

an den Dienststellen zu gewahrleisten, dass weibliche Bedienstete StralRenkleidung in

Uniform nicht in Anwesenheit von Kollegen oder mannlichen Vorgesetzten wechseln mas-

sen.

Verfahrensdauer: 22. Oktober 2012 bis 8. April 2014

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme der LPD X:

»ZU lhrer gegensténdlichen Anfrage darf mitgeteilt werden, dass die Empfehlungen um-
gesetzt wurden, bzw. die diesbeziiglichen bereits bestehenden Strukturen und Mecha-
nismen geschérft wurden.

ad 1. Die diesbeziiglich organisatorisch vorgegebenen Abldufe und die besondere Sen-
sibilitét solcher Félle, werden im Rahmen der regelméBig stattfindenden Fiihrungskréf-
tebesprechungen thematisiert und wurde dadurch jedenfalls eine Schérfung der
Verantwortlichkeit hinsichtlich der Wahrnehmung der Flirsorgepflicht erreicht.

ad 2. Grundsétzlich leisten in solchen Féllen die behérdeninternen Organisationsteile
(Peer-Support) lediglich eine Erstberatung / Betreuung und wird dabei die Vertraulichkeit
jedenfalls gewéhrleistet sein. Bei diesen Erstberatungen werden Betroffene auch auf die
zur Verfiigung stehenden professionellen und kostenlosen Betrauungsstellen, wie Pro-
Mente, hingewiesen. Die Ubernahme der Kosten fiir eine weiterfiihrende private psycho-
logische / therapeutische Behandlung durch den Dienstgeber, kann nur im Rahmen ei-
ner Einzelfallpriifung entschieden werden.*
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Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 138a

2.3.6 Fall 5b: BPK
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sexuelle Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet von ihrem direkten Vorgesetzten (Kommandant
einer PI) Uber einen langen Zeitraum sexuell belastigt worden zu sein.

Vier Polizistinnen der Pl X haben sich wegen sexueller Belastigungen durch ihren Vorgesetz-
ten und Kommandanten der Pl X B (mittlerweile seit ... suspendiert) an die stellvertretende
GBB gewandt. Er habe sie Uber einen langeren Zeitraum sexuell belastigt und dadurch eine
einschichternde, beleidigende, entwirdigende und demitigende Arbeitsumwelt geschaffen.

A sei von ... bis ... der Pl X dienstzugeteilt gewesen. Eine der ersten Bemerkungen von B sei
gewesen: ,Fesch bist, dich kann man herzeigen!" Bereits bei ihren ersten Diensten habe (wie
sich spater herausgestellt habe) B von seinem Mobiltelefon Kurzmitteilungen geschickt, und
zwar mit einem ,einen Flirt aufbauenden Inhalt®, namlich was sie so mache, wie es ihr gehe.

Im Laufe der Zeit habe B A 6fter, von hinten kommend, im Bereich der Hiufte gekitzelt. Die
Beruhrungen seien A mit der Zeit immer unangenehmer geworden, und sie habe B mehrmals
aufgefordert, diese sexistischen, unangenehmen Handlungen zu unterlassen. Obwohl B wahr-
genommen habe, dass sie auf seine Bertihrungen empfindlich (kitzlig) und angewidert reagie-
re, habe er diese fortgesetzt.

Einmal sei (u. a.) B im Sozialraum der Pl am Tisch gesessen und A rechts daneben. Pl6tzlich
habe B unter dem Tisch mit seiner rechten Hand auf den linken Oberschenkel von A gefasst.
Sie sei sofort erschrocken nach rechts zur Seite gerutscht.

Sexistische Bemerkungen habe B standig von sich gegeben, an den genauen Wortlaut kénne
sich A nicht mehr erinnern.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Der Senat stellt fest, dass der Vorgesetzte die Antragstellerin durch diverse AuRe-
rungen und Verhaltensweisen gemal § 8 B-GIBG sexuell belastigte.

Zeitgleich haben sich 3 weitere weibliche Bedienstete der gegenstandlichen Pl an die B-GBK
wegen anhaltender sex. Belastigungen durch den Vorgesetzen gewandt. Der mutmaRliche
Belastiger hat sich trotz mehrmaliger Aufforderungen nie geduflert. Die Dienstbehdrde hat
durch das Einschreiten der Gleichbehandlungsbeauftragten den Vorgesetzten suspendiert.

Empfehlungen:
Der Dienstbehérde wird dringend empfohlen,

1. ihre Fursorgepflicht umgehend wahrzunehmen und dem Verdacht einer (sexuellen) Belas-
tigung unverziglich nachzugehen und die entsprechenden dienst- und disziplinarrechtli-
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chen Schritte nicht erst nach dem Einschreiten der Gleichbehandlungsbeauftragten und /
oder aufgrund eines Antrages bei der B-GBK zu setzen.

2. die Kosten von (sexuell) belastigten Bediensteten fir private psychologische / therapeuti-
sche Behandlungen, zumindest dann zu ubernehmen, wenn die Wahrung der Verschwie-
genheit von der vom Dienstgeber zur Verfligung gestellten Organisation (z. B. Peer-
Support) nicht gewahrleistet ist.

3. an den Dienststellen zu gewahrleisten, dass weibliche Bedienstete Strallenkleidung in
Uniform nicht in Anwesenheit von Kollegen oder mannlichen Vorgesetzten wechseln mus-
sen.

Verfahrensdauer: 22. Oktober 2012 bis 8. April 2014

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme der LPD X:

LZu lhrer gegensténdlichen Anfrage darf mitgeteilt werden, dass die Empfehlungen um-
gesetzt wurden, bzw. die diesbeziiglichen bereits bestehenden Strukturen und Mecha-
nismen geschérft wurden.

ad 1. Die diesbeziiglich organisatorisch vorgegebenen Abldufe und die besondere Sen-
sibilitét solcher Félle, werden im Rahmen der regelméfig stattfindenden Fiihrungskraf-
tebesprechungen thematisiert und wurde dadurch jedenfalls eine Schérfung der
Verantwortlichkeit hinsichtlich der Wahrnehmung der Fiirsorgepfiicht erreicht.

ad 2. Grundsétzlich leisten in solchen Féllen die behérdeninternen Organisationsteile
(Peer-Support) lediglich eine Erstberatung / Betreuung und wird dabei die Vertraulichkeit
Jedenfalls gewéhrleistet sein. Bei diesen Erstberatungen werden Betroffene auch auf die
zur Verfligung stehenden professionellen und kostenlosen Betrauungsstellen, wie Pro-
Mente, hingewiesen. Die Ubernahme der Kosten fiir eine weiterfiihrende private psycho-
logische / therapeutische Behandlung durch den Dienstgeber, kann nur im Rahmen ei-
ner Einzelfallpriifung entschieden werden.*

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 138b

2.3.7 Fall 5¢: BPK
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sexuelle Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet von ihrem direkten Vorgesetzten (Kommandant
einer PI) Uber einen langen Zeitraum sexuell belastigt worden zu sein.

Vier Polizistinnen der Pl X haben sich wegen sexueller Belastigungen durch ihren Vorgesetz-
ten und Kommandanten der Pl X B (mittlerweile seit ... suspendiert) an die stellvertretende

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 223



Anonymisierte Gutachten des Senates |: BMI

GBB gewandt. Er habe sie Uber einen langeren Zeitraum sexuell belastigt und dadurch eine
einschichternde, beleidigende, entwirdigende und demitigende Arbeitsumwelt geschaffen.

A sei im ... als erste Frau zur Pl X versetzt worden. Nach der Geburt ihrer ... Kinder in den
Jahren ... und ... sei sie nach der Karenzzeit am ... wieder in das Berufsleben zuriickgekehrt,
wobei die Wochendienstzeit herabgesetzt worden sei.

Die sexistischen Anspielungen und Ubergriffe haben im Jahr ... begonnen und seien bei ge-
meinsamen Diensten an der Tagesordnung gestanden.

Folgende Vorfélle wurden im Antrag genannt (zum besseren Verstandnis werden auch jene
wiedergegeben, die langer als 3 Jahre zurlickliegen und daher gemaR der Frist flr die An-
tragseinbringung (§ 23a Abs. 5 B-GIBG) nicht mehr in den Beurteilungszeitraum fallen):

A sei von B an den Schultern und Huften berihrt worden (meist mit beiden Handen und von
hinten).

Weiters seien sexistische und sehr in die Intimsphare eingreifende Fragen wahrend des Diens-
tes gestellt worden, beispielsweise, ob A "unten" rasiert sei, wie sie aussehe? Welche Stellun-
gen sie beim Sex bevorzuge? Ob sie Selbstbefriedigung betreibe und wie sie ,,es“ mache?

Am ... habe A von B eine SMS mit folgendem Inhalt erhalten: ,Allerliebste ...! Meine Begierde
nach dir ist enorm. Kannst du mich vielleicht einmal anrufen? Innigster Kuss, dein Chef.*

Im Zeitraum ...-... habe B einmal A vom Display einer Fotokamera pornographische Darstel-
lungen gezeigt. Es habe sich um Nahaufnahmen vom Intim- und Brustbereich einer Frau
gehandelt.

Im Zuge eines Sektortreifendienstes im Jahr ... oder ..., auf Héhe ..., habe B, der im stehen-
den Fahrzeug auf dem Fahrersitz gesessen sei und A rechts daneben, plétzlich den Ober-
schenkel von A gestreichelt. A sei daraufhin aus dem Fahrzeug gesprungen.

Am ... habe B A mit seinen Fingern an ihrer Taille ,gestupst®. Am ... habe er in der Kanzlei der
P1 X mit einem Finger auf die Brust von A getippt und gefragt, was sie da habe. An diesem Tag
habe B auch die Schultern von A ,massiert”, wahrend sie vor dem Computerbildschirm geses-
sen sei.

Im ... habe B im Aufenthaltsraum der Pl X zu A gesagt, ihr Busen ist kleiner geworden, ,das®
sei frlher schon schoner zum Anschauen gewesen.

A habe trotz Herabsetzung der Wochendienstzeit auf 15% gréf3te Mihe gehabt, Familie und
Beruf zu koordinieren, da B bei der Dienstplanung auf den Umstand, dass sie Mutter von ...
Kleinkindern sei keine Ricksicht genommen. Ihr Dienst sei im Dienstplan 6fter anders als
mindlich zugesagt eingeteilt worden.

Des Ofteren habe B auf dem Dienstplan keine Reisezeiten eingeplant, vorgeschriebene Aus-
bildungstage seien bei der Dienstplanung nicht bertcksichtigt worden, sodass sie nicht teil-
nehmen habe kdnnen. Beispielsweise habe B im ... einen ...-Einsatz (...) von A abgelehnt,
obwohl ein diesbezlglicher Befehl vorgelegen sei.

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 224



Anonymisierte Gutachten des Senates |: BMI

A habe standig versucht, besonders wachsam zu sein, den Ubergriffen ihres Vorgesetzten
nach Mdglichkeit aus dem Weg zu gehen und sie habe sich in weiterer Folge immer mehr
zurlickgezogen. Auch das Privatleben habe unter dieser psychischen Dauerbelastung enorm
gelitten.

B habe einige Male gedulert, er wirde Vorgesetzte oder die Gleichbehandlungsbeauftragte
hochkantig aus der Dienststelle werfen. Er habe seiner Mitarbeiterin mitunter Faulheit unter-
stellt.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Der Senat stellt fest, dass der Vorgesetzte die Antragstellerin durch diverse Aule-
rungen und Verhaltensweisen gemal’ § 8 B-GIBG sexuell belastigte.

Zeitgleich haben sich 3 weitere weibliche Bedienstete der gegenstandlichen Pl an die B-GBK
wegen anhaltender sex. Belastigungen durch den Vorgesetzen gewandt. Der mutmalliche
Belastiger hat sich trotz mehrmaliger Aufforderungen nie gedullert. Die Dienstbehorde hat
durch das Einschreiten der Gleichbehandlungsbeauftragten den Vorgesetzten suspendiert.

Empfehlungen:
Der Dienstbehoérde wird dringend empfohlen,

1. ihre Fursorgepflicht umgehend wahrzunehmen und dem Verdacht einer (sexuellen) Belas-
tigung unverzuglich nachzugehen und die entsprechenden dienst- und disziplinarrechtli-
chen Schritte nicht erst nach dem Einschreiten der Gleichbehandlungsbeauftragten und /
oder aufgrund eines Antrages bei der B-GBK zu setzen.

2. die Kosten von (sexuell) belastigten Bediensteten flr private psychologische / therapeuti-
sche Behandlungen, zumindest dann zu Ubernehmen, wenn die Wahrung der Verschwie-
genheit von der vom Dienstgeber zur Verfigung gestellten Organisation (z. B. Peer-
Support) nicht gewahrleistet ist.

3. an den Dienststellen zu gewahrleisten, dass weibliche Bedienstete Stral3enkleidung in
Uniform nicht in Anwesenheit von Kollegen oder mannlichen Vorgesetzten wechseln mis-
sen.

Verfahrensdauer: 22. Oktober 2012 bis 8. April 2014

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme der LPD X:

»ZU lhrer gegensténdlichen Anfrage darf mitgeteilt werden, dass die Empfehlungen um-
gesetzt wurden, bzw. die diesbeziiglichen bereits bestehenden Strukturen und Mecha-
nismen geschérft wurden.

ad 1. Die diesbeziiglich organisatorisch vorgegebenen Abldufe und die besondere Sen-
sibilitét solcher Félle, werden im Rahmen der regelméBig stattfindenden Fiihrungskréf-
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tebesprechungen thematisiert und wurde dadurch jedenfalls eine Schéarfung der Verant-
wortlichkeit hinsichtlich der Wahrnehmung der Fiirsorgepfiicht erreicht.

ad 2. Grundsétzlich leisten in solchen Fallen die behérdeninternen Organisationsteile
(Peer-Support) lediglich eine Erstberatung / Betreuung und wird dabei die Vertraulichkeit
Jedenfalls gewéhrleistet sein. Bei diesen Erstberatungen werden Betroffene auch auf die
zur Verfliigung stehenden professionellen und kostenlosen Betrauungsstellen, wie Pro-
Mente, hingewiesen. Die Ubernahme der Kosten fiir eine weiterfiihrende private psycho-
logische / therapeutische Behandlung durch den Dienstgeber, kann nur im Rahmen ei-
ner Einzelfallpriifung entschieden werden.*“

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 138c

2.3.8 Fall 5d: BPK

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sexuelle Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet von ihrem direkten Vorgesetzten (Kommandant
einer PI) Gber einen langen Zeitraum sexuell belastigt worden zu sein.

Vier Polizistinnen der Pl X haben sich wegen sexueller Beldstigungen durch ihren Vorgesetz-
ten und Kommandanten der Pl X B (mittlerweile seit ... suspendiert) an die stellvertretende
GBB gewandt. Er habe sie Uber einen langeren Zeitraum sexuell belastigt und dadurch eine
einschichternde, beleidigende, entwirdigende und demutigende Arbeitsumwelt geschaffen.

A habe im Rahmen der polizeilichen Grundausbildung ihre Praxisphase im ... und ... auf der PI
X absolviert. Zu sexuellen Ubergriffen sei es in diesem Zeitraum nicht gekommen. Sie sei
allerdings bereits damals von ihren Kolleginnen und einem Kollegen gewarnt worden, bei B
vorsichtig zu sein. Auch habe sie das Gefiihl gehabt, dass auf sie ,aufgepasst" werde.

Seit ... versehe A ihren Dienst durchgehend auf der Pl A. B habe sich sofort vermehrt fiir ihr
Privatleben interessiert. Auch habe er standig Anspielungen mit sexuellem Hintergrund ge-
macht, zweideutige und niveaulose Bemerkungen seien auf der Tagesordnung gestanden. An
einem Montagmorgen habe B sie gefragt, ob ihr Freund am Wochenende ,nicht gut genug*
gewesen sei. Einmal habe er die Bemerkung gemacht, dass seine Kreuzschmerzen sogar ,in
den Genitalbereich ausstrahlen®.

Wahrend eines Betriebsausflugs im ... in die Therme ... habe B im Thermenbereich auf einer
Liege zwischen Kollegin ... und A Platz genommen und unpassende Kommentare Uber weibli-
che Badegaste abgegeben. Die restliche mannliche Mannschaft sei zu dieser Zeit in der Sau-
na gewesen.

Am Morgen des ... habe sich A vor ihrem Kasten auf der Pl umgezogen. Anstatt raumlichen
Abstand zu halten, habe B A in ein Gesprach verwickelt. Lachend habe er mit der rechten
Hand ausgeholt und einen Klaps auf das Hinterteil von A angedeutet. Weiters habe er ver-
sucht, mit einem Finger auf ihren Bauch zu tippen, sodass sie sich stark bedrangt gefiihlt habe.
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Mehrmals habe A ihren Vorgesetzten scharf zurechtgewiesen, weshalb er sie als ,Kratzburste®
bezeichnet habe. Immer wieder habe B versucht, Kérperkontakt durch sich in den Weg stellen,
kitzeln, Nichtwahren der Intimsphare, herzustellen.

Im Zuge eines Mitarbeitergespraches (im ...) habe B A als ,freche Gore", als fehl am Platz und
als fur den Polizeiberuf ungeeignet bezeichnet. Er habe ihr mit dem Hinweis, dass das Dienst-
verhaltnis noch nicht definitiv sei, geraten aufzupassen. Im Kollegenkreis und bei Vorgesetzten
habe B gegen A interveniert. Aufgrund der entwirdigenden Umstande und der sexuellen Be-
lastigungen, verbunden mit starken Druckmitteln, sei A massiv unter psychischen Druck gera-
ten.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Der Senat stellt fest, dass der Vorgesetzte die Antragstellerin durch diverse AuRe-
rungen und Verhaltensweisen gemal} § 8 B-GIBG sexuell belastigte.

Zeitgleich haben sich 3 weitere weibliche Bedienstete der gegenstandlichen Pl an die B-GBK
wegen anhaltender sex. Belastigungen durch den Vorgesetzen gewandt. Der mutmalRliche
Belastiger hat sich trotz mehrmaliger Aufforderungen nie geaullert. Die Dienstbehdrde hat
durch das Einschreiten der Gleichbehandlungsbeauftragten den Vorgesetzten suspendiert.

Empfehlungen:
Der Dienstbehérde wird dringend empfohlen,

1. ihre Fursorgepflicht umgehend wahrzunehmen und dem Verdacht einer (sexuellen) Belas-
tigung unverzuglich nachzugehen und die entsprechenden dienst- und disziplinarrechtli-
chen Schritte nicht erst nach dem Einschreiten der Gleichbehandlungsbeauftragten und /
oder aufgrund eines Antrages bei der B-GBK zu setzen.

2. die Kosten von (sexuell) belastigten Bediensteten fir private psychologische / therapeuti-
sche Behandlungen, zumindest dann zu Ubernehmen, wenn die Wahrung der Verschwie-
genheit von der vom Dienstgeber zur Verfigung gestellten Organisation (z. B. Peer-
Support) nicht gewahrleistet ist.

3. an den Dienststellen zu gewahrleisten, dass weibliche Bedienstete Strallenkleidung in
Uniform nicht in Anwesenheit von Kollegen oder mannlichen Vorgesetzten wechseln mus-
sen.

Verfahrensdauer: 22. Oktober 2012 bis 8. April 2014

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 227



Anonymisierte Gutachten des Senates |: BMI

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme des LPD X:

LZu lhrer gegensténdlichen Anfrage darf mitgeteilt werden, dass die Empfehlungen um-
gesetzt wurden, bzw. die diesbeziiglichen bereits bestehenden Strukturen und Mecha-
nismen geschérft wurden.

ad 1. Die diesbeziiglich organisatorisch vorgegebenen Ablédufe und die besondere Sen-
sibilitét solcher Féalle, werden im Rahmen der regelméfig stattfindenden Fiihrungskraf-
tebesprechungen thematisiert und wurde dadurch jedenfalls eine Schérfung der
Verantwortlichkeit hinsichtlich der Wahrnehmung der Fiirsorgepflicht erreicht.

ad 2. Grundsétzlich leisten in solchen Féllen die behérdeninternen Organisationsteile
(Peer-Support) lediglich eine Erstberatung / Betreuung und wird dabei die Vertraulichkeit
Jedenfalls gewéhrleistet sein. Bei diesen Erstberatungen werden Betroffene auch auf die
zur Verfligung stehenden professionellen und kostenlosen Betrauungsstellen, wie Pro-
Mente, hingewiesen. Die Ubernahme der Kosten fiir eine weiterfiihrende private psycho-
logische / therapeutische Behandlung durch den Dienstgeber, kann nur im Rahmen ei-
ner Einzelfallpriifung entschieden werden.*“

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 138d

2.3.9 Fall 9: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Belastigung, beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet durch das Verhalten zunachst eines Kollegen
(B), der spater ihr Vorgesetzter wird, sei sie einerseits als ,Frau“ schikaniert, beleidigt, gedemu-
tigt worden und durch dieses Verhalten auch im Zusammenhang bei einem beruflichen Auf-
stieg diskriminiert worden.

A und B waren zum Zeitpunkt der Antragstellung Bedienstete im Landeskriminalamt (LKA) der
Landespolizeidirektion (LPD) X, Ermittlungsbereich (EB) X.

Im Antrag wurde Folgendes ausgefihrt:

Es sei in der Vergangenheit mit B immer wieder zu Differenzen gekommen. B habe es ver-
standen, A mit Ignoranz und bewusster Verzerrung von Tatsachen in ihrer Ehre und Wuirde
empfindlich zu verletzen, und er habe sie auch in ihrem wirtschaftlichen Fortkommen erheblich
beeintrachtigt. Nicht nur, dass er sie mit unsachlicher und demutigender Kritik vor Kollegen und
Kolleginnen immer wieder herablassend behandelt habe, er habe auch ein schikantses Ver-
halten an den Tag gelegt und durch Verdrehen von Tatsachen und ,gegeneinander Ausspielen”
in der gesamten Kollegenschaft Unmut herbeigeflihrt, sodass letztlich das Arbeitsklima emp-
findlich gelitten habe. Aufgrund der ,Bossing- und Mobbingattacken® sehe sich A gezwungen,
rechtliche Schritte einzuleiten.
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Bis Ende ... sei B stellvertretender Hauptsachbearbeiter, A sei ,lediglich® Sachbearbeiterin
gewesen. Mit ... sei B stellvertretender Leiter des EB X geworden. Er habe in diesen Positio-
nen A seine ,Vormachtstellung®, welche er hierarchisch gesehen gehabt habe, splren lassen.

A habe sich um die im EB X ausgeschriebene Stelle des Stellvertreters / der Stellvertreterin
eines Hauptsachbearbeiters beworben. Am ... seien ihr eine Stellungnahme zu ihrer Bewer-
bung und eine Ermahnung im Sinne des § 109 BDG ausgehandigt worden. In der Stellung-
nahme zur Bewerbung habe B u. a. festgehalten, dass A sich kaum auf die Eigenheiten der
Deliktsfalle einzustellen vermocht habe, sie habe mittelmafiges Interesse an der Arbeit gehabt
und sich flr Anregungen zur Verbesserung ihrer Arbeitsweise und ihres Wissensstandes wenig
zuganglich gezeigt. Weiters scheine sie sich mit der herrschenden Hierarchie sowie im Um-
gang mit Vorgesetzten eher schwer zu tun. Diese Ausfliihrungen wirden zeigen, dass B ver-
sucht habe, mit haltlosen Behauptungen A in ihrem beruflichen bzw. wirtschaftlichen
Fortkommen zu schadigen. Bereits im ... habe A C, damals noch stellvertretender Leiter des
EB, mitgeteilt, dass sie aufgrund der Beleidigungen und Anschuldigungen durch B den Dienst
nicht entsprechend auszuiben vermdge und sich gezwungen sehe, den EB zu verlassen. C
habe das bedauert und beteuert, dass sie immer sehr gute Arbeit geleistet habe.

Im Antrag war weiters ausgefihrt, dass die Zeit vom ... bis ... von tagtaglicher unsachlicher
Kritik, insbesondere an der Aktenflihrung und der ,Dienstaustragung® und aus der Luft gegrif-
fenen Vorhalten gepragt gewesen sei. Der Umgangston sei herablassend und schulmeisterlich
gewesen, auch im Beisein von Kollegen. Die Details seien dem beiliegenden ,Mobbing-
Tagebuch" zu entnehmen.

In der Vergangenheit sei die Antragstellerin generell von B beleidigt worden. Er habe sie un-
zahlige Male als ,‘falsch’, als ‘dumme Sau‘, ‘Dummfut’, ‘Fickschlitten™, u.w.m. tituliert, Bezeich-
nungen die er auch fur Staatsanwaltinnen verwendet habe.

In der Ausbildungs- und Einarbeitungsphase von A habe es B verstanden, die fachliche Unter-
stitzung der Antragstellerin zu verhindern, er sei ,darauf aus” gewesen, dass sie einen Fehler
mache. Er habe keine Zweifel daran gelassen, dass er nichts von den ,‘Weibern™ im Polizei-
dienst halte, und schon gar nicht, wenn diese Kinder haben. A habe im EB ,nichts verloren®
und solle ,sich schleichen®, sie sei ,’zu bloéd™, irgendetwas zu verstehen, und dass sie einen
,Balg" habe sei sowieso ,der Gipfel“. Beispielhaft wurden folgende Vorfalle angefiihrt: A sei im
... unterwegs nach ... gewesen und habe sich in der Adresse geirrt. B habe sich dazu geau-
Rert: ,‘Du bist flr alles zu blod! Du host do nix verloren, blddes Sauweib.” In der Nacht vom ...
auf den ... im Zuge eines ...treffens in der ... habe B anzligliche Bemerkungen gemacht und A
gefragt, ,‘'ob sie wohl gut zu ficken ware™, er kénne sich vorstellen, dass sie ein ,‘guter Fick-
schlitten™ sei.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis:

1. Das Verhalten von B gegentiber A stellt eine Belastigung aufgrund des Geschlechtes
gemal § 8a B-GIBG dar.
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2. B's Dienstbeschreibung und die Ermahnung von A im zeitlichen Kontext zu ihrer Bewer-
bung um die Stellvertretung eines Hauptsachbearbeiters stellen eine Diskriminierung auf-
grund des Geschlechtes gemal § 4 Z 5 B-GIBG beim beruflichen Aufstieg dar.

Empfehlungen:
Der LPD X wird dringend empfohlen,

1. die bekanntermaf’en negative Einstellung von mannlichen Bediensteten weiblichen Be-
diensteten gegenilber nicht zu ignorieren und die Lésung dieses Problems nicht der je-
weils betroffenen Bediensteten zu Uberlassen,

2. B's Dienstbeschreibung von A und ihre Ermahnung als unbeachtlich zu betrachten und sie
bei zukunftigen Bewerbungen nicht heranzuziehen.

Verfahrensdauer: 2. Janner 2013 bis 4. November 2014

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme der LPD X:

LAd 1) Aufgrund dieser Ereignisse wurde vom Leiter der betroffenen Abteilung im Zuge
einer Dienstbeschreibung allen Assistenz- und Ermittlungsbereichsleitern eindringlich
nahe gebracht, negative Einstellungen ménnlicher Bediensteten weiblichen Bedienste-
ten gegeniiber auf keinen Fall mit Toleranz zu begegnen, geschweige denn zu ignorie-
ren.

Ad 2) B wurde rechtskréftig vom Disziplinarsenat ... wegen seines Verhaltens zu einer
Geldstrafe verurteilt.

Ad 3) Kollegin A hat gemal3 ihrer Bewerbung den Ermittlungsbereich gewechselt und
versieht nun — ich gehe davon aus zur vollsten Zufriedenheit — ihren Dienst im Ermitt-
lungsbereich ,,...“ Dies zeigt schon, dass MalBnahmen von B als unbeachtlich betrachtet
wurden und A dementsprechend neue Vorgesetzte erhalten hat.”

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 142

2.3.10 Fall 10: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten eines Kollegen (B) eine
Belastigung aufgrund des Geschlechtes (§ 8a B-GIBG) darstellt und der gemeinsame Vorge-
setzte (C) es unterlasst die angemessene Abhilfe zu schaffen.

A und B waren zum Zeitpunkt der Antragstellung Bedienstete im Landeskriminalamt (LKA) der
Landespolizeidirektion (LPD) X, Assistenzdienst (AD), Assistenzbereich X. Im X-Bereich gab
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es vier Gruppen. A gehdrte der Gruppe 1 und B der Gruppe 3 an, beide waren in der jeweiligen
...gruppe der / die stellvertretende/r Gruppenleiter/in. C war Leiter des AD im LKA.

Im Antrag fuhrte A Folgendes aus:

Seit ... gebe es fortgesetzte herabwirdigende und verletzende Mobbingangriffe auf ihre Per-
son. Begonnen habe es mit Belastigungen von D, der ... Leiter des AB X und damit ihr unmit-
telbar Vorgesetzter geworden sei. Im ... habe sie sich um die Funktion als
Gruppenflhrerstellvertreterin beworben. D habe ihre Bewerbung mit den Worten ,eine Frau zu
sein ist zu wenig“ kommentiert und ihr in seiner Stellungnahme — véllig unbegriindet — man-
gelnde emotionale Belastbarkeit bei der ...arbeit attestiert. Ihre Ausbildungen, u. a. die zur ,...-
Betreuerin®, habe D abwertend als ,Blumchenpflicker-Seminare® bezeichnet. Nach Prufung
der Bewerbungen, u. a. im Rahmen eines Hearings, sei sie als Bestgeeignetste zur Gruppen-
fUhrerstellvertreterin der ...gruppe 1 ernannt worden, was D nie akzeptiert habe. Er habe ihr
fortan den Grufd per Handschlag verweigert, sie im Kollegenkreis als ,Quotenfrau® vorgestellt
und in dienstlichen Schreiben stets die Bezeichnung ,Frau ...“ verwendet, obwohl sonst die
Verwendung von Amtstiteln und Namen, oder die Ansprache als Kollegin Ublich sei. Am ...
habe sie gegen D bei der Dienstbehtrde Beschwerde wegen Beldstigung aufgrund des Ge-
schlechtes erhoben, Konsequenzen habe das keine gehabt. Die offene Ablehnung ihrer Per-
son durch D habe auch andere dazu animiert, sie respektlos zu behandeln, und aufgrund ihrer
Beschwerde sei sie im Kollegenkreis als ,Ubertrieben empfindlich / psychisch auffallig“ abge-
stempelt worden. Nachdem D sein Pensionierungsgesuch vorgelegt habe, sei die Nachfolge-
diskussion entbrannt. Auch sie habe sich fur die allfallig neu zu besetzende Position
interessiert, woraufthin besonders das Verhaltnis zu B, ihrem potentiellen Mitbewerber, sehr
schlecht geworden sei: Am ... habe B sie in einem persénlichen Gesprach mit ihrem Gruppen-
leiter E schlecht gemacht, indem er gesagt habe, sie hatte es ,faustdick hinter den Ohren®, tate
aber immer so arm und wirde nur ,Blimchenpfliicker-Seminare“ machen, die nichts mit der
...arbeit zu tun hatten. E habe am ... C personlich in ihrem Beisein Uber die Verbalattacken
des B informiert und seine Beflrchtung gedulert, dass die nachste Mobbingwelle gegen A
erfolgen werde. Diese Beflrchtung habe E am ... wiederholt, dennoch habe C wenig Interesse
gezeigt.

Am ... habe sich im Zusammenhang mit einer ,....ausfahrt* Folgendes zugetragen: Sie habe B
— die ,Gegengruppe“ im Journaldienst — Uber eine Ausfahrt in den ... Bezirk informiert. Da ein
Gesprach am Handy eingegangen sei, habe sie mit dieser Information das Gesprach beendet.
B habe sie dann in der Auf3enstelle ... angerufen und sie in flegelhaftem Ton gefragt, ob sie
nun ausgefahren seien und gesagt, dass sie das gefalligst zu melden hatten. Sie habe ihn
hoflich darauf hingewiesen, dass die Ausfahrt bekannt gegeben worden sei. |hren Einwand
ignorierend habe er ihr — weiterhin in schlechtem Umgangston — vorgeworfen, dass sie auf
seine Mail nicht gleich geantwortet habe. Nachdem der Anruf aufgrund der Lautstarke und
,=Unprofessionalitat* unangenehm gewesen sei, habe sie B um hofliche Umgangsformen er-
sucht. Er habe daraufhin gesagt, dass er gerade ihr gegeniber nicht hoflich zu sein brauche,
dass er ,das“ nicht notwendig hatte und sie ihn ,am Arsch lecken“ kénne. Daraufhin habe sie
das Gesprach beendet. Uber das Telefonat habe sie noch am selben Tag einen Aktenvermerk
angelegt (wurde der B-GBK vorgelegt), der C Gbermittelt worden sei. In Reaktion sei am ... in
einer Besprechung zwischen C, der Kontaktfrau ..., dem Personalvertreter ... und ihr verein-
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bart worden, dass C zunachst mit B ein Gesprach flihren werde und es dann zu einer Aus-
sprache zwischen B und ihr im Beisein von C kommen solle. Um B die Gelegenheit zu geben,
sein Fehlverhalten einzugestehen und sich fir das ,Gotz-Zitat” zu entschuldigen, habe sie ihm
am ..., nach dem Gesprach mit C, folgende E-Mail geschrieben: ,Kollege B, bezugnehmend
auf unser Gesprach vom ..., gebe ich dir nun die Mdglichkeit, dich fir dein inakzeptables,
ungebuhrliches und unangemessenes Verhalten entsprechend adaquat bei mir zu entschuldi-
gen. A* Als Reaktion habe sie am ... per mail folgende Antwort erhalten: ,A! Wieder einmal
kann die Ubertriebene Selbsteinschatzung dem beschrankten Gehirn nicht folgen. Eine Ent-
schuldigung zu fordern fur ein Fehlverhalten DEINERSEITS bestatigt nur Deinen seichten
Charakter, aber vielleicht kannst Du nichts dafir. Ich verzeihe Dir! Ich erwarte keine Entschul-
digung von Dir. Ich wiinsche Dir noch viel Glick in Deinem Leben, ... Mit freundlichen Grifien
B“. Diese verletzende und herabwiirdigende Antwort habe sie als Beleidigung empfunden, und
sie habe die Mail C Ubermittelt.

Durch die wiederholten diskriminierenden und beleidigenden Auferungen von B flihle sie sich
herabgesetzt und in ihrer Wirde verletzt.

Die Antragstellerin fiihrte weiters aus, es gebe Gerlichte, sie habe ein Verhaltnis mit E, und C
habe gegenuber der Kontaktfrau ... bereits erwahnt, er denke an, sie in eine andere Gruppe zu
versetzen.

Weil sie sich keine Unterstitzung seitens des Dienstgebers erwartet habe, habe sie am ... eine
offizielle Mobbingbeschwerde an die Vorsitzende der Arbeitsgruppe fur Gleichbehandlungsfra-
gen im Bundesministerium fir Inneres, ..., geschrieben. In weiterer Folge habe C am ... B zu
einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert, die dieser aber nicht abgegeben habe. Am ...
habe die Gleichbehandlungsbeauftragte (GBB) der LPD X, ..., C aufgefordert, unverziglich
eine Sachverhaltsdarstellung an die Personalabteilung weiterzuleiten, was dieser einige Tage
spater auch gemacht habe. Laut C habe B sein Fehlverhalten eingesehen und habe sich
gebessert. lhr gegeniber habe C mehrmals betont, ihm ware am liebsten, wenn sich B ent-
schuldigen wirde, damit die Sache intern geregelt und vom Tisch wére. Laut C sei B wegen ...
nervlich angegriffen, was zu der ,Verbalentgleisung“ gefihrt habe. Gegenlber der Kontaktfrau
... habe B allerdings erklart, die E-Mail sei nach reiflicher Uberlegung entstanden, denn die
,<Urfassung“ ware wesentlich deftiger gewesen, fir ihn komme eine Entschuldigung nicht in
Betracht.

C habe trotz wiederholter Interventionen erst offizielle Schritte gesetzt, nachdem sie ihre Mob-
bingbeschwerde vorgelegt habe. lnrem Empfinden nach habe der Dienstgeber seine Fursor-
gepflicht ihr gegeniber nur sehr eingeschrankt wahrgenommen, wohingegen von ihrer Seite
nachweislich alles Mdgliche versucht worden sei, um das Problem konstruktiv zu |6sen.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis:

1. Das Verhalten von B gegentiber A stellt eine Belastigung aufgrund des Geschlechtes
gemal § 8a B-GIBG dar.
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2.

C hat es schuldhaft unterlassen, angemessene Abhilfe gegen die geschlechtsbezogene
Belastigung zu schaffen, und damit gegen § 8a B-GIBG verstolien.

Empfehlungen:

Der LPD X wird dringend empfohlen,

1.

Seminare fur Fihrungskrafte zum Thema Verhalten von Vorgesetzten im Fall von Mobbing
bzw. Belastigungen anzubieten,

generell Malnahmen fiir eine belastigungsfreie Arbeitsatmosphéare zu setzen, etwa Be-
dienstete, die keine Vorgesetztenfunktion haben, fir das Thema (geschlechtsbezogene)
Belastigung zu sensibilisieren,

Beschwerden Uber unangebrachtes Verhalten, Belastigungen usw. nicht zu bagatellisieren
und die Losung von derartigen Konflikten nicht der jeweils betroffenen Bediensteten zu

uberlassen.

Verfahrensdauer: 11. Februar 2013 bis 4. Dezember 2014

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme der LPD X:

»ZU Punkt 1.) Es werden zum Thema ,Verhalten von Vorgesetzten im Fall von Mobbing
bzw. Belastigungen®“im Rahmen der Bedarfs- und Entwicklungsplanung entsprechende
Seminare geplant; da die Planung fiir das Jahr 2015 allerdings bei Einlangen lhres
Schreibens bereits abgeschlossen war, werden entsprechende Veranstaltungen im Jah-
re 2016 angeboten und durchgefiihrt.

Zu Punkt 2.) Bedienstete, die keine Vorgesetztenfunktion haben, werden fiir das Thema
~,geschlechtsbezogene Belédstigung” im Rahmen geeignet erscheinender interner Publi-
kationen durch das Referat Interne Offentlichkeitsarbeit des Biiros Offentlichkeitsarbeit
sensibilisiert. Damit soll ein Beitrag dazu geleistet werden, generelle Malinahmen fiir ei-
ne beléstigungsfreie Arbeitsatmosphére zu setzen.

Zu Punkt 3.) Die unter diesem Punkt angefiihrte Empfehlung, die im Kontext zur Emp-
fehlung unter Punkt 1 zu sehen ist, wird als wichtiger Teil der zukiinftig gem. Punkt 1
vorgesehenen Fortbildungsveranstaltungen integriert.“

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 145

2.3.11 Fall 11: LPD

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
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Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptet, dass er durch die Nichtberticksichtigung seiner
Bewerbung um die Leitung des Biro C. der Landespolizeidirektion (LPD) X aufgrund des
Geschlechtes gemall §4 Z 5 B-GIBG und aufgrund des Alters gemat § 13 (1) Z5 B-GIBG
diskriminiert worden sei.

A's Antrag langte am ... bei der B-GBK ein. Er lautete:

slch habe mich im Zuge der Neuorganisation der Landespolizeidirektion um 4 Planstellen
beworben und wurde in keiner Weise berticksichtigt, obwohl mir die Kompetenz von entschei-
denden Stellen zugesprochen wurde.

Aufgrund der Ausschreibung der LPD X vom ... habe ich mich fur die ... Funktion des Leiters /
der Leiterin des Buro C., ausgeschrieben fur E1/7 oder A1/2 beworben. Meine Bewerbung
bezog sich nur auf die Verwendungsgruppe A1/2, da mit dieser Einstufung aufgrund meines
Dienstalters ein beruflicher Aufstieg und ein deutlich h6heres Einkommen verbunden waren.

Die Begrundung meiner Bewerbung ergibt sich aus dem beiliegenden Bewerbungsschreiben
und aus dem Laufbahndatenblatt.

Am ... wurde mir von den beiden stellvertretenden Landespolizeidirektoren ... mitgeteilt, dass
die Entscheidung ... auf B (Mitbewerberin) gefallen sei.

Ich fihle mich durch dieses ... Nichtberiicksichtigen ... sowohl aufgrund meines Geschlechtes
als auch aufgrund meines Alters diskriminiert. Am besten beschreibt das Gefiihl die nicht zu
bestatigende und nicht zu beweisende informelle Aussage eines Entscheidungstragers: ,Ich
brauche in dieser Funktion eine junge Frau".

Ausgehend von den fachspezifischen Aufgaben und dem Anforderungsprofil erfllle ich alle
Erfordernisse, auler jene Berichte und Statistiken zu denen ich in der Ubergangszeit keinen
Zugang hatte, in einem durch mein Studium der B. und durch die Seminargestaltung zum
Thema C. im Bundesministerium fur Inneres Uber Jahre hindurch in einem wesentlich h6heren
Ausmal} als dies bei allen Mitbewerbern um die Planstelle der Fall ist. Die Kenntnisse auf dem
Gebiet der B. ... blieben ebenso unbeachtet wie die vielschichtige berufliche Erfahrung, das
lange Dienstalter und die stets aulerst positive Dienstbeschreibung und die stets vorbildliche
Dienstleistung.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht, Alter

Ergebnis: Die Nichtberticksichtigung von As Bewerbung um die Leitung des Buiro C. der LPD
X stellt keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes und des Alters gemal §§ 4 Z 5 bzw.
§ 13 (1) Z5B-GIBG dar.

Verfahrensdauer: 17. April 2013 bis 13. Februar 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 149
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2.3.12 Fall 12: LPD

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die Nichtbertcksichtigung ihrer
Bewerbung um die Funktion ,Leiter/in des Verkehrsreferats“ beim Bezirkspolizeikommando
(BPK) X aufgrund des Geschlechtes gemalt § 4 Z 5 B-GIBG diskriminiert worden sei.

Fir diese Planstelle haben sich neben A funf weitere dienstflihrende (mannliche) Beamte vom
Bezirk X beworben. Der Bezirkskommandant (BPKdt) habe A gemeinsam mit B als bestens
geeignet an die 1. Stelle gereiht.

A hat in der Bewerbung ihre Laufbahn und ihre bisherigen Tatigkeiten dargestellt.

Der BPKdt fur X flhrte in seiner Stellungnahme vom ... aus, dass von den Bewerberlnnen aus
seinem BPK-Bereich sowohl A als auch B bestens flr die ausgeschriebene Planstelle geeignet
seien und begrindet.

Im ... gab der PKdt — ,gemaf Auftrag vom ...“ — eine 2. Stellungnahme ab und fiihrte aus, dass
,die bisherigen Fuhrungsfunktionen und die dienstrechtliche Stellung beachtend”, B vor A
gereiht und ersucht werde, B die Planstelle aufgrund ,seiner bisherigen Funktionen und Erfah-
rungen zu verleihen.*

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis:

1. Die Besetzung der Planstelle ,Leiter/in des Verkehrsreferats® beim BPK X mit C stellt
keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes von A gemall § 4 Z 5 B-GIBG dar.

2. Die Bewerberin A wurde im Auswahlverfahren in Bezug auf den Bewerber B aufgrund des
Geschlechtes gemal § 4 Z 5 B-GIBG diskriminiert.

Empfehlungen:
Der Senat empfiehlt der LPD X,

1. ein Gesprach mit A Uber ihren weiteren beruflichen Werdegang zu fuhren (innerhalb von 2
Monaten),

2. im Auswahlverfahren auf die Einhaltung des Frauenférderungsgebotes zu achten und
gegeniber (Zwischen-)Vorgesetzten klarzustellen, wie bei gleicher Eignung von Bewerbe-
rinnen und Bewerbern ein dem Frauenférderungsgebot entsprechender Einteilungsvor-
schlag zu erstellen ist,

3. die / den Gleichbehandlungsbeauftragte/n von Anfang an in die Auswahlverfahren einzu-
binden.*

Verfahrensdauer: 10. Mai 2013 bis 14. April 2015
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Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme der LPD X:

,Zu lhrem Schreiben vom ..., GZ ..., darf ich Ihnen mitteilen, dass alle drei im Gutachten
angefiihrten Empfehlungen umgesetzt wurden.

1. Mit A wurde am ... ein Gespréch (iber ihren beruflichen Werdegang gefiihrt.

2. Die Zwischenvorgesetzten (..., ... sowie ...) wurden am ... nochmals dariiber aufge-
klért, wie bei gleicher Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern ein dem Frauen-
férderungsangebot entsprechender Einteilungsvorschlag zu erstellen ist.

3. Die Gleichbehandlungsbeauftragte ist bei allen Auswahlverfahren ab der Ausschrei-
bung bzw. Interessentinnen-Suche eingebunden.

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Auskunft gedient zu haben und verbleibe*

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 156

2.3.13 Fall 13: LPD

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die Nichtbertcksichtigung ihrer
Bewerbung um die Planstelle ,Stellvertreter/in der Leitung des Ermittlungsbereiches LKA X —
... im Landeskriminalamt (LKA) der Landespolizeidirektion (LPD) X aufgrund des Geschlech-
tes, aufgrund der Weltanschauung sowie als Reaktion auf die Einleitung eines Verfahrens vor
der B-GBK diskriminiert worden sei.

A hat sich um die am ... ausgeschriebene Planstelle ,Stellvertreter/in der Leitung des EB LKA X
— ... beworben, zum Zug gekommen sei B. Bereits im Vorfeld ihrer Bewerbung, namlich am ...
sei ihr vom Leiter des LKA ... und seinem Stellvertreter ... mitgeteilt worden, dass sie fir diese
Stelle nicht ,vorgesehen” sei, B wirde mit dieser Planstelle betraut werden, was auch im Sinne
der Beamten der Gruppe X (bestehend aus dem Leiter ... und seinem Mitarbeiter B) sei.

Nach ihrer Bewerbung um die Leitung des EB X habe tber ihr Betreiben ein Gesprach mit dem
Landespolizeidirektor ... stattgefunden, bei dem dieser mitgeteilt habe, dass ihr B vorgezogen
werde.

Zusammengefasst erachtet A sich aus folgenden Griinden diskriminiert:

e Geschlecht: Die bereits im vorangegangenen Verfahren aufgezeigten Diskriminierungen
gegen sie als Bewerberin auf eine Fihrungsposition im LKA wirden fortgesetzt.

e Benachteiligungsverbot: lhre erste Beschwerde an die B-GBK werde ihr als Vertrauens-
bruch, Charakterschwache und mangelnde Loyalitdt vorgehalten und nunmehr als maf3-
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gebliches Argument gegen sie herangezogen. Dies werde vom Dienstgeber aber hinter
der Allgemeinfloskel ,Vertrauensverlust aufgrund mehrerer Vorfélle in der letzten Zeit* ver-
schleiert, obwohl sie bis ... offensichtlich hohes Vertrauen des Dienstgebers genossen ha-
be, denn sie sei von ... bis ... mit der Leitung des EB Y betraut gewesen.

Weltanschauung: Der Leiter des EB X habe ,kraftig“ fir B ,interveniert®, die beide politisch
der im FA vertretenen Mehrheitsfraktion angehoren (,Parteiwirtschaft®). Sie werde einer
anderen Partei zugerechnet (obwohl sie kein Parteimitglied sei), vermutlich weil ihr ehe-
maliger Vorgesetzter im EB Y Personalvertreter ,einer gewissen Fraktion“ gewesen sei.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis:

1.

Die Nichtbericksichtigung der Bewerbung von A um die Planstelle ,Stellvertreter/in der
Leitung des Ermittlungsbereiches LKA X — ...“ der LPD X stellt eine Benachteiligung im
Sinne des § 20b B-GIBG dar.

Eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes gemall § 4 Z 5 B-GIBG kann nicht aus-
geschlossen werden.

Eine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung gemai § 13 Abs. 1 Z 5 B-GIBG wird
nicht festgestellt.

Verfahrensdauer: 28. August 2013 bis 3. Juni 2015

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme der LPD X:

,Zum Gutachten der Bundes-Gleichbehandlungskommission ergeht seitens der belang-
ten Behérde im Wissen, dass gegen ein solches Gutachten kein Rechtsmittel ergriffen
werden kann, (iber die mangelhafte Befundung und falsche Auslegung des B-GIBG, fol-
gende Entgegnung. Dies insbesondere auf Grund der Umsténde, dass mit einer Veréf-
fentlichung des Gutachtens gerechnet wird und verschiedene Verfahren anhdngig sind.

Voreingenommenheit

Neben der bereits in den ho Schreiben / Antrdgen vom .., ... und ... vorgebrachten
Kernkritik an der Unvollsténdigkeit des verschrifteten Protokolls tber die getroffene Aus-
sage (dass in diesem Verfahren schon wieder eine Diskriminierung stattfinde) der offen-
sichtlich voreingenommenen Vorsitzenden, muss nunmehr umso erstaunter festgestellt
werden, dass die Entgegnung der LPD auch im Gutachten mit keiner Silbe erwéhnt wird.
In der Befundung (Sachverhaltserhebung) des Gutachtens sind weder die augenschein-
liche Voreingenommenheit der Vorsitzenden, die mehrmals vorgebrachte Kritik an der
fehlenden Richtigstellung des Protokolls, noch die Nichtausfolgung der offensichtlich un-
ter Verschluss gehaltenen elektronischen Tonaufzeichnung erwdhnt. Das Gutachten
verschweigt diese Kritikpunkte génzlich.
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Aber auch in weiteren Teilen ist das Gutachten falsch.

Einzelne Kritikpunkte im Gutachten

Auf Seite ... des Gutachtens wird sinngemal3 erwéhnt, dass der Versuch des Behérden-
vertreters ins Leere ginge, die behauptete Verletzung des Benachteiligungsverbotes mit
dem Hinweis zu entkréften, dass noch gar kein Gutachten vorliege. Die Aussage des
Behdérdenvertreters wird hier falsch widergegeben. Korrekterweise hat der Behérdenver-
treter auf den Vorwurf der Beschwerdefiihrerin, sie werde wegen des Gutachtens im ers-
ten Verfahren diskriminiert, zu treffenderweise repliziert, dass ein solches noch gar nicht
bestehe. Dies kann dem unter Verschluss gehaltenen elektronischen Tonbandprotokoll
entnommen werden.

Auf Seite ... des Gutachtens wird sinngemal3 angefiihrt, dass der Beschwerdefiihrerin
genau wie im ersten Verfahren die Vorgehensweise ihres ehemaligen Vorgesetzten und
dessen Konflikt mit der Leitung des Landeskriminalamtes auf den Kopf fallen wiirde.
Dies wurde und wird neuerlich bestritten. Uberdies ist festzuhalten, dass auch bei Vor-
liegen eines solchen Sachverhaltes keine Benachteiligung nach dem B-GIBG (wegen
des Geschlechtes) abgeleitet werden kénnte. Dass die Kommission diesen behaupteten
Konflikt, der auf die Beschwerdefiihrerin als Stellvertreterin abgestrahlt haben soll, als
Diskriminierung des Geschlechtes auslegt, ist mit dem B-GIBG nicht vereinbar.

Auf Seite ... fiihrt das Gutachten sinngemal3 aus, dass durch die massive Ablehnung
der Beschwerdefiihrerin durch X sowie ein gespeichertes sexualisiertes E-Mail auf der
Dienststelle Stimmung gegen die Beschwerdefiihrerin gemacht werden hétte sollen. Da-
zu ist zu ergdnzen, dass das Schreiben von X ungeachtet der emotionalen Diskrepan-
zen sachlich gehalten ist und auf konkrete Vorfélle eingeht. Deshalb war es von der ho
Dienstbehérde sehr wohl in der Entscheidung zu beriicksichtigen. Daneben ist zu er-
génzen, dass es nicht nachvollziehbar ist, wie mit einem in einem persénlichen Ordner
ohne Offentlichkeitscharakter abgespeicherten Mail Stimmung gegen die Beschwerde-
fihrerin gemacht werden hétte sollen -— mag der Zugriff flir die Beschwerdefiihrerin
auch technisch méglich gewesen sein. Diesbeziiglich wurde seitens des Behdérdenver-
treters bei der miindlichen Verhandlung ausfiihrlich Stellung genommen, was dem Ton-
bandprotokoll entnommen werden kann.

Das Gutachten fiihrt auf Seite ... sinngeméal aus, es sei nachvollziehbar, dass es positi-
ve Synergieeffekte aus der bestehenden Zusammenarbeit zwischen X und dem Mitbe-
werber gebe, jedoch sei diese emotionale Verbundenheit aus Sicht des Senates auch
deshalb (von der Dienstbehérde) hervorgehoben worden, um die im Vergleich zur Be-
schwerdefiihrerin geringere Kriminaldienst- und Flihrungserfahrung auszugleichen. Dies
ist ebenfalls nicht nachvollziehbar. Tatsache ist, dass beide Bewerber eine langjahrige
Erfahrung im Kriminaldienst und im Flhrungsbereich aufweisen. Eine rein auf Zeitrdume
beschrénkte Reihung verbietet sich bereits aus Diskriminierungsgriinden. Der Behor-
denvertreter hat aber sehr wohl die herausragende und bessere Eignung des Mitbewer-
bers mehr als deutlich bei der Verhandlung dargestellt.
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Die folgende Feststellung, wonach fiir die Kommission nicht erkennbar sei, dass das
Spannungsverhéltnis zwischen X und der Beschwerdefiihrerin uniiberbriickbar sei, ent-
behrt jeglicher Lebenserfahrung. Beide Beamten sind seit (ber einem Jahrzehnt beim
Landeskriminalamt beschéftigt und kennen sich seitdem. Die von X zu Papier gebrach-
ten Vorbehalte sind mit Vorféllen hinterlegt. Daraus den Schluss zu ziehen, dieser Kon-
flikt sei ,nicht uniberbriickbar”, ist weltfremd. Alleine die unzéhligen und erfolglos
verlaufenen, von allen Seiten gefiihrten Gespréache, haben zu keiner emotionalen Beru-
higung der Situation geftihrt.

Wie die Kommission schliel3lich zur Feststellung (Seite ...) gelangt, wonach die Arbeit in
der ...gruppe gut funktioniert habe, ist schleierhaft. Sowohl den Angaben des Behbrden-
vertreters, als auch den Angaben der Gleichbehandlungsbeauftragten sowie den schrift-
lichen Stellungnahmen ist unmissverstéandlich zu entnehmen, dass die Leitung des
Landeskriminalamtes und die damalige Sicherheitsbehérde mit der Arbeit der Gruppe
keineswegs zufrieden waren. Es fand eine Abschottung gegenliber anderen Ermitt-
lungsbereichen statt. Die nétige Zusammenarbeit in einem ...." Landeskriminalamt wie in
..., insbesondere bei grélReren Amtshandlungen, war nicht gegeben. Zuletzt war der er-
forderliche Informationsfluss zu vorgesetzten Stellen nicht vorhanden. Die vorgenannten
Probleme wurden auch von der bei der Verhandlung anwesenden Gleichbehandlungs-
beauftragten bestétigt. Im Gutachten wird aber das Gegenteil davon abgeleitet. Seit der
Neuorganisation des Ermittlungsbereiches ... sind diese oftmals monierten Probleme im
Ubrigen nicht mehr gegeben.

AbschlieBend sieht sich die Landespolizeidirektion ... als belangte Behérde in ihrer Kritik
an der Verhandlungsfiihrung, der offensichtlichen Voreingenommenheit der Vorsitzen-
den, der Unvollstédndigkeit des Protokolls, der Weigerung der Richtigstellung des Proto-
kolls, der Weigerung der Herausgabe des elektronischen Datentragers, der
Nichterwdhnung relevanter Aussagen im Gutachten, der unrichtigen faktischen wie
rechtlichen Schlussfolgerungen bei Anwendung des B-GIBG und der Verletzung funda-
mentaler rechtsstaatlicher Grundsétze bei der Gutachtenserstellung bestétigt.

Aus Griinden der Rechtsstaatlichkeit darf die Bundesgleichbehandlungskommission er-
sucht werden, die gegensténdliche Entgegnung in anonymisierter Form mit dem Gut-
achten zu veroffentlichen.

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 159

2.3.14 Fall 14: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die Nichtbertcksichtigung ihrer
Bewerbung um die Planstelle ,1. Stellvertretende/r Kommandant/in der Polizeiinspektion (PI)
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X* durch die Landespolizeidirektion (LPD) X aufgrund des Geschlechtes bzw. aufgrund des
Alters und der Weltanschauung diskriminiert worden sei.

A ist seit ... als Exekutivbeamtin und 3. Stellvertretende Pl-Kommandantin bei der LPD X be-
schaftigt. In den Jahren ... bis ... habe sie sich zahlreich um ausgeschriebene Planstellen
beworben, zuletzt am ... um die Planstelle ,1. Stv. Kommandant/in der Pl X*. Neuerlich sei ein
mannlicher Mitbewerber zum Zug gekommen. Aufgrund ihrer negativen Erfahrungen bei vorhe-
rigen Besetzungsverfahren habe sie sich um ein Bewerbungsgesprach beim Kommandanten
des Stadtpolizeikommandos (SPK) X, ..., bemuht. Dieser habe mit ihr in Anwesenheit der
Kontaktfrau, ..., am ... (gemeint ...) ein 6-Augengesprach geflihrt, in dem es ihr moglich gewe-
sen sei, die Grunde fir ihre Bewerbung darzulegen und die Aufgabenstellungen der ausge-
schriebenen Position aus ihrer Sicht zu schildern. In der Folge sei sie von der (damaligen)
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe flir Gleichbehandlungsfragen (AGG) im BMI, ..., informiert
worden, vom Dienstgeber nicht an 1. Stelle gereiht worden zu sein. In einem Gesprach Mitte ...
habe ihr auch der Kommandant des SPK X ihre Platzierung im Ranking der Bewerber/innen
mitgeteilt. Sie gehe davon aus, dass sie aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert worden sei,
denn in Anbetracht ihres dienstlichen Werdeganges, ihrer bisher erbrachten Leistungen, Fort-
bildungen, ihres umfangreichen Wissens, ihrer Motivation, Belastbarkeit sowie ihrer Fahigkeit,
Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, sei sie besser geeignet als die ihr vorgereihten Mit-
bewerber.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht, Alter, Weltanschauung

Ergebnis: Die Nichtberlcksichtigung der Bewerbung von A um die Planstelle ,1. Stellvertre-
tende/r Kommandant/in der Pl X* stellt keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes
gemal § 4 Z 5 B-GIBG oder aufgrund des Alter oder der Weltanschauung gemaf § 13 Abs. 1
Z 5 B-GIBG durch die LPD X dar.

Empfehlungen:
Der LPD X wird empfohlen,

1. ein Gesprach mit A Uber ihren weiteren beruflichen Werdegang und Entwicklungsmaéglich-
keiten zu fhren (innerhalb von 2 Monaten),

2. Fuhrungskrafte dahingehend zu schulen, potentiellen Bewerberinnen / Bewerbern das
Vorliegen von Defiziten im fachlichen oder personlichen Bereich offen zu kommunizieren
(insbesondere in regelmafigen Mitarbeiter/innengesprachen) und Frauen zur Teilnahme
an Frauenférderungsprogrammen zu ermutigen.

Verfahrensdauer: 5. September 2013 bis 9. Juni 2015
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Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme der LPD X:

»In Bezug auf das do. Schreiben vom ..., worin um Berichterstattung zu den im Gutach-
ten vom ... ausgesprochenen Empfehlungen ersucht wird, erlaubt sich die LPD X Nach-
stehendes mitzuteilen:

Ad 1. Gespréachsfiihrung mit A

Das am ... gefiihrte Gespréch hatte den weiteren beruflichen Werdegang von A, sowie
entsprechende Entwicklungsmoglichkeiten zum Gegenstand. Laut Mitteilung des Ge-
sprachsfiihrenden wurde das Gesprdch sehr wohlwollend von der Beamtin aufgenom-
men und konnte im Sinne der im Gutachten angefiihrten Empfehlung ein
Perspektivenwechsel erzielt und eine Zufriedenheit der Mitarbeiterin festgestellt werden.

Ad 2. SchulungsmaBnahmen fiir Fiihrungskréfte

Der do. Empfehlung Fiihrungskréfte dahingehend zu schulen, potentiellen BewerberIn-
nen das Vorliegen von Defiziten im fachlichen und persénlichen Bereich offen zu kom-
munizieren (insbesondere in regelméafigen Mitarbeiter/innengespridchen bzw. Leistungs-
und Entwicklungsdialogen) und Frauen zur Teilnahme an Frauenférderungsprogrammen
zu ermutigen, wird im Rahmen der fiir 2016 geplanten Flihrungskréfteschulungen (Mob-
bing Seminar und Schulung fiir Polizeiinspektionskommandanten) entsprochen.

An dieser Stelle darf bemerkt werden, dass den Viorgaben des § 7 Abs 3 B-GIBG seitens
der LPD X bereits im Rahmen des Bekanntmachungsprocederes durch die Formulie-
rung im Bekanntmachungstext ,Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungen von
Frauen um die bezeichnete Funktion besonders erwiinscht sind und besonders beriick-
sichtigt werden* entsprochen wird.”

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 161

2.3.15 Fall 15:

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet durch einen Formalausschluss aus dem Be-
werber/innenkreis beim beruflichen Aufstieg um die Funktion ,Leiter/in der Abteilung X“ des X
im Bundesministerium fir Inneres (BMI) aufgrund des Geschlechtes, des Alters und der Welt-
anschauung diskriminiert worden zu sein.

Sie habe sich fristgerecht um die Leitung der Abteilung X im BMI beworben. Auf der Homepa-
ge des BMI sei dann die Mitteilung der Begutachtungskommission gemafy § 10 Abs. 2 AusG
verdffentlicht worden, wonach es keine geeignete (weibliche) Bewerberin gegeben habe.
Daraus habe sie entnommen, dass ihre Bewerbung aus formalen Griinden ausgeschieden sei.
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Denn im Ausschreibungstext sei ein Hochschulstudium der Rechtswissenschaften gefordert
gewesen, sie habe aber ,nur den Aufstiegskurs gemaf Anlage 1 Z 1.13 BDG absolviert.

Aufderdem werden nach einem Erlass des BMI vom 21. Februar 2013 nur A1-Bedienstete mit
Aufstiegskurs gemal Anlage 1 Z 1.13 BDG neben den Absolventinnen eines rechtswissen-
schaftlichen Studiums an einer Universitat auch weiterhin als ,rechtskundig” qualifiziert. Diese
Regelung treffe auch auf sie zu, sie Ube den rechtskundigen Dienst in ihrem Fachbereich seit
2006 aus.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht, Alter und Weltanschauung

Ergebnis: Die Nichtzulassung der Bewerbung von A um die Funktion ,Leiter/in der Abteilung
X im BMI stellt eine Diskriminierung dar, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass dies
aus den glaubhaft gemachten Griinden Geschlecht, Alter und Weltanschauung iSd §§ 4 Z 5,
13 Abs. 1 Z 5 B-GIBG erfolgte.

Zum Argument des Dienstgebers, dass zwischen Ernennungs- und Anforderungserfordernis-
sen unterschieden werde musse und der Aufstiegskurs nur das Ernennungserfordernis, nicht
aber die laut Arbeitsplatzbeschreibung zusatzlich erforderliche Vorbildung ersetze, ist zu sa-
gen, dass diese Unterscheidung aus dem Ausschreibungstext keinesfalls hervorgeht. Aus der
Ausschreibung geht hervor, dass ein ,abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt Rechts-
wissenschaften®, erforderlich war. In der Arbeitsplatzbeschreibung war als Anforderung des
Arbeitsplatzes u. a. angefihrt: ,Erflllung der Ernennungserfordernisse fur die Verwendungs-
gruppe A1, abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt Rechtswissenschaften®. Somit war
kein mit der Verwendung verbundenes, spezifisches Hochschulstudium erforderlich. Im Ent-
wurf der Ausschreibung war ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften als
Erfordernis genannt.

Anlage 1 Z1.13 BDG ordnet unmissverstandlich an, dass das Ernennungserfordernis des
Abschlusses eines Hochschulstudiums der Rechtswissenschaften durch die erfolgreiche Ab-
solvierung eines vom BKA veranstalteten Aufstiegskurses ersetzt wird. Demnach erlaubt es
der von der Antragstellerin absolvierte Aufstiegskurs Beamtinnen / Beamten, das Ernennungs-
erfordernis eines (Fach)Hochschulabschlusses zu erfillen, spezifisch jenes der Rechtswissen-
schaften. Es ware paradox, wenn der Aufstiegskurs nur dann als Ernennungserfordernis gilt,
wenn ausdricklich der Abschluss des rechtswissenschaftlichen Studiums erforderlich ist, beim
Abschluss irgendeines Hochschulstudiums, ,bevorzugt Rechtswissenschaften®, aber nicht.

Es ist bekannt, dass die Aufstiegskurse als interne FortbildungsmalRnahmen von den ,reiferen®
Dienstnehmer/innen gemacht wurden, um Uberhaupt die Mdglichkeit zum beruflichen Aufstieg
im Bundesdienst zu haben, denn nicht alle Geburtsjahrgange, vor allem Frauen, haben die
Chance gehabt zu studieren.

Wenn ein Hochschulstudium kein Ernennungserfordernis, sondern ein spezifisches ,Anforde-
rungserfordernis“ gewesen sein soll, hatte dies in der Ausschreibung prazise formuliert werden
mussen. Auflerdem geht weder aus der Beschreibung der Aufgaben in der Ausschreibung,
noch aus der Arbeitsplatzbeschreibung hervor, dass wissenschaftliches Arbeiten mit der ge-
genstandlichen Funktion verbunden ware. Eine nachvollziehbare Begriindung flr das Erfor-
dernis wissenschaftlicher Kenntnisse wurde auch nicht vom Dienstgebervertreter in der
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Sitzung des Senates dargelegt. Vielmehr erscheint wahrscheinlicher, dass sich die Begutach-
tungskommission inhaltlich nicht mit der Bewerbung von A auseinandersetzen wollte, weil sie
aufgrund ihrer Qualifikationen eine Konkurrentin fur den zum Zug gekommenen B gewesen
ware. A erflllte die formalen Erfordernisse der Ausschreibung, ihre Bewerbung hatte daher
zumindest zugelassen werden mussen.

Verfahrensdauer: 24. September 2013 bis 3. August 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 163

2.3.16 Fall 16: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet durch die Nichtbertcksichtigung ihrer Bewer-
bung um die Funktion ,2. Stellvertreter/in des Kommandanten der Polizeiinspektion (Pl) X* in
der Landespolizeidirektion (LPD) X das Frauenférderungsgebot des § 11c B-GIBG verletzt
bzw. sie aufgrund des Alters gemal’ § 13 Abs. 1 Z 5 B-GIBG diskriminiert worden zu sein.

Neben A haben sich drei (mannliche) Bewerber fiir die Planstelle beworben. Der Dienstalteste,
und somit mit der meisten Berufserfahrung, ist mit der Funktion betraut worden.

A ist zu einem fur Frauen frGhestmdglichen Zeitpunkt in den Exekutivdienst eingetreten. Zu-
nachst war die alleinige Argumentation auf die langere Dienstzeit und somit die langere Be-
rufserfahrung ausgerichtet. Erst in der schriftichen Stellungnahme wurden die
unterschiedlichen Tatigkeiten und Aufgaben aufgelistet. Ein sachlich nachvollziehbarer Qualifi-
kationsvergleich wurde allerdings nicht aufgestellt.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht, Alter

Ergebnis: Die Nichtbertcksichtigung der Bewerbung von A um die Funktion ,2. Stellvertre-
ter/in des Kommandanten der Pl X* in der LPD X stellt eine Verletzung des Frauenférderungs-
gebotes des § 11¢c B-GIBG dar. Die Prifung einer Altersdiskriminierung eribrigte sich daher.

Der Senat kommt mangels einer sachlich nachvollziehbaren Begriindung fir die behauptete
bessere Eignung von B daher zu dem Ergebnis, dass A fUr die Austibung der Funktion mindes-
tens gleich geeignet ist. Es gelang weder der LPD X noch dem BMI den Vorwurf der Diskrimi-
nierung mit dem Argument auszurdumen, dass B wegen besserer Eignung zu Recht ernannt
worden sei. Weil der Anteil von Frauen im Bereich der LPD X in der betreffenden Funktions-
gruppe (E2a/3) unter 50 Prozent lag, hatte in Anwendung des Frauenférderungsgebotes A mit
der Funktion betraut werden mussen.

Allgemeine Empfehlungen:
Der LPD X bzw. dem BMI wird empfohlen,

1. auf die Einhaltung des Frauenférderungsgebotes zu achten,
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2. nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen, Feststellungen Uber das Mal} der
jeweiligen Eignung der Bewerber/innen zu treffen und sachlich zu begriinden.

3. die / den zustandige/n Gleichbehandlungsbeauftragte/n von Anfang an in die Auswahlver-
fahren (beratend) einzubinden (beginnend mit der Erstellung des Ausschreibungstextes).

Verfahrensdauer: 28. Oktober 2013 bis 6. August 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 164

2.3.17 Fall 17: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptete durch die Nichtberiicksichtigung ihrer Bewer-
bung um die Planstelle ,Sachbereichsleiter/in und 3. Stellvertreter/in des Kommandanten der
Polizeiinspektion (PI) X* aufgrund des Geschlechtes gemal § 4 Z 5 B-GIBG diskriminiert bzw.
das Frauenférderungsgebot des § 11¢c B-GIBG worden sei.

A glaubt, aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer dienstlichen Erfahrung mindestens gleich geeig-
net zu sein wie ihr Mitbewerber, und da das Frauenférderungsgebot anzuwenden gewesen sei,
hatte sie die Planstelle bekommen mussen.

Der Kommandant der PI Y fihrte in seiner Stellungnahme zur Bewerbung von A aus, dass sie
nach der Ruckkehr aus der Karenz sofort wieder fur alle polizeilichen Tatigkeiten herangezo-
gen worden sei, offensichtlich habe sie sich ,professionell fir den Wiedereinstieg ins Berufsle-
ben vorbereitet‘. Derzeit seien ihr die Sachgebiete ... zugewiesen. Sie erledige diese
Angelegenheiten zu vollsten Zufriedenheit. Ihr Umgang mit Behérden und Parteien sei hoflich,
korrekt und professionell, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei sie sehr beliebt. Auf-
grund ihres Fachwissens geniel3e sie hohe ,dienstliche Akzeptanz®, man kénne A fir alle
dienstlichen Belange heranziehen, sie ,erflllt das Anforderungsprofil der ... Planstelle®.

Zu B fuhrte der PI-Kommandant aus, dass diesem die Sachbereiche ... zugewiesen seien. Er
erledige diese Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit. Er sei ein ,junger engagierter EB*, der
unter Kollegen hohes Ansehen genielde. Er verfuge Uber ausgezeichnetes Fachwissen und sei
in der Lage, dieses an die Mitarbeiter weiterzugeben. Zudem besitze er ausgezeichnete Fiih-
rungseigenschaften. Sein Umgang mit Behorden und Parteien sei hoflich, korrekt und profes-
sionell, er sei unter den Kollegen sehr beliebt. B ,erfullt das Anforderungsprofil der ...
Planstelle und ware dafur bestens geeignet®.

Der Stadtpolizeikommandant von ... schlug B flr die Besetzung der Planstelle vor, reihte A an
2. Stelle und begrundete dies wie folgt: B fungiere als ,....“ fur die Pl Y. Er verfuge Uber eine
sehr gute Allgemeinbildung und sei vielseitig interessiert und besitze ein hohes Malf} an Pflicht-
und Verantwortungsbewusstsein. Sein ,Selbstmanagement® und seine Organisationsfahigkeit
habe er bereits unter Beweis gestellt, selbst unter Leistungsdruck arbeite er schnell und kon-
zentriert und unter Beibehaltung des Qualitdtsstandards. Er verfiige Uber ausgezeichnete
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Rechtskenntnisse, sei teamfahig und motivierend. Die personliche und fachliche Eignung hebe
sich gegenuber den anderen ,Mitbewerbern® hervor.

Die Gleichbehandlungsbeauftragte (GBB) ... wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die
Bewerberin die langste Téatigkeit als dienstflhrende Beamtin vorweisen kénne (nach einem
weiteren Mitbewerber), auch Uber dienstliche Erfahrungen im ... verflige und eine zusatzliche
Ausbildung an der Verwaltungsakademie fir die ,Verwendungsgruppe A2 plus ,Ressortfach
Inneres™ absolviert habe. Die Bewerberin sei zumindest gleich geeignet wie ihre Mitbewerber.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Nichtbertcksichtigung der Bewerbung von A um die Planstelle ,Sachbereichs-
leiter/in und 3. Stellvertreter/in des Kommandanten der Pl X stellt eine Verletzung des Frauen-
férderungsgebotes geman § 11¢ B-GIBG dar.

Empfehlung: Der Senat empfiehlt der LPD X, ihre Flhrungskrafte mit dem Frauenférderungs-
gebot des B-GIBG vertraut zu machen.

Verfahrensdauer: 16. Dezember 2013 bis 25. Janner 2016

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme des BMI:

,Zu lhrem Schreiben vom ... wegen der Umsetzung der Empfehlung im Gutachten der
Bundes-Gleichbehandlungskommission von A vom ... — ,Der Senat empfiehlt der LPD
X, ihre Flihrungskréfte mit dem Frauenférderungsgebot des B-GIBG vertraut zu ma-
chen“— wird von der LPD X folgende Riickmeldung (ibermittelt:

Der Empfehlung im Gutachten der Bundes-Gleichbehandlungskommission wurde und
wird im Bereich der LPD X entsprochen.

Nach Ansicht der LPD wurde sehr wohl den gesetzlichen Anforderungen entsprochen.
Gerade in diesem Fall, wurde sowohl mit dem Kommandanten der betroffenen Polizeiin-
spektion als auch mit dem damaligen Stadtpolizeikommandanten diese Personalbeset-
zung unter Beachtung des Themas des Frauenférderungsgebotes besprochen.

Auch bei jeder anderen Personalbesetzung — wo dies von Relevanz ist — wird das Frau-
enférderungsgebot des Bundesgleichbehandlungsgesetzes diskutiert und beachtet.

Der LPD X ist dieses Thema ein gro3es Anliegen, sodass sie auch im Zuge der Flih-
rungskréftebesprechung ausdriicklich darauf hingewiesen hat.“

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 172
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2.6 Bundesministerium fiir Justiz

Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

2.4.3 Fall 3:
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A), die bereits Abteilungsleiterin ist, behauptet bei der Beset-
zung der gegenstandlichen Abteilungsleitung und der Funktion der Stellvertretung der Sekti-
onsleitung aufgrund des Geschlechtes diskriminiert worden zu sein. Kern der Beschwerde ist
die Verknupfung der Sektionsleitung-Stellvertretung mit der gegenstandlichen Abteilungslei-
tung.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Das gegenstandliche Gutachten, mit dem eine Diskriminierung beim beruflichen
Aufstieg festgestellt wurde, kann gemal § 23a Z 10 B-GIBG nicht im vollen Wortlaut in anony-
misierter Form verdéffentlicht werden, da Rickschllisse auf den Einzelfall gezogen werden
kénnten.

Verfahrensdauer: 8. Oktober 2012 bis 3. Juni 2014

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 139

2.4.4 Fall 4: JA

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die Nichtberlcksichtigung ihrer
Bewerbung um eine Planstelle aufgrund des Geschlechtes und der Weltanschauung beim
beruflichen Aufstieg diskriminiert wurde.

Die Antragstellerin fihrte aus, sie habe ihre Bewerbung um die in der Justizanstalt (JA) X am

. intern ausgeschriebene Planstelle ,Direktionsstelle — Hauptsachbearbeiter”, Bewertung
E2a/3, am Tag der Ausschreibung abgegeben. Am ... habe ihre Kollegin ,den Verlust‘ der
Bewerbung aus dem verschlossenen Aktenschrank der Direktionsstelle bemerkt. Daraufhin
habe sie der Anstaltsleitung eine Kopie der Bewerbung vorgelegt, was der damalige Anstalts-
leiter ... auch entsprechend vermerkt habe.

Die Tatigkeit der Hauptsachbearbeiterin habe sie bereits seit ... provisorisch ausgelbt, es
seien ihr zwei Sachbearbeiterinnen unterstellt gewesen. Davor, seit ..., habe sie den Projekt-
arbeitsplatz ,Direktionsstelle — Sachbearbeiter" innegehabt.
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Ihr Mitbewerber um die Planstelle sei B gewesen. Anstaltsleiter ... habe B und sie als fur die
Planstelle ,im hochsten Ausmall" geeignet beurteilt und sie zur Besetzung vorgeschlagen
(Besetzungsvorschlag vom ... an die Vollzugsdirektion), da sie die Tatigkeit der Hauptsachbe-
arbeiterin bereits seit 17 Monaten ,mit bestem Erfolg“ ausgefiihrt habe. Der Dienststellenaus-
schuss (DA) habe aber fiur B votiert. Mit dem DA-Vorsitzenden ... habe sie im Jahr ...
.,massive“ Probleme gehabt. Er habe sie sexuell belastigt, der Vorfall sei auch im ... in der
Vollzugsdirektion besprochen worden.

Die Antragstellerin flihrte weiters aus, sie habe bemerkt, dass wahrend eines Wochenend-
dienstes ihr verschlossener Schreibtisch-Rollcontainer aufgebrochen worden sei. Sie habe
diesbeziiglich mindlich Meldung an ..., und an das Justizwachkommando erstattet. In diesem
Rollcontainer haben sich Unterlagen fur die Dienstplanung befunden, die sie von ... bis ..
aufgrund Personalmangels neben den Aufgaben der Hauptsachbearbeiterin alleine erledlgt
habe.

Am ... sei ... AL (=neue Anstaltsleitung) ernannt worden. AL sei vom zustandigen Abteilungslei-
ter im Bundesministerium fur Justiz (BMJ), ..., ... Uber die Qualitat ihrer Tatigkeit als Haupt-
sachbearbeiterin befragt worden. AL habe in der Stellungnahme vom ... sowohl sie als auch B
»in vernichtender Weise* beurteilt. AL habe ihr den Inhalt mindlich zur Kenntnis gebracht,
namlich dass sie keine Fuhrungskompetenzen, wenig Fachkenntnisse, keine Durchsetzungs-
kraft u. 4. vorzuweisen hatte. Dies sei auch fir ihre Ubrigen Vorgesetzten (Anstaltsleiterstellver-
treter, Justizwachkommando), die sie seit 17 Jahren kennen, nicht nachvollziehbar gewesen.

Am ... sei im Auftrag der Vollzugsdirektion von der Anstaltsleitung eine ,zusatzliche Interessen-
tensuche” fur die Planstelle durchgefuhrt worden. Aufgrund dieser Interessentensuche haben
sich neben ihr (wieder) B und (erstmals) C beworben. Mit Wirksamkeit ... sei C, ,nach 18 Mo-
naten und einem nervenaufreibenden Bewerbungsprocedere® mit der Planstelle betraut wor-
den.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht, Weltanschauung

Ergebnis: Die Nichtbericksichtigung der Bewerbung von A um die Planstelle einer Haupt-
sachbearbeiterin / eines Hauptsachbearbeiters in der Direktionsstelle stellt eine Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechtes gemall § 4 Z5 B-GIBG und aufgrund der Weltanschauung
gemaRl § 13 Abs. 1 Z 5 B-GIBG dar.

Verfahrensdauer: 20. Marz 2013 bis 26. Janner 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 146

24.5Fall5: LG
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen, Benachteiligungsverbot

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten von B, Vorsteher des
Bezirksgerichtes X, und die Untétigkeit des Dienstvorgesetzten C, Prasident des Landesge-
richtes X, nach der Antragstellung an die B-GBK eine Diskriminierung aufgrund des Ge-
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schlechtes gemall §4 Z6 B-GIBG (sonstige Arbeitsbedingungen) und eine Verletzung des
§ 20b B-GIBG (Benachteiligungsverbot) darstellen.

Einleitend wurde auf das Gutachten des Senates | der B-GBK vom ... hingewiesen, in welchem
festgestellt wurde, dass A durch die Ernennung von B zum Vorsteher des Bezirksgerichts (BG)
X aufgrund des Geschlechtes gemal § 4 Z 5 B-GIBG diskriminiert worden sei.

Seit B's Dienstantritt als Vorsteher des BG X mit ... erachte sich A aufgrund dessen bis jetzt
andauernder Vorgangsweise und spater, nach Antragstellung an die B-GBK, auch aufgrund
der Untatigkeit ihres Dienstvorgesetzten, des Prasidenten des Landesgerichts (LG) X, C,
gemal §§ 4 Z 6 sowie 4a Abs. 1 B-GIBG aufgrund ihres Geschlechtes und in Verletzung des
Benachteiligungsverbots des § 20b B-GIBG diskriminiert und durch unerwinschtes, unange-
brachtes und beleidigendes Verhalten des Vorstehers des BG X in ihrer Wirde beeintrachtigt
und verletzt. A werde in dienstlichen und aulerdienstlichen Belangen ausgegrenzt und be-
nachteiligend behandelt, wodurch sich ihre Arbeitsbedingungen bis heute massiv verschlech-
tert hatten. Diese Vorgangsweise habe jedenfalls Sanktionscharakter und stelle sich sowohl als
Mobbing als auch als Verletzung des Benachteiligungsverbots nach § 20b B-GIBG dar, weil sie
im unmittelbar zeitnahen und personlichen Zusammenhang mit dem vorangegangenen Be-
werbungsverfahren und dem Verfahren vor der B-GBK stehe.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis:

1. \Verschiedene Verhaltensweisen von B gegentiber A stellen eine Verletzung des § 20b B-
GIBG und eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes der Antragstellerin geman § 4
Z 6 B-GIBG dar.

2. C’'s Vorgehensweise in gegenstandlicher Angelegenheit stellt eine Verletzung des § 20b
B-GIBG dar.

Empfehlung: Dem BMJ wird empfohlen, den Fortgang der Mediation zu beobachten, und es
wird ersucht, der B-GBK binnen zwei Monaten Uber den Stand der ,Vermittlungsversuche*
Auskunft zu geben.

Verfahrensdauer: 13. Mai 2013 bis 4. Mai 2015

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme des BMI:

,Mit Beziehung auf das am ... Ubermittelte Gutachten gemall § 23a Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz und das Ersuchen, (ber den Stand der ,Vermittlungsversu-
che“ Auskunft zu geben, wird Nachstehendes mitgeteilt:

Der Mediationsprozess, der zwischen B ....A ... im Beisein des D.... durchgefiihrt wur-
de, wurde am ... mit der Vereinbarung, dass Nachfolgebesprechungen im Beisein des D
durchgefiihrt werden, beendet. In einer gemeinsamen Besprechung am ... haben beide
Proponenten die Mitarbeiter/innen ... tiber die Beilegung ihrer Differenzen informiert.
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Die mit D... am ... und ... gefiihrten Nachfolgebesprechungen haben bestétigt, dass
sich die Gespréchssituation zwischen B... und A... nachhaltig verbessert und das Kon-
fliktpotenzial zwischen den beiden erheblich verringert hat, sodass insoweit von einer
Bereinigung ausgegangen hétte werden kénnen. ....“

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 158

2.4.6 Fall 6:

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die Nichtbertcksichtigung ihrer
Bewerbung um eine Leitungsfunktion im BMJ aufgrund des Geschlechtes diskriminiert, jeden-
falls das Frauenférderungsgebot verletzt worden sei.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Nichtberlcksichtigung der Bewerbung um die gegenstandliche Leitungsfunktion
stellt jedenfalls einen Verstol3 gegen das Frauenférderungsgebot dar.

Das gegenstandliche Gutachten, mit dem im Hinblick auf den beruflichen Aufstieg eine Verlet-
zung des Frauenfoérderungsgebotes (§ 11c B-GIBG) festgestellt wurde, kann gemal § 23a
Z 10 B-GIBG nicht im vollen Wortlaut in anonymisierter Form verdffentlicht werden, da Ruck-
schlusse auf den Einzelfall gezogen werden kdnnten.

Empfehlungen:
Dem BMJ wird empfohlen,

1. objektive und sachliche Personalentscheidungen zu treffen, insbesondere die fachliche
und persoénliche Eignung der Bewerber/innen anhand der in der Ausschreibung angege-
benen Kriterien zu beurteilen,

2. nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung Uber das Mal}
der jeweiligen Eignung sachlich zu begrinden,

3. auch bei Fuhrungspositionen auf die Einhaltung des Frauenférderungsgebotes zu achten.
Verfahrensdauer: 28. Mai 2013 bis 30. Marz 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 153

2.4.7 Fall 7a: JA
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
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Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet in ihrem Antrag, dass sie durch die Nichtbe-
ricksichtigung ihrer Bewerbung um die gegenstandliche Funktion deshalb aufgrund des Ge-
schlechtes diskriminiert wurde, da der erfolgreiche Mitbewerber ihr schon einmal bei einer
Funktionsbetrauung vorgezogen wurde (der Senat | der B-GBK hatte damals eine Diskriminie-
rung beim beruflichen Aufstieg festgestellt) und er daher nun einen Eignungsvorsprung hatte,
der nicht berlcksichtigt hatte werden durfen. Ohne diesen ,Eignungsvorsprung® ware zumin-
dest von einer gleichen Eignung auszugehen gewesen und daher hatte das Frauenférde-
rungsgebot zur Anwendung kommen miussen.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Nichtberlicksichtigung der Bewerbung um die gegenstandliche Leitungsfunktion
stellt keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes von A beim beruflichen Aufstieg dar.

Eine ,fortgesetzte® Diskriminierung kennt das B-GIBG nicht. Die Dienstbehoérden konnten
darlegen, dass der erfolgreiche Mitbewerber seine Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erflllt
habe und daher nunmehr im Vergleich zu A Uber die bessere Qualifikation fir die Besetzung
der Leitungsfunktion verflige.

Als Rechtsfolge der Feststellung einer Diskriminierung beim beruflichen Aufstieg sieht das B-
GIBG — bei entsprechendem Antrag und Anerkennung des Anspruches durch die Dienstbehor-
de — eine Schadenersatzleistung vor. (Der Antrag von A auf Schadenersatzleistung in Folge
des ersten Gutachtens des Senates | der B-GBK wurde allerdings mit Bescheid abgewiesen).

Das B-GIBG sieht nicht vor, dass in einem spateren Verfahren zur Besetzung der in der Hie-
rarchie nachsthoheren Planstelle bzw. Funktion die in der Zwischenzeit vom zum Zug gekom-
menen Bewerber / von der zum Zug gekommenen Bewerberin erworbenen Kenntnisse,
Fahigkeiten und Erfahrungen aufder Acht zu lassen sind.

Verfahrensdauer: 31. Mai 2013 bis 21. Oktober 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 166

2.4.7 Fall 7b: JA
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: (Sexuelle) Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) fihrte aus, dass sie im Zusammenhang mit ihrer Bewer-
bung um die gegenstandliche Planstelle von Mitarbeitern der JA ,massiv belastigt und unter
Druck gesetzt* worden sei. B (und ein weiterer Kollege) sei im Besitz einer Kopie eines Schrift-
stickes aus ihrem Personalakt gewesen, welches ihr ,Fehlverhalten vor nunmehr x Jahren®
zum Inhalt gehabt habe. Dieses Schriftstick sei einigen Kollegen gezeigt worden, offenbar in
der Absicht ihren Ruf zu schadigen. Weiters habe sie ein Kollege darauf aufmerksam gemacht,
dass am Arbeitsplatz von B, ein Foto von ihr hange, und tatsachlich habe sie bei ihrer Nach-
schau ein ausgedrucktes Bild von ihr vorgefunden. Nachdem sie diese Vorfélle gemeldet habe,
habe die JA X Disziplinaranzeige gegen B erstattet. Nach ihrer Meldung habe sie im Postfach
einen Ausdruck des § 111 StGB gefunden, in welchem der Absatz 3 — ,Der Tater ist nicht zu
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bestrafen, wenn die Behauptung als wahr erwiesen wird“ — mit Textliner markiert gewesen sei.
Die (sexuelle) Belastigung im Sinne des B-GIBG bestehe darin, dass B im Rahmen einer
Diskussion unter Bediensteten der JA X (die Antragstellerin war nicht anwesend) Uber die
bevorstehende Funktionsbesetzung die Bemerkung ,die A, die bléde Fut“ gemacht habe.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die in Rede stehende AuRerung von B stellt ein der sexuellen Sphare zugehdriges,
entwirdigendes und beleidigendes Verhalten dar. Eine einschiichternde, feindselige und de-
mutigende Arbeitsumwelt flr die Antragstellerin wurde dadurch (ab der bevorstehenden Beset-
zung der Planstelle ,Stellvertreter/in Justizwachkommandant/in“) allerdings nicht zusatzlich
geschaffen. Eine (sexuelle) Belastigung gemall § 8 bzw. 8a B-GIBG liegt daher nicht vor,
sondern ein disziplinar zu ahndendes Verhalten.

Verfahrensdauer: 31. Mai 2013 bis 21. Oktober 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 167

2.4.7 Fall 7c: JA

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: (Sexuelle) Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) brachte einen Antrag auf Erstellung eines Gutachtens
wegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes bei der Besetzung der Funktion ,Stellver-
treter/in Justizwachkommandant/in“ der JA X und wegen (sexueller) Belastigung durch B ein.

Bezuglich der Diskriminierung beim beruflichen Aufstieg erstellte der Senat | der B-GBK ein
gesondertes Gutachten.

A fuhrte aus, dass sie im Zusammenhang mit ihrer Bewerbung um die gegenstandliche Plan-
stelle von Mitarbeitern der JA ,massiv belastigt und unter Druck gesetzt‘ worden sei. B habe
als Gewerkschaftsfunktionar im Zusammenhang mit der gegenstandlichen Planstellenbeset-
zung gegenlber einem Printmedium folgende Bemerkung gemacht: “Diese Dame hétte schon
vor Jahren suspendiert werden mussen, denn sie hatte ein Verhaltnis mit einem Gefangenen®.
Diese Aussage habe dazu gedient, ihren Ruf zu schadigen und sie am beruflichen Fortkom-
men zu behindern, sie sei schikands und belastigend, denn in der Folge sei sie von Kollegen,
Bekannten und sogar von Insassen darauf angesprochen worden. Seitens der Vollzugsdirekti-
on sei ihr mitgeteilt worden, dass keine dienstaufsichtsbehdrdlichen MaRnahmen gegen B
ergriffen werden kénnten, da er in dieser Angelegenheit als Gewerkschaftsfunktionar agiert
hatte. Gegenuber einem Bediensteten der JA habe B geaulert: ,Die A, die ist ja fur alles zu
bléd. Man kann keine Weiber ins Kommando lassen, die werden wir nie wieder los.“ Auf die
Frage des Bediensteten, was ware, wenn sie sich bei der B-GBK beschweren wirde, habe B
geantwortet: ,Da kann sie sich ruhig beschweren, da kriegt ja sowieso alles Recht, was einen
Schlitz hat".

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
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Ergebnis: Geringschatzige, geschlechtsspezifisch konnotierte Auferungen stellen — je nach
konkreter Wortwahl — eine geschlechtsbezogene Verhaltensweise im Sinne des § 8a B-GIBG,
oder ein der sexuellen Sphare zugehdriges Verhalten im Sinne des § 8 B-GIBG dar, das die
Wirde einer Person beeintrachtigt oder dies bezweckt, fir die betroffene Person unerwiinscht,
unangebracht, entwirdigend, beleidigend oder anstoRig ist. Da im konkreten Fall B keine
einschichternde, feindselige und demitigende Arbeitsumwelt (ab der bevorstehenden Beset-
zung der Planstelle ,Stellvertreter/in Justizwachkommandant/in®) fur die Antragstellerin schuf,
liegt eine (sexuelle) Belastigung im Sinne der §§ 8 bzw. 8a B-GIBG nicht vor.

Verfahrensdauer: 31. Mai 2013 bis 21. Oktober 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 168

2.4.8 Fall 8: OStA

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg, Belastigung, Verletzung des Benachteiligungsverbotes

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet von ihrer Vorgesetzten (B) beim beruflichen
Aufstieg diskriminiert worden zu sein; ebenso habe die Vorgesetze das Benachteiligungsverbot
verletzt und das Verhalten stelle eine Belastigung aufgrund des Geschlechtes geman § 8a B-
GIBG dar.

Sie erfahre sowohl in dienstlichen als auch in aulRerdienstlichen Belangen eine Ausgrenzung
und werde benachteiligend behandelt, wodurch sich ihre Arbeitsbedingungen bis heute massiv
verschlechtert hatten. B habe weiters mit ihnrem unerwinschten, unangebrachten und beleidi-
genden Verhalten ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen, das die Wirde der Antragstellerin
beeintrachtige. Diese Vorgangsweise habe Sanktionscharakter und stelle sich sowohl als
geschlechtsbezogenes Mobbing gemal § 8a B-GIBG als auch als Verletzung des Benachteili-
gungsverbotes nach § 20b B-GIBG dar, was sich aus dem unmittelbaren und zeitnahen Zu-
sammenhang mit As Bewerbungsverfahren, in Ansehung derer sie Unterstlitzung durch
Gleichbehandlungsbeauftragte in Anspruch genommen und ihre Anspriche auf Nichtdiskrimi-
nierung dem Dienstgeber gegeniber geltend gemacht habe, ergebe.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Auf der Grundlage des gesamten Vorbringens kam der Senat zu dem Ergebnis,
dass keine Benachteiligung von A durch B in den vorgebrachten Punkten erfolgte. Zum einen
war das als diskriminierend empfundene Verhalten von B nicht hinreichend konkretisiert, zum
anderen konnte B ihre Vorgehensweise sachlich begriinden.

Verfahrensdauer: 12. Juli 2013 bis 21. Janner 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 169
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2.4.9 Fall 9:
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die Nichtbertcksichtigung ihrer
Bewerbung um die Funktion der Leitung der Abteilung X im Bundesministerium fur Justiz
(BMJ) aufgrund des Geschlechtes gemall § 4 Z 5 und Z 6 B-GIBG diskriminiert, jedenfalls aber
das Frauenférderungsgebot des § 11¢c B-GIBG verletzt worden sei.

Mit ... sei die Planstelle der Leitung der Abt. X im BMJ ausgeschrieben worden. Es haben sich
eine Frau und vier Manner beworben, darunter A und B. Von der Personalkommission fir
Staatsanwaltinnen und Staatsanwalten im BMJ sei A vor B und einem weiteren Bewerber
gereiht und als bestgeeignet zur Ernennung vorgeschlagen worden. Dessen ungeachtet sei B
mit ... auf diese Planstelle ernannt worden. Durch die Ernennung des um 18 Jahre dienstjun-
geren und in allen Bereichen weit weniger berufs- und leitungserfahrenen Mitbewerbers erach-
te sich A, die seit Uber 12 Jahren aulerst erfolgreich unterschiedliche Abteilungen im BMJ
geleitet habe bzw. leite, aufgrund ihres Geschlechtes gemal § 4 Z 5 und Z 6 B-GIBG diskrimi-
niert. A erweise sich bei einem Quervergleich als bestgeeignet. Im BMJ liege der Frauenanteil
bei den Abteilungsleitungsfunktionen bei 28,57 Prozent, weshalb im Anlassfall durch die Er-
nennung eines mannlichen, nicht besser geeigneten Mitbewerbers auch das Frauenférde-
rungsgebot des § 11c B-GIBG verletzt werde.

Die Zweitantragstellerin beantrage weiters festzustellen, dass ,auch ein (angestrebter) nicht zu
besoldungsrechtlichen Unterschieden flhrender Wechsel des Arbeitsplatzes (einer auszu-
schreibenden Planstelle) sowie das diesem zugrundeliegende Besetzungsverfahren (oder
Verfahren zur Betrauung mit diesem Arbeitsplatz nach interner Interessentensuche) dem An-
wendungsbereich sowie dem Diskriminierungsverbot der §§4 und 4a B-GIBG unterliegen®
sowie dass ,bei entsprechender Unterreprasentation von Frauen das Frauenférderungsgebot
des § 11¢c B-GIBG auch dann zum Tragen kommt, wenn die Bewerberin bereits in einer besol-
dungsrechtlich gleichwertigen hervorgehobenen Verwendung (Funktion) wie der angestrebten
tatig ist (Querbewerbung), insbesondere wenn die von ihr angestrebte hervorgehobene Ver-
wendung (Funktion) unmittelbar oder mittelbar aufstiegsrelevant, aber jedenfalls zumindest
mittelbar zur Erhdhung des Frauenanteils bei Leitungsfunktionen mit Unterreprasentation von
Frauen geeignet ist.”

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Ernennung von B (Mitbewerber) zum Leiter der Abteilung X im BMJ stellt eine
Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes von AgemaR § 4 Z 5 B-GIBG dar.

Verfahrensdauer: 18. November 2013 bis 30. Marz 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 154

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 253



Anonymisierte Gutachten des Senates |: BMJ

2.4.10 Fall 10: OStA
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen, Benachteiligungsverbot

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie von ihrer Vorgesetzten (B) gemaf § 4
Z 6 B-GIBG aufgrund des Geschlechtes bei den sonstigen Arbeitsbedingungen diskriminiert
worden sei, sowie dass B das Benachteiligungsverbot verletzt habe und ihr Verhalten eine
Belastigung aufgrund des Geschlechtes gemaR § 8a B-GIBG darstelle.

B’s unerwlnschtes, unangebrachtes und beleidigendes Verhalten habe ihre Wirde verletzt
und ein feindliches Arbeitsumfeld bewirkt. Die Verschlechterung ihres Arbeitsumfeldes sei auch
fur die Zeit ihrer Rickkehr in den Dienst zu beflirchten. Die andauernde Benachteiligung habe
ihre Wurzel in der Tatigkeit von A als Gleichbehandlungsbeauftragte (GBB) und stellvertreten-
de Vorsitzende der AGG ... und sei im Rahmen ihrer Dienstbeurteilung sogar in der Zeit ihrer
Elternkarenz fortgesetzt worden. Diese Vorgangsweise habe Sanktionscharakter und stelle
sich als geschlechtsbezogenes Mobbing in Verletzung des Benachteiligungsverbotes nach
§ 20b B-GIBG dar. Dies ergebe sich aus dem unmittelbaren und zeithahen Zusammenhang
mit der Tatigkeit als GBB bzw. stellvertretende Vorsitzende der AGG z. B. bei der Unterstut-
zung von Frau X.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes von A gemaf §§ 4 Z 6 und 8a B-
GIBG durch B sowie eine Verletzung des Benachteiligungsverbotes gemaf des § 20b B-GIBG
konnte nicht festgestellt werden.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass offenbar irgendwann eine Verschlechterung im
Verhaltnis von A und B eintrat, der Senat aber auf der Grundlage des gesamten Vorbringens —
B konnte auf die allgemein gehaltenen Vorwirfe sachlich nachvollziehbar replizieren — nicht
erkennen konnte, dass A aus geschlechtsspezifischen Grinden oder aufgrund ihrer Tatigkeit
als GBB von B benachteiligt wurde.

Verfahrensdauer: 18. Dezember 2013 bis 21. Janner 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 170

2.4.11 Fall 11: OStA
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen, Benachteiligungsverbot

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie von ihrer Vorgesetzten (B), gemaf
§4 Z6 B-GIBG aufgrund des Geschlechtes bei den sonstigen Arbeitsbedingungen diskrimi-
niert worden sei, sowie dass B das Benachteiligungsverbot verletzt habe und ihr Verhalten eine
Belastigung aufgrund des Geschlechtes gemal § 8a B-GIBG darstelle.

A erfahre sowohl in dienstlichen als auch in auf3erdienstlichen Belangen eine Ausgrenzung und
werde benachteiligend behandelt, wodurch sich ihre sonstigen Arbeitsbedingungen bis heute
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massiv verschlechtert hatten. B habe weiters mit ihnrem unerwinschten, unangebrachten und
beleidigenden Verhalten ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen, das die Wirde der Antrag-
stellerin beeintrachtige. Diese Vorgangsweise habe Sanktionscharakter und stelle sich sowonhl
als geschlechtsbezogenes Mobbing gemal § 8a B-GIBG als auch als Verletzung des Benach-
teiligungsverbotes nach § 20b B-GIBG dar. Dies ergebe sich aus dem unmittelbaren und zeit-
nahen Zusammenhang mit Bewerbungsverfahren von A und ihrer Beschwerde im
Zusammenhang mit einer versuchten Herabsetzung ihrer Dienstbeurteilung, in Ansehung derer
sie Unterstitzung durch Gleichbehandlungsbeauftragte in Anspruch genommen und Uber
diese auch Ansprliche nach dem B-GIBG dem Diensteber gegentiber geltend gemacht habe.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes von A gemalt §§ 4 Z 6 und 8a B-
GIBG durch B sowie eine Verletzung des Benachteiligungsverbotes des § 20b B-GIBG konnte
nicht festgestellt werden.

Zusammenfassend halt der Senat fest, dass er im Rahmen der Sitzung am ... aufgrund von As
Ausfuhrungen den Eindruck gewann, dass sich A bereits seit langerem benachteiligt fuhlte. Als
sie sich im Jahr ... zum ersten Mal um eine Gruppenleitung bewarb und ,nicht gereiht* wurde
(B war damals noch nicht die Leiterin der ... X), soll der Leiter der Y geauf3ert haben, ,man*
habe vielleicht gedacht, sie sei als Mutter von ... Kindern zu wenig flexibel, und dies habe A
,Sehr zu denken gegeben®. In der Folge, bis ins Jahr ..., kamen jungere Kolleginnen und Kolle-
gen zum Zug und der Leiter der Y habe (laut der Antragstellerin) geraten zu warten. A ging zu
Beginn der Sitzung relativ ausfuhrlich auf ihre schwierige Situation als berufstatige Mutter ...
Kinder in ... ein. Mangels eines Zusammenhanges mit den Vorwurfen gegenuber B Uberrasch-
te dies zunachst. Nachdem A im Verlauf der Sitzung auf die Besonderheit zweier Falle die sie
zu bearbeiten hatte einging (weil sie mediales Interesse hervorriefen) und ein gegen sie ange-
strengtes Gerichtsverfahren erwahnte, stellte sich flr den Senat die Situation so dar, dass A
wohl schon uber Jahre unter Druck stand und in der angespannten Situation einzelne Verhal-
tensweisen von B dann ,das Fass zum Uberlaufen* brachten. Das subjektive Gefiihl, von B
benachteiligt zu werden, durfte durch das Verhalten des Leiters der Y verstarkt worden sein.
Der Senat konnte jedenfalls auf der Grundlage des gesamten Vorbringens keine Benachteili-
gung von A durch B erkennen. Zum einen war das als diskriminierend empfundene Verhalten
von B nicht hinreichend konkretisiert, zum anderen konnte B ihre Vorgehensweise sachlich
begrinden. Mangels Vorliegen eine Benachteiligung / Diskriminierung erubrigt sich ein Einge-
hen auf die Behauptungen, die Antragstellerin sei anders behandelt worden als Bewerber in
einer vergleichbaren Situation und somit aufgrund des Geschlechtes diskriminiert worden
sowie B habe das Benachteiligungsverbot verletzt.

Verfahrensdauer: 7. Janner 2014 bis 21. Janner 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 171
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2.412 Fall 12: JA

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, die Ausfertigung des
Gutachtens ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht, ethnische Herkunft
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 10. Janner 2014 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

2413 Fall 13: JA
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sexuelle Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet von ihrem Kollegen B gemall § 8 B-GIBG
sexuell belastigt worden sei.

Die Antragstellerin flihrte Folgendes aus: Sie habe am ... um ... Uhr ihren Nachtdienst in der
Justizanstalt X beendet und den Posten gemeinsam mit ... verlassen. Am Eingang seien sie B
begegnet und hatten ihn mit ,Guten Morgen® gegrufit. Als er sie (die Antragstellerin) wahrge-
nommen habe, habe er zu ihr gesagt: ,‘Ich an deiner Stelle wirde aufpassen, was ich bei
Seminaren erzahle. Von wegen, der bringt Gift in die Anstalt und es wird nichts unternommen.
Sprich nicht Uber Sachen von denen du keine Ahnung hast. Ich habe Uberall meine Leute!
Merk dir das®. Dann habe er ihr mit einer Anzeige gedroht. Zu bemerken sei, dass sie im ... ein
Seminar mit dem Titel ,....“ besucht habe und in der Wartezeit bis zum Beginn einer Unter-
richtseinheit mit anderen Seminarteiinehmerinnen und Seminarteilnehmern Uber belastende
Erlebnisse gesprochen habe. Die Erlebnisse seien in anonymisierter Form dargestellt worden,
alle hatten ,peinlichst“ darauf geachtet keine Namen zu nennen. Es sei nicht um Tratsch ge-
gangen, sondern um die Verarbeitung von Erlebnissen. In der Justizanstalt X habe es einen
Fall gegeben, der sie sehr beschaftigt habe und sie habe daher dartiber gesprochen. Es sei
tatsachlich um B gegangen, aber sie habe den Namen zu keinem Zeitpunkt erwahnt. B habe
gesagt, seine beste Freundin habe ihm erzahlt, dass man aus den Ausfihrungen auf seine
Person schlieRen habe kénnen. Sie (der Antragstellerin) habe den Fall erklaren wollen, und da
sei B immer ausfalliger geworden: ,' Deine depperte Rederei geht mir am Oasch, du depate
Fotzn®. Kollegin ... kdnne diese Aussage bestatigen, und es sei eine weitere Kollegin Zeugin
dieses Vorfalls geworden. B habe sich bis heute mit keinem Wort entschuldigt. Sie empfinde
die Beschimpfung als beleidigend und erniedrigend, insbesondere auch weil ihr B in der Hie-
rarchie Ubergeordnet sei. Sie habe den Vorfall der Anstaltsleitung gemeldet und in der Folge
sei die Angelegenheit an die Ubergeordnete Dienstbehdrde, die (damalige) Vollzugsdirektion,
weitergeleitet worden, es werde geprift, ob ein disziplinar zu ahndendes Verhalten vorliege.
Sie (die Antragstellerin) habe sich auch an die zustandige Gleichbehandlungsbeauftragte ...
gewandt.
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In der schriftlichen Stellungnahme fuhrt B aus, dass es richtig sei, dass es am ... zu einem
~otreitgesprach® gekommen sei. Der Grund dafiir sei die ,Behauptung von Tatsachen® gewe-
sen, die ,maligeblich dazu geeignet sind, das Dienstverhaltnis zu verlieren sowie sogar straf-
rechtlichen Verurteilungen ausgesetzt zu sein“. Der Grad der Provokation seitens der
LAnzeigerin“ sei bei weitem Uberschritten worden. Sie habe in aller Offentlichkeit nicht nur die
Ehre und das Ansehen des ,Angezeigten” verletzt, sondern Unterstellungen als Tatsachen
dargestellt, die ,ausschlieRlich zu einem Dienstverlust fihren missen®. In weiterer Folge des
Streitgespraches sei ,auch auf die sexuelle Neigung des Angezeigten Anstol3 genommen®
worden. A habe bereits vielfach AuRerungen Uber ihn und seinen Lebensgefahrten getétigt, es
liege ein VerstoRR gegen § 8 B-GIBG durch sie vor. Eine Anzeige bei der Gleichbehandlungs-
kommission sei bis dato unterblieben, da das Dienstverhaltnis dadurch massiv belastet ware,
jetzt werde aber der Antrag auf Erstellung eines Gutachtens gemaf’ § 23a Abs. 1 Z 1 und 2 B-
GIBG gestellt. Im Zuge des Streitgespraches seien viele ,sexuell belastigende Worte seitens
der Anzeigerin gegenliber dem Angezeigten® gefallen. Es sei méglich, dass als ,reflexbedingte
UnmutsaufRerung” die Aussage ,du depate Fotzn“ gefallen sei, aufgrund des ,massiven Streit-
gespraches® kénne er sich nicht daran erinnern. Es seien zahlreiche Beleidigungen zwischen
,den Parteien“ gefallen, jedoch ,keine mit dem subjektiven Willen, die Anzeigerin sexuell zu
belastigen®. Jedenfalls entschuldige er sich hiermit, sollte eine solche Aufkerung gefallen sein.
A sei auch bewusst gewesen, dass eine sexuelle Belastigung durch ihn schon alleine aus dem
Grund nicht erfolgen kénne, weil er ,sich aus Frauen im Allgemeinen nichts macht".

Die Vollzugsdirektion teilte der B-GBK auf Nachfrage mit, dass gegen B Disziplinaranzeige
erstattet und mit ... ein Disziplinarverfahren eingeleitet, dieses aber bis zur Beendigung eines
Strafverfahrens (wegen anderer Delikte) unterbrochen worden sei

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Beschimpfung von A durch B stellt eine sexuelle Belastigung im Sinne des § 8
B-GIBG dar.

Verfahrensdauer: 21. Janner 2014 bis 1. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 173
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2.7 Bundesministerium fiir Landesverteidigung und Sport

271 Fall1:
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptet, dass er durch die Nichtberlicksichtigung seiner
Bewerbung um die Leitung der Personalabteilung X aufgrund des Geschlechtes gemal § 4
Z 5 B-GIBG diskriminiert worden sei.

Er sei seit ... beim X in der ...kaserne ... beschéaftigt und habe sich um die Leitung der Perso-
nalabteilung beworben. Zum Zug gekommen sei B (Mitbewerberin). Dieser Umstand stelle
eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes dar, weil seine Qualifikationen nicht entspre-
chend bericksichtigt worden seien. Urspriinglich sei C Erstgereihter gewesen, aber nachdem
sich B an die Arbeitsgruppe fir Gleichbehandlungsfragen (AG) gewandt habe, sei eine neuerli-
che Beurteilung der Qualifikationen von B vorgenommen und B an erster Stelle gereiht wor-
den. Dies stelle eine Bevorzugung der Bewerberin dar, es hatten alle Bewerbungen nochmals
gepruft und bewertet werden missen.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: A wurde im Verfahren zur Besetzung der Leitung der Personalabteilung X aufgrund
des Geschlechtes gemaR § 4 Z 5 B-GIBG diskriminiert.

Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass die Beurteilung der einzelnen Eignungskriterien und der
Umstand, dass die zweite Bewertung nur im Vergleich zwischen der Bewerberin und dem
ursprunglich erstgereihten Bewerber erfolgte, eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes
von A gemal § 4 B-GIBG darstellt.

Zum Vorbringen betreffend das Frauenférderungsgebot ist festzuhalten, dass es im gegen-
standlichen Verfahren (vor der B-GBK) insofern irrelevant war, als (nach der zweiten Beurtei-
lung) nur B das Kalkil ,in hoéchstem Ausmafl geeignet® erreichte und eine etwaige
Bevorzugung der Bewerberin gegeniber A (in hohem Ausmal geeignet) in Anwendung des
Frauenférderungsgebotes ohnehin nicht zur Debatte stand.

Zum Frauenférderungsgebot im Allgemeinen halt der Senat fest, dass dessen Anwendung
nicht in Frage kommt, wenn nur eine (1) ,hervorgehobene Verwendung (Funktion)“ ,in der
betreffenden Funktionsgruppe im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehérde® vorhanden
ist. Das Ersuchen der AG fiir Gleichbehandlungsfragen um Uberpriifung der Bewertungen ist
dennoch grundsatzlich als positiv zu werten, da der Verdacht bestand, dass die Qualifikationen
einer Bewerberin aufgrund ihres Geschlechtes unterbewertet worden waren und also die
Prufung einer etwaigen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemaR § 4 B-GIBG gebo-
ten war.

Allgemeine Empfehlungen: Dem BMLVS wird empfohlen, kiinftighin im Vorhinein die Punk-
teanzahl fUr die einzelnen Ausschreibungskriterien und flr die Eignungskalkiile festzulegen.
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Verfahrensdauer: 1. September 2014 bis 9. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 174

2.7.2 Fall2:
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die Nichtzuweisung eines
systemisierten Arbeitsplatzes im Zuge einer grofden Organisationsanderung aufgrund des
Geschlechtes diskriminiert wurde. Sie habe alle Anforderungen, auch die ,Speziellen* erflllt;
die Arbeitsplatze seien aber an mannliche Kollegen vergeben worden.

Das BMLVS hat die Personalentscheidung mit der Vorgabe des BKA und den verfassungs-
rechtlich vorgegebenen Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit
begriindet (,mdglichst budgetschonende Umsetzung der Organisationsanderung®).

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Nichtzuweisung eines Arbeitsplatzes stellt eine Verletzung des Frauenférde-
rungsgebotes und des Gleichbehandlungsgebotes gemal § 11c und § 4 B-GIBG dar.

Die ,Ubergangsregelung® fiir die Einteilung auf systemisierte Arbeitsplétze ist ausschlieRlich
wirtschaftlicher, budgetarer Natur. Die Vorgaben und Prioritdten, namlich Einteilung gemaf der
dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung, Einteilung von Bediensteten ,oberhalb des Al-
terskorridors®, Einteilung von Bediensteten mit der ,voraussichtlich® kiirzeren Dienstzeit bis zu
Ausscheiden aus dieser Funktion® stellen einzig auf die Vermeidung zusatzlicher Kosten ab.
Das Gleichbehandlungs- und das Frauenférderungsgebot des B-GIBG wurden in keiner Weise
in die Uberlegungen miteinbezogen, eine Priifung der fachlichen und persdnlichen Eignung der
Bediensteten wurde nicht vorgenommen.

Empfehlung: Der Senat | der B-GBK empfiehlt dem BMLVS gerade im Hinblick auf den oh-
nedies geringen Frauenanteil bei Arbeitsplatzvergaben auf die Qualifikationen der Bedienste-
ten abzustellen und bei gleicher Qualifikation das Frauenférderungsgebot zur Anwendung zu
bringen und nicht die ,Wirtschaftlichkeit” der Personalmal3nahme im Einzelfall heranzuziehen.

Verfahrensdauer: 23. Dezember 2014 bis 12. April 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 178
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Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

2.5.1 Fall 1a: Nachgeordneter Bereich

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sexuelle Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten des Bediensteten B ihr
gegenuber eine sexuelle Belastigung darstelle.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Der Senat stellt fest, dass B durch diverse AuBerungen und Verhaltensweisen A
gemal § 8 B-GIBG sexuell belastigte.

Das gegenstandliche Gutachten, mit dem eine sexuelle Belastigung festgestellt wurde, kann
gemal § 23a Z 10 B-GIBG nicht im vollen Wortlaut in anonymisierter Form veréffentlicht wer-
den, da Rickschlusse auf den Einzelfall gezogen werden konnten.

Empfehlungen:
Dem BMLVS wird dringend empfohlen,

1. im Zuge der nachsten Organisationséanderungen klare Hierarchien (Vorgesetztenfunktio-
nen) zu schaffen, die auch allen Bediensteten kommuniziert werden;

2. im Rahmen von Fuhrungskrafteseminaren oder -ausbildungen das Thema ,Sexuelle
Belastigung und Mobbing“ anzusprechen,

3. daflr Sorge zu tragen, dass die Antragstellerin und B nicht mehr zusammenarbeiten
mussen und

4. in derart ,mannerdominierten“ Organisationseinheiten speziell auf wertschatzende Um-
gangsformen im Sinne einer gedeihlichen Zusammenarbeit zu achten.

Verfahrensdauer: 18. Marz 2013 bis 6. Februar 2015

Reaktion des Dienstgebers:
~Zum oa. Bezug darf folgende Stellungnahme abgegeben werden.

Empfehlung 1:

Im Zuge der Reorganisation der ... im BMLVS wurde auch das ... mit ... neu aufgestellt.
Im Zuge dieser Organisationsénderung wurde eine neue Geschéftsordnung fir ... erlas-
sen. .... Die Geschéftsordnung (hier sind auch die Zusténdigkeiten und Hierarchien fest-
gelegt) wird den Bediensteten nachweislich zur Kenntnis gebracht.

Empfehlung 2:
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Das Thema ,Sexuelle Beléstigung und Mobbing“ wurde innerhalb der Dienststelle durch
Psychologen und Juristen mit den Mitarbeitern im Rahmen von Kaderfortbildungen erér-
tert und besprochen. Insgesamt ist das Thema ,Mobbing“ auch in der Fihrungskréaf-
teaushbildung ein immanenter  Bestandteil (Landesverteidigungsakademie,
Militdrakademie). Das Thema ,Sexuelle Belastigung” wird im Bereich der Fortbildung in
Disziplinarangelegenheiten behandelt. Die Fortbildung ist auch an Flhrungskréfte ge-
richtet.

Empfehlung 3:
.... Die Beiden miissen nicht zusammenarbeiten.

Empfehlung 4:

Der ... legt auf wertschétzende Umgangsformen einen grolBen Wert und lbernimmt al-
les um dies auch umzusetzen. Im gesamten Bereich des ... wird auf die Umgangsfor-
men geachtet und in diversen Fort- Weiterbildungen, Stabsbesprechungen usw. darauf
hingewiesen. Es zéahlt zu den Dienstpflichten jedes Mitarbeiters, unabhédngig vom Ge-
Schlecht, gegeniiber anderen eine wertschdtzende Umgangsform an den Tag zu legen.
Eine ,ménnerdominierte“ Organisationseinheit kann niemals ein Grund fiir das Vernach-
lassigen eines entsprechenden Umgangs miteinander sein. Es wird dies auch bei den
Kommandantentagungen im ... lber die jeweiligen Kommandanten an die Mitarbeiter
vermittelf. In diesem Bereich sind auch die Erfahrungen der Gleichbehandlungsbeauf-
tragten des BMLVS ein wichtiger Bestandteil und sie wird daher bei diesen Tagungen
immer wieder eingeladen entsprechendes an die ngd. Dienststellen zu berichten. Das ...
verfolgt das Ziel der Frauenférderung und sieht ebenfalls im Umgang miteinander eine
nicht wegzudiskutierende Voraussetzung zur Umsetzung.“

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 147

2.5.1 Fall 1b: Nachgeordneter Bereich
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten von B ihr gegeniber eine
Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes gemal} § 8a B-GIBG darstelle.

A flhrte in ihrem Antrag Folgendes aus: Sie sei seit ... beim Osterreichischen Bundesheer im
... X als Vertragsbedienstete (VB) beschaftigt. Zunachst sei sie als ...assistentin im Bereich der
X tatig gewesen. Die dortige Abteilungsleitung B, habe ... begonnen, sie zu mobben und zu
diskriminieren. Im ... habe sie daher eine Dienstaufsichtsbeschwerde Uber B erhoben. Die
Dienstbehorde habe zwar die Existenz ,massiver und langandauernder Defizite im Bereich des
Betriebsklimas” erkannt, jedoch keine Dienstpflichtverletzung von B festgestellt, was fiir sie bis
heute nicht nachvollziehbar sei. Das Verhalten von B ihr gegenliber habe sich bis heute nicht
verandert. B grifRe sie nicht und vermittle ihr durch verschiedene Verhaltensweisen beim
Zusammentreffen ein Gefuhl der Unerwinschtheit. Mehrmals habe ihr B die Ture absichtlich
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vor der Nase zugeschlagen, breche jedes Gesprach ab, wenn sie (die Antragstellerin) den
Raum betrete u. A.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Der Senat konnte eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes von A gemaf
§ 8a B-GIBG durch B nicht feststellen.

Verfahrensdauer: 18. Marz 2013 bis 16. Februar 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 150

2.5.1 Fall 1c: Nachgeordneter Bereich
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten von B ihr gegenuber eine
Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes gemald § 8a B-GIBG darstelle.

A flhrte in ihrem Antrag Folgendes aus: Sie sei seit ... beim Osterreichischen Bundesheer im
... X als Vertragsbedienstete (VB) beschaftigt. Im ... sei in der Dienststelle bekannt geworden,
dass C sie und zwei Kolleginnen sexuell belastigt habe. Seit Bekanntwerden dieser Vorwlrfe
werde sie von B nicht mehr gegrifit und vermittle ihr diese durch verschiedene Verhaltenswei-
sen ein Gefuhl der Unerwlinschtheit. B behindere aulterdem ihre Arbeitsablaufe, indem sie ihr
notwendige Arbeitsunterlagen vorenthalte, und lasse ihr von Kollegen ausrichten, dass sie sie
Jfertig machen“ werde. Durch das Verhalten von B flhle sie sich als ...und wegen ihres Ge-
schlechtes diskriminiert, erniedrigt und gekrankt.

Mit Schreiben vom ... erganzte A, es habe sich bereits ... im Zuge ihrer Einschulung gezeigt,
dass B sie ,als Frau® nicht akzeptiere und es ihr schwer machen werde. B habe sie gleich zu
Beginn gefragt, was sie ,als Frau“ beim Bundesheer mache und zu ihr gesagt, dass sie ihren
Busen ordentlich zu verstecken habe und sie ein geschminktes Gesicht nicht sehen wolle.
Nachdem sie bei ihrer polizeilichen Einvernahme zu den Vorwurfen gegen C auch eine sexuel-
le Beziehung zwischen B und C angedeutet habe, habe ihr B Uber Kollegen ausrichten lassen,
dass sie sie anzeigen und bei ihrer polizeilichen Einvernahme ,ankratzen® werde, was B dann
auch gemacht habe. Einmal habe sie B sagen gehdrt: ,Das sind nur Weiber, die sich wichtig-
machen wollen. Die Bediensteten haben eh schon die Schnauze voll und werden sicher nichts
mehr sagen.” Fur sie (A) sei klar gewesen, dass mit ,Weibern* sie und zwei Kolleginnen, wel-
che ebenfalls Vorwlrfe gegen C erhoben haben, gemeint seien. Ohne eine Zeitangabe zu
machen, fihrte A noch aus, dass B ihr den Zugang zum ...buch verweigere und sie abfallig
behandle, wenn sie dieses von B verlange. Im ...buch wirden die ...daten dokumentiert, die
sie fur die Abrechnung der ...kostenrechnungen benétige. Durch Bs Verhalten werde sie daher
in ihrer Dienstausibung behindert.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
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Ergebnis: Der Senat konnte eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes von A durch B
gemal § 8a B-GIBG nicht feststellen.

Verfahrensdauer: 18. Marz 2013 bis 16. Februar 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 151

2.5.1 Fall 1d: Nachgeordneter Bereich

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten von B ihr gegenuber eine
Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes gemaf} § 8a B-GIBG darstelle.

A fiihrte in ihrem Antrag Folgendes aus: Sie sei seit ... beim Osterreichischen Bundesheer im...
X als Vertragsbedienstete (VB) beschéaftigt. B sei im Zeitraum von ... bis ... als Personalaushilfe
dem ... dienstzugeteilt und auch ... gewesen. Er habe die wichtige Funktion des Dienstflihren-
den Unteroffiziers wahrgenommen. Im ... habe sie folgende Situation zwischen B und Frau X
(Name der B-GBK bekannt) wahrgenommen bzw. mitgehort, als sie Bs Buro betreten habe
wollen: Er habe sinngemal’ zu Frau X gesagt, er stelle sich gerade vor, wie sich Frau X nackt
auf einem Barenfell kuschle und dass er sich gerne dazukuscheln wirde. Frau X habe darauf-
hin fluchtartig das Buro verlassen, und sie (A) habe B zur Rede gestellt, indem sie ihn gefragt
habe, ob er sich der Respektlosigkeit seiner Aussage bewusst sei. Er habe darauf nur herab-
lassend gemeint, er habe fur solche ,Blddheiten® keine Zeit und sie solle aus einem Buro
verschwinden. Seit diesem Vorfall schikaniere und diskriminiere er sie bei jeder sich ihm bie-
tenden Gelegenheit.

Mit Schreiben vom ... erganzte A, sie habe sich zunachst sehr gut mit B verstanden und mit
ihm viel Uber die Dienstaufsichtsbeschwerde, die sie gegen D erhoben habe, gesprochen, weil
seine Einschatzung als ... fur sie wichtig gewesen sei. Langere Zeit habe sie dann keinen
Kontakt mit ihm gehabt und dann sei er komplett verandert gewesen, weil er sich inzwischen
mit D angefreundet habe. Er habe ihr als einziger Bediensteten angeordnet, ihm Uber ihre An-
und Abwesenheiten Bericht zu erstatten. Einmal habe er gesagt: ,Sie tragen mir zu enge
Jeans und sind mir zu weiblich.“ Da habe sie gewusst, dass er sich mit D ,verbundet® habe.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Der Senat konnte eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes von A durch B
gemal § 8a B-GIBG nicht feststellen.

Verfahrensdauer: 18. Marz 2013 bis 16. Februar 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 152
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2.5.2 Fall 2: Nachgeordneter Bereich

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sexuelle Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten von B ihr gegenliber eine
sexuelle Belastigung gemal § 8 B-GIBG darstelle.

Die Antragstellerin sei seit ... Vertragsbedienstete beim Osterreichischen Bundesheer und im ...
... X als ... tatig. Ihr Vorgesetzter B habe sie in ihrer Dienststelle jahrelang sexuell belastigt und
genotigt. Seit ... sei sie in regelmalliger psychotherapeutischer Behandlung und habe die Uber
lange Zeit andauernden Vorfalle noch immer nicht zur Ganze verarbeiten kdnnen. Die Details
der einzelnen Belastigungshandlungen wolle sie nicht noch einmal schildern, weil sie sonst die
Vorfalle noch einmal durchleben misste und so ihr Therapieerfolg grof3teils zunichte gemacht
werden wurde. Sie verwies daher auf einen Aktenvermerk vom ..., das Protokoll ihrer polizeili-
chen Vernehmung vom ... sowie das Protokoll ihrer Zeugenvernehmung vorm LG fir Strafsa-
chen ... vom ..., die dem Antrag angeschlossen waren.

Daraus gehen im Wesentlichen folgende Vorwiirfe hervor:

B habe sie seit Beginn ihres Dienstverhaltnisses verbal durch Bemerkungen ,ubers Ficken
oder Uber rasierte Muschis“ und durch das Zeigen von pornografischen Heften / Darstellungen
sexuell belastigt. Es habe weiters ein ,standiges Hinterntatscheln und Ankommen am Busen®
gegeben. Sie habe B standig aufgefordert, die Belastigungen zu unterlassen. Ende ... habe B
ihr und ihrer Kollegin Frau Z (Name wurde gegenuber der B-GBK gekannt) ,angeboten®, ihnen
sein ,rasiertes Geschlechtsteil zu zeigen®. Im ... (Ende ... oder Anfang ...) habe sich B ihr in
ihrem Arbeitszimmer von hinten genahert, sich an sie gedriickt, dabei ihr Geschlechtsteil und
ihre Brust berthrt und zu ihr sinngemaf gesagt, sie solle ,zum Ficken“ mit in sein Kammerl
kommen. Sie sei komplett erstarrt gewesen und habe sich nicht mehr bewegen kdnnen, ehe
sie sich nach 2 bis 3 Minuten durch einen Stof3 mit dem linken Ellbogen nach hinten befreien
konnte. Sie kénne sich gesundheitsbedingt nicht mehr an jedes Detail erinnern. Uber diesen
Vorfall habe sie zunachst mit niemandem geredet und auch in der Dienststelle habe sie es
niemandem gemeldet, weil ihr das niemand geglaubt hatte. Das sei einer dieser Vorfalle ge-
wesen, die man in die Schublade stecke und verdrange. Daher habe sie auch bei ihrer polizei-
lichen Einvernahme im ... nichts von diesem Vorfall im Sommer gesagt. Im Rahmen ihrer
Therapie habe sie ca. im ... erstmals mit ihrer Therapeutin dartiber gesprochen und diesen
dann im ... zur Anzeige gebracht. Im Vorfeld der Anzeige habe es keine Gesprache oder Ab-
sprachen mit C oder Frau X Uber die sexuellen Belastigungen gegeben.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Das Verhalten von B gegenilber A stellt eine sexuelle Belastigung gemal § 8 B-
GIBG dar.

Empfehlungen:

1. Dem BMLVS wird dringend empfohlen, B und A nicht mehr an derselben Dienststelle
einzusetzen.
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2. Von (sexuellen) Belastigungen betroffenen Personen sollte umgehend psychologische
Unterstitzung angeboten werden. Es sollte im Einzelfall mit der betroffenen Person per-
sonlich abgeklart werden, ob fir sie eine externe psychologische Betreuung oder eine Be-
treuung vor Ort besser geeignet ist.

3. Es ist in derart ,mannerdominierten Organisationseinheiten speziell auf wertschatzende
Umgangsformen im Sinne einer gedeihlichen Zusammenarbeit zu achten.

Verfahrensdauer: 14. Mai 2013 bis 6. Februar 2015

Reaktion des Dienstgebers:
~,Zum oa. Bezug darf folgende Stellungnahme abgegeben werden.

Empfehlung 1:
... Die Beiden miissen nicht zusammenarbeiten.

Empfehlung 2:

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Verdachtes einer sexuellen Beléastigung wurde
durch das ... psychologische Hilfe angeboten. Auch der Psychologe vom Streitkréftefiih-
rungskommando hat die Hilfe angeboten. Die betroffenen Personen haben jedoch im zi-
vilen Bereich entsprechende Hilfe angenommen.

Der hauseigene Psychologe kam zum Ergebnis, dass eine Betreuung vor Ort durch ihn
nicht zielfiihrend ist. Es sollten Psychologen auB8erhalb des ... bei Bedarf eingebunden
werden. Den Bediensteten wurde klar kommuniziert, dass Sie beim Helpline Service des
Heerespsychologischen Dienstes Unterstlitzung verlangen kénnen. Diese wird zurzeit
nicht in Anspruch genommen.

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 148

2.5.3 Fall 3:
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass die Reihung der Bewerber/innen fur die
Besetzung des Arbeitsplatzes ,....sleiterln X* im Bundesministerium fur Landesverteidigung und
Sport (BMLVS) einen Verstold gegen das Frauenférderungsgebot des § 11c B-GIBG darstelle.

A wurde gemeinsam mit B (Mitbewerber) und einem weiteren mannlichen Bewerber mit dem
Gesamtkalkul ,im hoéchsten Ausmall* geeignet eingestuft; die Dienstbehérde habe aber B an
erste Stelle gereiht. Durch die Beschwerde von A hat die Arbeitsgruppe fur Gleichbehandlungs-
fragen ,Einspruch® erhoben. Es wurde darauf hingewiesen, dass es eine Grundsatzentschei-
dung des Senates | der B-GBK gibt, wonach innerhalb eines Kalkiils keine Abstufung mehr
vorzunehmen ist, und daher A laut Frauenforderungsplan mit dem Arbeitsplatz hatte betraut
werden mussen.
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Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Reihung von A an die zweite Stelle des Vorschlages zur Besetzung des Ar-
beitsplatzes ,,...sleiterln X* im BMLVS stellt eine Verletzung des Frauenférderungsgebotes des
§ 11c B-GIBG dar.

Die Eignung der Bewerber/innen wurde anhand einer Bewertungsmatrix und anhand von
Bewerbungsgesprachen (verbale Beurteilung) festgestellt mit dem Ergebnis, dass sowohl die
Bewerberin als auch der Bewerber im Gesamtkalkul ,in héchstem Ausmal® fur den betreffen-
den Arbeitsplatz qualifiziert seien, wobei B von allen Bewerberlnnen die meisten Punkte er-
reichte. Der ,Abstand“ von A zu B betrug insgesamt ,minus 10 Punkte®, weil er beim Kriterium
.Besondere Kenntnisse der einschlagigen dienst-, besoldungs- und wehrrechtlichen Vorschrif-
ten“ aufgrund seiner Vorverwendung im Zusammenhang mit Dienstrechtsangelegenheiten und
Arbeitsplatzbewertungen 50 Punkte erhielt, wahrend A in diesem Kriterium mit 40 von maximal
60 Punkten bewertet wurde. In allen anderen Kriterien wurden beide punktegleich bewertet.
Der Besetzungsvorschlag lautete letztlich auf B, wobei um Einteilung von A ersucht wurde,
sofern B nicht zum Zug komme.

Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe fir Gleichbehandlungsfragen des BMLVS flihrte aus, dass
alle Bewerber/innen, die in der Kategorie ,in hochstem Ausmal’ geeignet® eingestuft werden,
als bestgeeignet anzusehen seien und die ,Punkteanzahl“ nicht entscheidend sei, sondern nur
mehr der ,Abstufungsbildung“ diene. Da die Bewerberin also als gleich geeignet anzusehen
sei wie der nach Punkten vorne liegende Mitbewerber, sei ihr in Anwendung des § 11c B-GIBG
der Vorrang zu geben.

Wie dies bereits von der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe fir Gleichbehandlungsfragen des
BMLVS in der Sitzung des Senates dargelegt wurde, ist anlasslich eines anderen Falles vor
dem Senat | der B-GBK bekannt, dass die fur das Ausschreibungsgesetz (AusG) legistisch
zustandige Abteilung 11I/4 im BKA die Rechtsansicht vertritt, dass eine Bewerberin innerhalb
des Kalkils ,im héchsten Ausmaly geeignet als im Sinne des § 11c B-GIBG gleich geeignet
wie der ,bestgeeignete” Mitbewerber anzusehen ist und die ,Gewichtung® (nach Punkten oder
Prozenten) der Transparenz und Nachvollziehbarkeit des ,Entscheidungspfades” dient. Sofern
also mehrere Bewerber/innen einem der drei Kalkile zugeordnet wurden, sind alle ein und
demselben Kalkil zugeordneten Bewerber/innen als gleich geeignet einzustufen (vgl. 10.
Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014, Teil 2, Seite 236f).

Empfehlungen:
Dem BMLVS wird empfohlen,

1. A mitdem Arbeitsplatz ,,...“ zu betrauen,

2. das Gleichbehandlungs- und Frauenférderungsgebot zu beachten, um in der Hierarchie-
ebene ,....“ der 50%-Quote naher zu kommen,

3. die / den zustandige/n Gleichbehandlungsbeauftragte/n von Anfang an in die Auswahlver-
fahren (beratend) einzubinden.

Verfahrensdauer: 14. Janner 2014 bis 2. September 2015
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Reaktion des Dienstgebers:

,Zu do. GZ ..., vom ..., beehrt sich das BMLVS mitzuteilen, dass der do Empfehlung auf
Einteilung der Fr. A auf den Arbeitsplatz ,....%, im BMLVS/... bereits mit ... nachgekom-
men wurde.“

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 165
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2.8 Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft

2.8.1 Fall 1: Nachgeordneter Bereich
Tatbestand: Begriindung des Dienstverhaltnisses

Sachverhalt: A (= Antragstellerin) behauptet in ihrem Antrag, dass sie durch die Nichtbertick-
sichtigung ihrer Bewerbung um die Planstelle einer ... / eines ... aufgrund des Geschlechtes
gemal § 4 Z 1 B-GIBG diskriminiert worden sei. Ausgefihrt wurde, dass A als ...lehrling bei ...
beschaftigt gewesen sei und ...prifung mit ausgezeichnetem Erfolg und mit ,Sehr gut® in allen
Prifungsgegenstanden abgeschlossen habe. Weiters habe sie beim ,...“den 2. Rang erreicht
und auch erfolgreich am ... teilgenommen. Nachdem bekannt geworden sei, dass eine Plan-
stelle nachbesetzt werde, habe sich A um diese Stelle beworben. Nachdem sie keine Antwort
auf ihre Bewerbung erhalten habe und auch keine Ausschreibung der Stelle erfolgt sei, habe
sie B, auf ihre Bewerbung angesprochen. B habe mitgeteilt, die Stelle sei bereits besetzt und
zwar mit einem Mann, der zeitgleich mit A die ...lehre absolviert habe. A habe daraufhin B, C
und D (Frauenbeauftragte) schriftlich ihre Bedenken gegen diese Besetzung geaullert. In der
Folge sei die Planstelle von ... ausgeschrieben worden und A habe sich noch einmal bewor-
ben. Es sei eine Aufnahmekommission eingesetzt worden, und letztlich habe der Bewerber die
Planstelle erhalten. Dies stelle eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes von A dar, da
der Bewerber keine bessere fachliche Qualifikation haben kodnne. Selbst wenn nur gleiche
Eignung vorliegen sollte, hatte A aufgrund des Frauenférderungsgebotes die Stelle bekommen
mussen. Uberdies habe alles darauf hingedeutet, dass die Stelle bereits vor der Ausschrei-
bung an den Bewerber vergeben gewesen sei.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Nichtbertcksichtigung der Bewerbung um die Planstelle einer ... / eines ...stellt
eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes von A gemal § 4 Z 1 B-GIBG dar.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die einzige Erklarung der ... und des ... flr
die Ablehnung der Bewerbung von A die war, dass flr den Arbeitsplatz ... spezifische Arbeits-
anforderungen bestlinden, die mit ... umschrieben wurden. Ein Vergleich der Qualifikationen
der Bewerberin und des Bewerbers wurde nicht einmal ansatzweise angestellt.

Eine derartige Begrindung flr eine Arbeitsplatzbesetzung stellt eindeutig kein auf sachlichen
Gesichtspunkten beruhendes Argument dar, sondern zeugt von einer Personalentscheidung,
die auf Geschlechterstereotypen beruht.

Empfehlungen:

Dem BMLFUW wird empfohlen,

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 268



Anonymisierte Gutachten des Senates |: BMLFUW

1. die Besetzung von Arbeitsplatzen entsprechend dem Anforderungsprofil vorzunehmen und
Qualifikationsvergleiche zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern anzustellen,

2. den eigenen Frauenforderungsplan ernst zu nehmen und die Dienststellenleitungen auf
dessen Einhaltung aufmerksam zu machen.

Verfahrensdauer: 3. Oktober 2014 bis 1. August 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 180
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2.9 Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie

Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

2.7.2 Fall 2: Nachgeordnete Dienststelle

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) beantragt festzustellen, dass sie durch die Nichtaus-
schreibung der Funktion einer ... / eines ... des X durch das Bundesministerium fir Verkehr,
Innovation und Technik (BMVIT) aufgrund des Geschlechtes diskriminiert worden sei.

Am ... habe die Gleichbehandlungsbeauftragte die zur Veranlassung der Ausschreibung bzw.
Weiterbestellung berufene Dienststelle rechtzeitig schriftlich darauf hingewiesen, dass eine
Ausschreibung der genannten Funktion zu erfolgen habe. Dem Vernehmen nach sei inzwi-
schen B per ... weiterbestellt worden, eine Ausschreibung sei nicht erfolgt. Der Umstand der
Nichtausschreibung stelle eine weitere Diskriminierung von A dar. Die B-GBK mdge daher
feststellen, dass die Antragstellerin aufgrund dieses Umstandes erneut aufgrund des Ge-
schlechtes diskriminiert worden sei, dass ihr Schadenersatz zustehe, wobei im Hinblick auf die
wiederholte Diskriminierung auch die Bestimmungen der §§ 19a und 19b B-GIBG (Bemessung
der Entschadigung bei Mehrfachdiskriminierung und bei erlittener personlicher Beeintrachti-
gung) Berlcksichtigung zu finden haben und dass hinkunftig in gleichgelagerten Fallen eine
Ausschreibung zu erfolgen habe.

Zur naheren Begrindung verwies die Antragstellerin auf nachstehendes — von der Gleichbe-
handlungsbeauftragten generell flr derartige Falle eingeholtes — Rechtsgutachten von Univ.-
Prof. ... vom ...:

... Wurde eine Dienstnehmerin oder ein Dienstnehmer bei einer befristeten Funktionsibertra-
gung diskriminiert, so fihrt eine Weiterbestellung nach Fristablauf ohne neuerliche Ausschrei-
bung zu einer neuerlichen Diskriminierung; der Dienstgeber hat von seinem Ermessen, eine
Weiterbestellung vorzunehmen oder eine Ausschreibung durchzufiihren, in dem Sinne des
Gesetzes Gebrauch zu machen und ist zu rechtmafiger Vorgangsweise verpflichtet, Er hat
daher eine Weiterbestellung zu unterlassen, weil eine solche die zunachst begangene Diskri-
minierung zeitlich verlangern wirde und daher rechtswidrig ist. Der Dienstgeber hat daher in
einem solchen Fall eine Ausschreibung vorzunehmen. Die ursprunglich diskriminierte Dienst-
nehmerin kann eine solche Neuausschreibung nicht unmittelbar erzwingen; wohl aber besteht
die Mdglichkeit sich neuerlich an die Bundes-Gleichbehandlungskommission zu wenden. Es
liegt namlich insofern ein neuer Sachverhalt vor, als die erste Feststellung der Bundes-
Gleichbehandlungskommission nur auf die befristete Funktion bezogen war und daher den
Tatbestand der Verlangerung der Diskriminierung durch die Weiterbestellung nicht erfassen
konnte.”

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
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Ergebnis: Die Nichtausschreibung der Funktion einer ... / eines ... des X, sondern die Weiter-
bestellung des ... B in dieser Funktion, stellt keine Diskriminierung der Antragstellerin aufgrund
des Geschlechtes gemal § 4 Z 5 B-GIBG dar.

Verfahrensdauer: 6. Mai 2013 bis 17. November 2014

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 144

2.7.3 Fall 3: Nachgeordnete Dienststelle

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Aus- und Weiterbildung

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptet, dass er durch die Ablehnung seines Antrags auf
Teilnahme an drei Fortbildungsseminaren durch die V. des X aufgrund des Geschlechtes bei
MalRnahmen der ressortinternen Aus- und Weiterbildung gemal § 4 Z 4 B-GIBG sowie beim
beruflichen Aufstieg gemaRl § 4 Z 5 B-GIBG diskriminiert worden sei.

A sei ... Referent (...) und Mitarbeiter des ... Auskunftsdienstes im X. Aufgrund einer Nebenbe-
schaftigung als ... sei ihm fur den Zeitraum von ... bis ... eine Herabsetzung der Wochendienst-
zeit auf 60 Prozent genehmigt worden.

Am ... habe er sich zu drei Fortbildungsseminaren angemeldet, die von seiner unmittelbaren
Dienst- und Fachvorgesetzten, ..., sowie dem fir den ... Bereich zustandigen V des X, ...,
sofort bewilligt worden seien. Am ... habe die flir den ... Bereich des X zustandige V., ..., als
Dienstbehérde 1. Instanz die Genehmigung seiner Fortbildungsantrage jedoch ,,im Hinblick auf
die Herabsetzung der Arbeitszeit und Bildungskonzept® abgelehnt. Bei mindestens zwei Kolle-
ginnen, die ebenfalls aufgrund einer Nebenbeschaftigung ihre Dienstzeit reduziert haben,
seien beantragte WeiterbildungsmalRnahmen jedoch genehmigt worden, was ihm von der
Personalvertretung (PV) bestatigt worden sei. Als einziger Unterschied fir die Ablehnung
seiner Fortbildungen sei das unterschiedliche Geschlecht festzumachen, weshalb er sich
aufgrund des Geschlechtes diskriminiert erachte.

Er teile die Meinung seiner Fachvorgesetzten, dass die beantragten Kurse mit den fur ihn
festgelegten Bildungszielen und dem Bildungskonzept des X Ubereinstimmen. Die Kurse seien
von seiner unmittelbaren Vorgesetzten den festgelegten Bildungszielen (,Skills“) des fur ihn als
... Mitglied gultigen ,Skills-Profils“ und den noch offenen Punkten seines Bildungskonzeptes
(Teamfahigkeit, Konfliktmanagement, Projektmanagement) zugeordnet worden.

Die Nichtbewilligung seiner Fortbildungen benachteilige ihn auch in seiner langerfristigen
beruflichen Entwicklung. Hierdurch werde er etwa im Hinblick auf die zu erwartende Nachbe-
setzung der Vorstandsposition seiner Abteilung (... gehe mit Jahresende in Pension) hinsicht-
lich einer moglichen Bewerbung benachteiligt, weil es ihm verunmaoglicht werde, zeitgerecht
die Vorgaben des Bildungskonzeptes zu erfillen. Daher erachte er sich auch beim beruflichen
Aufstieg aufgrund des Geschlechtes diskriminiert.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
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Ergebnis: Eine Diskriminierung von A aufgrund des Geschlechtes gemalt §4 Z4 und Z 5 B-
GIBG liegt nicht vor.

Empfehlung: Dem X wird dringend empfohlen, klare Regelungen fur die Anmeldung zu Aus-
und Fortbildungen und deren Genehmigung sowohl fur Mitarbeiter/innen als auch fir Vorge-
setzte zu treffen und diese unmissverstandlich zu kommunizieren.

Verfahrensdauer: 27. August 2013 bis 5. Juni 2015

Reaktion des Dienstgebers:

LEntsprechend der Nachfrage der Umsetzung der Empfehlung zum Gutachten GZ ...
darf ich wie folgt antworten:

Der Empfehlung des Gutachtens wurde nachgekommen und zwar wie folgt:

Das Aus- und Weiterbildungskonzept wurde in Absprache mit den Mitarbeiter/innen so-
wie mit Zustimmung der Belegschaftsvertretungen (berarbeitet und im Intranet zu Be-
ginn des Jahres 2015 verdffentlicht.

Zugleich wurde der Anmeldeprozess standardisiert in den elektronischen Akt integriert,
was ebenfalls via Intranet den Mitarbeiter/innen kommuniziert wurde.

In diesem Standardprozess erfolgt It. giiltigem Bildungskonzept (Punkt ... Antragstellung
und Anmeldung) die Genehmigung durch den / die direkte/n Vorgesetzte/n.“

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 160
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2.10Universitatsbereich

2.10.1 Fall 1: Universitat X
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 20. Oktober 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

2.10.2 Fall 2: Universitat Y
Tatbestand: angemessene Abhilfe
Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 6. November 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im néchsten Bericht Auskunft gegeben.
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Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

2.11.2 Fall 2: Universitat Y
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die Nichtbertcksichtigung ihrer
Bewerbungen um eine, in eventu zwei Professuren, aufgrund des Geschlechtes diskriminiert
wurde. Die gesetzliche ,Frauenquote® von mindestens 40 Prozent der Mitglieder der Beru-
fungskommission ist wahrend des Verfahrens nicht eingehalten worden.

Nach Ansicht der Antragstellerin wird aber — die Kommissionsitzungen werden ... laufend ohne
Einhaltung der vierzigprozentigen Frauenquote abgehalten — durch diese Praxis ... nicht nur
die Antragstellerin, sondern Frauen Uberhaupt bei Bewerbungen systematisch diskriminiert.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis:

1. Die gesetzlich festgelegte Frauenquote von 40 Prozent in Kollegialorganen gemafy Uni-
versitatsgesetz 2002 (UG 2002) ist bei allen Sitzungen des Kollegialorgans einzuhalten.

2. Die Nichtberucksichtigung der Bewerbungen von A um eine der beiden ausgeschriebenen
Professuren stellt im Kontext der Vorgange des gesamten Auswahlverfahrens eine Dis-
kriminierung der Antragstellerin aufgrund des Geschlechtes gemaf § 4 Z 5 B-GIBG dar.

Verfahrensdauer: 7. Dezember 2012 bis 15. September 2014

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 141
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2.11 Bundesmuseen

2.11.1 Fall 1:

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen
Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 24. November 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im néchsten Bericht Auskunft gegeben.
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2.12 Bundestheater

2121 Fall 1:

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen
Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 7. Janner 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im néchsten Bericht Auskunft gegeben.

2.12.2 Fall 2:

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen
Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 12. Janner 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

2.12.3 Fall 3:

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen
Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 31. Juli 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.
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2.13 Telekom Austria AG

Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

2.14.1 Fall 1:
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die Nichtbertcksichtigung ihrer
Bewerbung um die Planstelle ,Customer Delivery Senior Managerin / X* der A1 Telekom Aus-
tria AG aufgrund des Geschlechtes gemal § 4 Z 5 B-GIBG diskriminiert worden sei.

A sei seit 1980 bei der nunmehrigen A1 TA in ... beschaftigt. Nach diversen TA-internen Abtei-
lungen sei sie vor ca. 5 Jahren in ihre jetzige Dienststelle gewechselt, wo sie in der Abteilung
~Customer Delivery Management X“ als ,A. M.“ tatig sei. Sie habe sich in dieser Abteilung um
die Stelle als ,Senior Manager/in“ beworben und an einem Hearing teilgenommen, zum Zug
gekommen sei jedoch der (méannliche) Mitbewerber B. Durch ihre jahrelange Erfahrung und
ihrer Tatigkeit als ,A. M.“ in dieser Abteilung erfllle sie die in der Arbeitsplatzausschreibung
angefiuhrten Anforderungen zur Ganze. B komme aus einem anderen Arbeitsbereich und
erfllle weder in technischer noch in reprasentativer Hinsicht die geforderten Qualifikationen.
Sie erachte sich aufgrund des Geschlechtes diskriminiert, weil sie im Vergleich zu ihm besser
geeignet sei. Fur die Diskriminierung verantwortlich seien ihr Teamleiter E., ..., und ihr Grup-
penleiter F., ..., der letztlich Uber die Besetzung der Stelle entschieden habe. Die Personalent-
scheidung stehe auch im Widerspruch zu wiederholten Aussagen ihres Abteilungsleiters zu
den Entwicklungsmdglichkeiten im Team, wonach der Aufstieg von der Position ,Delivery
Manager/in“ Gber ,Delivery Advanced Manager/in® zur Position ,Delivery Senior Manager/in*
vorgesehen sei.

Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe fur Gleichbehandlungsfragen der A1 TA, ..., fugte dem
Antrag hinzu, sie habe am Hearing vom ... telgenommen und dieses habe auf sie den Ein-
druck des ,ausgesuchten Bewerbers® hinterlassen. So habe eine Person ca. 50 Prozent der an
den Bewerber B gestellten Fragen stellvertretend fiir ihn beantwortet. Erst im Nachhinein sei
bekannt geworden, dass diese Person offiziell nicht eingeladen gewesen sei.

Neben A’s Antrag brachte sie auch fur einen Mitbewerber einen Antrag bei der B-GBK ein, der
aufgrund der behaupteten Diskriminierung aufgrund des Alters in die Zustandigkeit von Senat I
der B-GBK fiel.

Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht

Ergebnis: Die Nichtbertcksichtigung der Bewerbung von A um die Planstelle ,Customer De-
livery Senior ManagerIn/X“ stellt eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes gemal} § 4
Z 5 B-GIBG durch die A1 Telekom Austria AG dar. Vergleicht man die Kenntnisse und Erfah-
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rungen von A und B auf der Grundlage der Ausschreibung so ergibt sich eindeutig eine héhere
Qualifikation von A. Die A1 Telekom Austria hat keinen Vergleich vorgenommen.

Empfehlungen:

Der Al Telekom Austria AG wird empfohlen,

1.

objektive und transparente Auswahlverfahren durchzufiihren, insbesondere die Zusam-
mensetzung einer Hearing-Kommission bereits im Vorfeld festzulegen,

nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung Uber das MalR
der jeweiligen Eignung sachlich zu begriinden

die Bestimmungen des B-GIBG in die Fuhrungskrafte-Ausbildung aufzunehmen,

eine allfallige Gewichtung der besonderen Kenntnisse und Fahigkeiten bei der Beurteilung
der Eignung bereits im Ausschreibungstext anzuftihren,

die / den zustandige/n Gleichbehandlungsbeauftragte/n von Anfang an in die Auswahlver-
fahren (beratend) einzubinden (beginnend mit der Erstellung des Ausschreibungstextes).

Verfahrensdauer: 10. September 2013 bis 29. Juni 2015

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2

Reaktion des Dienstgebers:

L,danke fiir Ihr Schreiben vom .... Wir haben in den letzten Monaten unsere unterneh-
mensinternen Abléufe betreffend Auswahlverfahren aktualisiert und diirfen die Fragen
wie folgt beantworten:

Zum Punkt 1. Objektive und transparente Auswahlverfahren durchzufiihren, insbeson-
dere die Zusammensetzung der Hearing-Kommission bereits im Vorfeld festzulegen®

Unsere Zielsetzung ist es, die Auswahlverfahren objektiv und transparent durchzufiih-
ren. Das Interview fiihrt in der Regel eine Spezialistin oder ein Spezialist von Human
Resources gemeinsam mit der Flihrungskraft. Zum Interview sind in der Regel Perso-
nalvertretung (in Person des Vorsitzenden des zustdndigen Vertrauenspersonenaus-
schusses) und Gleichbehandlungsbeauftragte/r eingeladen. Der Teilnehmerkreis ist
somit in der Regel klar festgelegt.

Zum Punkt ,2. Nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststel-
lung lber das Mal3 der jeweiligen Eignung sachlich zu begriinden®

Die Entscheidung (ber die Besetzunag trifft die Fiihrungskraft unter Einziehung der Beur-
teilungen der (ibrigen Interview-Teilnehmer (s. Punkt 1). Die Entscheidung erfolgt jeden-
falls sachlich aufgrund der Qualifikation bzw. Eignung. Durch die Einschétzungen der
tbrigen Interview-Teilnehmer erfolgt eine Qualitétssicherung der Entscheidung der Fiih-
rungskraft.
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Zum Punkt ,3. Die Bestimmungen des B-GIBG in die Fiihrungskréfte-Ausbildung aufzu-
nehmen.*

Die Themenstellungen des B-GIBG (Gleichstellung, Gleichbehandlung, Diskriminie-
rungsverbot) sind Teil unserer Fiihrungskréfteausbildung. Darliber hinaus vermitteln wir
in diesem Zusammenhang unseren Fiihrungskréften auch Informationen (iber unseren
unternehmensinternen Frauenférderplan.

Zum Punkt 4. Eine allféllige Gewichtung der besonderen Kenntnisse und F&higkeiten
bei der Beurteilung der Eignung bereits im Ausschreibungstext anzufiihren,“

Unsere Ausschreibungen enthalten neben den Aufgaben der Stelle auch die Anforde-
rungen, die an die Bewerberin oder den Bewerber gestellt werden.

Zum Punkt ,5.Die / den zustdndigen Gleichbehandlungsbeauftragte/n von Anfang an in
die Auswahlverfahren (beratend) einzubinden (beginnend mit der Erstellung des Aus-
schreibungstextes)”

Job-Ausschreibungen werden objektiv und geschlechtsneutral nach einem vorgegebe-
nen Standard formuliert. Grundsétzlich wird Personalvertretung und Gleichbehand-
lungsbeauftragte/n zu Interviews eingeladen. Auf die Férderung von Frauen wird ein
besonderes Augenmerk gelegt.”

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 162
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2.14 Unternehmensbereich Post AG

2141 Fall 1:

Tatbestand: Sexuelle Belastigung
Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 3. August 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

2.14.2 Fall 2:

Tatbestand: Sexuelle Belastigung
Diskriminierungsmerkmal: Geschlecht
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 3. August 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.
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3 Anonymisierte Gutachten des Senates

Die vorgelegten Beschwerdefalle, die mit einer Gutachtenserstellung endeten, sind nach Res-
sorts bzw. Obersten Organen und Universitaten / Padagogischen Hochschulen geordnet und
zusammengefasst. Seit 1. Juli 2004 sind alle Gutachten im vollen Wortlaut in anonymisierter
Form auf der Homepage des Bundesministeriums fir Gesundheit und Frauen verdffentlicht
und kdnnen kostenlos abgerufen werden.

Tabelle 4 Gutachten des Senates Il der B-GBK

Ressort Gutachten
BM fir Bildung und Frauen 1 (3 offen)
BM flr Finanzen 3
BM fir Inneres 30 (7 offen)
BM fir Justiz 2 (1 offen)
Universitatsbereich 1
Bundestheater (2 offen)
Telekom Austria AG 1
insgesamt 38 (13 offen)

Die Ressortbezeichnungen richten sich nach dem im Berichtszeitraum geltenden Bundesmini-
steriengesetz.

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 281


http://www.bmgf.gv.at/home/Frauen_Gleichstellung/Gleichbehandlung/Gleichbehandlung_s_kommissionen/Bundes_Gleichbehandlungs_kommission/Gutachten_Senat_II/

Anonymisierte Gutachten des Senates Il: BMBF

3.1 Bundesministerium fiir Bildung und Frauen

3.1.1 Fall1: SSR/LSR

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung, Alter
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 15. April 2014 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

3.1.2 Fall2: SSR/LSR

Tatbestand: Belastigung, Sonstige Arbeitsbedingungen, Beendigung des Dienstverhaltnisses
Diskriminierungsmerkmal: Religion

Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 13. Mai 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

3.1.3 Fall3: SSR/LSR

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen (Belastigung)
Diskriminierungsmerkmal: Religion

Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 28. Juli 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.
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Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

3.4.3 Fall 3: LSR/SSR
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen, Belastigung

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A), Lehrerin an einer Bundesschule, behauptete, von der
Direktorin der Schule aufgrund des Alters gemaf § 16 B-GIBG diskriminiert worden sein. Dies
dadurch, dass sie nichts gegen ,Mobbing-Attacken® einiger Lehrer und Lehrerinnen der Schule
unternommen habe. Daraus, dass sich die Direktorin negativ Uber das Alter der A gedul3ert
habe, sei zu schlie®en, dass es ihr nicht ungelegen gekommen sei, dass versucht worden sei,
die A aus dem Lehrerkollegium zu vertreiben. Die diskriminierenden Handlungen der Direktorin
(D) hatten darin bestanden, dass diese, als sie noch Lehrerin an der Schule und Klassenvor-
standin gewesen sei, es abgelehnt habe, die A in ihrer Klasse unterrichten zu lassen, und zwar
mit der Begrindung, dass sie ein junges Team wolle. Als Direktorin habe sie dann die A ge-
fragt, ob sie denn noch nicht in Pension gehen kénne. In der Folge habe sich die A immer
wieder fur ihre Arbeit rechtfertigen missen. D habe ihre Arbeit entweder selbst kritisiert, oder
unqualifizierte Angriffe einfach im Raum stehen lassen, ohne ihnen als Schulleiterin Einhalt zu
gebieten. Die A beschrieb diverse Konflikte und Unstimmigkeiten mit und Vorwurfe von Kolle-
gen bzw. Kolleginnen, die der Anlass gewesen seien, die Direktorin um Hilfestellung bzw.
Vermittlung zu ersuchen. Diese habe jedoch nicht oder nicht adaquat reagiert. Nachdem sich
die Beschwerden Uber die A gehauft hatten, sei die Frage naheliegend gewesen, ob es wo-
moglich einen jungen Kollegen oder eine junge Kollegin gebe, dem / der man im Fall ihres
Wegganges ihre Stunden geben konnte. Tatsachlich sei eine Unterrichtspraktikantin mit den
entsprechenden Fachern an der Schule gewesen und diese habe mit Beginn des Kranken-
standes der A teilweise ihr Stunden Gbernommen.

Diskriminierungsmerkmal: Alter, Geschlecht

Ergebnis: Zusammengefasst ergab sich aus dem Vorbringen der A kein Zusammenhang
zwischen den (behaupteten) ,Angriffen“ und ihrem Alter, mit Ausnahme der angeblichen AuRRe-
rung der Direktorin als diese noch Lehrerin war, namlich sie wolle ein junges Team. Dies be-
stritt die Direktorin insofern glaubwurdig, als sie ausfihrte, mit der damaligen Direktorin Uber
Teamzusammensetzungen nicht gesprochen und als Lehrerin auch keinen Einfluss auf Perso-
nalangelegenheiten gehabt zu haben. Im Zuge des Verfahrens stellte sich auch heraus, dass
die besagten Konflikte schon lange vor Ubernahme der Schulleitung durch die jetzige Direkto-
rin bestanden. Insgesamt konnte die Direktorin nachvollziehbar darlegen, weshalb sie sich im
Zusammenhang mit einzelnen Vorfallen fur eine bestimmte Vorgehensweise entschieden
hatte. Das Verhalten der Direktorin gegenuber der A stellt daher keine Diskriminierung auf-
grund des Alters im Sinne des § 16 (Belastigung) B-GIBG dar.

Verfahrensdauer: 15. Mai 2013 bis 23. Juli 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 45
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3.2 Bundesministerium fiir Finanzen

3.2.1 Fall 1: Nachgeordneter Bereich

Die Ausfertigung des Gutachtens ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts bereits erfolgt. Die
Veroffentlichung auf der Homepage wird zeithah erfolgen. Nachzulesen im nachsten Bundes-
Gleichbehandlungsbericht 2018.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Alter
Ergebnis:

Verfahrensdauer: 13. Oktober 2014 bis 13. Juli 2016
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Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

3.1.1 Fall 1: Nachgeordneter Bereich
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich bei der Besetzung der Funktion des / der
Vorsitzenden eines Berufungssenates im Unabhangigen Finanzsenat (UFS) aufgrund der
Weltanschauung diskriminiert. Nachdem er nicht zum Zug gekommen sei, obwohl ihn die
Begutachtungskommission an erster und die letztlich erfolgreiche Bewerberin an zweiter Stelle
gereiht habe, musse er davon ausgehen, dass seine Nahe zur FSG bzw. die Nichtzugehorig-
keit zu einer OVP-nahen Organisation ausschlaggebend fiir die Ablehnung seiner Bewerbun-
gen gewesen sei.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat stellte eine Diskriminierung des A aufgrund der Weltanschauung fest.
Das Gutachten der Begutachtungskommission war flr den Senat insofern schllssig, als die
Erstreihung des A damit begriindet wurde, dass er bereits Mitglied des UFS gewesen sei,
wahrend die Bewerberin bisher in weisungsabhangigen Institutionen tatig gewesen sei. Wei-
ters wurden nach Ansicht des Senates die Kompetenzen des A im Vergleich zu jenen der
Bewerberin unterbewertet bzw. wurde das Expertenwissen der Bewerberin Uberbewertet.

Empfehlungen:

Der Senat empfiehlt,

1. im Falle eines wiederholt mangelhaften Gutachtens, der Begutachtungskommission Er-
ganzungen aufzutragen;

2. im Entscheidungsverfahren das Prifungsergebnis der Begutachtungskommission nicht
auszuschalten.

Verfahrensdauer: 29. Oktober 2013 bis 12. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 56

3.1.2 Fall 2:

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, die Ausfertigung des
Gutachtens ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts bereits erfolgt. Die Veroffentlichung auf der
Homepage wird zeitnah erfolgen. Nachzulesen im nachsten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2018.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Alter
Ergebnis:

Verfahrensdauer: 20. Dezember 2013 bis 13. Juli 2016
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3.3 Bundesministerium fiir Inneres

3.3.1 Fall 1a bis 1b: LPD - Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um
hoherwertige Verwendungen

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtbertcksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,Sachbereichsleiter/in und 2. Stellvertreter/in des / der Komman-
danten/in der Polizeiinspektion X* aufgrund der Weltanschauung und / oder des Alters diskri-
miniert. Er sei jedenfalls fachlich besser qualifiziert als der zum Zug gekommene, wesentlich
jungere Bewerber B. Es sei daher davon auszugehen, dass seine (des A) friihere Tatigkeit als
Personalvertreter der FSG und / oder sein Alter ausschlaggebend fiir die Auswahlentscheidung
gewesen sei.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung, Alter

Ergebnis: Der Senat stellte fest, dass der A nicht aufgrund der Weltanschauung und / oder
aufgrund des Alters diskriminiert wurde. Zu diesem Ergebnis kam der Senat, weil die Dienst-
behdrde darlegte, dass B bereits mehrere Jahre auf der Pl X (=die gegenstandliche PI) qualifi-
zierter Sachbearbeiter war, wahrend der A seit einigen Jahren als Sachbearbeiter und
3. Stellvertreter des PI-Kkommandanten am Bezirkspolizeikommando X Dienst versah. Weiters
sei B bereits bei der Besetzung der Planstelle ,Sachbereichsleiter/in und 3. Stellvertreter/in des
/ der Inspektionskommandanten/in der Pl X“ vor dem A gereiht worden. Somit war fir den
Senat die bessere Eignung des B nachvollziehbar.

Verfahrensdauer: 2. April 2014 bis 12. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 63

3.3.2 Fall1b: LPD
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtberiicksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,Sachbereichsleiter/in und 3. Stellvertreter/in des / der Komman-
danten/in der Polizeiinspektion X“ aufgrund der Weltanschauung diskriminiert. Er sei jedenfalls
besser qualifiziert als der zum Zug gekommene Bewerber B. Es sei daher davon auszugehen,
dass seine (des A) friihere Tatigkeit als Personalvertreter der FSG ausschlaggebend fir die
Auswahlentscheidung gewesen sei.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung
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Ergebnis: Der Senat stellte fest, dass der A nicht aufgrund der Weltanschauung diskriminiert
wurde. Zu diesem Ergebnis kam der Senat, weil die Dienstbehorde darlegte, dass B bereits
mehrere Jahre auf der Pl X (=die gegenstandliche PI) qualifizierter Sachbearbeiter und Leiter
der Kriminaldienstgruppe war, wahrend der A seit ca. 8 Jahren als Sachbearbeiter am Bezirks-
polizeikommando X Dienst versah. B hatte somit im Bereich Filhrung einen Vorteil gegenlber
dem A, der lediglich fihrungsunterstiitzend tatig war. Somit war das Vorliegen eines weltan-
schaulichen Motivs flir die Auswahlentscheidung auszuschlief3en.

Verfahrensdauer: 2. April 2014 bis 12. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 64

3.3.3 Fall 3: Nachgeordneter Bereich
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 23. April 2014 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

3.34 Fall4:LPD

Die Ausfertigung des Gutachtens ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts bereits erfolgt. Die
Veroffentlichung auf der Homepage wird zeithah erfolgen. Nachzulesen im nachsten Bundes-
Gleichbehandlungsbericht 2018.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung
Ergebnis:

Verfahrensdauer: 30. Juni 2014 bis 3. August 2016

3.3.5 Fall5:LPD
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Religion, Weltanschauung, Alter

Ergebnis: offen
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Verfahrensdauer: 25. Februar 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

3.3.6 Fall 6a bis 6b: LPD — Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um
hoherwertige Verwendungen

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Alter, Weltanschauung
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 15. April 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im néchsten Bericht Auskunft gegeben.

3.3.7 Fall 6b: LPD

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Alter, Weltanschauung
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 15. April 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

3.3.8 Fall8:LPD

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Alter
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 10. Juni 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

3.3.9 Fall9:LPD
Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Diskriminierungsmerkmal: Alter
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Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 27. Juni 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.

3.3.10 Fall 10: LPD

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 22. Juli 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.
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Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

3.2.4 Fall 4: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptete, er sei aufgrund der Weltanschauung nicht zum
Leiter des Verkehrs- und Einsatzreferates beim Bezirkspolizeikommando X ernannt worden
und begriindete dies damit, dass er nie Mitglied einer politischen Partei, jedoch Uber mehrere
Jahre hinweg fir die FSG Personalvertreter im Dienststellenausschuss tatig gewesen sei. Der
zum Zug gekommene Bewerber (B) sei im Dienststellenausschuss fur die FCG tatig. B sei A
bereits in einem anderen Besetzungsverfahren vorgezogen worden, und habe die B-GBK
diesbeziiglich eine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung festgestellt.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass die Entscheidung des BMI sachlich gerecht-
fertigt war und daher keine Diskriminierung vorliegt, da B bereits Flihrungsfunktionen wahrge-
nommen hatte, und das an einer relativ groen Dienststelle und nicht ,nur” als Stellvertreter
(wie A), weshalb die Argumentation der Behodrden, dass B Uber mehr Flhrungserfahrungen
verfiige, nachvollziehbar war. Der Umstand, dass A Jahre zuvor bei der Besetzung einer Fuh-
rungsfunktion aus parteipolitischen / weltanschaulichen Griinden nicht berlcksichtigt wurde
und in der Folge auch keine entsprechenden FlUhrungserfahrungen sammeln konnte, war in
die Prifung der gegenstandlichen Diskriminierungsbehauptung nicht mit einzubeziehen.

Verfahrensdauer: 14. Marz 2013 bis 27. August 2014

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 38

3.2.5Fall 5: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptete, die Nichtberlcksichtigung seiner Bewerbung
um die Leitung des Kriminalreferates beim Bezirkspolizeikommando X stelle eine Diskriminie-
rung aufgrund des Alters dar. Obwohl er alle geforderten Kriterien erfllle, sei sein um 12 Jahre
jungerer Mitbewerber B zum Zug gekommen.

Diskriminierungsmerkmal: Alter

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass keine Diskriminierung aufgrund des Alters
vorliegt. Die Dienstbehorden (LPD und BMI) argumentierten nachvollziehbar, dass B bereits
eine Fuhrungsfunktion wahrgenommen und Erfahrungen im Kriminaldienst hatte. A konnte
dem Senat weder im Antrag noch in der Sitzung des Senates darlegen, inwiefern er im Ver-
gleich zu B besser fir die in Rede stehende Funktion qualifiziert ist. Allein aus dem Umstand,
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dass A alter als B ist, kann keinesfalls abgeleitet werden, dass er die mit dem gegenstandli-
chen Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben besser erflillen kann als B.

Verfahrensdauer: 9. April 2013 bis 12. November 2014

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 40

3.2.6 Fall 6: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptete, die Nichtberiicksichtigung seiner Bewerbung
um die Planstelle des / der stellvertretenden Fachbereichsleiters / Fachbereichsleiterin fir
Assistenzdienste im Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos X stelle eine Diskriminierung
aufgrund der Weltanschauung dar und begriindete dies im Wesentlichen damit, dass er im
Gegensatz zu seinem Mitbewerber B bereits Erfahrungen im Kriminaldienst und auch die
entsprechende kriminalpolizeiliche Fachausbildung habe und sowohl von seinen Vorgesetzen
als auch vom Fachausschuss (FA) fur die Besetzung der Planstelle vorgeschlagen worden sei.
Offensichtlich habe den Ausschlag gegeben, dass er ideologisch der FSG nahestehe, wahrend
B als FCG-Mitglied im Dienststellenausschuss tatig sei. Die Personalentscheidung wurde
mangels Einigung von Dienstbehérde und FA im BMI getroffen.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat stellte eine Diskriminierung von A aufgrund der Weltanschauung geman
fest. Der Leiter des Kriminalreferates reihte A von allen Bewerbern aus dem operativen Krimi-
naldienst an die 1. Stelle, und der Stadtpolizeikommandant erachtete B wegen seiner fehlen-
den Praxiserfahrungen im Fachbereich als nicht geeignet fir die Stellvertretungsfunktion.
Zusammengefasst reichen die Qualifikationen von B in den Aufgabengebieten des ausge-
schriebenen Fachbereiches nicht im Mindesten an die Qualifikationen von A heran. Die Fest-
stellung des BMI, B sei der Bewerber von dem angenommen werde, dass er die mit der
Funktion verbundenen Aufgaben in ,bestmdéglicher* Weise erfullen werde war fur den Senat
absolut nicht nachvollziehbar. Mangels einer sachlich nachvollziehbaren Beurteilung von B
kam der Senat zu dem Ergebnis, dass eben das sachfremde vom Antragsteller glaubhaft
gemachte Motiv der Weltanschauung flr die Auswahlentscheidung ausschlaggebend war.

Verfahrensdauer: 17. April 2013 bis 19. September 2014

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 39

3.2.7Fall 7: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptete, aufgrund des Alters und der Weltanschauung
nicht zum Leiter des Kriminalreferates beim Bezirkspolizeikommando X bestellt worden zu
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sein. Er begrindete seine Behauptung damit, dass er derzeit den Ermittlungsbereich (EB)
Raum im Landeskriminalamt (LKA) X leite und fachbezogen die Zusammenarbeit der Exeku-
tivorgane auf Bezirks- und Stadtebene koordiniere. Im Laufe seiner Tatigkeit als Kriminalbeam-
ter habe er erfolgreich zahlreiche Ermittlungen in Gewaltstrafsachen geleitet, er verflige Gber
beste Kontakte zu anderen Behdrden wie Staatsanwaltschaft und Gericht. Bei internationalen
facheinschlagigen Treffen habe er auch Vortrage gehalten. Da die Behorde einen ca. zehn
Jahre jlungeren, vergleichsweise geringer qualifizierten Bewerber (B) préaferiert habe, erachte
er sich aufgrund des Alters diskriminiert. Die Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung
leitete A daraus ab, dass er die Sprache der ... Minderheit beherrscht und daher offenbar als
Sympathisant dieser Minderheit angesehen werde.

Diskriminierungsmerkmal: Alter, Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat bestatigte die Diskriminierung aufgrund des Alters aus folgenden Griin-
den: Die LPD X und das BMI begrundeten die Entscheidung zu Gunsten von B im Wesentli-
chen damit, dass dieser eine ,groRe Dienststelle” interimistisch geleitet und daher
umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Menschen habe. Er habe als Leiter einer Pl Erfahrung
im Kriminaldienst, er habe eine Kriminaldienstgruppe aufgebaut. Die Eignung von Bewer-
ber/innen ist allerdings anhand der Aufgaben des Arbeitsplatzes zu messen, und es sind nur
jene Kenntnisse und Fahigkeiten fir die Beurteilung heranzuziehen, die auch fir den zu beset-
zenden Arbeitsplatz relevant sind. Fir den Senat war nicht nachvollziehbar, inwiefern Erfah-
rungen in der dienstfUhrenden Tatigkeit auf einer Pl fur die Leitung eines Kriminalreferates
wesentlich sein sollen. Ein Vergleich der fachlichen Kenntnisse von B und A auf der Grundlage
der ,Interessentensuche® ergab nach Ansicht des Senates eindeutig eine hdhere Qualifikation
von A, zumal dies von Dienstgeberseite auch nicht bestritten wurde. Fur die Behauptung der
Dienstgeberseite, A verfige im Vergleich zu B Uber die geringeren Fuhrungs- und Manage-
mentqualitdten gab es keine Anhaltspunkte, A stellte im Laufe seines Berufslebens immer
wieder unter Beweis, dass er in der Lage ist, Bedienstete im Kriminaldienst zu koordinieren
und zu leiten. Mangels einer sachlich nicht nachvollziehbaren Beurteilung der Eignung der
Bewerber bzw. aufgrund der sachlich nicht nachvollziehbaren Hervorhebung der Vorziige des
B kam der Senat zu dem Ergebnis, dass das sachfremde Motiv des Alters flir die Auswahlent-
scheidung ausschlaggebend war.

Eine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung konnte der Senat nicht feststellen, da A
diese nicht glaubhaft machen konnte. A brachte vor, dass, wenn man aus dem Bezirk X kom-
me und ... spreche, automatisch als Sympathisant oder als Angehdriger dieser Minderheit
gelte und deshalb ,abgestuft werde“. Diese Umstande kénnen aber nicht unter den Begriff
,Weltanschauung“ subsumiert werden. Uberdies haben die Dienstgebervertreter glaubhaft
dargelegt, dass diese Umstande keine Rolle im Auswahlverfahren gespielt haben.

Verfahrensdauer: 25. April 2013 bis 26. November 2014

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 41
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3.2.8 Fall 8a bis 8d: LPD — Vier Bewerbungen eines Bediensteten um héherwertige
Verwendungen

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller erachtete sich durch die Nichtbertcksichtigung seiner Bewer-
bung um die Funktion ,Leitung des Buros fir Offentlichkeitsarbeit und interner Betrieb“ der
LPD X* aufgrund des Alters und der Weltanschauung diskriminiert. Er begriindete seine Be-
hauptung damit, dass er seit 30 Jahren leitender Beamter sei und mehr als 10 Jahre die
Stabsabteilung der LPD geleitet habe. Die Stabsabteilung habe vor der Behdrdenreform die
Aufgaben des neu installierten Biros fiir Offentlichkeitsarbeit und interner Betrieb erflllt. Mit
Inkrafttreten der Behdrdenreform habe er seine Leitungsfunktion verloren und sich daher um
mehrere Funktionen beworben. Der zum Zug gekommene Bewerber sei ca. ein Jahr vor Instal-
lierung des Biros fur Offentlichkeitsarbeit mit dem Projektarbeitsplatz eines Referenten flr
Offentlichkeitsarbeit in der Dienststelle des Antragstellers betraut worden, dieser sei schrittwei-
se von der Pressearbeit ausgegrenzt worden. Der zum Zug gekommene Bewerber sei ca. 15
Jahre jinger und Angehériger der OVP. Seit das Innenressort von der OVP gefiihrt werde
seien alle Bewerbungen des Antragstellers unberiicksichtigt geblieben, da er fir einen ,Roten”
gehalten werde, obwohl er nie Mitglied einer politischen Partei gewesen sei. Die zum Zug
gekommenen Bewerber seien alle derselben konservativen politischen Gesinnung zuzurech-
nen und junger gewesen. Der Landespolizeidirektor habe im Zusammenhang mit den jlingsten
Bewerbungen des Antragstellers geauliert, dass nun eine andere Zeit und flr ihn kein Platz
mehr im Haus sei.

Diskriminierungsmerkmal: Alter, Weltanschauung

Ergebnis: Es wurde eine Diskriminierung aufgrund des Alters festgestellt, da die Dienstbehor-
de den Senat nicht von der héheren Eignung des zum Zug gekommenen Bewerbers Uberzeu-
gen konnte. Das Vorbringen des Antragstellers, namlich ihm sei kommuniziert worden, dass
nun eine andere Zeit und fur ihn kein Platz mehr sei, war hingegen glaubwirdig. Eine Diskrimi-
nierung aufgrund der Weltanschauung konnte nicht ausgeschlossen werden.

Empfehlung: Der LPD X und dem BMI wurde empfohlen, sachlich nachvollziehbare Querver-
gleiche zwischen den Bewerber/innen anzustellen.

Verfahrensdauer: 25. April 2013 bis 11. September 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 49

3.2.9 Fall 8b: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller erachtete sich durch die Nichtberlcksichtigung seiner Bewer-
bung um die Funktion ,Leitung des Buros fur Qualitats- und Wissensmanagement* der LPD X
aufgrund des Alters und der Weltanschauung diskriminiert. Er begriindete seine Behauptung
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damit, dass er seit 30 Jahren leitender Beamter sei und mehr als 10 Jahre die Stabsabteilung
der LPD geleitet habe. Nach erfolgter Behdrdenreform habe er seine Leitungsfunktion verloren
und sich daher um mehrere Funktionen beworben. Der zum Zug gekommene Bewerber sei ca.
15 Jahre jinger und Angehériger der OVP, und er verfiige nicht tiber die Qualifikationen, die
der Antragsteller vorweisen kénne. Seit das Innenressort von der OVP gefiihrt werde seien alle
Bewerbungen des Antragstellers unberticksichtigt geblieben, da er fir einen ,Roten” gehalten
werde, obwohl er nie Mitglied einer politischen Partei gewesen sei. Die zum Zug gekommenen
Bewerber seien alle derselben konservativen politischen Gesinnung zuzurechnen und jinger
gewesen. Der Landespolizeidirektor habe im Zusammenhang mit seinen jingsten Bewerbun-
gen geaullert, dass nun eine andere Zeit und fir ihn kein Platz mehr im Haus sei.

Diskriminierungsmerkmal: Alter, Weltanschauung

Ergebnis: Es wurde eine Diskriminierung aufgrund des Alters festgestellt, da die Dienstbehor-
de den Senat nicht von der héheren Eignung des zum Zug gekommenen Bewerbers Uberzeu-
gen konnte. Das Vorbringen des Antragstellers, namlich ihm sei kommuniziert worden, dass
nun eine andere Zeit und flr ihn kein Platz mehr sei, war hingegen glaubwiurdig. Eine Diskrimi-
nierung aufgrund der Weltanschauung konnte nicht ausgeschlossen werden.

Empfehlungen: Der LPD X und dem BMI wird empfohlen, sachlich nachvollziehbare Quer-
vergleiche zwischen den Bewerber/innen anzustellen.

Verfahrensdauer: 25. April 2013 bis 11. September 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 50

3.2.10 Fall 8c: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller erachtete sich durch die Nichtberlcksichtigung seiner Bewer-
bung um die Funktion ,Leitung des Buros Controlling“ der LPD X aufgrund des Alters und der
Weltanschauung diskriminiert. Er begrundete seine Behauptung damit, dass er seit 30 Jahren
leitender Beamter sei und mehr als 10 Jahre die Stabsabteilung der LPD geleitet habe. Nach
erfolgter Behdrdenreform habe er seine Leitungsfunktion verloren und sich daher um mehrere
Funktionen beworben. Die zum Zug gekommene Bewerberin sei ca. 10 Jahre junger und
Angehdrige der OVP. Seit das Innenressort von der OVP gefiihrt werde seien alle Bewerbun-
gen des Antragstellers unbericksichtigt geblieben, da er fir einen ,Roten* gehalten werde,
obwohl er nie Mitglied einer politischen Partei gewesen sei. Die zum Zug gekommenen Be-
werber seien alle derselben konservativen politischen Gesinnung zuzurechnen und jlinger
gewesen. Der Landespolizeidirektor habe im Zusammenhang mit seinen jingsten Bewerbun-
gen geaullert, dass nun eine andere Zeit und fir ihn kein Platz mehr im Haus sei.

Diskriminierungsmerkmal: Alter, Weltanschauung

Ergebnis: Es wurde festgestellt, dass die Personalentscheidung keine Diskriminierung auf-
grund des Alters und / oder der Weltanschauung darstellt, da die Dienstbehdrde gegeniber
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dem Senat die hdhere Eignung der zum Zug gekommenen Bewerberin sachlich nachvollzieh-
bar darlegen konnte.

Verfahrensdauer: 25. April 2013 bis 11. September 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 51

3.2.11 Fall 8d: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller erachtete sich durch die Nichtberticksichtigung seiner Bewer-
bung um die Funktion ,Kommandant/in und Leiter/in des Referates Organisation und Dienstbe-
trieb des BPK X* aufgrund des Alters und der Weltanschauung diskriminiert. Er begriindete
seine Behauptung damit, dass er seit 30 Jahren leitender Beamter sei und mehr als 10 Jahre
die Stabsabteilung der LPD geleitet habe. Nach erfolgter Behérdenreform habe er seine Lei-
tungsfunktion verloren und sich daher um mehrere Funktionen beworben. Die Funktion des
Kommandanten habe ein um fiinf Jahre jlingerer Bewerber mit Parteizugehérigkeit zur OVP
bekommen. Seit das Innenressort von der OVP gefiihrt werde seien alle seine Bewerbungen
unberucksichtigt geblieben, da er fur einen ,Roten“ gehalten werde, obwohl er nie Mitglied
einer politischen Partei gewesen sei. Die zum Zug gekommenen Bewerber seien alle dersel-
ben konservativen politischen Gesinnung zuzurechnen und jinger gewesen. Der Landespoli-
zeidirektor habe im Zusammenhang mit seinen jungsten Bewerbungen geadulert, dass nun
eine andere Zeit und fir ihn kein Platz mehr im Haus sei.

Diskriminierungsmerkmal: Alter, Weltanschauung

Ergebnis: Es wurde eine Diskriminierung aufgrund des Alters festgestellt, da die Dienstbehor-
de den Senat nicht von der hdéheren Eignung des zum Zug gekommenen Bewerbers Uberzeu-
gen konnte, wobei hinzukam, dass auch der zweite altere Bewerber im gegenstandlichen
Besetzungsverfahren trotz ausgezeichneter Voraussetzungen das Nachsehen hatte. Das
Vorbringen von A, namlich ihm sei kommuniziert worden, dass nun eine andere Zeit und fiir ihn
kein Platz mehr sei, war hingegen glaubwurdig.

Empfehlung: Der LPD X wird empfohlen, sachlich nachvollziehbare Quervergleiche zwischen
den Bewerber/innen anzustellen.

Verfahrensdauer: 25. April 2013 bis 11. September 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 52

3.212 Fall 12: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
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Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtberiicksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,Sachbereichsleiter/in und 1. Stellvertreter/in des Kommandan-
ten der Polizeiinspektion (PI) X* aufgrund der Weltanschauung diskriminiert. Er begriindete
dies damit, dass er an dieser Dienststelle seit mehr als 30 Jahren Dienst versehe und auch
bereits den Kommandanten vertreten habe. Der zum Zug gekommene Bewerber (B) sei mehr
als 20 Jahre ausschlief3lich im Bereich Verkehrsdienst tatig gewesen. Es habe bei der Perso-
nalauswahl also wohl seine (des A) Zugehdrigkeit zur SPO eine Rolle gespielt. Er sei bereits in
den Jahren davor aufgrund seiner politischen Zugehorigkeit bei Auswahlverfahren benachtei-
ligt worden. B habe die Funktion aufgrund von persdnlichen Kontakten seiner Ehefrau zu einer
mafgeblichen Person in der LPD bekommen. Der A konnte allerdings nicht die politische
Zugehorigkeit oder die Zuordnung des B zu einer politischen Partei angeben.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass die Nichtberlcksichtigung der Bewerbung
des A um die Funktion keine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung darstellt, da dieser
Diskriminierungsgrund nicht glaubhaft gemacht wurde. Eine allfallige Bevorzugung von Bewer-
ber/innen aufgrund besserer Kontakte stellt keine Diskriminierung aufgrund der Weltanschau-
ung dar. Der Senat monierte allerdings, dass B zum Zug kam, obwohl der A fast drei
Jahrzehnte an der Dienststelle tatig war und auch eine Stellvertreterfunktion auslbte. Es wur-
de namlich in anderen Verfahren vor der B-GBK von Dienstgeberseite argumentiert, dass es
fur einen Bewerber spreche, wenn dieser gerade an der ausgeschriebenen Stelle schon eine
FUhrungsfunktion wahrgenommen habe.

Verfahrensdauer: 13. Juni 2013 bis 13. Februar 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 42

3.2.13 Fall 13: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtbertcksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,Referatsleiter/in Verkehr und Einsatz* bei einem Bezirkspolizei-
kommando (BPK) aufgrund des Alters diskriminiert, weil er viele Erfahrungen und Kenntnisse
im praktischen Exekutivdienst habe, aber ein wesentlich spater in den Exekutivdienst eingetre-
tener Bewerber (B), der noch nie Kommandant oder Leiter einer Dienststelle gewesen sei, mit
der Funktion betraut worden sei. Im Rahmen der Beurteilung habe das BPK félschlich ausge-
fuhrt, dass er (A) beabsichtige, vorzeitig in den Ruhestand zu treten und daher nur noch 2
Jahre zur Verfigung stehen werde. Die Behdrde (Landespolizeidirektion) argumentierte, dass
das Plus des B im Bereich der personlichen Eignung liege, dem A fehle die notwendige Akzep-
tanz.

Diskriminierungsmerkmal: Alter

Ergebnis: Der Senat kritisierte einige Unsachlichkeiten im Besetzungsverfahren, so z. B., dass
diverse Tatigkeiten bzw. Erfahrungen des A nicht gewertet wurden, wahrend sie bei B sehr
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wohl als relevante Berufserfahrungen in die Beurteilung einflossen. Weiters wurde B bereits
vor Abschluss des Bewerbungsverfahrens an die ausgeschriebene Stelle berufen und wurde
argumentiert, dass er sich bewahrt habe. Dies hatte aber nicht in die Beurteilung mit einflielRen
durfen, da andere Bewerber nicht die Moglichkeit hatten, sich auf der ausgeschriebenen Stelle
zu bewahren. Vom Senat war allerdings nicht zu prifen, ob der A aus irgendeinem sachlich
nicht gerechtfertigten Grund nicht mit der Funktion betraut wurde, sondern ob er konkret auf-
grund seines Alters nicht zum Zug kam. Im Rahmen der Befragung durch den Senat konnte
der Dienstgebervertreter glaubhaft darlegen, dass es sich bei dem Hinweis auf das Alter des A
um eine ,unglickliche Formulierung“ handle, das Alter aber keinerlei Einfluss auf die Planstel-
lenbesetzung hatte. Weiters konnte der Senat davon Uberzeugt werden, dass der bevorzugte
Bewerber in personlicher Hinsicht als geeigneter anzusehen war als der A. Die Bestellung des
B zum ,Referatsleiter fir Verkehr und Einsatz ...“ stellt daher keine Diskriminierung aufgrund
des Alters des A dar.

Empfehlungen:
Der LPD X wird empfohlen,

a) objektive Auswahlverfahren durchzufiihren und Qualifikationsvergleiche transparent und
nachvollziehbar zu gestalten sowie Mangel im Bereich der personlichen Eignung fur den
konkreten Arbeitsplatz, sofern diese bei Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern festgestellt werden,
anzufihren und auch zu belegen,

b) Fuhrungskrafte anzuhalten, Formulierungen in Beschreibungen / Beurteilungen von Be-
werberinnen / Bewerbern, die eine Diskriminierung vermuten lassen, nicht zu ,ignorieren,
sondern die Mitarbeiter/innen darauf hinzuweisen und jedenfalls eine sachliche Begrin-
dung einzufordern.

c) Fidhrungskrafte dahingehend zu schulen, Bewerberinnen / Bewerbern das Vorliegen von
Defiziten im fachlichen oder personlichen Bereich offen zu kommunizieren (insbesondere
in regelmaRigen Mitarbeiter/innengesprachen).

Verfahrensdauer: 4. Juli 2013 bis 10. September 2015

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme des BMI:
Die LPD X teilt zur Nachfrage mit:

»Zu do. Erlass vom ..., GZ und Betreff wie oben, wird seitens der LPD X folgende Stel-
lungnahme abgegeben:

Zu 1.

Die Planstellenbesetzungsverfahren bei der LPD X werden nach objektiven Auswahlver-
fahren durchgefiihrt, wobei sowohl den zustdndigen Personalvertretungsorganen als
auch den Beauftragten fiir Gleichbehandlungsfragen zusétzlich zu dem vorgesehenen
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Schriftverkehr uneingeschrénkte Akteneinsicht gewéhrt bzw. entsprechende Aktenteile
(Ablichtungen) bei Bedarf zur Verfiigung gestellt werden.

Qualifikationsvergleiche werden somit sowohl transparent als auch nachvollziehbar ge-
staltet und es wird im Bedarfsfall auf Méngel im Bereich der persénlichen und fachlichen
Eignung eingegangen.

Zu 2.

Fiihrungskréfte sind entsprechend geschult und wenden prinzipiell in Beschreibungen /
Beurteilungen von Bewerberinnen / Bewerbern keine Formulierungen an, die eine Dis-
kriminierung vermuten lassen.

Allerdings war die Wortwahl bei der gegensténdlichen Planstellenbesetzungsangele-
genheit etwas ,ungliicklich” gewéhlt, sollte allerdings nicht diskriminieren und fand bei
der Entscheidung keinesfalls Beachtung.

Es sollten hierbei die herrschenden Rahmenbedingungen berticksichtigt werden. X
(Anmerkung: angehende Fiihrungskraft) musste innerhalb kiirzester Zeit die gesamte
Verantwortung fiir den Bezirk (ibernehmen, wobei neben dem vorherigen Dienststellen-
leiter weitere qualifizierte Kréfte zum ... wechselten, weshalb X gefordert war, ohne ent-
sprechende Vorlaufzeit, ein entsprechendes Team aufzubauen, um den Dienstbetrieb zu
gewaéhrleisten.

Diese Aufgabe hat X souverédn gelést, allerdings war es fiir X auch wichtig, den ... bes-
ten Mitarbeiter bereits vor der definitiven Bestellung mit entsprechenden Aufgaben zu
betrauen.

Nur diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass die Dienstzuteilung bereits vor der defi-
nitiven Einteilung erfolgte, allerdings als einmalige Ausnahmesituation betrachtet werden
kann.

Zu 3.

Fiihrungskréfte sind sich ihren Aufgaben bewusst und scheuen keinesfalls davor zurlick
im Bedarfsfall iber Defizite im fachlichen und persénlichen Bereich offen zu kommuni-
zieren. Es finden regelméRig entsprechende Dienstbeschreibungen statt, wobei auf ak-
tuelle Problematiken eingegangen wird und entsprechend kolportiert werden.

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 48

3.2.14 Fall 14: LPD

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtbertcksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle des Inspektionskommandanten / der Inspektionskommandantin
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der Polizeiinspektion (P1) X der LPD X aufgrund der Weltanschauung und des Alters diskrimi-
niert. Er begriindete dies damit, dass er an dieser Dienststelle bereits mehr als 20 Jahre téatig
sei und Uber die einschlagigen Kenntnisse und Erfahrungen, die an dieser PI erforderlich
seien, verflige. Seit einigen Jahren sei er auch der stellvertretende Pl-Kommandant. Dass er
trotz seiner ausgezeichneten Eignung nicht ernannt worden sei liege wohl daran, dass er
Personalvertreter der FSG gewesen sei, ohne Parteimitgliedschaft, und er dem ,Lager" der
SPO zugeordnet worden sei. Im Zusammenhang mit dem Besetzungsverfahren sei das Ge-
richt an ihn herangetragen worden, dass die Planstelle ,schon jemand versprochen® sei und
er Uberdies zum ,falschen politischen Lager" gehdre. Die Planstelle habe schliellich ein an
Lebens- und Dienstjahren jingerer Bewerber (B) bekommen, der einige Jahre als Personalver-
treter fur die FCG tatig gewesen sei. Vor allem in den letzten Jahren hatten fliihrende Angehé-
rige der FCG — versteckt und auch offen — geduliert, ,Rote werden bei uns sowieso nichts".

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung, Alter

Ergebnis: Die Nichtberucksichtigung der Bewerbung von X um die Funktion des Kommandan-
ten / der Kommandantin der PI X stellt eine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung dar.
Zu diesem Ergebnis kam der Senat, weil seiner Meinung nach die Behorde die Tatigkeiten des
B Uberbewertete, insbesondere die (angeblich) ausschlaggebende Mitwirkung an Strukturan-
derungen, und jene des A unterbewertete. Insbesondere auch die Feststellung der LPD, nam-
lich dass B in den Bereichen Menschenfiihrung und Management tber die hdhere Eignung
verfige, war flr den Senat nicht nachvollziehbar. Eine Diskriminierung aufgrund des Alters
konnte angesichts des geringen Unterschieds im Lebens- und Dienstalter der Bewerber nicht
festgestellt werden.

Allgemeine Empfehlung: Der LPD X wird empfohlen, die Kenntnisse, Fahigkeiten und Erfah-
rungen von Bewerbern und Bewerberinnen nach einem einheitlichen Maf3stab zu beurteilen.

Verfahrensdauer: 10. September 2013 bis 7. September 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 47

3.2.15Fall 15: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtbertcksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,Inspektionskommandant/in auf der Polizeiinspektion (PI) X*
aufgrund des Alters diskriminiert, weil ein um zehn Jahre jungerer Bewerber (B) ernannt wurde.
Der A meinte, schon aufgrund seines Dienstalters Uber eine weitaus umfangreichere Berufser-
fahrung zu verfugen.

Diskriminierungsmerkmal: Alter

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass keine Diskriminierung aufgrund des Alters
vorliegt, weil die Dienstbehdrde glaubwirdig darlegte, dass die lange, durchgehende Fuh-
rungserfahrung des B auf einer Pl ausschlaggebend fiir die Personalentscheidung war.
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Das gegenstandliche Gutachten wurde gemal § 23a Z 10 B-GIBG nicht im vollen Wortlaut in
anonymisierter Form veroffentlicht, da Ruckschlisse auf den Einzelfall gezogen werden konn-
ten.

Verfahrensdauer: 23. September 2013 bis 14. Oktober 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 53

3.2.16 Fall 16a bis 16d: LPD — Vier Bewerbungen eines Bediensteten um hoherwertige
Verwendungen

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptete, durch die Nichtberlcksichtigung seiner Bewer-
bung um die Planstelle ,Leiter/in des Einsatzreferates beim Bezirkspolizeikommando (BPK) X*
aufgrund der Weltanschauung diskriminiert worden sei. Er begriindete seine Behauptung
damit, dass die Personalvertreter von FCG und AUF nicht akzeptiert hatten, dass er von der
Landespolizeidirektion (LPD) erstgereiht worden sei. In der Folge sei die Angelegenheit an den
Zentralausschuss (ZA) des Bundesministeriums fur Inneres (BM.I) gegangen, und letztlich sei
die Entscheidung zu Gunsten des Mitbewerbers gefallen. Da dieser keinesfalls besser geeig-
net sei und er (der A) einmal Personalvertreter der FSG gewesen sei, sei davon auszugehen,
dass die Weltanschauung eine Rolle bei der Auswahlentscheidung gespielt habe.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass keine Diskriminierung aufgrund der Weltan-
schauung des A vorliegt. Die Begrindung des BM.l war fur den Senat nachvollziehbar. B ver-
fugt Uber sehr gute Kenntnisse im Bereich der Einsatzangelegenheiten, er war im Gegensatz
zum A auch im Auflendienst und hat auch FUhrungsaufgaben wahrgenommen. Hinzu kam,
dass B aufgrund seiner bisherigen Dienstaustubung den Bezirk bereits kannte.

Verfahrensdauer: 4. Oktober 2013 bis 12. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 57

3.2.17 Fall 16b: LPD

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptete, durch die Nichtberlcksichtigung seiner Bewer-
bung um die Planstelle ,Hauptsachbearbeiter/in Dienstbetrieb bei der LPD X aufgrund der
Weltanschauung diskriminiert worden sei. Er begrindete seine Behauptung damit, dass der
zum Zug gekommene Bewerber keinesfalls besser geeignet sei. Es sei daher davon auszuge-
hen, dass seine (des A) friihere Tatigkeit als Personalvertreter der FSG ausschlaggebend fiir
die Auswahlentscheidung gewesen sei.
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Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass keine Diskriminierung aufgrund der Weltan-
schauung des A vorliegt, da die Behorde darlegte, dass B im Gegensatz zum A Uber spezifi-
sche Kenntnisse fur den gegenstandlichen Arbeitsplatz verfigt. Somit ist die Auswahl-
entscheidung sachlich nachvollziehbar.

Verfahrensdauer: 4. Oktober 2013 bis 12. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 58

3.2.18 Fall 16¢: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptete, durch die Nichtberlicksichtigung seiner Bewer-
bung um die Planstelle ,Hauptsachbearbeiter-Stellvertreter/in Dienstbetrieb® bei der LPD X
aufgrund der Weltanschauung diskriminiert worden sei. Er begrindete seine Behauptung
damit, dass der zum Zug gekommene Bewerber keinesfalls besser geeignet sei. Es sei daher
davon auszugehen, dass seine (des A) frihere Tatigkeit als Personalvertreter der FSG aus-
schlaggebend fur die Auswahlentscheidung gewesen sei.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass keine Diskriminierung aufgrund der Weltan-
schauung des A vorliegt, da die Behdrde darlegte, dass B im Gegensatz zum A Uber Spezial-
wissen in Bezug auf den gegenstandlichen Arbeitsplatz verfligt. Somit ist die Auswahl-
entscheidung sachlich nachvollziehbar.

Verfahrensdauer: 4. Oktober 2013 bis 12. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 59

3.2.19 Fall 16d: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptete, durch die Nichtberlcksichtigung seiner Bewer-
bung um die Planstelle ,Gruppenkommandant/in (operative Teams)“ bei der LPD X aufgrund
der Weltanschauung diskriminiert worden zu sein. Er begrindete seine Behauptung damit,
dass der zum Zug gekommene Bewerber (B) keinesfalls bessere Qualifikationen fur die Plan-
stelle vorweisen kdnne. B sei bis zur Bewerbung Diensthundeflhrer gewesen und habe sonst
keine Funktion ausgeubt. Er (der A) habe Ende der 1990er-Jahre fir 2 Jahre Flhrungsaufga-
ben wahrgenommen. Die Begrindung der Dienstbehdrde, ndmlich B habe gesundheitliche
Probleme und kénne daher nicht mehr im Auf3endienst tatig sein, sei jedenfalls unsachlich. Es
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sei daher davon auszugehen, dass seine (des A) frilhere Téatigkeit als Personalvertreter der
FSG ausschlaggebend fiir die Auswahlentscheidung gewesen sei.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass keine Diskriminierung aufgrund der Weltan-
schauung des A vorliegt. B war seit 1997 in leitendenden Funktionen tatig, mehr als 10 Jahre
war er 1. stellvertretender Kommandant auf einer Diensthundeinspektion. Im Gegensatz dazu
war der A lediglich fihrungsunterstitzend tatig, also ohne eigene Flhrungskompetenz. Der
Senat stimmte zwar mit dem A Uberein, dass die Argumentation der Behérde, namlich B kdnne
aus gesundheitlichen Griinden keinen Auflendienst wahrnehmen, unsachlich ist, da B aber
aufgrund seiner FUhrungserfahrung als besser geeignet anzusehen war, war die Auswahlent-
scheidung nicht unsachlich.

Verfahrensdauer: 4. Oktober 2013 bis 12. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 60

3.2.20 Fall 20: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtberlcksichtigung seiner
Bewerbung um die Funktion ,Sachbereichsleiter/in und 2. Stellvertreter/in des Kommandanten
der Verkehrsinspektion X aufgrund des Alters und der Weltanschauung beim beruflichen
Aufstieg gemall § 13 Abs. 1 Z5 B-GIBG diskriminiert. Dies deshalb, weil er aufgrund seiner
bisherigen Laufbahn — Wachkommandant bei der Funk- und der Motorverkehrsstreife und seit
Jahren 3. stellvertretender Kommandant der Verkehrsinspektion X — flir die Funktion im Ver-
kehrsdienst besser qualifiziert sei als der um 11 Jahre jungere Mitbewerber B. Nachdem sich
dem Vernehmen nach der Zentralausschuss mit den Stimmen der Fraktion Christlicher Ge-
werkschafter und der Aktionsgemeinschaft Unabhangiger und Freiheitlicher fir die Besetzung
der Planstelle mit B ausgesprochen habe, meinte A auch aufgrund der Weltanschauung dis-
kriminiert worden zu sein, da es immer wieder zu ,parteipolitisch motivierten Besetzungen"
durch die FCG in Zusammenarbeit mit dem BM.I gekommen sei. In einem ,Vier-Augen-
Gesprach® sei ihm von einem FCG-Mitglied in fihrender Position gesagt worden, dass er die
Stelle bekommen konne, wenn er zur anderen Fraktion wechseln wirde.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung, Alter

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass A aufgrund des Alters diskriminiert wurde
und eine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung nicht ausgeschlossen werden kann.
Nach Meinung des Senates war A aufgrund seines viel langeren Dienstes im Verkehrsbereich
und des Umstandes, dass er sich in seiner achtjahrigen Tatigkeit als 3. Stellvertreter des
Kommandanten der Verkehrsinspektion X auch umfassende Kenntnisse fir die Leitung der
Inspektion aneignen konnte der héher qualifizierte Bewerber. Auch konnte das Vorbringen der
Dienstbehorde, B sei der in personlicher Hinsicht geeignetere Bewerber nicht Gberzeugen, da
auch A von seinem unmittelbaren Vorgesetzten eine ausgezeichnete personliche Eignung
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attestiert wurde. Aufgrund der glaubwirdigen Ausflihrungen des A zur parteipolitischen Kom-
ponente im Besetzungsverfahren im Zusammenhang mit dem Umstand, dass die Dienstge-
berseite nicht darlegen konnte, dass die Personalentscheidung ausschliellich auf sachlichen
und objektiven Erwagungen beruhte, stellte der Senat fest, dass eine Diskriminierung von A
aufgrund der Weltanschauung jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann.

Empfehlungen:
Dem BM.I wird empfohlen,

a.) objektive und sachliche Personalentscheidungen zu treffen, insb. die fachliche und per-
sonliche Eignung der Bewerber/innen anhand der in der Ausschreibung angegebenen Kiri-
terien zu beurteilen,

b.) nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung Uber das Mal}
der jeweiligen Eignung sachlich zu begriinden.

Verfahrensdauer: 11. Oktober 2013 bis 1. April 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 66

3.2.21 Fall 21: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtbertcksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,Sachbereichsleiter/in und 2. Stellvertreter/in des Kommandan-
ten der Verkehrsinspektion X* aufgrund des Alters diskriminiert. Er begriindete dies damit, dass
er seit 15 Jahren im Verkehrsdienst sei, seit mehr als 20 Jahren sei er dienstfihrender Beam-
ter. Er verflige Uber die Fachkenntnisse aufgrund der praktischen Arbeit und auch aufgrund
von Ausbildungen. Der zum Zug gekommene Bewerber B sei erst seit 2 Jahren dienstflhren-
der Beamter, habe also um rund 20 Jahre weniger Diensterfahrung und besitze keine Qualifi-
kationen, die nicht auch er (der A) vorweisen koénne. Er flhle sich daher als alterer
dienstfiihrender Beamte aufgrund des Alters diskriminiert.

Diskriminierungsmerkmal: Alter

Ergebnis: Die Entscheidung zu Gunsten des B stellt eine Diskriminierung aufgrund des Alters
des A dar. Fur den Senat war nicht nachvollziehbar, inwiefern B, der bis(!) 2005 Beamter bei
der Verkehrsabteilung der BPD X war, die ortlichen und dienstspezifischen Gegebenheiten
dieser Dienststelle besser kennen kdnnte als der A, welcher seit(!) ca. 8 Jahren Sachbearbeiter
und seit ca. 3. Jahren qualifizierter Sachbearbeiter an dieser Dienststelle ist. Auch konnte der
Dienstgeber nicht glaubhaft machen, dass B in personlicher Hinsicht besser geeignet ware.

Verfahrensdauer: 21. Oktober 2013 bis 25. November 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 54

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 303



Anonymisierte Gutachten des Senates Il: BMI

3.2.22 Fall 22a bis 22b: LPD — Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um hoherwertige
Verwendungen

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtberticksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,Leiter/in des Verkehrsreferates beim Bezirkspolizeikommando
X* aufgrund der Weltanschauung geman § 13 Abs. 1 Z 5 B-GIBG diskriminiert, da keine seiner
Bewerbungen in den letzten 4 Jahren erfolgreich war, es seien immer Mitglieder der Fraktion
Christlicher Gewerkschafter bevorzugt worden. Da er keiner Partei angehdre, habe weder der
Dienststellenausschuss noch der Fachausschuss seine Interessen wahrgenommen.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass keine Diskriminierung des A aufgrund der
Weltanschauung vorliegt, da die LPD X als Dienstbehorde die Entscheidung zu Gunsten des
Bewerbers B nachvollziehbar begrindete, und zwar mit dessen langeren Erfahrungen im
Exekutivdienst und als dienstfihrender Beamter (mehr als 17 Jahre) und mit dem Umstand,
dass B in seiner Laufbahn nie den Bezirk wechselte, was fir eine tiefe fachliche und soziale
Verwurzelung im Bezirk spreche, und dies sei flr die Auslibung der Funktion ein wesentliches
Kriterium. Nachdem unbestritten beide Bewerber fachlich sehr gut qualifiziert waren, musste
die Dienstbehdrde eine Differenzierung Uber die fachliche und die personliche Beurteilung
hinaus vornehmen und sie hat das mit der Berlcksichtigung der langjahrigen Fihrungserfah-
rungen im Bezirk getan. Diese Wertung ist sachlich nachvollziehbar, weshalb das Vorliegen
einer Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung zu verneinen war.

Verfahrensdauer: 22. Oktober 2013 bis 18. April 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 67

3.2.23 Fall 22b: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtbertcksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,1. Stellvertreter/in des Kommandanten der Polizeiinspektion (PI)
X* aufgrund des Alters und der Weltanschauung gemaf’ § 13 Abs. 1 Z 5 B-GIBG diskriminiert.
Dies deshalb, weil keine seiner Bewerbungen in den letzten vier Jahren erfolgreich gewesen
sei, es seien immer Mitglieder der Fraktion Christlicher Gewerkschafter bevorzugt worden. Da
er keiner Partei angehore, habe weder der Dienststellenausschuss noch der Fachausschuss
seine Interessen wahrgenommen.

Diskriminierungsmerkmal: Alter, Weltanschauung

Ergebnis: Betreffend die Behauptung der Diskriminierung aufgrund des Alters kam der Senat
zu dem Ergebnis, dass eine solche nicht gegeben ist, da weder im Lebens- noch im Dienstal-
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ter der Bewerber ein gravierender Unterschied (4 bzw. 6 Jahre) bestand. Auch war die Be-
hauptung des A fur eine Prafung im Hinblick auf eine Altersdiskriminierung zu wenig substanti-
iert war. Was die Eignung fir die Planstelle betrifft konnte die Dienstbehérde nicht eindeutig die
bessere Eignung des zum Zug gekommenen Bewerbers B argumentieren. Mangels einer
ausschliel3lich auf sachlichen und objektiven Erwagungen beruhenden Auswahlentscheidung
konnte nicht ausgeschlossen werden, dass weltanschauliche Motive bei der Personalauswahl
eine Rolle spielten.

Verfahrensdauer: 22. Oktober 2013 bis 18. April 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 68

3.2.26 Fall 26: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtbertcksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,Inspektionskommandant/in der Polizeiinspektion (Pl) X* auf-
grund der Weltanschauung diskriminiert. Da er trotz besserer Qualifikationen nicht bericksich-
tigt wurde, ging er davon aus, dass parteipolitische Erwagungen bei der Personalauswahl eine
Rolle spielten. Der A gab an, bekennender Sozialdemokrat zu sein, der zum Zug gekommene
Bewerber B sei Mitglied der OVP.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat stellte eine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung fest, da die
Dienstbehorde (LPD) nicht von der besseren Eignung des B Gberzeugen konnte. Der A hatte
bereits mehr als 10 Jahre eine Stellvertretungsfunktion innegehabt, und zwar an der Dienst-
stelle, an der die gegenstandliche Planstelle zu besetzen war. Das Argument, dass B ca. zwei
Jahre Kommandant einer relativ grof3en Polizeiinspektion (Pl) gewesen sei, Uberzeugte inso-
fern nicht als die gegenstandliche Dienststelle beinahe dreimal so viele Bedienstete hat und —
wie gesagt — der A an dieser PI eine Leitungsfunktion bekleidete. Mangels glaubhafter sachli-
cher Erwagungen der LPD zur Stellenbesetzung schloss sich der Senat dem Vorbringen des A
an.

Empfehlung: Der LPD X wurde empfohlen, im Sinne der Objektivitat und der Transparenz von
Auswahlverfahren nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen und das Mal} der
Eignung nach sachlichen Kriterien festzustellen.

Sollte (bei Abschluss des Verfahrens vor der B-GBK) noch keine Zustimmung des Landes-
hauptmannes zur Planstellenbesetzung erteilt worden sei, empfahl der Senat, den Dienstge-
bervorschlag dahingehend abzuandern, dass der A mit der Planstelle des Kommandanten der
PI X betraut wird.

Verfahrensdauer: 13. November 2013 bis 14. Dezember 2015

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 305



Anonymisierte Gutachten des Senates Il: BMI

Reaktion des Dienstgebers:

~In Entsprechung der Nachfrage vom ..., GZ ..., wird mitgeteilt, dass der Empfehlung
nicht nachgekommen wurde, da von der Behérde andere Beurteilungskriterien herange-
zogen wurden und zwar wie folgt:

Laut vorliegender Beschreibung des Bezirkspolizeikommandanten erbrachte B (Anmer-
kung: der zum Zug gekommene Bewerber) (Inspektionskommandant der Pl X seit xx
2011) in jeder Hinsicht die Voraussetzungen fiir die von ihm angestrengte Planstelle des
Inspektionskommandanten der Pl X. Der Beamte hat reichliche Diensterfahrung und gu-
te Flihrungseigenschaften auch in diffizilen Lagen unter Beweis gestellt. Er artikuliert
immer klare Erwartungen, zeigt notwendige Kompromissbereitschaft und geht mit gutem
Beispiel voran. Dabei zeichnen ihn Besonnenheit, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Verant-
wortungsbewusstsein aus. Auch versteht er es, auf die Stérken und Schwéchen seiner
Mitarbeiter einzugehen und férdert deren F&higkeiten. Erforderlichenfalls hat er aber
auch den Mut zu Beanstandungen, Vorgesetzten gibt er zu Vorgaben konstruktives
Feedback. Dienstliche Interessen werden von B immer bestimmt und gut begriindend
vertreten. Er ist sehr eloquent, um laufende und vielseitige Fortbildung bemtiht und hat
auch hervorragende didaktische F&higkeiten.

A (der Antragsteller) ... wurde vom Dienststellenleiter ... ausgezeichnet beschrieben. Er
erledigt seine Akte zeitgerecht, umfassend und genau, erkennt sofort einen dienstlichen
Handlungsbedarf, bringt eigene Ideen ein und bernimmt Verantwortung. In schwierigen
Situationen behélt er die Ruhe und hat die nétige Ubersicht. Er ist sehr strebsam, sehr
korrekt, sehr fleiBig und verfligt liber eine gute Menschenfiihrung. Auch sein Auftreten in
der Offentlichkeit ist vorbildlich, seine Gesprdchs- und Diskussionsféhigkeit kann man
als ruhig und sachlich bewerten, Teamarbeits-, Konsens- und Konfliktfahigkeit sind aus-
geprégt. Er wird von den Mitarbeitern akzeptiert, seine Loyalitdt gegenliber dem Bezirk-
spolizeikommandanten wird nicht angezweifelt. Er bringt durch seine Vorbildung sowohl
die theoretischen als auch die praktischen Voraussetzung im vollen Umfang mit. Zu an-
deren Institutionen pflegt er ein zum Teil freundschaftliches Verhéltnis.

Laut Beschreibung des Bezirkspolizeikommandanten war A in der Mannschaft immer
um einen Ausgleich und guten Zusammenhalt der Bediensteten mit den unterschied-
lichsten Mentalitdten bemiiht. Wegen seiner Kameradschaftlichkeit und Beriicksichti-
gung sozialer Anliegen wird er in der Mannschaft auch geschétzt. Er ist fachlich sehr
versiert und teamorientiert.

Gem. § 4 Abs 3 BDG 1976 ist die Dienstbehérde verpflichtet, in Besetzungsverfahren
eine Prognose zu erstellen und dabei die fachliche u n d persénliche Eignung der ein-
zelnen Bewerberinnen zu priifen. Der Vergleich der Laufbahndaten zugunsten des A
von 2x Jahren als Dienstfiihrender bei 3x Dienstjiahren gegeniiber 1x Jahren als Dienst-
fuhrender und 2x Dienstjahren des B relativierte sich zunéchst durch die Tatsache der
gemeinsamen Dienstverrichtung auf der Pl X, jeweils in einer Stellvertreterfunktion und
das Uber mehrere Jahre. In der Ausgangslage fiir die nachfolgende Prognoseentschei-
dung der Dienstbehdrde wurde B vom zwischenvorgesetzten Bezirkspolizeikommandan-
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ten als Inspektionskommandant einer Polizeidienststelle mit xx Bediensteten und A als
1. Stellvertreter des Inspektionskommandanten der Pl X bewertet, im Laufbahnvergleich
daher Inspektionskommandant versus 1. Inspektionskommandant — Stellvertreter. Wah-
rend also der vorgesetzte Bezirkspolizeikommandant die von ihm vorgenommene Rei-
hung vornehmlich auf den Laufbahnvergleich stiitzte, war fiir die Dienstbehérde dariiber
hinaus die zum Zeitpunkt der Bewertung innehabende Funktion und in diesem Zusam-
menhang, die mit der Reihung verbundene, fachliche Beschreibung von Bedeutung. Im
Vergleich zu jener des A spiegelte die Beschreibung des B dem Grunde nach genau je-
nes Anforderungsprofil wider, das von einem Inspektionskommandanten zu erwarten ist
und letztlich zur ,Umreihung" veranlasste. Eine ideologische Zugehdrigkeit wurde nicht
ergriindet.

Im Rahmen der freien Beweiswiirdigung gelangt die erkennende Behérde im Gegensatz
zum Gutachten der Bundes-Gleichbehandlungskommission zur Uberzeugung, dass eine
Diskriminierung nicht vorlag, und der Empfehlung in diesem Gutachten nicht nachzu-
kommen watr.

Betreffend der Empfehlung, im Sinne der Objektivitat und Transparenz von Auswahlver-
fahren nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen und das Mal3 der Eignung
nach sachlichen Kiriterien festzustellen, darf auf die oben angefiihrten Ausflihrungen
hingewiesen werden.*

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 55

3.2.27 Fall 27: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtbertcksichtigung seiner
Bewerbung um die Funktion ,Fachbereichsleiter/in in der Logistikabteilung X (Fahrzeugwesen)
der Landespolizeidirektion X“ aufgrund der Weltanschauung gemaf § 13 Abs. 1 Z5 B-GIBG
diskriminiert. A begrindete seine Behauptung damit, dass er als Sachbearbeiter der Logisti-
kabteilung die groRere Erfahrung als der zum Zug gekommene Bewerber B habe, er kenne
durch seine lange Dienstzeit im Fachbereich auch die Besonderheiten des Dienstbetriebes.
Sein ,grofdter Fehler” sei wohl der, dass er fur die ,Fraktion Sozialdemokratischer Gewerk-
schafterlnnen® (FSG) im Dienststellenausschuss und bei der Polizeigewerkschaft tatig sei,
obwohl er nicht Parteimitglied sei. Kurz nach der Ausschreibung der Planstelle sei im Hause
auch darlber gesprochen worden, dass der stellvertretende Fachausschussvorsitzende von
der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) B ,auf diesen Posten verhelfen* werde. Es sei
ihm (A) in Gesprachen mit Vertretern der FCG auch kommuniziert worden, dass sich viele
Kolleginnen und Kollegen Uber ihn beschwert hatten und er als FSG-Vertreter ,sicher nichts
wird“. Vom Fachausschuss sei er allerdings zur Besetzung der Planstelle vorgeschlagen wor-
den und der Zentralausschuss habe seine Qualifikationen bestatigt.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung
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Ergebnis: Der Senat stellte fest, dass eine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung
vorliegt. Zu diesem Ergebnis kam er aus folgenden Griunden: Die Dienstbehorde stellte als das
wesentlichste ,Plus® von B dessen Kfz-Ausbildung dar. Die ,Interessentinnensuche” verlangte
aber nicht, dass das Fachwissen im Fahrzeugwesen im Rahmen einer Kfz-Ausbildung erwor-
ben worden sein muss, auch der vorherige Fachbereichseiter hatte keine Kfz-Ausbildung.
Nachdem A jahrelang in der Abteilung tatig war, ist davon auszugehen, dass er sich entspre-
chendes Wissen in der Praxis aneignete. Er war es auch, der B — der Ubrigens zum Zeitpunkt
der Ausschreibung erst rund sechs Monate im Bereich Fahrzeugwesen tatig war — einschulte.
Der Abteilungsleiter hatte jedenfalls A vor B gereiht. Mangels einer sachlich nachvollziehbaren
Begrundung fur die Personalentscheidung kam der Senat zu dem Ergebnis, dass das sach-
fremde, vom Antragsteller glaubhaft gemachte Motiv der Weltanschauung ausschlaggebend
war.

Empfehlungen:
Dem BM.I wird empfohlen,

a.) objektive und sachliche Personalentscheidungen zu treffen, insb. die fachliche und per-
sonliche Eignung der Bewerber/innen anhand der in der Ausschreibung angegebenen Kiri-
terien zu beurteilen,

b.) nachvollziehbare Qualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung Uber das Mal}
der jeweiligen Eignung sachlich zu begriinden.

Verfahrensdauer: 25. November 2013 bis 11. Marz 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 65

3.2.28 Fall 28a bis 28b: LPD — Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um héherwertige
Verwendungen

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtbertcksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,Sachbereichsleiter/in und 1. Stellvertreter/in des / der Inspekti-
onskommandanten/in der Autobahninspektion (API) X* aufgrund der Weltanschauung diskrimi-
niert. Er sei jedenfalls fachlich besser qualifiziert als der zum Zug gekommene Bewerber B und
er habe auch ein hdheres Dienstalter. Es sei daher davon auszugehen, dass seine (des A)
fruhere Tatigkeit als Personalvertreter der FSG ausschlaggebend fir die Auswahlentscheidung
gewesen sei.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass sachliche und nicht weltanschauliche Motive
oder das Alter fir die Personalentscheidung ausschlaggebend waren. B war bereits als 2.
Stellvertreter des Inspektionskommandanten der Pl X eingeteilt und verflugt Gber Fihrungser-
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fahrung, wahrend der A bislang ,nur” fihrungsunterstitzend tatig war und keine selbststandige
Leitung wahrnahm.

Verfahrensdauer: 9. Dezember 2013 bis 12. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 61

3.2.29 Fall 28b: LPD

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) erachtete sich durch die Nichtbericksichtigung seiner
Bewerbung um die Planstelle ,Sachbereichsleiter/in und 3. Stellvertreter/in des / der Komman-
danten/in der Polizeiinspektion X* aufgrund der Weltanschauung und / oder des Alters diskri-
miniert. Er sei jedenfalls fachlich besser qualifiziert als der zum Zug gekommene, wesentlich
jungere Bewerber B. Es sei daher davon auszugehen, dass seine (des A) friihere Tatigkeit als
Personalvertreter der FSG und / oder sein Alter ausschlaggebend fiir die Auswahlentscheidung
gewesen sei.

Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung, Alter

Ergebnis: Der Senat stellte fest, dass der A nicht aufgrund der Weltanschauung und / oder
aufgrund des Alters diskriminiert wurde. Zu diesem Ergebnis kam der Senat, weil die Dienst-
behdrde darlegte, dass B bereits mehrere Jahre auf der Pl X (=die gegenstandliche PI) qualifi-
zierter Sachbearbeiter war, wahrend der A seit ca. acht Jahren als Sachbearbeiter am
Bezirkspolizeikommando X Dienst versah. Somit war flir den Senat nachvollziehbar, dass B als
besser geeignet erachtet wurde.

Verfahrensdauer: 9. Dezember 2013 bis 12. Februar 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 62

3.2.30 Fall 30: LPD
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) brachte vor, bei der Besetzung der Planstelle ,Komman-
dant / Kommandantin der Polizeiinspektion (PI) X* aufgrund der Weltanschauung geman § 13
Abs. 1 Z 5 B-GIBG diskriminiert worden sein. A begriindete seine Behauptung im Wesentlichen
damit, dass er seit 34 Jahren auf der Pl X Dienst verrichte und 2008 zum 1. Stellvertreter des
Kommandanten dieser Pl bestellt worden sei, er habe die Pl auch wahrend eines langeren
Krankenstandes des Kommandanten fiir ca. ein Jahr geleitet. Er verfiige daher Uber beste
Kenntnisse des Aufgabenbereiches dieser Dienststelle. Der zum Zug gekommene Bewerber B
sei an einer Pl mit 14 Exekutivbediensteten tatig gewesen. Er meine, dass die Personalent-
scheidung weltanschaulich motiviert gewesen sei, da er Mitglied der Fraktion der Sozialdemo-
kratischen Gewerkschafter (FSG) sei, wahrend B OVP-Birgermeister in Y sei.
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Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass weltanschauliche Motive bei der Personal-
auswahl malRgebend waren, da die Dienstbehdrde keine Uberzeugenden Argumente flr die
angeblich bessere Eignung des B vorlegen konnte. Bei der Eignungsbeurteilung wurden Krite-
rien herangezogen und positiv fur B gewertet (z. B. Lehrtatigkeiten und Fortbildungswillen), die
nicht oder nur in geringem Maf fir die mit dem konkreten Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben
relevant sind. A hatte seit Uber 12 Jahren eine stellvertretende Leitungsfunktion in der Pl X mit
mehr als 50 Bediensteten inne, wahrend B ca. 7 Jahre Lehrer im Bildungszentrum der Sicher-
heitsexekutive und danach 3 Jahre Kommandant der Pl Y, einer Pl mit 14 Bediensteten, war.
Inwiefern also B Uber die bessere Eignung fir die Leitung der Pl X verfigen soll, konnte ge-
genldber dem Senat nicht dargelegt werden.

Verfahrensdauer: 16. Dezember 2013 bis 22. April 2016

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 69

3.2.31 Fall 31a bis 31b: LPD — Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um héherwertige
Verwendungen

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, die Ausfertigung des
Gutachtens ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts bereits erfolgt. Die Veroffentlichung auf der
Homepage wird zeitnah erfolgen. Nachzulesen im nachsten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2018.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung
Ergebnis:

Verfahrensdauer: 24. Janner 2014 bis 27. Juni 2016

3.2.31 31b: LPD

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, die Ausfertigung des
Gutachtens ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts bereits erfolgt. Die Veroffentlichung auf der
Homepage wird zeitnah erfolgen. Nachzulesen im nachsten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2018.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung
Ergebnis:

Verfahrensdauer: 24. Janner 2014 bis 27. Juni 2016

3.2.32 Fall 32: Nachgeordneter Bereich

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, die Ausfertigung des
Gutachtens ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts bereits erfolgt. Die Veroffentlichung auf der
Homepage wird zeitnah erfolgen. Nachzulesen im nachsten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2018.
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Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Weltanschauung
Ergebnis:

Verfahrensdauer: 19. Februar 2014 bis 29. Juni 2016
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3.4 Bundesministerium fiir Justiz

3.4.1 Fall1:JA

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg
Diskriminierungsmerkmal: Alter
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 15. Juli 2014 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im néchsten Bericht Auskunft gegeben.
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Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

3.3.1 Fall 1: JA
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beendigung des Dienstverhaltnisses

Sachverhalt: Die Antragstellerin (A) hatte einen befristeten Dienstvertrag als Krankenschwes-
ter in einer Justizanstalt. Sie behauptete, es habe aufgrund ihrer Herkunft Probleme mit dem
neuen Leiter des Pflegedienstes gegeben, und zwar wegen eines bereits von der interimisti-
schen Leiterin des Pflegedienstes genehmigten Urlaubs, wegen ihrer dienstfreien Samstage
und weil sie die Vertauschung von Medikamenten an Patienten (Insassen) nicht gemeldet
habe, weshalb es in der Folge dazu kam, dass sie vom Pflegedienst abgezogen wurde und
Hilfstatigkeiten zu verrichten hatte. Es sei ihr vorgeworfen worden, eine negative Einstellung
gegenuber den Patienten zu haben und nicht in die Anstalt passen. Nachdem der Pflege-
dienstleiter eine negative Dienstbeschreibung abgegeben und vorgeschlagen habe, ihren
Dienstvertrag nicht zu verlangern, sei es zu einem Gesprach mit der Ubergeordneten Behdrde,
der (damaligen) Vollzugsdirektion, gekommen. Im Verfahren vor dem Senat Il der B-GBK
stellte sich heraus, dass es von Anfang an eine Missstimmung zwischen der A und anderen
Bediensteten des Pflegedienstes gab, weil sie das Rauchen in den Kaffeepausen kritisierte
und nicht daran teilnahm. Ein weiteres Problem bestand darin, dass das Pflegeteam in zwei
Gruppen gespalten war und die A aufgrund ihres guten Verhaltnisses zur interimistischen
Leiterin des Pflegedienstes (bis zum Dienstantritt des neuen Pflegedienstleiters) Vorteile bzw.
Annehmlichkeiten hatte, was der anderen Gruppe missfiel.

Diskriminierungsmerkmal: Ethnische Herkunft

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass bei der Leistungsbeurteilung und mit dem
Abzug aus dem Pflegedienst wegen einer (1) unterlassenen Meldung der Vertauschung von
Medikamenten nicht mit der gebotenen Objektivitat und Sachlichkeit vorgegangen wurde. Der
Senat bezweifelte namlich, dass in &hnlich gelagerten Fallen eine so rigorose Malihahme wie
im gegenstandlichen Fall gesetzt wird. Insgesamt betrachtet wurde A durch das Verhalten des
Pflegedienstleiters (mdglicherweise auch durch das Verhalten oder durch AuRerungen anderer
Bediensteter, was aber im Antrag nicht releviert wurde) in ihrer Wirde beeintrachtigt und wurde
dadurch eine einschichternde, feindselige und demutigende Arbeitsumwelt geschaffen. Eine
Diskriminierung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft wurde allerdings verneint, weil sich A
schon kurz nach ihrem Dienstantritt Uber diverse Umstande beschwerte (ob zu Recht oder zu
Unrecht kann dahingestellt bleiben) und von anderen Bediensteten distanzierte und ein derar-
tiges Verhalten auch bei einer / einem anderen Bediensteten, gleich welcher Herkunft, nicht auf
Sympathien gestolRen ware. Weiters konnte die Vollzugsdirektion glaubhaft machen, dass
aufgrund der multikulturellen Insassenpopulation grof3es Interesse an Mitarbeiter/innen unter-
schiedlicher Nationalitaten besteht. Zum Pflegeteam gehorten (in der Zeit als A in der JA be-
schaftigt war) finf Mitarbeiterinnen nichtdsterreichischer Herkunft und laut der Leiterin der JA
gab es nie Klagen Uber Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft durch den Leiter
des Pflegedienstes. Schlief3lich fihrte die A selbst aus, sie habe das Geflhl, man wolle sie ,als
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Person“ nicht, man wolle eine bestimmte ,angepasste” Schwester, die aus dem selben Land
stammt wie A.

Verfahrensdauer: 9. Janner 2013 bis 4. August 2014

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 37

3.3.2 Fall 2: JA
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptete, aufgrund seiner Weltanschauung und seines
Alters nicht zum stellvertretenden Justizwachkommandanten ernannt worden zu sein. A be-
grundete dies damit, dass er bereits zwei Mal trotz Bestreihung der Anstaltsleitung nicht bei der
Besetzung einer hoherwertigen Funktion bertcksichtigt wurde. Er sei jahrelang Mitglied im
Dienststellenausschuss (DA) und als Funktionar der FSG tatig gewesen und der DA verhinde-
re mit den Stimmen von FCG und AUF seine Bestellung. Eine Diskriminierung aufgrund des
Alters vermute A, weil er der alteste von allen Bewerbern ... war.

Diskriminierungsmerkmal: Alter, Weltanschauung

Ergebnis: Die Dienstgeberseite konnte den Senat weder mit den vorgelegten Unterlagen noch
mit dem mundlichen Vorbringen in der Sitzung des Senates davon Uberzeugen, dass die Ent-
scheidung zu Gunsten des Mitbewerbers von A auf rein sachlichen und objektiven Erwagun-
gen beruht und eben nicht auf dem behaupteten weltanschaulichen Motiv. Da A der alteste
Bewerber war und eben keine sachlichen Argumente flr seine Nichtberiicksichtigung vorge-
bracht wurden, konnte eine Diskriminierung (auch) aufgrund des Alters nicht ausgeschlossen
werden.

Verfahrensdauer: 18. Marz 2013 bis 8. Mai 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 43
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3.5 Universitatsbereich

Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

3.7.1 Fall 1: Universitat X

Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Begriindung des Dienstverhaltnisses

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) hatte sich um eine Professur beworben, und da trotz seiner
unbestrittenen ausgezeichneten Qualifikationen ein bedeutend jungerer Bewerber die Stelle
bekam, erachtete sich der A aufgrund des Alters diskriminiert.

Diskriminierungsmerkmal: Alter

Ergebnis: Der Senat kam zu dem Ergebnis, dass keine Diskriminierung aufgrund des Alters
vorliegt. Dies deshalb, weil seitens der Universitat sachlich nachvollziehbar dargelegt wurde,
dass einem Teil des Fachbereichs besondere Bedeutung zukommt und der zum Zug gekom-
mene Bewerber der speziellen Anforderung eher gerecht wird.

Das gegenstandliche Gutachten wurde gemaf § 23a Z 10 B-GIBG nicht im vollen Wortlaut in
anonymisierter Form veréffentlicht, da Rickschlisse auf den Einzelfall gezogen werden konn-
ten.

Verfahrensdauer: 22. Mai 2013 bis 26. Mai 2015

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 44
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3.6 Bundestheater

3.6.1 Fall1:

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen
Diskriminierungsmerkmal: Alter
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 9. Oktober 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im néchsten Bericht Auskunft gegeben.

3.6.2 Fall 2:

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen
Diskriminierungsmerkmal: Alter
Ergebnis: offen

Verfahrensdauer: 12. Oktober 2015 bis

Uber diesen Beschwerdefall wird im nachsten Bericht Auskunft gegeben.
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3.7 Telekom Austria AG

Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014

3.8.1 Fall 1:
Fall war bereits im letzten Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen.

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg

Sachverhalt: Der Antragsteller (A) behauptete, durch die Nichtberlcksichtigung seiner Bewer-
bung um die Planstelle ,Customer Delivery Senior Managerin“ der A1 Telekom Austria AG
aufgrund des Alters diskriminiert worden sei. Er begriindete seine Behauptung damit, dass er
die Anforderungen der Arbeitsplatzausschreibung zur Ganze erfille, der zum Zug gekommene
Bewerber (B) hingegen weder die technischen noch personlichen Qualifikationen habe. Da der
A bereits 58 Jahren alt sei, glaube er, dass das Alter bei der Personalentscheidung ausschlag-
gebend gewesen sei.

Diskriminierungsmerkmal: Alter

Ergebnis: Der Senat stellte eine Diskriminierung aufgrund des Alters fest, da zwischen den
Bewerbern immerhin ein Altersunterschied von 12 Jahren bestand und die A1 Telekom Austria
AG nicht Uberzeugend darlegen konnte, inwiefern B fur die Funktion besser qualifiziert sei als
der A. Auch liel3 das Auswahlverfahren insgesamt nicht darauf schlieen, dass man sich mit
den Qualifikationen der Bewerber/innen sachlich auseinandergesetzt hatte.

Empfehlungen:
Der A1 Telekom Austria AG wird empfohlen,
1. transparente Auswahlverfahren durchzufiihren,

2. die an Auswahlverfahren beteiligten Personen mit den Bestimmungen des B-GIBG ver-
traut zu machen und

3. die Bestimmungen des B-GIBG in die Ausbildung von Flhrungskraften (,Newmanager-
Programm?®) aufzunehmen.

Verfahrensdauer: 10. September 2013 bis 28. Juli 2015

Reaktion des Dienstgebers:
Stellungnahme des BMI:

»ZuU Pkt. 1.) Ihrer Anfrage méchten wir bemerken, dass es bei uns seit jeher transparente
Auswahlverfahren gibt, weil bei jedem Verfahren ein Mitglied der Personalvertretung und
meistens auch die Organe der Gleichbehandlung mitwirken. Zu unserem Bedauern ist
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der Fall ,A“ als einer der ganz wenigen unrund gelaufen, weshalb die Méngel des Ver-
fahrens auch von der Personalvertretung aufgegriffen wurden. Die Teilnahme der Per-
sonalvertretung ist somit Garantie fiir die Transparenz der Auswahlverfahren.

Was Pkt. 2.) Ihrer Anfrage anbelangt, dlirfen wir Ihnen versichern, dass die an Auswahl-
verfahren beteiligten Personen hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen des B-
GIBG und des Telekom-Frauenférderungsplanes entsprechend sensibilisiert wurden.

Zu Pkt.3.) Ihrer Anfrage teilen wir mit, dass das Thema in die Unterlagen fiir die internen
Fiihrungskréfteseminare aufgenommen wurde und in den Seminaren selbst besonderer
Wert auf dieses Thema gelegt wird.“

Homepage: anonymisiertes Gutachten Nr. 46
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4 Mitglieder und Geschaftsfuhrung der B-GBK

Die Bundes-Gleichbehandlungskommission ist im Bundesministerium fir Gesundheit und
Frauen, Minoritenplatz 3, 1010 Wien, eingerichtet.

4.1 B-GBK Senat | - Mitglieder

Vorsitzende:
Mag.? Ingrid LOSCHER-WENINGER
Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen

Stellvertretende Vorsitzende:
Mag.? Dr." Anita PLEYER
Bundeskanzleramt

Dr." Brigitte SANDARA
Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Dr." Elfriede FRITZ
Interministerielle Arbeitsgruppe fur Gleichbehandlungsfragen (IMAG); BMF

Monika GABRIEL
Gewerkschaft Offentlicher Dienst

Korinna SCHUMANN
Gewerkschaft Offentlicher Dienst

Eveline KOBERL
Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten

Ulrike ERNSTBRUNNER
Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 319



Mitglieder und Geschaftsfuhrung der B-GBK

4.2 B-GBK Senat Il - Mitglieder

Vorsitzende:
Dr." Silvia BALDINGER

Interministerielle Arbeitsgruppe fiir Gleichbehandlungsfragen (IMAG); BMLFUW

Stellvertretende Vorsitzende:
Mag.? Ingrid LOSCHER-WENINGER
Bundesministerium fir Gesundheit und Frauen

Mag.? Susanne HAUNOLD-THIEL
Bundeskanzleramt

Mag.? Gerlinde WEILINGER
Bundesministerium fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Mag.? Ursula HAFNER
Gewerkschaft Offentlicher Dienst

Dr." Andrea EISLER
Gewerkschaft Offentlicher Dienst

Kerstin KOSKARTI
Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten

Silvia BAUER
Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten
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B-GBK - Geschaftsfuhrung

Senat | und Il:

Mag.? Beatrix GOJAKOVICH
Bundesministerium fir Gesundheit und Frauen
Minoritenplatz 3

1010 Wien

Tel.: 01 531 20/2433

Fax: 01 531 20/81/2439

E-Mail: beatrix.gojakovich@bmgf.gv.at

Senat Il:

Mag.? Sandra Ulrich

Bundesministerium fir Gesundheit und Frauen
Minoritenplatz 3

1010 Wien

Tel.: 01 531 20/2438

Fax: 01 531 20/81/2439

E-Mail: sandra.ulrich@bmgf.gv.at

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2

321


mailto:beatrix.gojakovich@bmgf.gv.at
mailto:sandra.ulrich@bmgf.gv.at

Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Behandelte Antrage im BeriChtSZEitraum ..........ccooviiiiiiiiii e 207
Tabelle 2 ANZahl Aer SHZUNGEN ......o.e ettt ettt e et e be e be e teeneesaeeseeesaeeneeaneeenes 208
Tabelle 3 Gutachten des Senates | der B-GBK ..o s 209
Tabelle 4 Gutachten des Senates Il der B-GBK ..o s 281

11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 322






	11. B-GBB 2016
	11. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016
	Teil 1: Stand der Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frauenförderung im Bundesdienst
	1 Gesamtübersicht der Bundesbediensteten
	1.1 Frauen- / Männeranteil – Ausbildungsverhältnisse
	1.2  Frauen- / Männeranteil – Berufsgruppe
	1.3 Frauen- / Männeranteil – Qualifikationsgruppe
	1.4  Frauen- / Männeranteil – Ressorts, sonstige Oberste Organe
	1.5 Teilbeschäftigung im Bundesdienst
	1.6 Frauen- / Männeranteil – höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	1.7 Gesamtpersonal des Bundes
	1.8 Teilbeschäftigte des Bundes
	1.9 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	1.10 Ausbildungsverhältnisse

	2 Ressortberichte im Detail
	2.1 Bundeskanzleramt
	2.1.1 Gesamtes Personal
	2.1.2 Teilbeschäftigte
	2.1.3  Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.1.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.1.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.1.6 Kommissionen und Beiräte
	2.1.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.1.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.1.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.1.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.2 Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
	2.2.1 Gesamtes Personal
	2.2.2  Teilbeschäftigte
	2.2.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.2.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.2.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.2.6 Kommissionen und Beiräte
	2.2.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.2.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.2.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.2.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.3 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
	2.3.1 Gesamtes Personal
	2.3.2 Teilbeschäftigte
	2.3.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.3.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.3.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.3.6 Kommissionen und Beiräte
	2.3.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.3.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.3.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.3.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.4 Bundesministerium für Bildung und Frauen
	2.4.1 Gesamtes Personal
	2.4.2 Teilbeschäftigte
	2.4.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.4.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.4.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.4.6 Kommissionen und Beiräte
	2.4.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.4.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.4.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.4.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.5 Bundesministerium für Familien und Jugend
	2.5.1 Gesamtes Personal
	2.5.2 Teilbeschäftigte
	2.5.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.5.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.5.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.5.6 Kommissionen und Beiräte
	2.5.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.5.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.5.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.5.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.6 Bundesministerium für Finanzen
	2.6.1 Gesamtes Personal
	2.6.2 Teilbeschäftigte
	2.6.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.6.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.6.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.6.6 Kommissionen und Beiräte
	2.6.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.6.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.6.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.6.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.7 Bundesministerium für Gesundheit
	2.7.1 Gesamtes Personal
	2.7.2 Teilbeschäftigte
	2.7.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.7.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.7.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.7.6 Kommissionen und Beiräte
	2.7.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.7.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.7.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.7.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.8 Bundesministerium für Inneres
	2.8.1 Gesamtes Personal
	2.8.2 Teilbeschäftigte
	2.8.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.8.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.8.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.8.6 Kommissionen und Beiräte
	2.8.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.8.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.8.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.8.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.9 Bundesministerium für Justiz
	2.9.1 Gesamtes Personal
	2.9.2 Teilbeschäftigte
	2.9.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.9.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.9.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.9.6 Kommissionen und Beiräte
	2.9.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.9.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.9.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.9.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.10 Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
	2.10.1 Gesamtes Personal
	2.10.2 Teilbeschäftigte
	2.10.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.10.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.10.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.10.6 Kommissionen und Beiräte
	2.10.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.10.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.10.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.10.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.11 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
	2.11.1 Gesamtes Personal
	2.11.2 Teilbeschäftigte
	2.11.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.11.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.11.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.11.6 Kommissionen und Beiräte
	2.11.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.11.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.11.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.11.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.12 Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
	2.12.1 Gesamtes Personal
	2.12.2 Teilbeschäftigte
	2.12.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.12.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.12.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.12.6 Kommissionen und Beiräte
	2.12.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.12.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.12.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.12.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.13 Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
	2.13.1 Gesamtes Personal
	2.13.2 Teilbeschäftigte
	2.13.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.13.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.13.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.13.6 Kommissionen und Beiräte
	2.13.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.13.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.13.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.13.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen
	BEREICH WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
	Die Ziele und Maßnahmen zum Abbau der Benachteiligung von Frauen im Detail:
	Chancengleichheit:
	Personalplanung und -entwicklung:
	Bewusstseinsbildung:
	Ausgleich bestehender Belastungen:
	Elternkarenz:
	Erhöhung des Frauenanteils:

	BEREICH WIRTSCHAFT
	Frauenförderungsplan
	Zertifikat „Audit berufundfamilie“
	Gender Mainstreaming und Work life balance in der Aus- und Weiterbildung
	Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming / Gender Budgeting“



	2.14 Parlamentsdirektion
	2.14.1 Gesamtes Personal
	2.14.2 Teilbeschäftigte
	2.14.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.14.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.14.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.14.6 Kommissionen und Beiräte
	2.14.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.14.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.14.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.14.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.15 Präsidentschaftskanzlei
	2.15.1 Gesamtes Personal
	2.15.2 Teilbeschäftigte
	2.15.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.15.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.15.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.15.6 Kommissionen und Beiräte
	2.15.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.15.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.15.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.15.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.16 Rechnungshof
	2.16.1 Gesamtes Personal
	2.16.2 Teilbeschäftigte
	2.16.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.16.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.16.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.16.6 Kommissionen und Beiräte
	2.16.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.16.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.16.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.16.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.17 Verfassungsgerichtshof
	2.17.1 Gesamtes Personal
	2.17.2 Teilbeschäftigte
	2.17.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.17.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.17.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.17.6 Kommissionen und Beiräte
	2.17.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.17.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.17.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.17.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.18 Verwaltungsgerichtshof
	2.18.1 Gesamtes Personal
	2.18.2 Teilbeschäftigte
	2.18.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.18.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.18.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.18.6 Kommissionen und Beiräte
	2.18.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.18.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.18.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.18.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.19 Volksanwaltschaft
	2.19.1 Gesamtes Personal
	2.19.2 Teilbeschäftigte
	2.19.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen
	2.19.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen
	2.19.5 Ausbildungsverhältnisse
	2.19.6 Kommissionen und Beiräte
	2.19.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen
	2.19.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.19.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.19.10 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen

	2.20 Arbeitsmarktservice
	2.20.1 Gesamtes Personal
	2.20.2 Vollbeschäftigte Bedienstete
	2.20.3 Vollbeschäftigte Bedienstete gegliedert nach ausgewählten Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen
	2.20.4 Voll- und teilbeschäftigte Bedienstete gegliedert nach Höherwertigen Verwendungen / Funktionen
	2.20.5 Teilbeschäftigte Bedienstete
	2.20.6 Teilbeschäftigte Bedienstete gegliedert nach ausgewählten Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen
	2.20.7 Ausbildungsverhältnisse
	2.20.8 Kommissionen und Beiräte
	2.20.9 Zugänge
	2.20.10 Abgänge
	2.20.11 Neubestellungen zu Höherwertigen Verwendungen (Funktionen)
	2.20.12 Weiterbildungstage
	2.20.13 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung
	2.20.14 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes
	2.20.15 Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen


	3 Technischer Annex
	Bezugszeitraum
	Kommissionen / Beiräte
	Datenabgrenzung
	Messgröße
	Berufsgruppe
	Was wird unter „höchste besoldungsrechtliche Einstufungen“ verstanden?
	Qualifikation
	Ressortspezifische Leitungsfunktionen inklusive sonstige hervorgehobene Funktionen
	Daten- und Informationsquellen

	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis

	Teil 2: Bundes-Gleichbehandlungskommission
	1 Tätigkeitsbericht der Senate I und II der Bundes-Gleichbehandlungskommission
	1.1 Aufgaben / Zuständigkeit der B-GBK
	1.1.1 Aufgaben
	1.1.2 Zuständigkeit

	1.2 Verfahren vor der B-GBK
	1.2.1 Sitz der B-GBK
	1.2.2 Verfahrensablauf
	1.2.3 Behandelte Anträge im Berichtszeitraum
	1.2.4 Anzahl / Ort der Sitzungen


	2 Anonymisierte Gutachten des Senates I
	2.1 Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
	2.1.1 Fall 1:
	2.1.2 Fall 2:
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	2.1.1 Fall 1:


	2.2 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
	2.2.1 Fall 1: Nachgeordneter Bereich

	2.3 Bundesministerium für Bildung und Frauen
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	2.6.1 Fall 1: LSR / SSR


	2.4 Bundesministerium für Finanzen
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	2.2.1 Fall 1


	2.5 Bundesministerium für Inneres
	2.5.1 Fall 1: LPD
	2.5.2 Fall 2: LPD
	2.5.3 Fall 3: LPD
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	2.3.5 Fall 5a bis 5d: BPK – Vier Belästigungen an einer Dienststelle durch einen Vorgesetzten
	2.3.6 Fall 5b: BPK
	2.3.7 Fall 5c: BPK
	2.3.8 Fall 5d: BPK
	2.3.9 Fall 9: LPD
	2.3.10 Fall 10: LPD
	2.3.11 Fall 11: LPD
	2.3.12 Fall 12: LPD
	2.3.13 Fall 13: LPD
	2.3.14 Fall 14: LPD
	2.3.15 Fall 15:
	2.3.16 Fall 16: LPD
	2.3.17 Fall 17: LPD


	2.6 Bundesministerium für Justiz
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	2.4.3 Fall 3:
	2.4.4 Fall 4: JA
	2.4.5 Fall 5: LG
	2.4.6 Fall 6:
	2.4.7 Fall 7a: JA
	2.4.7 Fall 7b: JA
	2.4.7 Fall 7c: JA
	2.4.8 Fall 8: OStA
	2.4.9 Fall 9:
	2.4.10 Fall 10: OStA
	2.4.11 Fall 11: OStA
	2.4.12 Fall 12: JA
	2.4.13 Fall 13: JA


	2.7 Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
	2.7.1 Fall 1:
	2.7.2 Fall 2:
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	2.5.1 Fall 1a: Nachgeordneter Bereich
	2.5.1 Fall 1b: Nachgeordneter Bereich
	2.5.1 Fall 1c: Nachgeordneter Bereich
	2.5.1 Fall 1d: Nachgeordneter Bereich
	2.5.2 Fall 2: Nachgeordneter Bereich
	2.5.3 Fall 3:


	2.8 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
	2.8.1 Fall 1: Nachgeordneter Bereich

	2.9 Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	2.7.2 Fall 2: Nachgeordnete Dienststelle
	2.7.3 Fall 3: Nachgeordnete Dienststelle


	2.10 Universitätsbereich
	2.10.1 Fall 1: Universität X
	2.10.2 Fall 2: Universität Y
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	2.11.2 Fall 2: Universität Y


	2.11 Bundesmuseen
	2.11.1 Fall 1:

	2.12 Bundestheater
	2.12.1 Fall 1:
	2.12.2 Fall 2:
	2.12.3 Fall 3:

	2.13 Telekom Austria AG
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	2.14.1 Fall 1:


	2.14 Unternehmensbereich Post AG
	2.14.1 Fall 1:
	2.14.2 Fall 2:


	3 Anonymisierte Gutachten des Senates II
	3.1 Bundesministerium für Bildung und Frauen
	3.1.1 Fall 1: SSR / LSR
	3.1.2 Fall 2: SSR / LSR
	3.1.3 Fall 3: SSR / LSR
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	3.4.3 Fall 3: LSR / SSR


	3.2 Bundesministerium für Finanzen
	3.2.1 Fall 1: Nachgeordneter Bereich
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	3.1.1 Fall 1: Nachgeordneter Bereich
	3.1.2 Fall 2:


	3.3 Bundesministerium für Inneres
	3.3.1 Fall 1a bis 1b: LPD – Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um höherwertige Verwendungen
	3.3.2 Fall 1b: LPD
	3.3.3 Fall 3: Nachgeordneter Bereich
	3.3.4 Fall 4: LPD
	3.3.5 Fall 5: LPD
	3.3.6 Fall 6a bis 6b: LPD – Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um höherwertige Verwendungen
	3.3.7 Fall 6b: LPD
	3.3.8 Fall 8: LPD
	3.3.9 Fall 9: LPD
	3.3.10 Fall 10: LPD
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	3.2.4 Fall 4: LPD
	3.2.5 Fall 5: LPD
	3.2.6 Fall 6: LPD
	3.2.7 Fall 7: LPD
	3.2.8 Fall 8a bis 8d: LPD – Vier Bewerbungen eines Bediensteten um höherwertige Verwendungen
	3.2.9 Fall 8b: LPD
	3.2.10 Fall 8c: LPD
	3.2.11 Fall 8d: LPD
	3.2.12 Fall 12: LPD
	3.2.13 Fall 13: LPD
	3.2.14 Fall 14: LPD
	3.2.15 Fall 15: LPD
	3.2.16 Fall 16a bis 16d: LPD – Vier Bewerbungen eines Bediensteten um höherwertige Verwendungen
	3.2.17 Fall 16b: LPD
	3.2.18 Fall 16c: LPD
	3.2.19 Fall 16d: LPD
	3.2.20 Fall 20: LPD
	3.2.21 Fall 21: LPD
	3.2.22 Fall 22a bis 22b: LPD – Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um höherwertige Verwendungen
	3.2.23 Fall 22b: LPD
	3.2.26 Fall 26: LPD
	3.2.27 Fall 27: LPD
	3.2.28 Fall 28a bis 28b: LPD – Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um höherwertige Verwendungen
	3.2.29 Fall 28b: LPD
	3.2.30 Fall 30: LPD
	3.2.31 Fall 31a bis 31b: LPD – Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um höherwertige Verwendungen
	3.2.31 31b: LPD
	3.2.32 Fall 32: Nachgeordneter Bereich


	3.4 Bundesministerium für Justiz
	3.4.1 Fall 1: JA
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	3.3.1 Fall 1: JA
	3.3.2 Fall 2: JA


	3.5 Universitätsbereich
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	3.7.1 Fall 1: Universität X


	3.6 Bundestheater
	3.6.1 Fall 1:
	3.6.2 Fall 2:

	3.7 Telekom Austria AG
	Nachtrag zum 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014
	3.8.1 Fall 1:



	4 Mitglieder und Geschäftsführung der B-GBK
	4.1 B-GBK Senat I – Mitglieder
	4.2 B-GBK Senat II – Mitglieder
	B-GBK – Geschäftsführung

	Tabellenverzeichnis






